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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Editorial

die neue Bundesregierung hat ihre Ar
beit aufgenommen. Der Koalitionsver
tragumfasst 178 Seiten – vollgepackt 
mit ambitionierten Vorhaben für die 
nächsten vier Jahre. Die Belange unse
rer Profession werden dabei in vielfa
cher Hinsicht thematisiert:

Eine bundesweite Aufklärungskampagne 
zur Entstigmatisierung psychischer Er
krankungen soll initiiert werden. Die psy
chotherapeutische Bedarfsplanung soll 
reformiert werden, um Wartezeiten für 
einen Behandlungsplatz – insbesondere 
für Kinder und Jugendliche, aber auch in 
ländlichen und strukturschwachen Ge
bieten – deutlich zu reduzieren. Das wäre 
nun wirklich überaus erfreulich.

Die ambulante  psychotherapeutische 
Versorgung soll insbesondere für Patien
t*innen mit schweren und komplexen 
Erkrankungen sichergestellt werden. 
Auf die Entwicklung der Richtlinie zur 
Komplexversorgung im Bereich der Kin
der und Jugendlichenpsychotherapie 
dürfen wir gespannt sein. Denn wie so 
oft sind die Herausforderungen bei den 
kleinen Patient*innen deutlich komplexer. 
Im stationären Bereich will die Koalition 
für eine leitliniengerechte psychothera
peutische Versorgung und eine bedarfs
gerechte Personalausstattung sorgen. 
Das würde sowohl für die Patient*innen 
als auch für die stationär tätigen Psycho
therapeut*innen eine wesentliche Ver
besserung darstellen, für die sich sowohl 
die BPtK als auch unsere Landeskam
mern seit Jahren intensiv einsetzen. 
Diese Vorhaben kann unsere Profession 
sicher frohen Herzens unterschreiben. 

Das nächste Vorhaben löst da schon 
eher ein leichtes Ziehen in der Magen
gegend aus: In der ambulanten psycho
therapeutischen Versorgung sollen die 
Kapazitäten bedarfsgerecht, passge
nau und stärker koordiniert ausgebaut 

werden … Droht nun zum wiederhol
ten Male „gestuft und gesteuert“? 
Wir werden intervenieren, sobald die 
Freiheit unseres Berufsstands  einge
schränkt zu werden droht. 

Zu ausgeprägten Bauchschmerzen 
kann sich das Ziehen in der Magenge
gend jedoch vor allem durch die nicht 
adressierten Themen auswachsen. Das 
Ziel der Ausbildungsreform war es, den 
Rahmen für eine qualitativ hochwertige 
und moderne Aus und Weiterbildung 
von Fachpsychotherapeut*innen zu 
schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
ist nun eine auskömmliche Finanzie
rung der Weiterbildung unserer künfti
gen Kolleg*innen als logischer nächster 
Schritt unumgänglich. Es muss hier also 
dringend nachgearbeitet werden. 

Positiv hervorzuheben ist, dass ein be
sonderes Augenmerk auf den Kinder
schutz und die Auswirkungen sexueller 
Gewalt gelegt wird. Mit Modellprojekten 
soll die Entwicklung von Schutzkonzep
ten unterstützt werden. Ebenso sollen 
die länderübergreifende Zusammenar
beit in Kinderschutzfällen verbessert und 
einheitliche Standards für das fachliche 
Vorgehen entwickelt werden. Wir fordern 
dies schon seit Jahren und es ist erfreu
lich, dass unser Anliegen nun Gehör bei 
der aktuellen Regierung gefunden hat. 
Denn der Kinderschutz gehört zu den ele
mentaren Aufgaben unserer Profession. 
Wir sind nun gefragt, unsere Expertise 
einzubringen und darauf hinzuwirken, 
dass Kinder vor sexueller Gewalt, Miss

handlungen und Vernachlässigung besser 
geschützt werden und regulär eine ent
sprechende psychotherapeutische Versor
gung angeboten bekommen.  

Ein weiteres Thema wird auch im Jahr 
2022 die Bewältigung der fortwirkenden 
Pandemiefolgen sein. Diese Feststellung 
im Koalitionsvertrag bezieht sich eher 
auf die wirtschaftlichen Auswirkungen. 
Die psychischen Folgen der Pandemie, 
insbesondere bei Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien, sind wissenschaft
lich sehr gut belegt und täglich im ambu
lanten und stationären Therapiealltag zu 
beobachten. Die Pandemie hat einerseits 
bei Kindern und Jugendlichen bereits vor
handene emotionale und soziale Schwie
rigkeiten wie ein Katalysator verstärkt und 
andererseits wirkt die pandemische Lage 
wie ein Brennglas auf die Probleme und 
Defizite im Versorgungssystem. Auch 
diese Themen gehören zu den Folgepro
blematiken der Pandemie, die unbedingt 
angegangen werden müssen. Dies erfor
dert den Mut, neue Wege zu gehen und 
innovative Ideen zu entwickeln. Lassen 
Sie uns dies gemeinsam in Angriff neh
men, mit der Kreativität, Flexibilität, Aus
dauer und dem Grundoptimismus, der 
uns als Profession ausmacht. In diesem 
Sinne bleibt uns nur noch, Ihnen unser 
aktuelles Heft – mit interessanten Origi
nalia, Interviews und Rezensionen sowie 
der Fortsetzung des Jubiläumsteils zum 
20jährigen Bestehen unserer Zeitschrift 
– zur Lektüre ans Herz zu legen.

Sabine Ahrens-Eipper &  
Andrea Walter (OPK) 

Mitglieder des Redaktionsbeirates
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Im Spannungsfeld von Selbstbestimmung  
und Fürsorge
Ein Diskussionsbeitrag zum Thema selbstbestimmtes Sterben und Suizid

Jan Glasenapp & Tobias Teismann

Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord.
Die Entscheidung, ob das Leben sich lohne oder nicht,

beantwortet die Grundfrage der Philosophie.
Albert Camus

Nur wer frei ist und immer auch anders agieren könnte‚
kann verantwortlich handeln.

Heinz von Förster

Zusammenfassung: Psychotherapeut*innen befinden sich beim Thema selbstbestimmtes Sterben und Suizid in einem 
Spannungsfeld. Während bislang im Vordergrund der Behandlung der Aspekt der Fürsorge stand und demzufolge Ster-
bewünsche in aller Regel als Ausdruck von Suizidalität gesehen wurden, ist nicht erst seit dem entsprechenden Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts auch der Aspekt der Selbstbestimmung zu betonen und damit das Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben. Während es beim Aspekt der Fürsorge um eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Maßnahmen 
der Suizidprävention und geeigneter Interventionen für den Umgang mit Suizidalität geht, gilt es unter dem Aspekt der 
Selbstbestimmung geeignete Wege zur Überprüfung der Urteilsfähigkeit zu entwickeln, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen und eine professionelle Haltung einzunehmen, die eine respektvolle Begleitung von Menschen mit Sterbewünschen 
ermöglichen.

Ausgangspunkt: Zwei aktuelle Entwick
lungen

Weltweit sterben jährlich 800.000 Menschen durch 
Suizid (Yip et al., 2021), alleine 2020 waren es in 
Deutschland 9.206 Menschen, durchschnittlich 

mehr als 25 Menschen am Tag (Statistisches Bundesamt, 
2021). Erweiterte Zugangsmöglichkeiten zur Psychothera
pie im ambulanten und stationären Bereich und verbesserte 
Behandlungsmöglichkeiten haben zwar dazu beigetragen, 
Menschenleben zu retten und in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten einen deutlichen Rückgang der Zahl der Suizi
de zu bewirken. Und doch sterben gegenwärtig mehr Men
schen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, illegale Dro
gen, Mord und Totschlag zusammen (vgl. Teismann & Dorr-
mann, 2021).1 Jeder Suizid berührt neben fachspezifischen 
Aspekten grundlegende ethische, juristische, spirituelle und 
philosophische Aspekte, woran das einleitende Zitat von Al
bert Camus erinnern soll.

Von jeher ist der Wunsch des Menschen, über den Zeitpunkt 
des eigenen Todes – aus ganz unterschiedlichen Gründen – 
selbst zu bestimmen, Gegenstand und Inhalt psychothera

peutischer Behandlungen. Das Thema Suizidalität ist fester 
Bestandteil der Aus und Weiterbildung, sowohl hinsichtlich 
des Erkennens als auch hinsichtlich angemessener Behand
lungsmöglichkeiten.

Ausgangspunkt dieses Diskussionsbeitrages sind zwei 
gesellschaftliche Entwicklungen, die unsere Arbeit als 
Psychotherapeut*innen herausfordern und eine intensivierte 
Auseinandersetzung mit dem Thema Suizid und selbstbe
stimmtes Sterben sowohl als Berufsgruppe als auch auf der 
individuellen Ebene erfordern. So werden Sterbewünsche 
nicht nur als mögliches Symptom einer psychischen Erkran
kung angesehen, sondern sie können Ausdruck von Selbst
bestimmung und Autonomie sein. In der Folge öffnet sich 
Psychotherapie und wird zu einem Raum, in dem auch Men
schen mit Sterbewünschen in respektvoller Weise begleitet 
werden.

Die erste Entwicklung kann an einer aktuellen Initiative der 
European Society for the Study of Personality Disorders 

1 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie ausführliche bibliogra
phische Angaben am Ende des Artikels, das vollständige Literaturverzeichnis 
auf der Homepage der Zeitschrift unter www.psychotherapeutenjournal.de.
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 (ESSPD) festgemacht werden. In einer europaweiten Kam
pagne (ESSPD, 2021; Mehlum et al., 2020) wird darauf hin
gewiesen, dass infolge der zunehmenden Legalisierung des 
im englischsprachigen Raum sogenannten „euthanasia and 
physicianassisted suicide“ (EAS) in den entsprechenden 
europäischen Ländern assistierte Suizide zugenommen ha
ben. Wurden diese Suizide ursprünglich mit unheilbaren so
matischen Erkrankungen in Verbindung gebracht, nimmt die 
Zahl der Fälle zu, die in Zusammenhang mit psychischen Er
krankungen stehen, insbesondere Persönlichkeitsstörungen. 
Mehlum et al. stellen fest: „Wir würden behaupten, dass die 
Vorstellung von Persönlichkeitsstörungen als ‚unbehandel
bare’ Erkrankungen und ‚ohne Aussicht auf Besserung’ auf 
veralteten Erkenntnissen über den Stand der Behandlung von 
Persönlichkeitsstörungen beruht“ (2020, S. 6; Übersetzung 
durch die Autoren). Denn heute stehen eine Reihe von ef
fektiven psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten 
für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen zur Verfügung 
(vgl. für die Borderline Persönlichkeitsstörung z. B. Stoffers-
Winterling et al., 2021), auch und gerade in Ländern, die EAS 
legalisiert haben.

Die zweite Entwicklung kann an einem Urteil des deut
schen Bundesverfassungsgerichts festgemacht werden. Am 
26. Februar 2020 hat der Zweite Senat in seiner wegweisen
den Entscheidung das Recht auf selbstbestimmtes Sterben 
als Ausdruck persönlicher Autonomie bestätigt. Dieses Recht 
sei vom Staat und der Gesellschaft zu respektieren. Es um
fasse die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und in 
Anspruch zu nehmen. Dabei kann sich ein Spannungsfeld 
zu anderen verfassungsrechtlichen Schutzaspekten ergeben 
wie dem Schutz des Rechtsguts Leben. So wird herausge
stellt, dass niemand verpflichtet werden kann, Suizidhilfe zu 
leisten. Auch wenn es in diesem Urteil insbesondere um die 
Verfassungswidrigkeit des in § 217 Abs. 1 StGB geregelten 
Verbots der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung 
ging, hat es doch Auswirkung auf alle Gesundheitsberufe. 
In der Folge ist es zu einer breit angelegten Diskussion ge
kommen, die jedoch im Schatten der CoronaPandemie stand 
(vgl. z. B. die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für 
Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefen
psychologie, DGPT, 2020). Verschiedene überparteiliche Ge
setzgebungsinitiativen wurden Anfang 2021 eingebracht, um 
den § 217 neu zu regeln, jedoch in der alten Legislaturperiode 
nicht mehr zur Abstimmung gestellt. Im Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung vom 24. November 2021 wird be
grüßt, „wenn durch zeitnahe fraktionsübergreifende Anträge 
das Thema Sterbehilfe einer Entscheidung zugeführt wird“ 
(SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN & FDP, 2021, S. 113).

Die ärztliche Berufsgruppe hat auf dem 124. Ärztetag im Mai 
2021 den Satz „ [Ärzte] dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung 
leisten“ aus dem Artikel 16 ihrer Musterberufsordnung gestri
chen. Am 24. Juni 2021 hat die Bundesärztekammer (BÄK) in 
der Folge Hinweise zum ärztlichen Umgang mit Suizidalität 
und Todeswünschen veröffentlicht (BÄK, 2021). Darin wird 
ausdrücklich die ärztliche Aufgabe betont, Leben zu erhal

ten, Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie 
Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen. 
Dann werden die sich in der Diskussion überschneidenden 
Begriffe geklärt: Für den angemessenen Umgang mit Suizida
lität und Todeswünschen wird zunächst zwischen der erlaub
ten Behandlungsbegrenzung (früher: indirekte Sterbehilfe) 
und der weiterhin verbotenen Tötung auf Verlangen (früher: 
aktive Sterbehilfe) unterschieden. Bei der davon abzugrenzen
den Hilfe zum Suizid als ärztlich assistiertem Suizid wird der 
rechtliche Handlungsrahmen von der Freiverantwortlichkeit 
des*der Suizidwilligen bestimmt. Liegt dem Suizidwunsch 
nicht Freiverantwortlichkeit zugrunde, z. B. bei mangelnder 
Einsichts und Urteilsfähigkeit, in Folge von Zwang, Drohun
gen, Täuschung, oder besteht mangelnde innere Festigkeit 
und Zielstrebigkeit hinsichtlich des Suizidwunsches, bleibt 
das Zulassen des Suizides oder gar die Hilfe dabei strafbar. 
Die bloße „Hilfe bei einem freiverantwortlichen Suizid“ (ebd., 
S. A1430; Hervorhebung im Original) ist hingegen nicht zu 
belangen. Es ist ärztliche Aufgabe, Suizidalität und Todes
wünsche zu besprechen, dies allein stellt keine Mithilfe beim 
Suizid dar. Als Tätigkeiten der Mitwirkung bei der Selbsttö
tung werden die „Unterstützung eines Suizidwilligen bei der 
konkreten Durchführung seiner Selbsttötung“ (ebd., S. A1431; 
Hervorhebung im Original) benannt, darunter konkrete An
leitung, Vermittlung von Organisationen zur Suizidhilfe, die 
Verordnung oder Überlassung eines Medikamentes oder die 
zielgerichtete Erstellung von Gutachten für Sterbehilfeverei
ne. Schließlich wird betont, dass es sich in jedem Falle der 
ärztlichen Mitwirkung an einer Selbsttötung um individuelle 
Entscheidungen eines*einer einzelnen Ärzt*in handelt und 
keine Verpflichtung darauf bestehen darf.

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat für die 
Hospizarbeit und palliative Versorgung Empfehlungen für den 
Umgang mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid erstellt 
(DGP, 2021), in denen differenziert die Hintergründe von Ster
bewünschen dargestellt und weitergehende Hinweise gege
ben werden.

Auch die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK, 2021) 
hat sich des Themas angenommen. Vor dem Hintergrund der 
Neuregelungen zum assistierten Suizid wurden am 29. Juni 
2021 in einem RoundTableGespräch die vielfältigen ethi
schen und berufsrechtlichen Aspekte diskutiert. Ein entspre
chendes Positionspapier der BPtK ist in Vorbereitung.

Das Spannungsfeld von Fürsorge und 
Selbstbestimmung
Die beschriebenen Entwicklungen offenbaren ein grundsätz
liches ethisches Spannungsfeld bei Sterbewünschen von 
Patient*innen, das das psychotherapeutische Handeln durch
zieht. In der MusterBerufsordnung der BPtK (2018) wird in 
§ 3 Abs. 2 auf das aus dem medizinischen Bereich bekann
te GeorgetownMantra Bezug genommen. Beauchamp und 
Childress (2019) beschreiben darin vier ethische Grundprin
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zipien: a) das Prinzip der Autonomie und Selbstbestimmung, 
b) das Prinzip der Schadensvermeidung, c) das Prinzip des 
Patient*innenwohls und der Fürsorge sowie d) das Prinzip der 
(sozialen) Gerechtigkeit. Diese sind im individuell gegebenen 
psychotherapeutischen Handeln auszubalancieren.

Entsprechend dieser ethischen Grundprinzipien geht es beim 
Thema selbstbestimmtes Sterben und Suizid auf der einen 
Seite darum, das Leiden sterbewilliger Menschen zu redu
zieren, verlorengegangene Verbundenheit wieder herzustel
len und die Gefahr destruktiver 
Verhaltensweisen abzubauen, um 
Leben zu erhalten. Dafür ist es 
erforderlich, sich des Themas im
mer wieder anzunehmen und eine 
professionelle Haltung zu finden, 
wie Teismann und Dorrmann be
schreiben: „Um der Ohnmachts 
und der Allmachtsfalle zu entkom
men bzw. Ängste und Hemmun
gen im Umgang mit suizidalen 
Personen abzubauen, ist es not
wendig, die eigene Haltung suizidalem Verhalten gegenüber 
zu klären und sich mit diagnostischen und therapeutischen 
Methoden im Umgang mit Selbsttötungsabsichten vertraut 
zu machen“ (2021, S. 2).

Auf der anderen Seite des Spannungsfeldes geht es darum, 
in respektvoller Weise die Autonomie und Selbstbestimmung 
von Menschen in Einklang mit ihren Grundrechten zu achten. 
Auch dies wird Teil der zu klärenden professionellen Haltung 
dem Thema gegenüber.

Die BPtK spricht bei dem Thema von dem Spannungsfeld 
von Selbstbestimmung und Schutz. Die BÄK beschreibt es 
folgendermaßen: „Der Respekt vor der Selbstbestimmung 
des Suizidwilligen ist dabei ebenso wichtig wie die Fürsorge 
für den suizidgefährdeten Menschen“ (2021, S. A1429). Für 
dieses Spannungsfeld gibt es keine einfachen Lösungen ge
schweige ein Rezept, die DGP stellt hierzu fest: „Für ethische 
Konflikte, die sich um die Suizidhilfe ergeben, wird es nicht 
immer eine Lösung geben, die für alle Beteiligten zufrieden
stellend ist. Deshalb ist es (…) umso wichtiger, eine offene 
Diskussion zu fördern“ (2021, S. 14).

Fürsorge bei Sterbewünschen

Fürsorge ist eine der zentralen Berufsaufgaben von 
Psychotherapeut*innen. Demnach ist in § 1 Abs. 1 der Mus
terBerufsordnung (BPtK, 2018) das Ziel festgeschrieben, 
„Krankheit vorzubeugen und zu heilen, Gesundheit zu fördern 
und zu erhalten sowie Leiden zu lindern“.

Patient*innen, die sich in eine Psychotherapie begeben, 
haben dafür in aller Regel entsprechende Behandlungs
wünsche. Wenn sie gleichzeitig Suizid als Handlungsoption 

wählen, stößt die beschriebene Fürsorge an ihre Grenzen. 
Sterbewünsche können wiederum viele, jeweils individuell 
zu prüfende Gründe haben, darunter schwere körperliche und 
als unheilbar geltende Krankheiten, die mit unerträglichen 
Schmerzen einhergehen, aber auch psychische Erkrankungen 
wie Demenz, die in ihrem Fortschreiten die Lebensqualität 
und selbstbestimmte Lebensführung mehr als einschränken, 
Suchterkrankungen, chronische schwere Depression, aber 
auch aktuelle Krisen und Verletzungen, in deren Licht das Le
ben unerträglich und aussichtslos erscheint. Ohne hier in die 

Tiefe gehen zu wollen, reichen die Gründe von einem psycho
tischen Erleben über impulsive und von hochgradiger Emo
tionalität gekennzeichnete bis hin zu rationalen, reflektierten 
und bilanzierten Gründen. Dementsprechend zeigt sich Suizi
dalität auch ganz unterschiedlich, in Form einer distanzierten 
Beschäftigung mit dem Tod und dem eigenen Lebensende, in 
Form vorübergehender Ruhewünsche, in Form von suizidaler 
Handlungsabsicht und der Planung, Vorbereitung und Durch
führung suizidaler Handlungen.

Die Begegnung mit Menschen mit Sterbewünschen stellt für 
Psychotherapeut*innen eine große Herausforderung dar. Sie 
berühren uns in ihrer Not und Verzweiflung und erschrecken 
uns manchmal in ihrer Radikalität. Grundsätzlich wird dem 
Thema hohe Bedeutung beigemessen und das Erheben von 
akuter Suizidalität ist fester Bestandteil der Anamnese wie 
auch vorausgehender Suizidversuche oder Lernerfahrung im 
Zusammenhang mit Suiziden im sozialen oder medialen Um
feld. Häufig wird Suizidalität zur Indikation für eine stationäre 
Behandlung.

Eine mögliche psychotherapeutische Grundhaltung im Um
gang mit Suizidalität kann in dem beispielhaften Zitat von 
Marsha Linehan (1996, S. 95) zusammengefasst werden, 
„dass die DBT alle suizidalen Verhaltensweisen als unange
messenes Problemlöseverhalten interpretiert. Im Gegensatz 
zum Therapeuten, für den dieses Verhalten das zu lösende 
Problem darstellt, sieht die Patientin suizidales Verhalten häu
fig nicht als Problem an, sondern als Lösung.“

Aus psychotherapeutischer Sicht kann Suizid keine adäqua
te Lösung psychischer Probleme sein. Für eine adäquate 
Bearbeitung dieser Probleme ist es vielmehr erforderlich, 
Patient*innen abzuverlangen, auf die Möglichkeit ihres Suizi
des, zumindest zeitlich befristet, zu verzichten.

        Auf der einen Seite geht es darum, das Leiden sterbewilliger 
Menschen zu reduzieren, verlorengegangene Verbundenheit wieder 
herzustellen und die Gefahr destruktiver Verhaltensweisen abzubauen, 
auf der anderen Seite darum, in respektvoller Weise die Autonomie 
und Selbstbestimmung von Menschen in Einklang mit ihren Grund-
rechten zu achten.
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Nicht nur die psychischen Erkrankungen, die mit suizidalen 
Gedanken und Suizidabsichten einhergehen, lassen sich auf 
vielfältige Weise effektiv behandeln, mittlerweile gibt es um
fassende psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten 
für die Suizidalität als solche (vgl. zum Überblick Teismann & 
Gysin-Maillart, 2022), darunter spezifische Ansätze wie die 
auf suizidales Verhalten zugeschnittene DialektischBehavio
rale Therapie (DBT; Linehan, 1996), die kognitivverhaltens
therapeutische Kurzbehandlung (Bryan & Rudd, 2018) oder 
das Kurzprogramm nach Suizidversuchen (ASSIP; Gysin-
Maillart, 2021).

Dabei können spezifische Interventionen das akute Suizidrisi
ko reduzieren helfen, darunter Krisenintervention, die Begren
zung des Zugangs zu letalen Mitteln, Notfallpläne oder Non
SuizidVerträge. In einem psychotherapeutischen Prozess 
können darüber hinaus ungünstige Annahmen und Überzeu
gungen bearbeitet und reduziert werden, wie die mit Suizida
lität einhergehende Hoffnungslosigkeit, die Einschätzung, für 
andere Menschen eine Belastung zu sein, sowie der erlebte 
Verlust von Zugehörigkeit und Verbundenheit. Ziel in diesem 
Prozess ist, in Anlehnung an das Motivational Interviewing, 
die mit Sterbewünschen einhergehende Ambivalenz aufzude

cken und in Richtung einer Entscheidung für das Leben aufzu
lösen (vgl. Teismann et al., 2016 ).

Trotz guter Vorbereitung in der psychotherapeutischen Aus 
und Weiterbildung verlangt das Thema Suizidalität von allen 
Psychotherapeut*innen eine regelmäßige Aktualisierung des 
Wissens und der Behandlungsmöglichkeiten. Aktuell wird 
eine S3Leitlinie zum Umgang mit Suizidalität unter Feder
führung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psy
chotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), 
gefördert durch den Innovationsfonds und unter Beteiligung 
der BPtK entwickelt.

Die Fürsorge verpflichtet uns Psychotherapeut*innen, so
wohl auf Ebene der Berufsgruppe als auch auf individueller 
Ebene, alle gebotenen Maßnahmen zu ergreifen, Suizide 
von Patient*innen zu verhindern. In § 8 Abs. 4 der Muster
Berufsordnung (BPtK, 2018) heißt es hierzu: „Gefährdet eine 
Patientin oder ein Patient sich selbst oder andere oder wird 
sie oder er gefährdet, so haben Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten zwischen Schweigepflicht, Schutz der 
Patientin oder des Patienten, Schutz von Dritten und dem 
Allgemeinwohl abzuwägen und gegebenenfalls Maßnahmen 
zum Schutz der Patientin oder des Patienten oder Dritter zu 

ergreifen“. Dies beinhaltet u. a. die Aufklärung über Möglich
keiten von Psychotherapie zur Behandlung von der Suizidalität 
zugrunde liegenden psychischen Erkrankungen, die Beteili
gung an Maßnahmen zur Suizidprävention und die an Leitli
nien orientierte Bearbeitung von Suizidalität. Sofern nicht be
reits geschehen, sollte die Kooperation mit (Fach)Ärzt*innen 
zur Einleitung weitergehender Behandlungsoptionen gesucht 
werden. Zur Not muss hier auch eine gegebenenfalls unfrei
willige Unterbringung nach dem PsychischKrankenGesetz 
(PsychKG) in Erwägung gezogen werden.

Es ist zu wünschen, dass die vielfältigen Kompetenzen von 
Psychotherapeut*innen in den zu verabschiedenden Gesetz
entwürfen zur Sterbehilfe Berücksichtigung finden, vor allen 
Dingen mit ihrer Kompetenz in der Behandlung psychischer 
Erkrankungen und damit der Reduzierung eines der wesentli
chen Gründe für Suizid.

Selbstbestimmung bei Sterbewünschen

Nicht nur die Fürsorge, auch der Respekt vor der Selbstbe
stimmung und Autonomie von Patient*innen ist ein zentrales 

ethisches Prinzip, das psycho
therapeutisches Handeln leitet 
und in der MusterBerufsordnung 
festgehalten ist. So sehr wir im 
Alltag vielleicht auch ins Zweifeln 
kommen mögen: es gibt keine 
richtige oder falsche Selbstbe
stimmung. Sicherlich mag es 
Zweifel daran geben, auf welcher 
Informationsgrundlage Menschen 

ihre Entscheidungen fällen, doch der Grundsatz der Selbstbe
stimmung ist untrennbar mit dem in liberalen Gesellschaften 
besonders bedeutenden Wert personeller Freiheit verknüpft. 
Nur in der Ausübung dieser Freiheit findet Verantwortungs
übernahme statt, woran das einleitende Zitat von Heinz von 
Förster erinnern soll. Daher ist es bedeutsam, wenn das Bun
desverfassungsgericht daran erinnert, dass das Recht auf 
Selbstbestimmung zwar neben anderen Rechtsgütern steht 
und dennoch die Achtung verlangt „vor dem grundlegenden, 
auch das eigene Lebensende umfassenden Selbstbestim
mungsrecht desjenigen, der sich in eigener Verantwortung 
dazu entscheidet, sein Leben selbst zu beenden, und hierfür 
Unterstützung sucht“ (BVerfG, 2020, Leitsatz 3 b).

Das Bundesverfassungsgericht bindet dieses Selbstbestim
mungsrecht jedoch an das Kriterium der Freiverantwortlich
keit. Diese beinhaltet a) die Fähigkeit des Sterbewilligen, 
seinen Willen frei und unbeeinflusst von einer akuten psychi
schen Störung zu bilden und nach dieser Einsicht handeln zu 
können, b) die Kenntnis von allen entscheidungserheblichen 
Gesichtspunkten, insbesondere der Handlungsalternativen 
zum Suizid und der Folgen seiner möglichen Handlungen, 
c)  die Abwesenheit von Zwang, Drohung oder Täuschung 
oder einer anderen Form der unzulässigen Einflussnahme 

        Trotz guter Vorbereitung in der psychotherapeutischen 
Aus- und Weiterbildung verlangt das Thema Suizidalität von allen 
Psychotherapeut*innen eine regelmäßige Aktualisierung des Wissens 
und der Behandlungsmöglichkeiten.
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und d) die Ernsthaftigkeit des Suizidwunsches, die sich in ei
ner „gewissen Dauerhaftigkeit“ und „inneren Festigkeit“ die
ses Wunsches ausdrückt (vgl. BÄK, 2021, S. A1429 f.).

Wesentlich dabei ist, ausschließen zu können, dass der Ent
schluss zum Suizid auf einer vorübergehenden Lebenskrise 
oder aktuellen Stimmungslage beruht oder vorschnell und un
überlegt getroffen bzw. von Ambivalenz begleitet wird. Aus 
psychologischer Sicht sind also wichtige Kriterien die Stabili
tät und Internalität des Sterbewunsches.

Der Fokus auf akute psychische Störungen weist darauf hin, 
dass nicht grundsätzlich das Vorhandensein einer psychi
schen Störung die Entscheidungsfreiheit einschränkt, son
dern spezifische (vorübergehende) Symptome, wie beispiels
weise psychotisches Erleben oder Reaktionen auf akute Kri
sen. Rengier (2021, S. 213) stellt hierzu fest: „Die psychische 
Erkrankung als solche schließt freiverantwortliches Handeln 
nicht aus. Vielmehr muss sie die Einsichts und Urteilsfähig
keit so stark beeinträchtigen, dass der Suizidwillige die Trag
weite seiner Entscheidungen nicht mehr erfasst“. Vielmehr 
stellt für Menschen mit psychischen Erkrankungen das Ver
wehren des Rechts auf Sterbehilfe eine Diskriminierung dar 
(Richter, 2021).

Implikationen für psychothera
peutisches Handeln
Selbst wenn deutlich betont wird, dass niemand zur Sterbe
hilfe verpflichtet werden kann, hat die Berücksichtigung der 
Selbstbestimmung auch bei Sterbewünschen doch grund
sätzliche Folgen für das psychotherapeutische Selbstver
ständnis einerseits und das psychotherapeutische Handeln 
andererseits.

Für psychotherapeutische Behandlungen folgt daraus die 
Notwendigkeit, die Frage zu beantworten, wann selbstbe
stimmtes Sterben als Ausdruck persönlicher Autonomie en
det und Suizidalität als Symptom einer akuten und behand
lungsbedürftigen psychischen Erkrankung beginnt, bzw. die 
sich aus der Schnittmenge beider Aspekte ergebende Unsi
cherheit zu reduzieren.

Dafür sind die genannten Kriterien von Freiverantwortlichkeit 
und Urteilsfähigkeit in der psychotherapeutischen Behand
lung sorgfältig abzuklären und zu dokumentieren, was nicht 
erst für festzustellende Sterbewünsche gilt. Gerade im Ver
lauf psychotherapeutischer Behandlungen besteht gute Ein
sicht in biografische Aspekte, familiäre Verstrickungen, aber 
auch Schuld und Belastungserleben, was helfen kann, die 
Begrenzung von Freiverantwortlichkeit durch eine psychische 
Erkrankung einzuschätzen.

Darüber hinaus können standardisierte Hilfsmittel genutzt 
werden, beispielsweise das von ThomasHund (2021) vorge
stellte „UDocFormular zur Evaluation und Dokumentation 

der Urteilsfähigkeit“, das von der Schweizerischen Akade
mie der Medizinischen Wissenschaften entwickelt wurde. 
ThomasHund (ebd.) beschreibt in hilfreicher Weise Beson
derheiten der Beurteilung von bestimmten Personengruppen 
wie Kindern und Jugendlichen oder Menschen mit geistiger 
Behinderung. Grundsätzlich, so ihre Feststellung, ist jedoch 
von gegebener Urteilsfähigkeit auszugehen und nur bei be
gründeten Zweifeln diese dann vertieft zu überprüfen.

Da die Einschätzung der Urteilsfähigkeit bei existentiellen Fra
gen für Einzelne zu einer Herausforderung an der Grenze zur 
Überforderung werden kann, sind als weitere Hilfsmittel der 
Evaluation kollegiale Intervision und Supervision zu nennen. 
Aufgrund der Tragweite entsprechender Entscheidungen kön
nen auch EthikKommissionen eine Unterstützung darstellen.

Die Freiheit und die Achtung des Rechts auf selbstbestimmtes 
Sterben kann dann im weiteren Verlauf der therapeutischen 
Auseinandersetzung mit Sterbewünschen freiverantwortli
cher Menschen dazu führen, die Umsetzung des Sterbewun
sches mit den jeweiligen Konsequenzen zu erörtern und unter 
Rückgriff auf Strategien des Motivational Interviewing (Miller 
& Rollnick, 2015) zu klären. Es kann beinhalten, offen zu sein 
für Gespräche mit (ärztlichen) Mitbehandler*innen und gege
benenfalls Angehörigen. Es kann beinhalten, Hinweise über 
unterschiedliche Sterbemethoden zu geben, z. B. den freiwil
ligen Verzicht auf Essen und Trinken (Sterbefasten, vgl. die 
Empfehlungen der DGP, 2021), oder Hinweise auf freiverkäuf
liche Selbsthilfeliteratur und Sterbehilfevereine. „Schlichte 
Hinweise“ (BÄK, 2021, S. A1431) stellen dabei entsprechend 
den Aussagen der Bundesärztekammer keine Mitwirkung am 
Suizid dar, solange sie nicht zur konkreten Anleitung bzw. Ver
mittlung werden.

Die psychotherapeutische Fürsorge kann schließlich in sorg
fältig geprüften Einzelfällen beinhalten, freiverantwortliche 
Menschen mit Sterbewünschen mit psychotherapeutischen 
Methoden auf ihrem Weg zum selbstbestimmten Sterben zu 
begleiten und ihnen bei Bedarf erforderliche Befunde auszu
stellen. Dies bedeutet, sie als Menschen nicht aufzugeben, 
solange sie am Leben sind.

Ausblick

Es ist zu wünschen, dass Psychotherapie allen Menschen of
fensteht, auch und gerade Menschen mit Sterbewünschen. 
Es ist wichtig, Patient*innen mitsamt ihren gegebenen Ster
bewünschen willkommen zu heißen, um diese bearbeiten zu 
können.

Dies erfordert im erweiterten Sinne eine barrierefreie Psy
chotherapie, bei der Sterbewünsche nicht zu Barrieren wer
den, sei es aus Angst der Patient*innen, sich im Angesicht 
unkontrollierbarer Konsequenzen zu öffnen, sei es aus Angst 
der Psychotherapeut*innen vor unkontrollierbaren Konse
quenzen ihrer Behandlung. Ein Anflug von Tabuisierung oder 
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Verurteilung kann dazu führen, dass Menschen ihre Sterbe
wünsche mit sich selbst ausmachen oder sich anderen, we
niger vertrauenswürdigen Informationsquellen zuwenden. 
Der Respekt vor der Freiheit und Selbstbestimmung eines 
Menschen wird dann zu einem Band der Verbundenheit, das 
wir Psychotherapeut*innen nicht vorschnell trennen sollten. 
Denn der Verlust an Verbundenheit wird schließlich das Risiko 
für suizidale und andere destruktive Handlungen erhöhen.

Respekt und Anerkennung des Rechts auf selbstbestimm
tes Sterben begünstigen einen Raum, entsprechende Wün
sche und ihre Gründe offen zu besprechen, so wie dies von 
der Bundesärztekammer (BÄK, 2021) gefordert und von 
der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP, 2021) 
empfohlen wird. Das Explorieren der Gründe ermöglicht Ent
scheidungen über Freiverantwortlichkeit und gegebenenfalls 
vorhandene Einschränkungen der Urteilsfähigkeit. Dieser Pro
zess ist daher, wie beschrieben, sorgfältig zu dokumentieren 
und durch entsprechende Hilfsmittel zu evaluieren. Abklärung 

von Suizidalität im Rahmen der Anamnese wird zukünftig 
mehr als gegenwärtig die Abklärung der Urteilsfähigkeit be
inhalten. Dies erfordert neben der Weiterentwicklung geeig
neter Hilfsmittel eine entsprechende Berücksichtigung in der 
Aus, Fort und Weiterbildung.

Wir handeln in der (ambulanten) Psychotherapie unethisch, 
wenn die Behandlung an die Negierung des Sterbewunsches 
gekoppelt wird oder Patient*innen mit Sterbewünschen 
grundsätzlich in die stationäre Behandlung überwiesen wer
den. Genauso wenig handeln wir ethisch, wenn wir Sterbe
wünsche und destruktive ExitStrategien dysfunktional ver
stärken (vgl. Linehan, 1996, S. 367 f.).

Die Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld von Fürsor
ge und Selbstbestimmung verstärkt dabei nicht Unsicherheit, 
sondern schafft vielmehr die erforderliche Flexibilität, um die 
mit Sterbewünschen einhergehende Ambivalenz nachhaltig 
begleiten und sie gegebenenfalls sogar fördern zu können. 
Nur auf der Basis eines Spannungsfeldes können individuelle 
Entscheidungen im Grenzbereich von Normen gefällt wer
den, beispielsweise bei Sterbewünschen von Jugendlichen 
oder bei Sterbewünschen von chronisch psychisch erkrank
ten Menschen, die sich beispielsweise gegen spezielle Be
handlungsmaßnahmen wie die Elektrokrampftherapie (EKT) 
entscheiden. Die Praxis ethischen Handelns bei Sterbewün
schen kann nur innerhalb der therapeutischen Beziehung und 

innerhalb der Dynamik des beschriebenen Spannungsfeldes 
stattfinden. Dies beinhaltet Respekt und Aufklärung wie auch 
Hinterfragen und klare Positionierung, in den Worten von 
Böhning (2021, S. 163) wäre es „ein ‚Würde und Autonomie
verbrechen’, würden wir diese Art der Resonanz verweigern 
und uns dieser Beziehung völlig entziehen“.

Doch auch in Spannungsfeldern werden Grenzen erreicht. 
Es bleibt abzuwarten, wie die Gesetzgeber das Thema Ster
behilfe regeln werden, doch unabhängig davon werden 
Psychotherapeut*innen generell mit ethischen Fragen konfron
tiert, die sich trotz Aus, Fort und Weiterbildung sowie Intervisi
on und Supervision nicht klären lassen. In diesen Fällen können 
EthikKommissionen in den Kammern unterstützend wirken.

Zum Abschluss noch ein Exkurs: Im Feld der Behinderten
hilfe wurde das Spannungsfeld von Selbstbestimmung und 
Fürsorge in der Vergangenheit bereits intensiv diskutiert. In 
grober Zusammenfassung dieser Diskussion kann festgehal

ten werden, dass die Fürsorge für 
behinderte Menschen systema
tisch zu einer Einschränkung von 
Selbstbestimmungsmöglichkei
ten geführt hatte, Keupp sprach 
in diesem Zusammenhang von 
einer „fürsorglichen Belagerung“ 
(1992), die nur durch die Stärkung 
von Empowerment und Selbst
bestimmung abgebaut werden 
kann. Die Fürsorge kann dabei so 

stark mit dem Selbstverständnis von Helfenden verbunden 
sein, dass sie zu ihrem Habitus wird (vgl. Gröschke, 2004). 
Das mit der impliziten Fürsorge einhergehende Handeln kann 
in der therapeutischen Beziehung zu einer Einschränkung von 
Freiheitsrechten führen und damit zu einer Beschränkung von 
Verantwortungsübernahme. Vielleicht bietet gerade das The
ma selbstbestimmtes Sterben für das Feld der Psychothe
rapie die Chance, die ethischen Prinzipien von Fürsorge und 
Autonomie neu zu justieren.

Es ist zu hoffen, dass in Zukunft Psychotherapeut*innen wei
terhin Patient*innen mit Suizidalität fachlich fundiert und an
gemessen begleiten und gemeinsam mit ihnen daran arbei
ten, Suizidalität zu reduzieren.

Außerdem  ist zu hoffen, dass in Zukunft Psychotherapeut*in
nen auch Patient*innen mit Sterbewünschen auf ihrem Weg 
zum selbstbestimmten Sterben begleiten können im Be
wusstsein, dass freiverantwortliche Menschen auch mit psy
chischen Erkrankungen unseren Respekt, unsere Fürsorge 
und Anteilnahme verdienen, solange sie am Leben sind.

Schlussfolgerungen

Für die Berufsgruppe und ihre berufspolitischen Ver tre
ter*innen sollte das weitere Bestreben darauf gerichtet sein,

        In einer wahrhaft barrierefreien Psychotherapie sollten  
Sterbewünsche nicht zu Barrieren werden, sei es aus Angst der 
Patient*innen, sich im Angesicht unkontrollierbarer Konsequenzen zu 
öffnen, sei es aus Angst der Psychotherapeut*innen vor unkontrollier-
baren Konsequenzen ihrer Behandlung.
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 � sich weiterhin aktiv dafür einsetzen, auf die Behandelbar
keit psychischer Erkrankungen hinzuweisen und Wege in 
die Psychotherapie aufzuzeigen,

 � sich aktiv an Maßnahmen zur Suizidprävention in der Ge
sellschaft zu beteiligen,

 � sich aktiv in die Gesetzgebungsverfahren um die Sterbehil
fe einzubringen und beispielsweise auf psychotherapeuti
sche Kompetenzen in zukünftig zu schaffenden Beratungs
stellen für Sterbewillige hinzuwirken,

 � EthikKommissionen in den Kammern einzurichten, die bei 
Bedarf Kolleg*innen in ihren Entscheidungen unterstützen, 
und

 � die aktuellen Regelungen der Berufsordnung dahingehend 
zu überprüfen, ob sie sich im Einklang mit der höchstrich
terlichen Rechtsprechung befinden und das beschriebene 
Spannungsfeld hinreichend berücksichtigen.

Für Psychotherapeut*innen im Speziellen ergibt sich in Kon
sequenz die Aufgabe,

 � sich in den fachlichen Möglichkeiten fort und weiterzu
bilden, Suizidalität und ihre Hintergründe zu erkennen, zu 
behandeln, konkrete Suizidrisiken einzuschätzen und Sui
zidprävention zu leisten,

 � die eigene Haltung gegenüber Sterbewünschen zu klären 
und hierfür auch auf Möglichkeiten der Selbsterfahrung zu
rückzugreifen,

 � sich offen der Sterbewünsche ihrer Patient*innen anzuneh
men und deren Gründe in einer vertrauens und respektvol
len Weise zu erörtern, im Falle gegebener Sterbewünsche 
von Patient*innen sorgfältig zwischen Suizidalität als Sym
ptom einer akuten psychischen Erkrankung und selbstbe
stimmtem Sterbewunsch als Ausdruck persönlicher Au
tonomie abzuwägen und hierfür in geeigneter Weise die 
Urteilsfähigkeit und Freiverantwortlichkeit einschätzen zu 
können, ohne dass es zu einer verfassungswidrigen Be
schneidung von Grundrechten ihrer Patient*innen kommt,

 � relevante Entscheidungen sorgfältig zu dokumentieren und 
mit geeigneten Hilfsmitteln inklusive kollegialer Intervisi
on, Supervision und gegebenenfalls dem Einbezug einer 
EthikKommission zu evaluieren sowie

 � im Falle freiverantwortlicher Sterbewünsche von Patien
t*innen – ohne dahingehend verpflichtet werden zu kön
nen – im Spannungsfeld von Fürsorge und Selbstbestim
mung diese auf ihrem Weg zum selbstbestimmten Ster
ben zu begleiten.
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Einführung

Medien können seit jeher eine Bereicherung für den 
psychotherapeutischen Prozess darstellen. Klassi
scherweise werden hierzu etwa Geschichten und 

Romane genutzt (Berthoud et al., 2017), aber auch Filme 
bieten unterschiedlichste Anknüpfungspunkte (siehe etwa 
Hamburger, 2018). Darüber hinaus bieten auch aktuelle, 
moderne Medienphänomene und popkulturelle Referen
zen die Chance, einen kreativen und individuellen Zugang 
zu persönlichen Themen von Patient*innen zu schaffen 
 (Gebele, 2019). Zusätzlich ist es für Psychotherapeut*innen 
unabdingbar, eine Idee von den aktuellen Lebenswelten der 
(jungen) Patient*innen zu haben, zu denen insbesondere so
ziale OnlineNetzwerke zählen, die neben problematischen 
Aspekten auch Chancen für die Psychotherapie beinhalten 
(BorgLaufs, 2015).

Die Kommunikation in diesen mehr oder weniger anonymen 
OnlineNetzwerken findet dabei häufig über sogenannte 
„Memes“ (hier englisch gesprochen) statt. Memes sind vor 
allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen bekannt als ak
tuelles Internet und Kulturphänomen, werden aus psychothe
rapeutischer Perspektive jedoch kaum wissenschaftlich be
trachtet. Vereinzelte Forschungsarbeiten nutzen Memes zur 
Untersuchung explorativer Fragestellungen, ohne den Begriff 
selbst dezidiert einzuordnen (Akram et al., 2020).1  Memes be
inhalten zumeist humoristische, satirische oder auch gesell
schaftskritische Aspekte. Sie können hierbei kreativ in den 
Therapieprozess einbezogen werden, etwa im Rahmen der 
Psychoedukation oder als lebensweltnaher Gesprächsein
stieg bei Patient*innen, die nicht aus eigenem Antrieb in die 
Psychotherapie gelangen und zunächst wenig Therapie und 
Änderungsmotivation zeigen. Die kreative Arbeit mit Memes 
kann somit einen kleinen Beitrag leisten, den Herausforde

rungen in der psychotherapeutischen Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu begegnen.

Doch was genau kann unter einem Meme verstanden wer
den und wie kann ein Einbezug in die Therapie gelingen? In 
diesem Artikel wird dazu zunächst eine kurze Begriffsbestim
mung und eine Vorstellung der Konstruktion „klassischer“ 
InternetMemes vorgenommen, um anschließend auf das 
Rational hinter der Einbeziehung einzugehen. Abschließend 
werden Anregungen für einen möglichen Einsatz in der eige
nen praktischen Arbeit gegeben.

Theoretische Annäherung

Die aktuelle Verwendung von „Memes“ ist primär geprägt 
von der medialen Verbreitung humorvoller Inhalte. Neben 
dieser popkulturellen Verwendung lässt sich die Begriffsein
heit jedoch auch wissenschaftlich betrachten. Der Begriff 
„ Meme“ wurde hierbei ursprünglich geprägt von Richard 
Dawkins als Evolutionseinheit für soziale und kulturelle Phä
nomene (Dawkins, 2007). Dawkins selbst sieht in der neuarti
gen Verwendung im Übrigen keine Probleme, diese Nutzung 
sei zudem nicht sehr weit entfernt von der ursprünglichen 
Konzeption dieses Begriffes (Interview mit Richard Dawkins; 
Solon, 2013).

Aus einer evolutionärpädagogischen und soziologischen 
Perspektive ist ein Meme (in dieser Konzeptionalisierung 
deutsch gesprochen, während die bekannten InternetMe
mes, wie beschrieben, englisch ausgesprochen werden) wie

Memes in der Psychotherapie mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen

Michael Wöste

Zusammenfassung: Memes sind als modernes Internetphänomen vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
bekannt. Sie beinhalten zumeist humoristische, sarkastische oder satirische Inhalte und werden auf unterschiedlichen 
Internetplattformen erstellt und geteilt. Aus einer evolutionär-pädagogischen und -soziologischen Perspektive können 
Memes als Evolutionseinheit auf soziokultureller Ebene betrachtet werden, die durch kommunikative Prozesse verbreitet 
werden. Memes können in der Psychotherapie eingesetzt werden, indem sie einen lebensweltnahen und kreativen An-
satz bieten, den besonderen Herausforderungen der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu begegnen. Sie 
können in der Psychoedukation genutzt werden, um komplexe Befindlichkeiten pointiert auszudrücken und somit den 
Gesprächseinstieg zu erleichtern. Weiterhin können sie zur Selbstreflexion anregen und die Compliance stärken. Für die 
Nutzung wenig moderierter Meme-Webseiten ist Medienkompetenz jedoch unabdingbare Voraussetzung.

1 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie ausführliche bibliogra
phische Angaben am Ende des Artikels, das vollständige Literaturverzeichnis 
auf der Homepage der Zeitschrift unter www.psychotherapeutenjournal.de.
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derum zu verstehen als eine eigene evolutionäre Einheit auf 
Ebene einer soziokulturellen Evolution (Treml, 2004).

Die Einheit „Meme“ nutzt hierbei die Speicherform der Kul
turtechniken, wird also manifestiert in Form von Ideen, Ge
schichten, Bildern oder Traditionen. Durch diesen Prozess wird 
die Speicherung vom Individuum (Gedächtnis) ausgelagert, 
hierdurch vergrößert und zeitstabiler (denn Gedächtnisinhal
te können vergessen werden). Zudem wird die Lebensdauer 
der Einheit Meme stark verlängert, da Bücher und Geschich
ten die Zeiten überdauern können, während das Individuum 
selbst schon längst vergangen ist. Die Meme „konkurrieren“ 
hierbei untereinander, besonders mächtige und eindrucksvol
le Meme setzen sich durch und finden Verbreitung auf der 
Umwelt und Zeitachse, indem sie über regionale Grenzen 
 hinaus und über Generationen hinweg bestehen bleiben. Die
se „Konkurrenz“ ist jedoch als passiver Prozess zu verstehen, 
da die „Auswahl“ der erfolgreichen Meme von Personen und 
Gesellschaften vorgenommen wird, welche die Ideen und 
Geschichten weitertragen und dadurch verbreiten.

Unter dieser soziokulturellen Perspektive sind etwa die Bibel 
oder das Nibelungenlied als besonders erfolgreiche Meme zu 
betrachten, da sie sich gegenüber anderen Erzählungen und 
Geschichten behauptet haben und auch nach Jahrhunderten 
noch bekannt sind, die Schöpfer dieser Ideen und Erzäh
lungen folglich lange überdauert haben (Treml, 2000, 2004, 
2005).

Charakteristika klassischer Internet
Memes
InternetMemes wurden zunächst erstellt und geteilt auf zum 
Teil wenig moderierten Webseiten und Imageboards (anony
me InternetForen zum Austausch von Texten und Bildern) 
wie Reddit oder 4chan. Der Aufbau eines „klassischen“ In
ternetMemes folgt dabei verschiedenen charakteristischen 
Merkmalen, die im Sinne eines BottomUp Prozesses von der 
InternetGemeinschaft (der „Community“) selbst festgelegt 
und im kommunikativen Prozess verhandelt werden (Julien, 
2015). Die einzelnen Mitglieder der Community bleiben in die
sem Kontext jedoch zumeist nach außen anonym und auch 
untereinander unbekannt. Abbildung 1 zeigt ein für diesen 
Artikel selbst erstelltes Meme aus einem Internet Meme
Generator (https://imgflip.com/memegenerator).

Basis ist hier zunächst das Hintergrundbild, welches im Bei
spiel den „Socially Awkward Penguin“ darstellt. Unter diesem 
Bild werden Memes dargestellt, die sich auf soziale Unsicher
heiten und geringen Selbstwert beziehen. Somit ist der poten
tielle Inhalt bereits auf einer MetaEbene durch die Auswahl 
des Bildes festgelegt und den anderen Nutzern bekannt. Ein 
außerkontextlicher Gebrauch ist nicht vorgesehen und wird 
durch die Community häufig mit einem „wrong use of me
me“ kommentiert. Auf dem Bild werden dann typischerweise 
oben und unten die Sätze in Großbuchstaben geschrieben, 

Abbildung 1: Beispiel eines Socially-Awkward-Penguin-Memes

Abbildung 2: Beispiel eines Socially-Awesome-Awkward-Penguin-
Memes

wobei der erste Satz für das Beispielbild zumeist die ange
bahnte Situation beschreibt, der zweite dann die sozial unbe
holfene Reaktion (siehe auch Julien, 2015).

Durch die Gemeinschaft werden fortlaufend neue Bilder ent
worfen, die sich im kommunikativen Prozess gegen andere 
Bilder „durchsetzen“ und zu neuen Memes werden können. 
Dieser Prozess deckt sich gut mit der bereits skizzierten 
soziokulturellen Evolution. Während jedoch bei den zuvor 
genannten „klassischen“ Beispielen ein Zeithorizont von Jah
ren bis Jahrhunderten vorliegt, laufen die Auswahlprozesse 
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der InternetMemes ungleich schneller ab und überdauern 
häufig auch keine langen Zeitperioden.

Als Gegenentwurf zum „Socially Awkward Penguin“ findet 
sich etwa der „Socially Awesome Penguin“, der auf dasselbe 
Bild rekurriert, jedoch mit anderer Blickrichtung und Hinter
grundfarbe und sozial sichere und erfolgreiche Charakteristika 
beschreibt. Durch weitere „Evolutionsprozesse“ gibt es eine 
Fusion der beiden Memes zum „Socially Awesome Awkward 
Penguin“ (oder vice versa), hierbei wird zunächst eine sozial 
sichere Verhaltensweise bzw. eine solche Absicht beschrie
ben, die dann auf dem unteren Bereich wechselt in eine 
erneute soziale Unsicherheit. Abbildung 2 zeigt ein solches 
Beispiel, welches ebenfalls für diesen Artikel erstellt wurde.

Neben diesen klassischen Memes gibt es noch zahlreiche 
weitere moderne Medienformate, die auf Internet MemeSei
ten (z. B. 9GAG) immer stärker geteilt werden. Hierzu zählen 
etwa MiniComics, GIFs (MiniAnimationen, in der Regel oh
ne Tonspur) oder Screenshots anderer Seiten. Durch up oder 
downvotes (positive bzw. negative Bewertungen) der Com
munity werden die Bilder, die besonders viele upvotes erhal
ten, auf bevorzugten Seiten angezeigt. Im Beispiel von 9GAG 
zunächst auf der TrendingPage, anschließend auf der Hot 
bzw. FrontPage, welche gleichzeitig die Startseite darstellt 
(siehe auch Wagener, 2014). Hier setzen sich also, ebenfalls 
im Sinne soziokultureller Evolutionsprozesse (wenngleich in 
sehr begrenzten Umfang), erfolgreiche Formate gegen weni
ger erfolgreiche durch.

In diesem Artikel werden daher alle bildbasierten Formate, die 
in modernen Medien kursieren, unter dem Begriff  „Meme“ 
subsumiert und ihre Nutzungsmöglichkeiten für die Psycho
therapie erläutert.

Gründe für die Einbeziehung von  
Memes in die Psychotherapie
Welche Gründe sprechen nun für die Einbeziehung moder
ner Memes in die Psychotherapie, welche Möglichkeiten er
geben sich aus ihrer Nutzung? Memes erscheinen, wie ein
gangs erwähnt, besonders aufgrund der Herausforderungen 
psychotherapeutischer Arbeit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen als gewinnbringend.

In dieser Altersspanne liegen häufig hohe Abbruchquoten vor, 
die mit schlechten weiteren Verläufen einhergehen (Maur, 
2017). Ein zentrales Ziel in der Arbeit liegt daher zunächst auf 
der Etablierung einer positiven therapeutischen Beziehung 
sowie der Schaffung von Änderungsmotivation (BorgLaufs, 
2018). Da Kinder zumeist nicht auf eigene Initiative hin in eine 
Psychotherapie kommen und Jugendliche häufig Vorbehalte 
haben, über ihre Gefühle und Probleme zu sprechen, ist ein 
deutlich proaktiveres und kreativeres Vorgehen für den Bezie
hungsaufbau wichtig, als es in der Therapie mit Erwachsenen 
der Fall ist (Crenshaw, 2008). Darüber hinaus ist neben ge

nuin psychotherapeutischer Expertise auch Kenntnis kontex
tueller Rahmenbedingungen der Lebenswelten jugendlicher 
Patient*innen unabdingbar (Michels & BorgLaufs, 2003). 
Dies beinhaltet unter anderem das Wissen über moderne 
Medien und soziale Netzwerke (BorgLaufs, 2015), zu denen 
eben auch Memes gehören.

Auch im weiteren Therapieprozess liegen Herausforderungen 
vor, so stellen therapeutische „Hausaufgaben“ einen wichti
gen Baustein in einem verhaltenstherapeutischen Setting dar. 
Gleichzeitig werden diese Hausaufgaben häufig nicht umge
setzt, Probleme sind hierbei eher die Regel als die Ausnahme 
(HelbigLang & Fehm, 2017). Memes können die Motivation 
zur Umsetzung steigern, hierzu werden im letzten Abschnitt 
Anregungen für die Praxis formuliert.

Mit der Verwendung von Memes liegt die Möglichkeit vor, 
direkt an die Lebensrealität vieler Jugendlicher anzuknüpfen 
und hierüber einen Startpunkt und Zugang zu weiterführen
den Gesprächsinhalten und Interventionen zu schaffen. Abbil
dung 3 und 4 zeigen beispielhafte MiniComics, die sich gut 
für den Einsatz eignen.

Memes im hier verwendeten, erweiterten Verständnis kön
nen in ihrem Einsatz als Zugangsmöglichkeit verglichen wer
den mit der Nutzung von Metaphern (siehe etwa Schmitt & 
Heidenreich, 2020 ). Metaphern können in der Therapie unter
schiedliche Funktionalitäten erfüllen und dadurch den Thera
pieprozess unterstützen, beispielsweise im Beziehungsauf
bau, der Symbolisierung von Emotionen, der Verdeutlichung 
nicht verbalisierter Annahmen und der Erschließung neuer 
Bezugssysteme (Oberlechner, 2005). Durch den engen Le

Abbildung 3: Mini-Comic zu emotionaler Stabilität (Instagram:  
@smudgedup, mit freundlicher Genehmigung)
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bensweltbezug bieten Memes jedoch deutlich höheren An
reiz und mehr Identifikationspotenzial auf PeerEbene, auch 
im Vergleich zu Vorlagen aus Therapiemanualen. Durch die 
Bildebene werden zusätzlich weit mehr Inhalte transpor
tiert, als es durch bloßen Text möglich ist. Auf dieser Ebe
ne kann ein Meme ähnlich wie in 
der klassischen Bildbetrachtung 
vorikonografisch beschrieben 
(was ist „objektiv“ zu sehen?), 
ikonografisch analysiert (welche 
Symbolik wird verwendet?) und 
letztlich ikonologisch interpretiert 
(welche Botschaft wird damit 
transportiert?) werden (vgl. etwa 
Lindemann, 2016). Somit ist die 
Aussagekraft eines Memes (sie
he Abbildung 1 und 2) durch die MetaInformation des je
weils verwendeten Bildes deutlich wirkungsvoller, Gleiches 
gilt für die Bildsprache der ComicStrips. So werden kom
plexe Sachverhalte (beispielsweise das Konstrukt einer so
zialen Unsicherheit und Ängstlichkeit) inklusive mitschwin
gender Emotionen und Bedeutungskategorien über das Bild 
vermittelt und dadurch für die Patient*innen deutlich besser 

„greifbar“, als wenn derselbe Inhalt lediglich in Fachtermini 
referiert werden würde.

Auch die ImageBoards bzw. MemeSeiten selbst können 
therapeutisch genutzt werden. In der Anfangsphase einer 
Therapie denken Kinder und Jugendliche häufig, sie seien al
lein mit ihren „negativen“ Emotionen und andere Personen 
hätten solche Gefühle nicht. Dieser „Exklusivitätsgedanke“ 
wird häufig entkräftet, indem Prävalenzraten visualisiert wer
den (siehe etwa Traub & InAlbon, 2017) oder direkt informiert 
wird, dass es anderen Kindern und Jugendlichen ähnlich geht 
(z. B. über die Seite gefuehlefetzen.net der Bundespsycho-
therapeutenkammer). Durch das Gespräch über den Aufbau 
von MemeSeiten und des dahinterliegenden Algorithmus 
kann ebenfalls metaperspektivisch erarbeitet werden, dass 
bestimmte Memes (siehe Abbildung 3 und 4) genau des
wegen auf der Startseite angezeigt werden, weil sich viele 
andere Jugendliche ebenfalls in ihnen wiederfinden und sie 
upvoten. Ein solches geleitetes Entdecken kann für Jugendli
che entlastender und eindrücklicher sein als die alleinige psy
choedukative Arbeit mit Prävalenzraten.

Anregungen für die eigene  
thera peutische Arbeit
Memes können ganz unterschiedlich und kreativ in den The
rapieprozess einbezogen werden, ähnlich wie auch Alltags
gegenstände genutzt werden können (siehe etwa Beaulieu, 
2013; Bergmann & Bergmann, 2017). Ihr Einsatz schließt zu
dem an eine ressourcenorientierte Betrachtung lebensnaher 
Beschäftigungen an, wie es zum Beispiel auch für kommerzi
elle Computerspiele möglich ist (Granic et al., 2014).

Konkret werden zwei Möglichkeiten der Verwendung vorge
schlagen: zum einen die Sammlung von Memes als „Werk
zeugkoffer“ zur Unterstützung therapeutischer Arbeit, zum 
anderen die Arbeit an und mit Memes, die von den Jugendli
chen selbst mitgebracht bzw. erstellt werden.

Für die erste Möglichkeit ist es zunächst notwendig, einen 
individuellen Fundus zu erstellen. Die Tabelle gibt einige Anre
gungen für Internetadressen, die sich als Einstieg und für den 
Aufbau einer eigenen Sammlung eignen. Zusätzlich kann das 
Buch des „Shen Comix“Creators empfohlen werden (Tsyas-
ton, 2018), in denen viele gut nutzbare Comics zum Thema 
Emotionen zusammengefasst sind.

Abbildung 4: Mini-Comic zu sozialer Ängstlichkeit (Instagram:  
@sandserifcomics, mit freundlicher Genehmigung)

        Hier werden zwei Verwendungsmöglichkeiten vorgeschlagen:  
zum einen die Sammlung von Memes als „Werkzeugkoffer“ zur  
Unterstützung therapeutischer Arbeit, zum anderen die Arbeit an  
und mit Memes, die von den Jugendlichen selbst mitgebracht bzw.  
erstellt werden.
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In der tabellarischen Übersicht wurden bewusst Seiten ange
geben, die „harmlosen“ Inhalt bieten. Weitere Adressen, wie 
etwa 9GAG.com, eignen sich ebenfalls als potenzielle Anlauf
punkte für die Suche nach passenden Memes. Hier muss je
doch dringend darauf hingewiesen werden, dass auf solch we
nig moderierten Seiten überwiegend Inhalte vorzufinden sind, 
die weit außerhalb therapeutischer Verwendungsmöglichkei
ten liegen. Die dort geteilten Inhalte sind zudem bestenfalls 
schwarzhumorig, schlimmstenfalls können hier auch vielfältige 
sexistische, rassistische und ableistische Memes vorgefun
den werden (Wagener, 2014). Für die Nutzung solcher Seiten 
ist eine Medienkompetenz folglich unabdingbar, dies gilt für 
Psychotherapeut*innen und Patient*innen. Thematisch noch 
offenere Imageboards wie 4chan werden nicht empfohlen.

Plattform Account / Adresse Hinweise

Twitter Wholesome Memes  
(@WholesomeMeme) gut geeignete Accounts für 

den thematischen Einstieg.Respectful Memes  
(@RespectfulMemes) 

Instagram @Optipesscomic insbesondere Beitrag vom 
10.10.2020

@Shencomix insbesondere Beiträge vor 
Januar 2018

Internet https://knowyourmeme.com Sammlung, Dokumentation 
und Information zu moder-
nen Internetphänomenen 

https://imgflip.com/ 
memegenerator

Generator zur eigenen 
Erstellung von Memes

Tabelle: Kleine Auswahl von Webseiten zur Recherche unterschied-
licher Memes
Hinweis: Viele der Seiten haben Accounts auf anderen Plattformen, 
diese sind zumeist untereinander verlinkt.

Wer einen eigenen Fundus erstellen möchte, dem kann aus 
eigener Erfahrung eine cloudbasierte Speicherung empfoh
len werden. Damit können passende Memes schnell von ver
schiedenen Endgeräten gespeichert und genutzt werden. In 
der Anfangsphase einer Therapie können die Bilder dann als 
altersentsprechender Gesprächseinstieg genutzt werden, in
dem über die Memes gesprochen wird und eigene, vergleich
bare Emotionen und Situationen erarbeitet werden. Ein sol
cher Einstieg bietet sich ebenfalls an, wenn Jugendliche nicht 
aus eigenem Antrieb in die Therapie kommen und zunächst 
nicht über ihre Probleme reden wollen. Und wenn ein*eine 
Patient*in hilflos ist und glaubt, allein mit seinen*ihren Ge
fühlen zu sein, kann ein passendes Bild herausgesucht und 
vermittelt werden, dass er*sie nicht alleine damit ist. In der 
Psychoedukation können Memes somit verschiedene Inhalte 
und komplexe Gefühlszustände vermitteln, die eine tieferge
hende Auseinandersetzung ermöglichen und Ambivalenzen 
verdeutlichen können (siehe auch Akram et al., 2020).

Einzelne Memes können im weiteren Verlauf zusätzlich indi
viduell adaptiert werden. So könnte beispielsweise das Bild 

aus Abbildung 4 zunächst als Startpunkt gewählt werden. An
schließend kann in einem nächsten Schritt die Kugel (Social 
Anxiety) mit den konkreten Ängsten, Gedanken oder Erfah
rungen gefüllt werden, um aus dem allgemeinen ein individu
elles Bild zu schaffen. Weiterhin kann kreativ erfragt werden, 
wie groß die Kugel des*der Patient*in wäre, wie es sich an
fühlen würde, die Kette abzulegen usw. Hier zeigen sich die 
Analogien zur bereits dargestellten Arbeit mit Metaphern.

Die zweite vorgeschlagene Möglichkeit des Einsatzes bein
haltet eine aktivere Einbindung der Patient*innen. Hierbei soll
te allerdings eine Voraussetzung sein, dass den Patient*innen 
die Thematik Memes bereits bekannt ist und entsprechen
de Webseiten regelmäßig besucht werden. Jugendliche, 
die hiermit noch keinerlei Berührungspunkte gehabt haben, 
sollten nicht aktiv auf die kaum moderierten Internetseiten 
gelenkt werden. Wenn Jugendliche jedoch thematisch affin 
sind und für sie interessante Memes mit in die Therapie brin
gen, sollte vermieden werden, mit einem moralisch erhobe
nen Zeigefinger auf eventuell politisch unkorrekte Bilder zu 
reagieren. Vielmehr sollte unvoreingenommen und neugierig 
erfragt werden, was sie damit verbinden. Dies wäre Aus
gangspunkt für einen sokratischen Dialog im wirklichen Sin
ne, in dem eben nicht eine objektiv korrekte oder erstrebens
werte Antwort existiert, sondern im Diskurs die Grundhaltun
gen und Normen der Patient*innen mäeutisch erarbeitet und 
reflektiert werden (vgl. auch Stavemann, 2015; Treml, 2005 ).

Eine mögliche Vorgehensweise soll kurz anhand eines Fallbei
spiels aus der Praxis dargestellt werden:

Eine jugendliche Patientin mit einer emotional instabilen Per
sönlichkeitsakzentuierung (aufgrund des Alters wurde keine 
F60.31 vergeben, die Gesamtsymptomatik lässt sich hier
durch aber am besten verdeutlichen) zeigte sich in der The
rapie sehr ambivalent in ihrer Motivation und bagatellisierend 
hinsichtlich der objektivierbaren psychosozialen Probleme 
und Funktionseinschränkungen. Ihr fiel es sehr schwer, ihre 
Gefühlszustände in Worte zu fassen, Hausaufgaben wurden 
nicht umgesetzt (zur Problematik von Hausaufgaben siehe 
oben). Die Therapiestunden gestalteten sich dadurch häufig 
sehr zäh. Da die Patientin MemeFan war und zu Hause eine 
Sammlung mit ausgedruckten Memes hatte, wurde hierzu 
eine neue, kreative Hausaufgabe überlegt. Sie sollte sich zwi
schen zwei Therapiestunden an ihre Sammlung setzen und 
die „Top3Memes“, die für sie am eindrücklichsten und pas
sendsten waren, mit in die Stunde bringen. Diese Aufgabe 
wurde dann auch gut umgesetzt, die Patientin präsentierte 
stolz und lebhaft ihre Auswahl. Zum ersten Mal in der The
rapie wurden Hausaufgaben umgesetzt, vor allem wurde sie 
zu einer Selbstreflexion ermutigt, da sie entscheiden musste, 
welche Bilder zu ihr passen und welche nicht. Die ausgewähl
ten Memes passten interessanterweise sehr gut zur beob
achteten Symptomatik. Ein Meme beschrieb die Tendenz, 
bei einer freundlichen Geste einer Person sofort maximale 
Nähe zu forcieren und sie zu idealisieren. Das zweite Meme 
beschrieb den Rückzug und die Abgrenzung von anderen 
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Personen, sobald sich jemand (vor allem der Vater) stärker 
um sie kümmern wollte. Das dritte Bild bezog sich auf eine 
starke Ängstlichkeit, welche die Patientin daran hinderte, so
ziale Aktivitäten aufzunehmen. Insgesamt zeigte sich in den 
Memes eindrücklich die Tendenz der schnellen Idealisierung 
und Abwertung von Personen sowie die Rolle komorbider 
Problematiken. Über diese lebensnahe, individuelle Auswahl 
konnte zudem ein Gesprächseinstieg gelingen, der so bisher 
nicht möglich war.

Eine letzte kurz vorgestellte Mög
lichkeit besteht darin, über einen 
MemeGenerator (siehe Tabelle) 
als Hausaufgabe oder in der The
rapiestunde selbst eigene Memes 
zu entwerfen (siehe Abbildung 1 
und 2). Dies kann ebenfalls die Selbstreflexion anregen, wenn 
zunächst entschieden werden muss, welches Basisbild mit 
dahinterstehender Bedeutung ausgewählt wird und welche 
Textblöcke auf die individuelle Situation zutreffen. Ein solches 
Vorgehen bietet zusätzlich eine kreative und humorvolle Mög
lichkeit, sich der jeweiligen Symptomatik zu nähern und einen 
Gesprächszugang zu schaffen.

Fazit für die Praxis

Die hier vorgestellten Einsatzmöglichkeiten sollen als An
regung dienen, wie moderne Medienphänomene kreativ in 
einen Behandlungsprozess integriert werden können. Die Ar
beit mit Memes kann hilfreich sein, den besonderen Heraus
forderungen der Arbeit mit jugendlichen Patient*innen zu be
gegnen. Memes stellen ein Vehikel komplexer Bedeutungs
inhalte in Bild und Sprachform dar und können zur Stärkung 
der Motivation und therapeutischen Beziehung beitragen. Sie 
können ferner einen Ausgangspunkt für den Einstieg in Emo
tionsarbeit und Selbstreflexion darstellen. Therapeut*innen 
sollten hierbei jedoch immer authentisch bleiben, ohne sich 
anzubiedern oder Begrifflichkeiten wie eine Fremdsprache 
zu übernehmen. Auch wenn man selbst noch keine Berüh
rungspunkte mit dieser Thematik hatte, lohnt es sich, neu
gierig zu sein, ob die Patient*innen in diesem Bereich aktiv 
sind. Wenn sie es sind, werden sie als Expert*innen uns als 
Therapeut*innen vermutlich gerne unterrichten.
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Einleitung

Die Olfaktorische Referenzstörung (ORS) ist eine Stö
rung, über die zwar bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
zum ersten Mal berichtet wurde (Potts, 1891), die aber 

dennoch erst 1971 zum ersten Mal empirisch untersucht wur
de (Pryse-Phillips, 1971).1 Bis heute findet sich ein eklatanter 
Mangel an Studien (Schmidt et al., 2017), sodass wir insge
samt noch wenig über diese Störung wissen. Personen, die 
von einer ORS betroffen sind, haben die Befürchtung, einen 
unangenehmen Körper und/oder Mundgeruch zu verbreiten, 
wobei andere Menschen aber diesen Geruch nicht oder nur 
schwach wahrnehmen (WHO, 2019) und diese Befürchtung 
nur schwer nachvollziehen können. Besonders häufig wird 
ein Verströmen von Schweiß, Stuhl oder Ammoniakgeruch 
befürchtet, der von den Achselhöhlen, dem Intimbereich, Fü
ßen, Mund oder dem gesamten Körper ausgeht (Begum & 
McKenna, 2011; Greenberg et al., 2016; Phillips & Menard, 
2011). Die meisten Betroffenen versuchen deshalb, den Ge
ruch ständig zu überprüfen, zu verändern oder zu verdecken, 
z. B. indem sie häufig duschen oder übermäßig oft Deodorant 
oder Parfum benutzen (z. B. Greenberg et al., 2016; Phillips & 
Menard, 2011). Dieses Verhalten kann einen ritualisierten, re
petitiven und zeitintensiven Charakter annehmen (z. B. Green-
berg et al., 2016; Phillips & Menard, 2011). Außerdem werden 
oft soziale Situationen vermieden, in denen ein unangeneh
mer Geruch auffallen könnte (Greenberg et al., 2016). Dies 
kann sogar so weit führen, dass Personen sich nicht mehr 
in der Lage sehen, ihre Wohnung zu verlassen: Phillips und 
Menard (2011) berichten, dass 40 % ihrer N = 20 Studienteil
nehmer mit ORS wegen ihrer Symptomatik mindestens eine 
Woche lang an ihr Zuhause gebunden waren.

Wie bereits der Name impliziert, sind Beziehungsideen bei 
Betroffenen sehr häufig zu finden: öffnet z. B. jemand ein 
Fenster, dann nehmen sie an, dass das aufgrund ihres Ge
ruchs erfolgt (z. B. Begum & McKenna, 2011; Greenberg 
et al., 2016 ). In Fallberichten wird darüber hinaus mehrfach 
beschrieben, dass Personen mit ORS ihren eigenen (objek
tiv nicht vorhandenen) Körper oder Mundgeruch tatsäch
lich riechen, sie schildern also olfaktorische Halluzinationen 
(z. B. Bizamcer et al., 2008; Jegede et al., 2018). Ein weiteres 
Merkmal der ORS ist, dass die Befürchtungen über den Ei
gengeruch wahnhaft anmutende Ausmaße annehmen kön
nen und Betroffene wenig bis gar nicht einsichtig sind, dass 
ihre Besorgnis nicht angemessen sein könnte (z. B. Begum & 
McKenna, 2011; Pryse-Phillips, 1971).

Ein weiteres, relevantes Thema ist Suizidalität. Pryse-Phillips 
(1971) fand in seiner Untersuchung bei 43 % der Befragten 
Suizidgedanken oder Suizidversuche in der Vergangenheit. In 
einer brasilianischen Studie berichten die Autor*innen Suizid
gedanken bei 64,3 % der ORSBetroffenen und Suizidversu
che bei 21,4 % der Betroffenen (Prazeres et al., 2010).

Diagnose

Momentan ist die ORS weder in der ICD10 noch im  DSM5 
als eigenständige Störung klassifizierbar. Eine wahnhafte 
Ausprägung der Störung kann sowohl nach ICD10 als auch 

SERIE: Die neuen Störungsbilder der ICD11

Die Olfaktorische Referenzstörung.  
Eine „neue“ Störung des Zwangsspektrums

Anja Grocholewski

Zusammenfassung: Betroffene einer Olfaktorischen Referenzstörung leiden unter der Überzeugung, einen unangeneh-
men Körper- und/oder Mundgeruch zu verbreiten, der von außen nicht objektivierbar ist. Die Patient*innen versuchen, 
sich des Geruches zu entledigen oder ihn zu verändern, und kontrollieren ihn häufig, was stark ritualisierten Charakter 
annehmen kann und an Zwangshandlungen erinnert. In die ICD-11 ist die Störung zum ersten Mal als eigenständige Di-
agnose aufgenommen und der Kategorie „Zwangsstörungen und verwandte Störungen“ zugeordnet worden. Im Artikel 
werden phänomenologische und epidemiologische Aspekte und die Geschichte der Diagnose ebenso vorgestellt wie 
Komorbiditäten und Differenzialdiagnosen, Überlegungen zu einem Störungsmodell sowie Möglichkeiten zu Diagnostik 
und Behandlung. Wegen des Mangels an Untersuchungen wissen wir allerdings noch nicht hinreichend viel über Epide-
miologie, Ätiologie und Behandlungsmöglichkeiten der Olfaktorischen Referenzstörung.

1 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie ausführliche bibliogra
phische Angaben am Ende des Artikels, das vollständige Literaturverzeichnis 
auf der Homepage der Zeitschrift unter www.psychotherapeutenjournal.de.
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nach DSM5 als „wahnhafte Störung“ eingeordnet werden. 
In den klinischdiagnostischen Leitlinien der ICD10 wird bei 
der wahnhaften Störung angeführt, dass es sich oft (neben 
anderem) um einen Wahn handelt, bei dem Betroffene die 
feste Überzeugung haben, dass andere Menschen denken, 
die Person rieche schlecht (WHO, 1992). Im DSM5 ermög
licht ein Spezifizierer der wahnhaften Störung, einen Typ mit 
körperbezogenem Wahn zu klassifizieren, wenn das zentrale 
Wahnthema sich auf körperliche Funktionen und Empfindun
gen bezieht (APA, 2013). Weiter findet die ORS im DSM5 
(noch unter der Bezeichnung Olfaktorisches Referenzsyn
drom) Erwähnung unter den „anderen näher bezeichneten 
Zwangsstörungen und verwandten Störungen“ als Beispiel 
der kulturgebundenen Störung „Jikoshukyofu“, bei der Be
troffene Angst haben, einen sehr aufdringlichen Körpergeruch 
zu haben (APA, 2013).

Diagnosekriterien

In der ICD11 ist die ORS den „Zwangsstörungen und ver
wandten Störungen“ zugeordnet worden. Die ICD11Kriteri
en (WHO, 2019) sind Tabelle 1 zu entnehmen (der endgültige 
Wortlaut kann Abweichungen ergeben, da noch keine ver
bindliche deutschsprachige Übersetzung existiert).

1) Anhaltende Beschäftigung mit der Überzeugung, einen vermeintlichen 
übelriechenden oder widerlichen Körper- oder Mundgeruch zu verbrei-
ten, welcher für andere Personen nicht oder nur in geringem Ausmaß 
wahrnehmbar ist.

2) Die Personen erleben ein exzessives Sich-Bewusstsein über den 
vermeintlichen Geruch, oft einhergehend mit Beziehungsideen (z. B. 
die Überzeugung, dass andere Personen den unangenehmen Geruch 
bemerken, diesen bewerten oder darüber sprechen).

3) In Reaktion auf ihre Befürchtungen führen die Personen wiederholte 
und exzessive Verhaltensweisen aus (z. B. wiederholte Kontrollen des 
eigenen Körpergeruchs).

4) Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden 
oder Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schuli-
schen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der Olfaktorischen Referenzstö-
rung nach der ICD-11 (6B22)

Ferner kann bestimmt werden, ob eine angemessene bis 
gute oder aber eine schlechte bis fehlende Einsicht vorliegt 
(WHO, 2019). Bei angemessener bis guter Einsicht ist die be
troffene Person meistens in der Lage, die Möglichkeit in Be
tracht zu ziehen, dass die störungsspezifischen Überzeugun
gen nicht wahr sind, und ist bereit, eine alternative Erklärung 
zu akzeptieren; zu bestimmten Zeiten (z. B. bei starker Angst) 
zeigt die Person aber möglicherweise keine Einsicht (WHO, 
2019). Bei schlechter bis fehlender Einsicht ist der oder die 
Betroffene die meiste oder die ganze Zeit davon überzeugt, 
dass die störungsspezifischen Annahmen wahr sind, und 
kann keine alternativen Erklärungen akzeptieren; die fehlen
de Einsicht variiert dabei nicht als eine Funktion des Angstni
veaus (WHO, 2019).

Geschichte der Diagnose und wissen
schaftlicher Diskurs um die Diagnose
kriterien

Die Befürchtung, unangenehm zu riechen, ohne dass von au
ßen ein objektivierbarer Geruch wahrgenommen wird, wurde 
erstmals empirisch untersucht von Pryse-Phillips (1971). Sein 
primäres Ziel war, 137 Patient*innen mit Geruchshalluzinati
onen phänomenologisch zu untersuchen. Was er fand, war, 
dass eine Gruppe von 36 Patient*innen originär weder an ei
ner Schizophrenie noch an einer Depression oder einer Tem
porallappenepilepsie litt, sondern die Geruchshalluzination 
dominierte und von den Patient*innen als Wurzel ihres Übels 
beschrieben wurde (Pryse-Phillips, 1971). Dabei entdeckte er 
einige klinische Charakteristika, wie z. B. olfaktorische Hal
luzinationen, bei einem hohen Prozentsatz der Betroffenen 
(86 %), exzessives Waschen und Deodorantgebrauch (82 %), 
häufiges Wechseln der Kleidung (68 %), eine Variation der Be
fürchtungen abhängig vom emotionalen Zustand (91 %), Sui
zidideen und handlungen (43 %), auf den Geruch bezogene 
wahnhafte Überzeugungen (91 %), Zwangssymptome (50 %) 
und Vermeidungsverhalten (97 %) (Pryse-Phillips, 1971). Da 
sich diese Gruppe von den anderen Gruppen augenfällig zu 
unterscheiden, aber innerhalb der Gruppe relativ homogen zu 
sein schien, betrachtete er diese Gruppe als eigene Störungs
entität und betitelte das Phänomen aufgrund des markanten 
Beziehungsdenkens als Olfaktorisches Referenzsyndrom 
(Pryse-Phillips, 1971).

In den folgenden Jahren wurden dann vorwiegend Fallvig
netten veröffentlicht, die sich mit dieser Störung auseinan
dersetzen. Erste Überlegungen, ob sich die ORS ggf. unter 
andere Störungen subsumieren ließe, erfolgten dann noch 
später, und besonders die Revision des DSMIV führte dazu, 
dass die Debatten Fahrt aufnahmen. Diskutiert wurde ein 
Zusammenhang mit anderen psychischen Störungen wie 
Schizophrenien, Zwangsstörungen, affektiven Störungen 
und hirnorganischen Krankheiten (Bizamacer et al., 2008; 
Devinsky et al., 1998; Gattaz & Haas, 1982; Konuk et al., 
2006; Suzuki et al., 2004; Warnecke et al., 2002). Tada und 
Kojima (2002) sowie Lochner und Stein (2003) betrachteten 
insbesondere die Überlappung der ORS und der Sozialen 
Angststörung. Danach leiden Betroffene beider Störungen 
an einem niedrigen Selbstwertgefühl, meiden soziale Kon
takte und fühlen sich durch körperliche Dysfunktionen zu
tiefst beschämt (Lochner & Stein, 2003), wobei allerdings 
ORSBetroffene im Unterschied zu Menschen mit Sozialer 
Angststörung wahnhaft anmutende Symptome und teilwei
se nur wenig bis keine Einsicht in ihr exzessives, zwanghaf
tes und übertriebenes Vermeidungsverhalten zeigen (Tada 
& Kojima, 2002). Postuliert wurde aber auch, dass die ORS 
(wegen der ausgeprägten repetitiven Verhaltens und Denk
weisen) eine Subkategorie der Körperdysmorphen Störung 
(KDS) darstellen könnte, wobei das unterscheidende Kriteri
um lediglich die Beschaffenheit des Makels (Geruch versus 
Aussehen) sei, und bei der Klassifizierung der KDS lediglich 
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der Eigengeruchswahn als mögliches Symptom hinzugefügt 
zu werden bräuchte (Lochner & Stein, 2003). Feusner et al. 
(2010) berichten hierüber hinaus einen starken Zusammen
hang der ORSSymptomatik mit der Phänomenologie der 
Zwangsstörung: der Gedanke an den eigenen Körpergeruch 
sei deswegen als zwanghaft zu bezeichnen, weil die Mehr
zahl der Patient*innen die Gedanken an ihren Körpergeruch 
als belastend, aufdringlich und über Stunden anhaltend be
schreiben (Feusner et al., 2010). Tatsächlich wurden von der 
Arbeitsgruppe „Anxiety, ObsessiveCompulsive Spectrum, 
Posttraumatic, and Dissociative Disorders“ der APATask
Force Überlegungen getroffen, die ORS mit in die Anhänge 
des DSM5 zu übernehmen, auch wurden Kriterien disku
tiert (APA, 2011) – aufgrund der mangelhaften Forschungs
lage wurde dann aber letztendlich davon abgesehen.

Im Zuge der Überarbeitung der ICD10 wurde schließlich vor
geschlagen, ORS als Zwangsspektrumsstörung zu konzeptu
alisieren und in die ICD11 als eigene Störung zu übernehmen 
(Veale & Matsunaga, 2014). Von den Autoren wurde darüber 
hinaus vorgeschlagen, den bisherigen Namen (Olfaktorisches 
Referenzsyndrom) in Olfaktorische Referenzstörung zu än
dern, um die Eigenständigkeit dieses Störungsbildes zu beto
nen (Veale & Matsunaga, 2014).

Epidemiologie

Wie häufig die Störung vorkommt, ist bis dato noch unklar: es 
existieren nur drei Veröffentlichungen, die Punktprävalenzen 
(mit)erhoben haben und die sich alle auf spezifische Settings 
beziehen, sodass keine Rückschlüsse auf die Prävalenz in der 
Allgemeinbevölkerung gezogen werden können. Zudem wur
den nur ORSSymptome erhoben und kein klinisches Vollbild 
– zumal die verbindlichen Kriterien zur Klassifikation erst 2019 
festgelegt wurden (WHO, 2019). Bei japanischen Studieren
den wurde eine Punktprävalenz in Höhe von 2,1 % gefunden, 
bei chinesischen Studierenden in Höhe von 2,0 % (Kasahara 
& Kenji, 1971; Zhou et al., 2018). Bei einer Erhebung in einer 
Londoner psychiatrischen Klinik fand sich eine Punktprävalenz 
von ORSSymptomen in Höhe von 0,5 % (Marks & Mishan, 
1988). Es kann allerdings dazu kommen, dass die Prävalenz 
der ORS unterschätzt wird, denn Betroffene berichten über 
Scham, die sie davon abhalten könnte, sich anzuvertrauen 
(Greenberg et al., 2018; Thomas et al., 2015).

In Mundgeruchssprechstunden finden sich deutlich höhere 
Prävalenzen von 12–27 % (Nagel et al., 2006; Quirynen et al., 
2009), was nicht weiter überrascht, da die Betroffenen sich 
eher in Behandlungssettings begeben, von denen sie hoffen, 
dass die Ursache des Körper oder Mundgeruchs behoben 
werden kann (z. B. Greenberg et al., 2016 ).

Aufgrund des Überhangs von Fallbeschreibungen in den Pu
blikationen wissen wir noch nicht hinreichend viel über die 
Geschlechterverteilung. An einer Untersuchung von N = 20 
Betroffenen von Phillips und Menard (2011) nahmen 60 % 

Frauen und 40 % Männer teil, an der Untersuchung von 
Greenberg et al. (2016) mit N = 253 Betroffenen hingegen 
mehr Männer (67 %) als Frauen (33 %) oder Personen mit di
versem Geschlecht (0,4 %). In einer eigenen Untersuchung 
mit N = 38 ORSTeilnehmer*innen waren 75 % weiblich und 
25 % männlich (Schmidt et al., 2021).

Weiter fehlt abgesichertes Wissen über den Beginn der Stö
rung. In ihrem Review über N = 84 Fallstudien berichten Be-
gum und McKenna (2011) ein mittleres Erkrankungsalter von 
21 Jahren, allerdings begann bei 58 % der Betroffenen die 
Störung vor dem 20. Lebensjahr. In der Studie von Greenberg 
et al. (2016) lag das mittlere Erkrankungsalter bei 21,1 Jahren, 
Phillips und Menard (2011) erhoben eine Ersterkrankung in 
der Adoleszenz.

Überwiegend wird ein chronischer Verlauf berichtet, z. B. ga
ben die Betroffenen in der Studie von Phillips und Menard 
(2011) an, im Schnitt bereits 16,6 Jahre (SD = 15.5) lang an 
der Störung gelitten zu haben.

Komorbiditäten und Differenzial
diagnosen
Häufige Komorbiditäten sind depressive Störungen, Soziale 
Angststörungen, Zwangsstörungen, Körperdysmorphe Stö
rungen und Substanzstörungen (Thomas et al., 2015). Von 
den 84 in das Review von Begum und McKenna (2011) einge
schlossenen Fallbeschreibungen werden bei 33 Betroffenen 
prämorbide Persönlichkeitseigenschaften berichtet, haupt
sächlich (67 %) ein oder mehrere Merkmale aus dem Cluster 
C (vermeidend, dependent, zwanghaft).

Differenzialdiagnostische Abgrenzungen (Begum & McKen-
na, 2011; Pryse-Phillips, 1971; Thomas et al., 2015; Veale & 
Matsunaga, 2014) lassen sich Tabelle 2 entnehmen.

Störungsmodelle

Ein Störungsmodell lässt sich in der bislang publizierten Li
teratur nicht finden. Eigene Überlegungen folgen einem bio
psychosozialen Ansatz, der sich in einem DiatheseStress
Modell abbilden lässt (Grocholewski, 2021), auch wenn 
diesem Vorschlag eines Störungsmodells an einigen Stellen 
noch ein empirisches Fundament fehlt. Als Diathese im Sinne 
von Vulnerabilitäten könnten hier dann evtl. biologische Vul
nerabilitäten fungieren, z. B. ein generell leicht vermehrtes 
Schwitzen; da sich in der Literatur häufiger auf den Geruch 
bezogenen Schlüsselerlebnisse, wie z. B. Hänseleien über 
den Geruch in der Kindheit und Jugend, finden lassen (Be-
gum & McKenna, 2011), könnten diese als Lebensereignisse 
ebenfalls mögliche Vulnerabilitätsmarker darstellen, ebenso 
wie Persönlichkeitsmerkmale (Cluster C, s. o.) oder bestimm
te Grundüberzeugungen (Grocholewski, 2021).
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Auslöser könnten dann unspezifische (wie z. B. ein schwer 
erkranktes Familienmitglied; Begum & McKenna, 2011) oder 
spezifische Stressoren (z. B. Eintritt der Menarche; Bizamcer 
et al., 2006) sein (Grocholewski, 2021).

Diagnose Unterscheidende Merkmale

Körperliche Erkrankungen, die einen 
Körper-/Mundgeruch hervorrufen 
können (z. B. Hyperhidrose)

Körperliche Erkrankung klar objek-
tivierbar

Zwangsstörung Die repetitiven Denk- und Verhal-
tensweisen beziehen sich nicht 
primär auf Aspekte, die mit einem 
befürchteten Geruch in Zusammen-
hang stehen.

Soziale Angststörung Exzessive Angst in sozialen Situa-
tionen (oder Vermeidung sozialer 
Situationen) und die Sorge, negativ 
beurteilt zu werden, beziehen sich 
nicht primär auf den eigenen Ge-
ruch, sondern das eigene Verhalten.

Körperdysmorphe Störung Der empfundene Makel bezieht 
sich primär nicht auf den eigenen 
Geruch, sondern das Aussehen.

Wahnhafte Störungen/ 
Schizophrenie

Wahnhafte Denkinhalte, Bezie-
hungsdenken und Halluzinationen 
beziehen sich meist auch auf ande-
re Aspekte als den Eigengeruch; bei 
Schizophrenie auch Beschreibung 
von Gerüchen, die in der Umgebung 
liegen und nicht dem eigenen 
Körper entstammen.

Tabelle 2: Differenzialdiagnosen der Olfaktorischen Referenzstörung

Kognitive Prozesse (empirisch noch wenig erhoben) könnten 
im Modell zentral sein, bei denen Grundüberzeugungen als 
Filter dienen könnten (Grocholewski, 2021). Greenberg et al. 
(2016) haben spezifische Kognitionen bei ORSBetroffenen 
erfragt und fanden Kognitionen wie zum Beispiel „Wenn mein 
Körpergeruch so widerlich ist, bin ich nicht liebenswert“, es 
finden sich also auch selbstabwertende Gedanken, die ggf. 
eine Rolle spielen könnten (Grocholewski, 2021).

Betroffene fokussieren sich auf ihren mutmaßlichen Eigen
geruch (WHO, 2019) was zu selektiven Aufmerksamkeitspro
zessen führen könnte (Grocholewski, 2021). Eine Pilotstudie 
hat bei einem selbst entwickelten Test, der selektive Ge
dächtnisfehler für ORSbezogene Wörter messen soll, unge
fähr dreimal so viele falschpositive Fehler bei der Worterken
nung ORSbezogener Wörter im Vergleich zu Wörtern ohne 
ORSBezug gefunden, und Wörter mit ORSBezug wurden 
korrekter wiedererkannt als Wörter ohne ORSBezug (Sofko 
et al., 2021). Das könnte laut den Autor*innen darauf hindeu
ten, dass Personen mit ORS Wörtern gegenüber, die mit dem 
Geruch assoziiert sind, Hypervigilanz zeigen und es möglich 
ist, dass die Verzerrung der Erinnerung eine Funktion der se
lektiven Aufmerksamkeit für diese Wörter sein könnte (Sofko 
et al., 2021).

Was empirisch belegt ist, ist, dass negative Gefühle wie 
Scham (z. B. Greenberg et al., 2016; Thomas et al., 2015) zu 
dysfunktionalen Strategien wie Sicherheitsverhalten und Ver
meidung führen (z. B. Begum & McKenna, 2011; Greenberg 
et al., 2016; Phillips & Menard, 2011; Thomas et al., 2015 ). 
Angenommen werden könnte, dass diese dysfunktionalen 
Strategien dann wiederum durch Rückkopplungsprozesse 
Einfluss auf die kognitiven Prozesse im Zentrum des Modells 
nehmen (Grocholewski, 2021).

Ein Vorschlag für ein Störungsmodell (angelehnt an das Stö
rungsmodell der Körperdysmorphen Störung nach Wilhelm 
et al., 2013) zeigt die Abbildung.

Diagnostik

Für die ORS liegen derzeit nur ad hoc erstellte Instrumente 
vor. Phillips und Menard (2011) nennen zur kategorialen Dia
gnostik die unveröffentlichte „Body Dysmorphic Disorder Da
ta Form Modified for ORS“ (Phillips, unpublished). Zur dimen
sionalen Diagnostik, die den Schweregrad einer ORS inner
halb der letzten Woche einzuschätzen hilft, nennen mehrere 
Autor*innen (u. a. Phillips & Menard, 2011) die für die Olfakto
rische Referenzstörung modifizierte „YaleBrown Obsessive
Compulsive Scale“ (ORSYBOCS). Die ORSYBOCS ist ein 
halbstrukturiertes klinisches Interview mit 12 Items. Es exis
tieren keine Veröffentlichungen über den genauen Wortlaut 
der Items oder hinsichtlich psychometrischer Überprüfungen. 
Unklar ist damit, ob die Autor*innen, die bislang die ORS
YBOCS eingesetzt haben, eine identische Version benutzt ha
ben und wie die Gütekriterien zu beurteilen sind. Es liegt eine 
deutschsprachige ORSYBOCS vor (Grocholewski, 2012), die 
aber auch noch nicht psychometrisch überprüft wurde. Der 
Grad der Einsicht in die geruchsbezogenen Befürchtungen 
kann mit der „Brown Assessment of Beliefs Scale“ (BABS; 
Eisen et al., 1998) eingeschätzt werden, ein halbstrukturier
tes Interview, das für eine ganze Bandbreite von Störungen 
einsetzbar ist (Thomas et al., 2015).

Die Diagnostik sollte im persönlichen Kontakt erfolgen, um 
sicherzustellen, dass nicht evtl. tatsächlich ein deutlich wahr
nehmbarer Körper und/oder Mundgeruch vorliegt, der dann 
die Diagnose nicht rechtfertigen würde, da der Geruch per 
definitionem nicht objektivierbar bzw. nur in leichter Ausprä
gung vorhanden sein soll.

Interventionen

Betroffene versuchen in der Regel zunächst, sich des unan
genehmen Geruchs zu entledigen, und suchen von daher 
nicht primär, sondern erst spät im Verlauf im psychotherapeu
tischen/psychiatrischen Kontext Hilfe (z. B. Greenberg et al., 
2016; Greenberg et al., 2018 ). Von daher erklärt sich auch 
gut die erhöhte Prävalenz in Mundgeruchssprechstunden 
(Nagel et al., 2006; Quirynen et al., 2009). Einigen Falldarstel
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lungen zufolge führen diese Maßnahmen, die direkt an der 
Beseitigung des Geruchs ansetzen, scheinbar eher zu einer 
Zunahme der Symptomatik und scheinen wohl weniger sinn
voll, um die ORSSymptome zu lindern (z. B. MirandaSivelo 
et al., 2013), auch wenn diese einzelnen Befunde empirisch 
als nicht gesichert gelten müssen.

Bezüglich psychopharmakologischer und/oder psychothera
peutischer Behandlungsmaßnahmen ist die Empirie eben
falls äußerst rar, allerdings existieren diverse Einzelfallstudi
en, besonders zur medikamentösen Behandlung (Begum & 
McKenna, 2001; Thomas et al., 2015). Das bedeutet, dass 
keine Kontrollbedingungen erhoben wurden;  randomisierte 
klinische Studien stehen ebenfalls noch aus (Greenberg 
et al., 2018 ). Eventuell könnten SerotoninWiederaufnahme
hemmer  (SSRI) und Neuroleptika effektiv sein, wobei jedoch 
Neuroleptika eventuell nicht die erste Wahl sind (Begum & 
McKenna, 2011; Greenberg et al., 2018; Thomas et al., 2015).

Der Übersichtsartikel von Begum und McKenna (2011) inklu
dierte 18 Patient*innen in psychotherapeutischer Behand
lung, 14 Patient*innen (77,8 %) waren nach der Behandlung 
gebessert. Die Autor*innen berichten über verschiedene the
rapeutische Modalitäten, am häufigsten jedoch KVT (Begum 

& McKenna, 2011). Verschiedene verhaltenstherapeutische 
Techniken wie Reaktionsverhinderung und die Reduktion der 
zwanghaften Verhaltensweisen führten zu einem Rückgang 
depressiver Symptome und sozialer Vermeidung (Begum & 
McKenna, 2011). Das zeitlich spätere Review von Thomas 
et al. (2015) kommt zum selben Schluss und beanstandet die 
ungenügende Studienlage, die außer ersten Hinweisen noch 
keine gesicherten Rückschlüsse zulässt, ob Psychotherapie 
wirksam ist.

Es bleibt also festzuhalten: die Studienlage ist noch zu dürf
tig, um sichere Aussagen treffen zu können, ob psychophar
makologische und/oder psychotherapeutische Behandlungen 
Wirksamkeit zeigen. Es existieren weltweit auch noch keine 
Behandlungsmanuale.

Zusammenfassung und Ausblick

Die ORS wird zwar bereits seit über 100 Jahren beschrieben, 
dennoch wurde ihr bislang in Forschung und klinischer Praxis 
noch wenig Augenmerk geschenkt. Der überwiegende Teil 
der Veröffentlichungen setzt sich aus Fallberichten zusam
men. Das heißt, wir haben mittlerweile hinreichend viel phä

Abbildung: Ein an das Störungsmodell der Körperdysmorphen Störung von Wilhelm et al. (2013) angelehntes Diathese-Stress-Modell der 
ORS (Grocholewski, 2021)
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nomenologisches Wissen. Aber letztendlich existieren noch 
nicht einmal gesicherte Erkenntnisse darüber, wie häufig die 
Störung ist, wann sie beginnt, wie sie verläuft und wie das 
Geschlechterverhältnis ist. Hier fehlen dringend epidemiolo
gische Studien.

Es fehlen außerdem deutlich Grundlagenstudien. Bislang fin
den sich nur wenige Studien, die versucht haben, die Grund
lagen der ORS näher zu erforschen. In einer 2012/13 durch
geführten Untersuchung mit 11 Betroffenen ergab sich, dass 
einige Personen Defizite in den kognitiven Funktionen (z. B. in 
der Verarbeitungsgeschwindigkeit) und der emotionalen Ver
arbeitung zeigten, aber auch in den olfaktorischen Funktio
nen, wie Geruchserkennung und diskrimination (Sofko et al., 
2020). In einer zweiten Untersuchung mit 38 Betroffenen 
(und 38 Personen ohne psychische Störung) ergab sich, dass 
bei der Wahrnehmung schweißassoziierter Gerüche keine 
Unterschiede in der Geruchssensitivität zwischen der ORS 
und der Kontrollgruppe vorlagen (Schmidt et al., 2021). Auch 
konnten ORSTeilnehmende ihren eigenen Schweißgeruch 
auf getragenen Achselpads nicht besser oder schlechter er
kennen als Personen ohne ORS (Schmidt et al., 2021). Interes
santerweise bewerteten sie aber ihren eigenen Körpergeruch 
als ekelerregender als den von den Kontrollproband*innen, 
einer konstanten Geruchsprobe immer derselben Person und 
unbenutzten Achselpads – obwohl sie den eigenen Geruch 
nicht explizit erkannten (Schmidt et al., 2021). Personen mit 
ORS scheinen sich von psychisch gesunden Vergleichsperso
nen im Hinblick auf Ekelsensitivität, Ekelempfindlichkeit und 
Selbstekel zu unterscheiden (Schmidt & Grocholewski, 2019). 
Grundlagenstudien könnten dabei helfen, ätiologische und 
aufrechterhaltende Gesichtspunkte sowie Mechanismen der 
Störung zu beleuchten. So könnte z. B. auch das vorgeschla
gene Störungsmodell hinsichtlich seiner Eignung erforscht 
werden.

Auch fehlen noch Untersuchungen, die gesicherte Aussagen 
zulassen, ob und, wenn ja, welche Behandlungsmaßnahmen 
Wirksamkeit zeigen, trotz veröffentlichter Fallberichte, die 
erste Hinweise geben, dass SSRI, vielleicht Antipsychotika 
und obendrein Psychotherapie (besonders Verhaltensthera
pie) zu einer Verbesserung der Symptomatik führen könnten.

In der klinischen Praxis wird die ORS noch wenig identifiziert. 
Das mag zum einen damit zusammenhängen, dass Betroffe
ne ihre auf den Geruch bezogenen Befürchtungen aus Scham 
häufig verschweigen, wenn man sie nicht explizit danach be
fragt (Greenberg et al., 2018; Thomas et al., 2015 ). Zum ande
ren hängt das auch damit zusammen, dass Behandelnde nur 
wenig Kenntnis über das Störungsbild haben und geäußerte 
geruchsbezogene Befürchtungen ggf. nicht korrekt einord
nen können (Schmidt et al., 2017). Bis heute wird weder eine 
ORSSymptomatik durch strukturierte diagnostische Inter
views abgefragt noch existieren für den deutschsprachigen 
Raum validierte diagnostische Instrumente, wie z. B. Frage
bögen (Grocholewski, 2021a).

Aber auch wenn es noch wenig Wirksamkeitsbelege für 
bestimmte Therapiemöglichkeiten gibt und noch keine Be
handlungsmanuale existieren, die helfen, das therapeutische 
Handeln spezifisch an die Bedürfnisse der ORSBetroffenen 
anzupassen, können Behandelnde dennoch ihr psychothera
peutisches Wissen flexibel anwenden und auf die ORSspezi
fischen Themen abstimmen (Schmidt et al., 2017).
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Diagnose & Diagnosekriterien

Die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung (engl.: 
compulsive sexual behavior disorder, CSBD) wird in 
der elften Revision der International Classification of 

Diseases (ICD11; World Health Organization, 2019 ) erstmals 
als eine eigenständige Diagnose aufgeführt.2 Die Klassifi
kation erfolgte bei den Impulskontrollstörungen unter dem 
Kürzel 6C72, zu denen auch die Pyromanie, die Kleptomanie 
sowie der pathologische Jähzorn zählen. Die Kriterien, die 
für die Diagnosestellung erfüllt sein müssen, sind in der Ta
belle dargestellt. 

Die ICD11Kriterien sehen bislang keine Unterteilung nach 
Subtypen vor, die z. B. anhand der Art des sexuellen Verhal
tens unterschieden werden können. Aufgrund der inhaltli
chen Ähnlichkeit der Kriterien zu denen der Gambling Disor
der (6C50) oder der Gaming Disorder (6C51) erscheint eine 
Kategorisierung als Verhaltenssucht passender (Brand et al., 
2020). Zudem handelt es sich bei der zwanghaften sexuel
len Verhaltensstörung um ein eigentlich angenehmes, jedoch 
entgleistes Verhalten, sodass eine Kategorisierung neben der 
Pyromanie, der Kleptomanie und dem pathologischen Jäh
zorn erst einmal überrascht. Auch neurobiologische Befunde 
legen eher eine Verortung bei den Verhaltenssüchten nahe 
(Stark et al., 2018). Zukünftige Forschung wird zeigen, ob die 
zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung besser als eine Ver
haltenssucht verstanden werden sollte.

1) Wiederholte sexuelle Aktivitäten gelangen so sehr in den zentralen 
Fokus der Person, dass Gesundheit und Körperpflege oder andere Inte-
ressen, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten vernachlässigt werden.

2) Die Person hat zahlreiche erfolglose Bemühungen unternommen, um 
die wiederholten sexuellen Aktivitäten deutlich zu reduzieren.

3) Die Person führt das sexuelle Verhalten wiederholt fort, obwohl es 
zu negativen Konsequenzen führt oder wenig bis keine Befriedigung 
erfolgt.

4) Die Unfähigkeit, die sich wiederholenden sexuellen Aktivitäten zu 
kontrollieren, besteht über eine Dauer von mindestens sechs Monaten 
hinweg.

5) Das sexuelle Verhalten verursacht ausgeprägten Leidensdruck und/
oder deutliche Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, 
sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktions-
bereichen.

6) Der Leidensdruck ist nicht vollständig auf moralische Urteile und 
Missbilligung der sexuellen Impulse oder Aktivitäten zurückzuführen.

Ausschluss: Zeitgleich zur zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung darf 
keine Paraphilie (6D30–6D3Z) vorliegen.

Tabelle: Diagnostische Kriterien der zwanghaften sexuellen Verhal-
tensstörung (6C72) in der ICD-11 (World Health Organization, 2019)

SERIE: Die neuen Störungsbilder der ICD11

Zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung als neue 
ICD-11-Diagnose: Diagnostik und Psychotherapie

Charlotte Markert, Sarah Golder & Rudolf Stark

Zusammenfassung: Erstmals wird die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung als Diagnose in die ICD-11 aufgenommen. 
Die Einordnung einer Symptomatik, die bislang unter verschiedenen Überschriften kategorisiert wurde, unter einer 
nunmehr klar definierten Diagnose wird in Zukunft validere Prävalenzschätzungen und somit eine Klärung des Behand-
lungsbedarfs ermöglichen. Das Modell der Interaction-of-Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) bietet eine gute 
Grundlage, um die Entstehung und Aufrechterhaltung der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung zu erklären. Für 
die Diagnostik der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung liegen inzwischen gut evaluierte Screening-Instrumente 
vor, dagegen steht die Entwicklung eines strukturierten klinischen Interviews noch aus. Hinsichtlich der Behandlung der 
Störung besteht noch großer Forschungsbedarf, was sich an mangelnden randomisierten kontrollierten Studien zeigt. 
Auch die Frage des Behandlungsziels (z. B. Abstinenz versus kontrollierter Pornografiekonsum) ist noch ungeklärt. Ab-
schließend werden empfehlenswerte therapeutische Interventionen beschrieben.1

1 Dieser Artikel ist im Kontext der DFGForschungsgruppe FOR 2974 „Affective 
and cognitive mechanisms of specific Internetuse disorders (ACSID)“ entstan
den.
2 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie ausführliche bibliogra
phische Angaben am Ende des Artikels, das vollständige Literaturverzeichnis 
auf der Homepage der Zeitschrift unter www.psychotherapeutenjournal.de.
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Geschichte der Diagnose und wissen
schaftlicher Diskurs um die Diagnose
kriterien

Vereinzelte Hinweise auf unkontrolliertes sexuelles Verhalten 
lassen sich bereits in Arztberichten des 19. Jahrhunderts fin
den (KrafftEbing, 1893; Rush, 1812). Erst gegen Ende des 
20. Jahrhunderts gewann suchtartiges sexuelles Verhalten
durch die populärwissenschaftlichen Bücher von Patrick Car
nes an Aufmerksamkeit (z. B. Out of the Shadows: Understan-
ding Sexual Addiction; Carnes, 1983). Carnes postulierte auf
eine heuristische Art erste Modelle für sexuelle Sucht („Three
Levels of Addiction“) und wies auf damit einhergehende Ge
fahren und die zugehörigen Behandlungsempfehlungen hin.
Auch wenn diese Modelle nach heutigem Stand der Wissen
schaft nicht haltbar sind, trugen Carnes’ Bücher zur Bekannt
heit des Themas und somit auch
zum wissenschaftlichen Diskurs
bei. Durch die Verbreitung des
Internets in den 1990erJahren 
und die damit verbundene Verän
derung des Pornografiekonsums 
gewann die wissenschaftliche 
Debatte um unkontrolliertes sexu
elles Verhalten an Tempo. Cooper 
et al. identifizierten „Sex“ als 
meistgesuchtes Thema im Internet (Cooper et al., 1999) und 
sahen die neuen technischen Möglichkeiten wie Cybersex 
und Internetpornografie aufgrund des sogenannten „Triple A 
Engine“ (Anonymity, Affordability, and Accessibility; deutsch: 
Anonymität, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit; Cooper, 
1998) als Risiken für unkontrolliertes Sexualverhalten. In den 
Forschungsarbeiten der nachfolgenden Jahre fand ein Diskurs 
über die Kategorisierung des unkontrollierten Sexualverhal
tens statt. Verschiedene Wissenschaftler*innen diskutierten 
dieses entweder als Zwangsstörung (z. B. Coleman, 1991), 
als paraphilieverwandte Störung (Briken & BasdekisJozsa, 
2010), als Impulskontrollstörung (Barth & Kinder, 1987), als 
Hypersexualität (Kafka, 2010) oder als Verhaltenssucht (Kraus 
et al., 2016). Kafkas Begriff der Hypersexualität wurde 
zur Aufnahme als Diagnose in das Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM5; American Psychiatric 
Association, 2013) vorgeschlagen. Die damaligen Kriterien 
ähnelten den heutigen Kriterien der zwanghaften sexuellen 
Verhaltensstörung in der ICD11 bereits stark. Kafka benannte 
zudem sieben verschiedene Arten von sexuellen Aktivitäten, 
die suchtartig entgleisen können (Masturbation, Pornografie, 
sexuelle Aktivitäten mit einwilligenden Erwachsenen, Cyber
sex, Telefonsex, StripClubs und andere sexuelle Aktivitäten). 
Die American Psychological Association (APA) lehnte die fi
nale Aufnahme einer entsprechenden Störung für das DSM5 
damals jedoch ab. Die Begründungen für die Ablehnung um
fassten Bedenken bezüglich der Pathologisierung eines nor
malen sexuellen Verhaltens (insbesondere bei jungen Män
nern), Bedenken, ob es sich um ein eigenständiges klinisches 
Syndrom handele, sowie Bedenken des Missbrauchs der Dia

gnose in forensischen Settings (Kafka, 2014). Der enorme An
stieg der Forschungsarbeiten in den letzten Jahren rechtfer
tigte dann, dass die Symptomatik als eigenständige Diagnose 
in die ICD11 aufgenommen wurde.

Epidemiologie

Da es sich bei der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung 
um eine neue Diagnose handelt, die zuvor unter verschiede
nen, uneinheitlich operationalisierten Konstrukten erforscht 
wurde, mangelt es bislang an validen, vergleichbaren epide
miologischen Daten. In einer repräsentativen amerikanischen 
Studie von 2018 berichteten zehn Prozent der Männer und 
sieben Prozent der Frauen von deutlichen Schwierigkeiten bei 
der Kontrolle ihres Sexualverhaltens (Dickenson et al., 2018). 
In einer weiteren repräsentativen amerikanischen Studie 

gaben drei Prozent der Männer und ein Prozent der Frauen 
eine starke Übereinstimmung mit der Aussage „Ich bin süch
tig nach Pornografie“ an (Grubbs et al., 2019). Vergleichbare 
Werte für selbstberichtete Pornografiesucht fanden Rissel 
et al. (2017) in Australien mit Prävalenzen von vier Prozent 
der Männer und einem Prozent der Frauen. In einer schwedi
schen Studie berichteten fünf Prozent der Männer und zwei 
Prozent der Frauen Symptome einer zwanghaften sexuellen 
Verhaltensstörung (Ross et al., 2012). Ein unkontrollierter Por
nografiekonsum gilt mit 80 % der Fälle als häufigste Form des 
zwanghaften sexuellen Verhaltens bei Männern, gefolgt von 
exzessivem sexuellen DatingVerhalten (Reid et al., 2012). 
Frauen sind insgesamt deutlich seltener von zwanghaftem 
sexuellen Verhalten betroffen als Männer, allerdings ist die 
Anzahl der Forschungsarbeiten über Frauen deutlich geringer, 
wodurch valide Schätzungen erschwert sind (Kowalewska 
et al., 2020). Durch die Einführung der neuen Kriterien in der 
ICD11 dürfte sich die Datenlage zukünftig verbessern.

Komorbiditäten

Bisherige Studien und Reviews geben Hinweise auf häufige 
komorbide psychische Erkrankungen bei der zwanghaften 
sexuellen Verhaltensstörung. Hierbei muss jedoch berück
sichtigt werden, dass die Kriterien für die zwanghafte se
xuelle Verhaltensstörung in der Vergangenheit uneinheitlich 
erfasst wurden. Das Vorliegen von komorbiden psychischen 
Störungen spielt insbesondere für die Therapieplanung eine 
große Rolle. Besonders häufig werden mit 39 % bis 72 % 

        Durch die Verbreitung des Internets in den 1990er-Jahren und die 
damit verbundene Veränderung des Pornografiekonsums gewann die 
wissenschaftliche Debatte um unkontrolliertes sexuelles Verhalten an 
Tempo.
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(je nach Untersuchung) affektive Störungen oder mit 33 % 
bis 96 % Angststörungen als Komorbiditäten berichtet (Kaf
ka, 2015; Kor et al., 2013; Wéry et al., 2016). Bei Wéry et al. 
(2016) gaben sogar 41,7 % der Teilnehmenden ein erhöhtes 
Suizidrisiko an. Weitere häufig berichtete Komorbiditäten 
sind substanzgebundene Abhängigkeiten mit Prävalenzra
ten um die 40 % (BallesterArnal, CastroCalvo, Giménez
García, GilJuliá & GilLlario, 2020; Kor et al., 2013; Reid & 
Meyer, 2016). Insbesondere bei Männern zeigen sich zudem 
moderate Zusammenhänge zwischen der zwanghaften Se
xualverhaltenssymptomatik und Symptomen einer Aufmerk
samkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (Bo“the et al., 2019; 
Engel et al., 2019; Karaca et al., 2017). Studien weisen auch 
auf ein erhöhtes Vorkommen von selbstberichteten Paraphi
lien im Vergleich zu gesunden Probanden hin (Engel et al., 
2019; Wéry et al., 2016), allerdings sieht die ICD11 para
phile Störungen als Ausschlussdiagnose für die zwanghafte 
sexuelle Verhaltensstörung vor (World Health Organization, 
2019). Hinsichtlich Persönlichkeitsstörungen wurde in einer 
jungen universitären Stichprobe eine höhere Prävalenz der 
BorderlinePersönlichkeitsstörung bei Personen mit einer 
zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung (5,9 %) im Ver
gleich zu gesunden Personen (0,3 %) gefunden (Ballester
Arnal et al., 2020). Sowohl Männer als auch Frauen mit 
problematischem Pornografiekonsum berichten Zusammen
hänge mit Symptomen sexueller Dysfunktionen beim part

nerschaftlichen Geschlechtsverkehr (Grubbs & Gola, 2019; 
Kowalewska et al., 2020).

An dieser Stelle soll außerdem darauf hingewiesen wer
den, dass zwanghaftes Sexualverhalten auch in Verbindung 
mit neurologischen Erkrankungen (z. B. frontotemporaler 
Demenz, Multipler Sklerose oder Chorea Huntington) oder 
medikamenteninduziert (z. B. durch Antidepressiva mit do
paminerger, noradrenerger oder serotonerger Wirkung, 
durch Antiandrogene oder durch GonadotropinReleasing
HormonAgonisten) auftreten kann (Stark et al., 2018). Beide 
Möglichkeiten sollten von Behandelnden als zugrunde liegen
de Erklärung ausgeschlossen werden.

Störungsmodelle

Das InteractionofPersonAffectCognitionExecutionMo
dell (IPACE) von Brand und Kolleg*innen (Brand et al., 2016; 
Brand et al., 2019 ) ist ein Modell, welches verschiedene 
Suchtmodelle wie das ImpairedResponseInhibitionandSa
lienceAttributionModell (iRISA; Goldstein & Volkow, 2011), 
das DualProzessModell von Everitt und Robbins (2016) und 
das IncentiveSensitizationModell von Robinson und Ber
ridge (1993) integriert und ursprünglich für internetbezoge
ne Störungen entwickelt wurde. Später wurde es auch für 

Abbildung: Das I-PACE-Modell (vereinfachte Darstellung des Modells von Brand et al. (2019)) als Grundlage für die Entstehung und Aufrecht-
erhaltung der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung
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andere Verhaltenssüchte adaptiert. Damit eignet sich dieses 
Modell auch zur Erklärung der Entstehung und Aufrechter
haltung der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung (siehe 
Abbildung). Es beschreibt eine Wechselwirkung zwischen 
prädisponierenden personenbezogenen Faktoren (P) mit af
fektiven (A) und kognitiven (C) Reaktionen auf situative Auslö
ser sowie verminderte exekutive Funktionen (E) bezüglich der 
Verhaltenskontrolle und Entscheidungsfindung.

Unter personenbezogenen Faktoren werden sowohl allge
meine als auch spezifische Risikofaktoren für die Entwicklung 
einer Verhaltenssucht zusammengefasst. Allgemeine perso
nenbezogene Risikofaktoren können dabei für verschiedene 
Verhaltenssüchte prädisponierend sein (z. B. genetische Fak
toren, traumatische Kindheitserfahrungen, eine hohe Stress
reaktivität, Depressivität, soziale Ängstlichkeit, Impulsivität, 
unsicherer Bindungsstil, dysfunktionaler CopingStil u. a.). 
Spezifische personenbezogene Risikofaktoren begünstigen 
die Entwicklung für das jeweilige Suchtverhalten, z. B. wird 
eine hohe Ausprägung in der habituellen sexuellen Motiva
tion als Risikofaktor für problematischen Pornografiekonsum 
angenommen (Stark et al., 2017).

Personen mit diesen Risikofaktoren tendieren eher dazu, auf 
bestimmte Merkmale von Situationen (z. B. alleine sein) oder 
auf bestimmte Erlebenszustände (z. B. negative Stimmung) 
mit zwanghaftem sexuellen Verhalten, wie z. B. Pornografie
konsum, zu reagieren. In der Folge kommt es zu operanten 
Lernprozessen, die zu veränderten affektiven und kognitiven 
Reaktionen auf sexuelle Reize führen. Angenommen wird, 
dass es sich dabei vor allem zu Beginn der Verhaltenssucht
entwicklung vermehrt um positive Verstärkungsprozesse 
handelt (z. B. starker Lustgewinn durch Pornografiekonsum = 
Gratifikation), in späteren Stadien jedoch vermehrt negative 
Verstärkungsprozesse (z. B. Entfliehen von Einsamkeit oder 
Langeweile = Kompensation) das Suchtgeschehen dominie
ren.

Durch die Konditionierungsprozesse wird mit der Zeit eine 
Vielzahl von inneren und äußeren Auslösern (z. B. alleine der 
Anblick des verwendeten Endgeräts bei Pornografiesucht) 
mit dem zwanghaften sexuellen Verhalten verknüpft, sodass 
sich Aufmerksamkeitsprozesse und die Reizreaktivität ge
genüber diesen Auslösern verändern und diese auch alleine 
einen starken Drang (Craving) nach dem sexuellen Verhalten 
auslösen. Der daraus entstehende Teufelskreis ist für Betrof
fene nur schwer zu durchbrechen. Da das Modell besonders 
Lernprozesse betont, lässt sich das Modell gut in eine ver
haltenstherapeutische Fallkonzeption integrieren. Das Modell 
versteht sich aber lediglich als ein Grundlagenmodell, das die 
Ableitung testbarer Hypothesen erlaubt. Bislang liegen unse
res Wissens keine psychodynamischen Modelle vor, die ähn
lich spezifisch auf die vermuteten zugrundeliegenden Prozes
se der Störung eingehen.

Bildgebende Studien geben Hinweise auf neuroadaptive 
Prozesse, die den veränderten Aufmerksamkeitsprozes

sen, der erhöhten Reizreaktivität sowie dem Craving nach 
dem zwanghaften Sexualverhalten zugrunde liegen. Hierbei 
scheint besonders das mesolimbische dopaminerge Beloh
nungssystem (u. a. der Nucleus Accumbens) im Fokus zu ste
hen (Brand et al., 2016; Gola et al., 2017). Durch experimen
telle appetitive Konditionierung konnten außerdem Anzeichen 
dafür gefunden werden, dass die funktionelle Konnektivität 
zwischen dem präfrontalen Kortex und dem ventralen Stria
tum bei Personen mit einer zwanghaften sexuellen Verhal
tensstörung im Vergleich zu Kontrollpersonen verringert ist 
(Klucken et al., 2016). Dies könnte auf eine reduzierte kogni
tive Kontrolle über motivationale Schaltkreise im Gehirn bei 
Menschen mit einer zwanghaften sexuellen Verhaltensstö
rung hinweisen.

Eine Besonderheit der zwanghaften sexuellen Verhaltensstö
rung gegenüber anderen Verhaltenssüchten, wie der Gaming 
Disorder oder der Gambling Disorder, ist sicherlich, dass se
xuelle Reize einen angeborenen Belohnungscharakter haben 
und dadurch auch bei gesunden Menschen entsprechende 
neuronale Schaltkreise stark aktiviert sind, was evolutionär 
gesehen zur Arterhaltung beitragen kann (Stark et al., 2018).

Diagnostik

Bis zur Einführung der zwanghaften sexuellen Verhaltensstö
rung in der ICD11 gab es mehrere Instrumente, die unter ver
schiedenen Überschriften die Kernsymptomatik der zwang
haften sexuellen Verhaltensstörung erfassten.

Beispielsweise beruht das Hypersexual Behavior Inventory 
(HBI; Reid et al., 2011) auf dem Hypersexualitätskonstrukt 
(Kafka, 2010) und wurde in zahlreichen Studien eingesetzt. 
In dem Fragebogen werden 19 Items auf einer fünfstufi
gen Likertskala (1 = „niemals“ bis 5 = „sehr oft“) abgefragt 
(Beispielitem: „Meine sexuellen Gedanken und Fantasien 
lenken mich davon ab, wichtige Dinge zu erreichen.“). Die 
Autor*innen fanden mittels Faktorenanalyse drei Skalen, de
nen die Items inhaltlich zugeordnet werden können: Kontrol
le, Konsequenzen und Coping. Ein CutoffWert von 53 oder 
mehr Punkten gilt als Hinweis auf das Vorliegen einer zwang
haften sexuellen Verhaltensstörung.

Als ScreeningInstrument für das Vorliegen einer Cybersex
Sucht kann auch der Internetsex Addiction Test (sIATsex; 
Laier et al., 2013) herangezogen werden, welcher eine Mo
difikation der Kurzversion des Internet Addiction Tests (sIAT; 
Pawlikowski et al., 2013) darstellt. Der Test besteht aus 12 
Items, die auf einer fünfstufigen Likertskala (1 = „nie“ bis 5 = 
„sehr oft“) beantwortet werden (Beispielitem: „Wie oft stel
len Sie fest, dass Sie länger als beabsichtigt auf Sexseiten 
im Internet waren?“). Es können zwei Subskalen „Kontroll
verlust/Zeitmanagement“ und „Craving/soziale Probleme“ 
berechnet werden. Werte über 30 weisen auf einen proble
matischen CybersexKonsum hin, während Werte über 37 
einen pathologischen CybersexKonsum andeuten.
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Da Pornografienutzungsstörung die häufigste Form der 
zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung darstellt, soll hier 
zusätzlich ein ScreeningInstrument skizziert werden, wel
ches sich ausschließlich auf den unkontrollierten Pornografie
konsum fokussiert. Die Problematic Pornography Consump
tion Scale (PPCS; Bo“the et al., 2018) besteht aus 18 Items 
(Beispielitem: „Ich habe meine Anspannung durch Anschau
en von Pornos gelöst.“) mit einem siebenstufigen Antwort
format (1 = „nie“ bis 7 = „die ganze Zeit“). Auf inhaltlicher 
Ebene geben die faktorenanalytisch gefundenen Skalen Sa
lienz, Stimmungsbeeinflussung, Konflikt, Toleranz, Rückfall 
und Entzug weitere therapierelevante Hinweise. Ein Wert von 
76 oder höher spricht für einen problematischen Pornografie
konsum. Inzwischen liegt auch eine Kurzform mit nur sechs 
Items vor (Bo“the et al., 2021).

Im Vorgriff auf das bevorstehende Inkrafttreten der ICD11 
wurde nach den dort festgelegten Kriterien der zwanghaften 
sexuellen Störung im Jahr 2020 die Compulsive Sexual Be
havior Disorder Scale (CSBD19) veröffentlicht (Bo“the et al., 

2020), die auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Sie be
steht aus 19 Items auf fünf Faktoren (Kontrolle, Salienz, Rück
fall, Unzufriedenheit, negative Konsequenzen), die auf einer 
vierstufigen Likertskala (1 = „stimme überhaupt nicht zu“ 
bis 4 = „stimme voll zu“) beantwortet werden (Beispielitem: 
„Obwohl mein Sexualverhalten unverantwortlich oder leicht
sinnig war, fand ich es schwierig aufzuhören.“). Ein Gesamt
wert von 50 oder höher weist auf das mögliche Vorliegen ei
ner zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung hin.

Der Einsatz von Fragebogen und ScreeningInstrumenten 
liefert lediglich Hinweise auf das Vorliegen einer zwanghaf
ten sexuellen Verhaltensstörung. Weitere Informationen, wie 
beispielsweise das Vorliegen überzogener moralischer Vor
stellungen oder das tatsächliche Ausmaß des zwanghaften 
Sexualverhaltens, müssen zusätzlich durch den Behandler 
erfragt werden. Deswegen wird es in Zukunft wichtig sein, 
ein strukturiertes klinisches Interview zu entwickeln, um die 
zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung zu diagnostizieren.

Zusätzlich zu der störungsspezifischen Diagnostik ist eine 
ausführliche Sexualanamnese zur Diagnostik sexueller Funk
tionsstörungen und für den Ausschluss paraphiler Störungen 
relevant. Wichtige Themen der Sexualanamnese können 
außerdem Habituationseffekte und Toleranzentwicklun
gen sein. Diese können sich bei der zwanghaften sexuellen 
Verhaltensstörung sowohl in der zunehmenden Dauer des 
sexuellen Verhaltens als auch – bei pathologischem Porno
grafiekonsum – in der Variabilität des konsumierten Materials 

zeigen, da Betroffene andauernd nach neuen Reizen suchen 
(Baranowski et al., 2019; Lewczuk et al., 2021). Bei einigen 
Betroffenen kann dies soweit führen, dass illegale Inhalte, 
wie Sodomie, brutale Gewaltszenen oder Kinderpornografie, 
konsumiert werden, obwohl dieses Material glaubhaft nicht 
den Neigungen der Betroffenen entspricht (Stark, 2020). Die 
Breite des konsumierten Materials kann ein Hinweis für die 
Abgrenzung der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung 
zur Pädophilie darstellen.

Außerdem ist die Durchführung eines strukturierten klini
schen Interviews für die Erfassung potenzieller Komorbiditä
ten erforderlich.

Interventionen

Obwohl die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung unter den 
Impulsstörungen in der ICD11 eingeordnet sein wird, sehen 
viele Forscher*innen und Kliniker*innen große Überlappun

gen zu den Verhaltenssüchten. 
Dementsprechend basiert die Be
handlung oft auf zwei Säulen (z. B. 
Mann, 2014; Stark & Wehrum
Osinsky, 2016): Die erste Säule 
konzentriert sich auf den Umgang 
mit den zwanghaften, impulsiven, 
süchtigen Verhaltensweisen, z. B. 

dem Pornografiekonsum. Die zweite Säule adressiert die 
Funktionalität des problematischen Verhaltens, die eng mit 
der individuellen Lerngeschichte der Betroffenen verknüpft 
ist.

Gerade zu Beginn der Therapie spielt Psychoedukation eine 
große Rolle, in der über die verschiedenen Erscheinungsbil
der der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung aufgeklärt 
wird. Basierend auf ätiologischen Modellen wie z. B. dem I
PACEModell (Brand, Young et al., 2016; Brand et al., 2019 ) 
wird den Betroffenen verdeutlicht, wie langjährige Lerner
fahrungen zu verändertem Erleben, Denken und Verhalten 
geführt haben. Dabei wird besonders auf die Rolle von Aus
lösern eingegangen, die z. B. spezifische Situationen (wie 
„nach Hause kommen und keiner ist da“) sein können. Aber 
auch innere Zustände wie Langeweile, Stress oder Einsam
keit können Auslöser für das zwanghafte sexuelle Verhalten 
sein. Bezogen auf eine Pornografienutzungsstörung ist es 
oft wichtig, die Unterschiede zwischen unproblematischem, 
riskantem und pathologischem Konsum zu erklären. Den Be
troffenen wird anhand der Erklärungsmodelle verdeutlicht, 
dass sie lernen müssen, mit Risikosituationen umzugehen 
und nicht das automatisierte problematische Verhalten zu zei
gen. Hierbei können distale von proximalen Risikosituationen 
unterschieden werden. Bei distalen Risikosituationen ist das 
Verlangen, das problematische Verhalten auszuführen, noch 
nicht so groß, dass es unmittelbar zum Rückfall kommt. In 
diesen Situationen können Maßnahmen wie eine Stimulus
kontrolle eingesetzt werden. Bei der Pornografienutzungs

        Die Pornografienutzungsstörung stellt die häufigste Form der 
zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung dar.
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störung kann die Stimuluskontrolle z. B. darin bestehen, dass 
ein Internetzugriff nicht möglich ist (z. B. Verzicht auf Smart
phone, BlockingSoftware am Router). Steht die Ausführung 
des problematischen sexuellen Verhaltens unmittelbar bevor 
(proximale Risikosituation), müssen Notfallmaßnahmen ergrif
fen werden, um die Ausführung des Verhaltens zu verhindern. 
Hierzu kann auch auf Methoden der dialektischbehavioralen 
Therapie zurückgegriffen werden, die zum Umgang mit star
ken negativen Emotionen entwickelt wurden (Linehan, 1996).

Die zweite Säule betrifft die Arbeit an der individuellen Funkti
onalität der Symptomatik. Hierbei können Traumatisierungen, 
negative sexuelle Erfahrungen, aber auch Persönlichkeitsei
genschaften wie eine ausgeprägte Impulsivität oder soziale 
Angst bedeutsam sein. Um den Umgang mit diesen Risiko
faktoren zu lernen, bieten unterschiedliche Therapieverfahren 
vielfältige therapeutische Interventionen an.

Bei Sichtung der bestehenden internationalen Literatur zur 
Behandlung der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung 
wird deutlich, dass die empirische Therapieforschung noch 
ganz am Anfang steht. Die Mehrheit der bislang publizierten 
Studien zur Behandlung der zwanghaften sexuellen Verhal
tensstörung entspricht Machbarkeits oder Pilotierungsstu
dien und erlaubt noch keine Evidenzaussagen. Diese nicht
kontrollierten Studien untersuchten beispielsweise die Effek
te eines 12SchritteProgramms (Efrati & Gola, 2018), einer 
AcceptanceandCommitmentTherapie (ACT; Levin et  al., 
2017), eines kognitiven verhaltenstherapeutischen Gruppen
programms (Orzack & Ross, 2000), einer tiefenpsycholo
gischen Therapie (Nathanson, 2021), einer humanistischen 
Therapie (Klontz et al., 2005) und eines Meditationspro
gramms (Sniewski et al., 2020). Tatsächlich gibt es unseres 
Wissens bislang nur drei Studien, die ein randomisiertes War
tegruppendesign verwendet haben und damit eine empirisch 
fundierte Evidenzaussage zulassen: Eine schwedische Studie 
von Hallberg et al. (2019) konnte zeigen, dass eine Behand
lungsgruppe mit kognitivverhaltenstherapeutischem Grup
penprogramm einer Wartegruppe bezüglich der zwanghaften 
sexuellen Symptomatik überlegen war, was sich in mittleren 
(Hypersexual disorder: Current assessment scale: d = 0.66; 
95 % CI = 0.29–1.0) und großen Effekten (Sexual Compul
sivity Scale: d = 0.83; 95 % CI = 0.42–1.2) zu Therapieende 
zeigte. Die Autor*innen konnten nachweisen, dass die Effek
te sechs Monate nach der Behandlung noch anhielten.

Crosby und Twohig (2016) konnten die Überlegenheit eines 
12stündigen ACTBehandlungsprogramms gegenüber einer 
Wartegruppe in einer sehr kleinen Stichprobe belegen (p < 
.034, partielles η2 = 0.366). Anschließende PräPostVerglei
che innerhalb der ACTBedingung zeigten große Effekte für 
die Reduktion des selbstberichteten Pornografiekonsums 
(von 6,13 auf 0,43 Stunden/Woche; d = 1.8) und für die Re
duktion der zwanghaften sexuellen Symptomatik (gemessen 
mit der Sexual Compulsivity Scale von M = 30.43 auf M = 
20.36; d = 1.28). In der Wartekontrollgruppe reduzierte sich 
der selbstberichtete Konsum in einem geringeren Ausmaß 

(von 6,85 auf 5,40 Stunden/Woche; d = 0.29), eine Reduktion 
der zwanghaften sexuellen Symptomatik blieb aus.

Eine ganz aktuelle Studie von Bo“the et al. (2021) verglich den 
Effekt eines OnlineSelbsthilfeprogramms, das sich über 
sechs Wochen erstreckte, mit einer Wartekontrollgruppe. 
Die Gruppen wurden zufällig zusammengestellt. Es fanden 
sich starke Behandlungseffekte für das OnlineSelbsthilfe
programm bezüglich des Ausmaßes des problematischen 
Pornografiekonsums (p < .001; d = 1.32), der Häufigkeit des 
Pornografiekonsums pro Woche (p < .001; d = 1.65), der 
selbstbeurteilten Pornografiesucht (p = .01; d = 0.85) und des 
Selbstwirksamkeitserlebens bezüglich der Vermeidung von 
Pornografie (p = .001; d = 0.87). Jedoch muss bei dieser Stu
die kritisch angemerkt werden, dass nur knapp über 10 % der 
ursprünglich Teilnehmenden bis zum Ende des Programms 
durchhielten.

Neben psychotherapeutischen Interventionen gibt es auch 
Studien, die pharmakologische Interventionen untersuchten. 
Dabei wurden besonders der Opiatagonist Naltrexon und se
lektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer (SSRI) in den Fo
kus genommen. Für Naltrexon gibt es Hinweise, dass diese 
Medikation die Problematik reduzieren kann (Raymond et al., 
2010), allerdings stehen noch zufallskontrollierte klinische 
Studien aus. In einer placebokontrollierten Studie konnten 
Wainberg et al. (2006) die Überlegenheit von Citalopram ge
genüber Placebo belegen.

Zusammenfassung und Fazit

Mit der Aufnahme der zwanghaften sexuellen Verhaltensstö
rung in die ICD11 ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, der 
die Situation für Betroffene, Behandelnde und Forschende 
entscheidend verbessern wird. So kann mit der Einführung 
der neuen Klassifikation darauf verzichtet werden, die Symp
tomatik unspezifisch unter einer F63.9 (abnorme Gewohnheit 
und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet) zu 
diagnostizieren. Erstmals gibt es eine eigenständige Diagno
se, die eine Anerkennung des Leids sowie eine Feststellung 
der Prävalenz und des Behandlungsbedarfs ermöglicht. Be
handelnde und Forschende sind nun in der Lage, die Störung 
anhand einheitlicher Kriterien zu diagnostizieren, Risiko und 
Resilienzfaktoren sowie häufig komorbid auftretende Störun
gen zu erkennen und Behandlungsschritte abzuleiten. Zukünf
tige Forschungsergebnisse werden zeigen, ob die Einordnung 
der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung als Impulskon
trollstörung bestehen bleibt oder ob sie besser zu den Verhal
tenssüchten gezählt werden sollte. Bis zur evidenzbasierten 
Therapie der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung ist 
es noch ein langer Weg. Insbesondere ist die entscheidende 
Frage, ob ähnlich wie bei anderen Süchten eine totale Ab
stinenz von dem zwanghaften sexuellen Verhalten erfolgen 
muss oder ob auch eine Kontrolle über das problematische 
Verhalten wiedererlangt werden kann, bislang nicht beant
wortet.
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Nachruf auf Albert Bandura (1925–2021): Gigant 
der Psychologie – Gigant der Psychotherapie

Albert Bandura war kein approbierter Psychotherapeut, son
dern einer der einflussreichsten Grundlagenforscher und in 
der Tat einer der am meisten zitierten Sozialwissenschaftler 
überhaupt. Sein Name begegnete mir im Studium zuerst in 
einem Seminar zur Entwicklungspsychologie; in meinem 
allerersten Referat des Studiums durfte ich die klassischen 
Experimente zum Modelllernen aggressiven Verhaltens (die 
eindrücklichen BoboDollStudien) referieren. Über das gan
ze Studium hinweg und weit darüber hinaus bin ich immer 
wieder Bezügen zu Banduras Theorien, Modellen und Experi
menten begegnet – in der Entwicklungspsychologie, der Per
sönlichkeitspsychologie, der Sozialpsychologie und vor allem 
auch in unserem Fach, der Klinischen Psychologie und Psy
chotherapie. Albert Bandura war ein Gigant der Psychologie 
– und ebenso der Klinischen Psychologie. Nach einer langen 
Laufbahn, in deren Verlauf er mit den allerhöchsten Ehren und 
Preisen ausgezeichnet wurde, fast 70 Jahre davon als Profes
sor der Stanford University, ist er letztes Jahr im Alter von 
95 Jahren verstorben.

Albert Banduras erste Publikation (über Suggestibilität) war 
im Journal of Abnormal and Social Psychology (Benton & Ban
dura, 1953) erschienen, und dass dieses einflussreiche Jour
nal es damals ermöglichte, diese beiden Gebiete unter einem 
Dach zu (re)präsentieren, passt zu Bandura ganz besonders: 
Der Grundlagenforscher hat wie wenige die Klinische Psycho
logie und Psychotherapie beeinflusst und die Beschäftigung 
mit seinem akademischen Werk illustriert dementsprechend 
auch rückblickend, wie eng die Kognitive Verhaltenstherapie 
in der psychologischen Grundlagenforschung verankert und 
mit ihr verwoben ist.

Die Psychotherapie hat er nicht nur beeinflusst, er zeigte über 
sein gesamtes Schaffen hinweg konkrete Bezüge zwischen 
Theorie und Praxis auf. Schon unter seinen ersten theore
tischen Arbeiten findet sich eine gründliche Reflexion über 
„psychotherapy as a learning process“ (Bandura, 1961). Das 
war noch vor den Theorien, die ihn berühmt werden ließen, 
die wir alle bereits im Grundstudium verinnerlicht haben. 
Seine Arbeiten zum Modelllernen erweiterten die klassische 
behaviorale Perspektive der damaligen Verhaltenstherapie, 
seine Theorie zur Selbstwirksamkeit ist aus kognitiven Thera
pien nicht wegzudenken.

Offensichtlich entsprach diese Perspektive des Therapeu
ten seinem eigenen Selbstbild: In einem kürzlich verfass
ten Überblicksartikel, der in mancherlei Hinsicht einem 
akademischen Testament ähnelt, zählt Bandura (2019) seine 
therapeutischen Erfolge bei Angstbehandlungen mit der Gui

ded Mastery Therapy zu den wichtigen Anwendungen seiner 
Theorien. Protagonist der Sozialpsychologie, Unterstützer der 
Klinischen Psychologie und vieles mehr – Albert Banduras 
wissenschaftliche Tätigkeit war stets getragen von einem ge
sellschaftlichen Impetus; es ging ihm um die Verbesserung 
unserer Lebensumstände mithilfe seiner wissenschaftlichen 
Erkenntnisse. So hat er zuletzt im American Psychologist 
(Bandura & Cherry, 2020) die aktuelle Jugendbewegung zur 
Bekämpfung des Klimawandels freudig begrüßt und in ihrem 
Wirken Übereinstimmungen mit seiner Social Cognitive The
ory ausgemacht. Genauso relevant sind heute seine Erkennt
nisse zur Wirkung sozialer Modelle in den Medien.

Über andere sagte er, und ich denke, es traf auf ihn ganz be
sonders zu: „(People) can make chance happen by pursuing 
an active life that increases the number and type of fortuitous 
encounters they will experience” (Bandura, 2011). Es gibt vie
les, was wir von seinem Modell lernen können.

Georg W. Alpers
Mannheim
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Zum Gedenken an Aaron T. Beck (1921–2021)

Es ist besonders traurig, so kurz nach den Geburtstagswün
schen am 18. Juli 2021 diesen Nachruf auf den Tod von Aaron 
T. Beck am 1. November 2021 verfassen zu müssen.

Aaron Temkin Beck darf als einer der einflussreichsten Psycho
therapeuten und Psychotherapieforscher der letzten hundert 
Jahre angesehen werden. Er hat mit dem von ihm entwickel
ten „kognitiven Verständnis“ psychischer Erkrankungen und 
der daraus folgenden „Kognitiven Therapie“ weltweit Einfluss 
genommen, die Ausbildung von Psychotherapeut*innen und 
damit die Versorgung von Patient*innen deutlich verbessert, 
der Evidenzbasierung von Psychotherapie und einem psycho
logischen Verständnis psychischer Störungen den Weg berei
tet. Von seinen klinischen Anfängen als Arzt und Psychiater 
in den späten 1940erJahren des letzten Jahrhunderts bis 
kurz vor seinem Tod hat er, fast ohne Unterbrechungen, the
rapeutisch gearbeitet, Student*innen und Doktorand*innen 
ausgebildet, wissenschaftliche Untersuchungen durchge
führt, ist öffentlich aufgetreten und hat vielfältig publiziert. 
Er hat zahlreiche psychotherapeutische Lehrbücher, darunter 
solche Klassiker wie „Depression. Causes and Treatment“ 
(1972) und „Cognitive Therapy of Depression“ (1979), ver
fasst, mittels denen er ganze Generationen von Studieren
den, Therapieforscher*innen und Psychotherapeut*innen tief 
beeinflusst hat. Die von ihm entwickelten diagnostischen In
strumente, etwa das BeckDepressionsInventar (BDI; 1961), 
das BeckAngstInventar (BAI; 1988) oder die BeckHoff
nungslosigkeitsskala (1988), stellen Marksteine zur Erfassung 
der Schwere ängstlicher, suizidaler bzw. depressiver Sympto
matik dar. Entsprechende Studien zu den damit verbundenen 
Störungsbildern sind ohne das BDI bzw. das BAI nicht mehr 
vorstellbar.

Becks therapeutischer Werdegang nahm seinen Anfang in 
der Psychoanalyse, der er mehr als ein Jahrzehnt verschrie
ben blieb. Sein (gescheiterter) Versuch, Annahmen Freuds 
anhand wissenschaftlicher Untersuchungen der Träume von 
depressiven Patient*innen zu validieren, leitete die allmähli
che Loslösung von der Psychoanalyse ein. Es ging ihm nicht 
darum, unbewusste Konflikte der Vergangenheit zu ergrün
den, sondern an „automatic thoughts“ anzusetzen, unter
schwellig wirksamen Denkschemata, die für ihn die Wurzel 
der Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Stö
rungen darstellten und das Ergebnis von Lebenserfahrungen 
sind. Solche dysfunktionalen Kognitionen, z. B. einseitig ne
gative Bilder des Selbst, der Welt und der Zukunft, zu hin
terfragen und alternative Verarbeitungsweisen aufzubauen, 
zeigte zunächst bei Depressionen beeindruckende Effekte. In 
Wirksamkeitsstudien ließ sich der kognitive Ansatz auch er
folgreich auf andere Störungsbilder, wie Angststörungen, Ver

haltenssüchte und zuletzt sogar Schizophrenie, übertragen. 
Dieses transdiagnostische Anwendungspotenzial stimmte 
Beck optimistisch, dass mit der kognitiven (Verhaltens)Thera
pie eine Grundarchitektur für eine „unified therapy“ vorliege, 
die nicht nur vielfältige psychische, sondern sogar somatisch 
bedingte Störungsbilder mitumfassen könne. Insbesondere 
sollte so in einem letzten Brückenschlag die Neurophysiolo
gie (mit der Beck ja als junger Mediziner angefangen hat) wie
der mit Psychologie/therapie versöhnt werden.

Aaron T. Beck wurde 100 Jahre alt. Er hat ein erfülltes, in
teressantes, erfolgreiches, weitreichendes, langes Leben 
gelebt. Beck selbst war ein beeindruckendes Modell eines 
guten Klinikers und Forschers. Neben seinen Leistungen auf 
dem Gebiet der theoretischen Grundlagen erwies er sich nicht 
zuletzt auch in der Praxis als ein höchst kompetenter Psycho
therapeut, dem es gelang, Patient*innen zu motivieren und 
Ausbildungsteilnehmer*innen zu begeistern. Wir werden die
ses Vorbild als aufgeschlossenen, unterstützenden, freund
lichen, einfühlsamen, an jedem interessierten Menschen in 
Erinnerung behalten. Ihm ging es um wissenschaftliche Er
kenntnisse und die Verbesserung der Versorgung von Men
schen mit psychischen Störungen, weniger um persönlichen 
Ruhm und Rechthaberei. Wir trauern mit seiner Tochter Judy, 
seiner Familie und seinen engen Mitarbeiter*innen.

Martin Hautzinger
Tübingen

Aaron T. Beck
(*18.07.1921; †01.11.2021)

© 2016 Moonloop Photography, courtesy of Beck Institute  
for Cognitive Behavior Therapy
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Interview

„Eine hochwertige Versorgung sichern,  
die Vielfalt der Psychotherapie erhalten –  
das war und bleibt das Ziel“

Heiner Vogel im Gespräch mit Ellen Bruckmayer

Heiner Vogel (PTJ): Liebe Frau Bruckmayer, Sie haben 
sich über viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte für 
das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) eingesetzt. 
Können Sie sich noch erinnern, wann bzw. wie die 
Bemühungen losgingen?

Ellen Bruckmayer: Natürlich, recht gut. Unser Anliegen 
war, dass sich nicht mehr jedermann „Psychotherapeut“ 
nennen darf, sondern dass die Berufsbezeichnung staatlich 
geschützt und an eine Ausbildung gebunden wird, dass die 
Psychotherapeuten ihre Interessen selbst vertreten können, 
gleichberechtigt mit den Ärzten, und dass die Patienten di
rekten Zugang haben zu uns „nichtärztlichen“ Psychothera
peuten, wie wir damals genannt wurden. Was heutzutage 
selbstverständlich ist, musste erst einmal erkämpft werden. 
Die Bemühungen um das Psychotherapeutengesetz gingen 
1989 los. Die damalige Bundesgesundheitsministerin Prof. 
Ursula Lehr, selbst Psychologin, wollte es wieder in Gang 
bringen, legte 1990 Eckpunkte vor und gab nach einer Aus
schreibung ein Forschungsgutachten bei Prof. Adolf E. Mey
er in Auftrag. Dieses Gutachten wurde im März 1991 veröf
fentlicht und bestätigte eine Unter und Fehlversorgung in 
der Psychotherapie und eine Fehlallokation der Mittel. Statt 
früh und ambulant komme es meist spät und dann meist sta
tionär zur Behandlung. Das Schlagwort war „Chronifizierung 
bis zur Erwägung der Rente“. Mit der gutachterlichen Emp
fehlung, einen neuen Heilberuf zu schaffen, kam Schwung 
in die Verhandlungen.

Seitens der Verbände wurde das Gesetzgebungsverfahren 
unterstützt, unter anderem als die „SpiegelAG“, die Arbeits
gemeinschaft aller Psychotherapeutenverbände, die das 
Forschungsgutachten begleitete, die Iserlohner Erklärung 
der DGPT einstimmig übernahm. In ihr wurde die Schaffung 
eines Psychotherapeutengesetzes gefordert in Kombination 
mit einem berufs und einem sozialrechtlichen Teil, wobei die 
Zusammenarbeit mit den Ärzten kooperativ, also gleichbe
rechtigt, sein sollte.

Ideen für ein solches Gesetz gab es ja seit den 
1970er-Jahren schon häufiger, aber es hatte nie 

geklappt. Die Interessen der maßgeblichen Gruppen 
waren offenbar zu unterschiedlich. Neben den 
Psycholog*innen bzw. den psychologischen Verbänden 
der Psychotherapeut*innen gab es ja auch noch die 
Krankenkassen und die Ärzteschaft als wichtige 
Interessensgruppen. Lassen sich deren Positionen kurz 
skizzieren?

Ja, das Gesetz war 1978 schon einmal gescheitert infolge 
der Uneinigkeit der Psychologenverbände und wegen des 
Widerstands von Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) 
und Krankenkassen. In der Folge bestätigte das Bundesso
zialgericht 1979 das Ärztemonopol, und das Bundesverwal
tungsgericht stellte 1983 klar, dass Psychotherapie die Aus
übung von Heilkunde sei und deshalb eine Erlaubnis nach 
dem Heilpraktikergesetz (HPG) erforderlich mache. Unter 
dem Druck des Behandlungsbedarfs vereinbarte der Be
rufsverband Deutscher Psychologen (BDP) trotzdem 1983 
die berühmte TKRegelung und der damalige Deutsche Psy
chotherapeutenverband (DPTV) 1995 die Empfehlungsver
einbarung IKK/BKK.1 Diese „Erstattungspsychotherapie“ 
war umstritten, erstens weil dadurch de facto eine zweite 
Versorgungsebene geschaffen war und zweitens wegen un
klarer Qualifizierungen. Aber auch im Delegationsverfahren 
entstand Unzufriedenheit wegen des Machtgefälles zwi
schen den ärztlichen und den psychologischen Psychothera
peuten, die oft beide dieselbe von der KBV anerkannte psy
chotherapeutische Qualifikation hatten. Die sogenannten 
Delegationspsychologen galten vielfach als „Heilhilfsperso
nen“ der Ärzte; sie durften ihre Anträge nicht selbst an die 
Kassen richten und hatten nicht einmal ein eigenständiges 
Widerspruchs und Klagerecht gegen ihre Honorarbeschei
de, waren also völlig von den Delegationsärzten abhängig. 
Und nicht zuletzt stieß das Erfordernis der HPGErlaubnis 

1 Die TKRegelung und die Empfehlungsvereinbarung IKK/BKK regelten, 
dass Psychotherapeut*innen unter definierten Vorgaben Versicherte der 
jeweiligen Krankenkassen behandeln konnten. Beide Vereinbarungen wurden 
nach Klagen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vom Landessozialge
richt Essen am 23. Oktober 1996 für rechtswidrig erklärt. Den Kassen wurde 
eine weitere Anwendung der Regelungen untersagt (näher hierzu: Schildt, 
H. (2007). Vom „nichtärztlichen“ zum Psychologischen Psychotherapeuten/
KJP. Psychotherapeutenjournal, 6 (2), 118–129, 122 f.).
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auf allgemeinen Widerstand. Und das umso mehr, als in der 
ehemaligen DDR schon 1981 der „Fachpsychologe für Me
dizin“ geschaffen und heilberuflich den Ärzten gleichgestellt 
worden war.

Später, als das PsychThG Formen annahm, wehrten sich 
die Krankenkassen aus Kostengründen dagegen, die Erstat
tungspsychologen mitaufzunehmen. Deshalb vereinbarten 
alle Verbände im September 1997 eine „Gemeinsame Er
klärung“ zur Kostenneutralität, wonach außer den schon im 
GKVSystem zugelassenen Delegationspsychotherapeuten 
nur diejenigen Psychotherapeuten per Übergangsregelung 
in die Versorgung (=bedarfsunabhängige Zulassung als 
Vertragspsychotherapeut*in; Anm. d. Red.) kommen soll
ten, die schon seit Jahren in versorgungsrelevantem Um
fang zu Lasten der GKV tätig gewesen waren. Das wurde 
so von Kassen, KBV und Politik akzeptiert.

Aber auch innerhalb der Verbände der 
Psychotherapeut*innen gab es ja sehr unterschied-
liche Interessen – welchen Einfluss hatte dies auf die 
politische Vertretung?

Von Anfang an bestand Dissens darüber, ob es ein Psycho
logengesetz oder ein Psychotherapeutengesetz geben solle. 
Die Auseinandersetzungen drehten sich im weiteren Verlauf 
einerseits hauptsächlich um die Qualität der Ausbildung, um 
RichtlinienNiveau vs. abgesenkte Standards, andererseits 
um die sozialrechtliche Eingliederung. Manche Verbände for
derten ein eigenes Abrechnungssystem, die Richtlinienpsy
chotherapeuten forderten die Eingliederung ins bestehende 
ärztliche System, in die KVen. Später ging es auch um die 
Organisation z. B. des Wissenschaftlichen Beirats Psycho
therapie. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 
forderte das Bestimmungsrecht über die Psychotherapie für 
sich unter Ausschluss der Bundesärztekammer. Bekanntlich 
wurde die Besetzung paritätisch gelöst. Bei allen Kontrover
sen waren wir Verbandsvertreter immer bemüht, nach außen 
unser Hauptziel zu vertreten: das Gesetz nicht scheitern zu 
lassen.

Sie selbst nahmen an diesen vielen Diskussionen und 
Besprechungen als Psychoanalytikerin und Vertreterin 
der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse und 
Tiefenpsychologie (DGPT) teil, also eines Verbandes, in 
dem die enge und kollegiale Zusammenarbeit zwischen 
Ärzt*innen und Psycholog*innen eine lange Tradition 
hat. Wie hat das Ihr Engagement beeinflusst?

Das war selbstverständlich einerseits nicht unproblematisch, 
andererseits waren wir immer wieder gezwungen, uns ver
bandsintern zu einigen. Die Diskussionsprozesse in der DGPT 
dauerten natürlich oft viel länger als die Einigungsprozesse 
in den rein psychologischen Verbänden, aber sie hatten auch 
Auswirkung auf die gesamte Ärzteschaft und auf die KBV. 
Das war wichtig, denn gegen deren Willen hätte Minister 
Seehofer überhaupt nichts gemacht. Ich selbst befand mich 

damit stets in zwei Spannungsfeldern, einerseits zwischen 
Delegationspsychotherapeuten und denjenigen Psychothera
peuten, die in der Kostenerstattung tätig waren, andererseits 
zwischen Ärzten und psychologisch ausgerichteten Psycho
therapeuten. Mein Ziel war immer die Einigung auf einen 
Kompromiss, mit dem alle leben konnten. In meinem Verband 
war ich als Vertreterin der psychologischen Psychoanalytiker 
stets bemüht, auch die Anliegen der ärztlichen Kollegen mit 
zu bedenken. Dabei wurde mir oft von den Ärzten vorgewor
fen, ich würde nur psychologische Interessen vertreten, und 
von den psychologischen Kollegen, ich würde nur ärztliche 
Interessen vertreten. Dann wusste ich, dass ich eine gute 
Mitte fuhr im Ausbalancieren der unterschiedlichen Interes
sensgruppen.

Wie und wie weit gelang es schließlich, die Inter-
essen der Verbände der späteren Psychologischen 
Psychotherapeut*innen und der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut*innen zu koordinieren?

Das war schwierig. Im Dezember 1996 kam es erst einmal 
wegen der Meinungsunterschiede bzgl. des damals soge
nannten Integrationsmodells zum Bruch. In einer Sitzung 
in München, bei der ich zufällig den Vorsitz hatte, zog die  
AGPT (Arbeitsgemeinschaft für die Weiterbildung zum Er
werb der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“), die Vertre
tung der Erstattungspsychotherapeuten und der Hochschul
lehrer, aus dem Gesprächskreis aus. Nachdem das Gesetz 
nicht nur 1978, sondern auch schon 1994 gescheitert war, 
waren wir in großer Sorge, dass die Uneinigkeit der Verbände 
erneut einem erfolgreichen Zustandekommen im Wege ste
hen könnte. Aber der Druck, das Gesetz voranzubringen, war 
umso größer, als die vertraglich geregelte Kostenerstattung 
(TKRegelung und Erstattungsvereinbarung IKK/BKK, s. o.) 
gut einen Monat zuvor gerichtlich gekippt worden war, die 
Versorgungsmängel aber eklatant waren. Minister Seehofer 
war entschlossen und verhandelte weiter mit der „Koalition 
der Konsensfähigen“, wie er es nannte, d. h. mit dem Bundes
gesundheitsministerium, der Arbeitsgemeinschaft der Richt
linienverbände (AGR) und der Kassenärztlichen Bundesverei
nigung (KBV); mit Letzterer, weil auch er keine Zersplitterung 
des KVSystems, sondern die Integration wollte. Seitens der 
Verbände vereinbarten AGR und AGPT, zukünftige Sitzungen 
zwar getrennt durchzuführen, aber zur gleichen Zeit am glei
chen Ort. Man sprach wieder miteinander, es kam zur Annä
herung und im August 1997 zu einem „Konsenspapier“ zu 
allen wesentlichen Punkten des Gesetzes.

Da gab es sicher viele komplizierte und auch belas-
tende Sitzungen, Beratungen, Abstimmungen etc. 
– was gab Ihnen den Mut und die Kraft, sich da immer 
wieder bzw. kontinuierlich einzubringen?

Ja, belastend war es auch. Leider gab es außer den inhaltli
chen Auseinandersetzungen von beiden Seiten, sowohl von 
Seiten der Erstattungspsychologen als auch von Seiten der 
Ärzteschaft, Bemühungen, mich aus dem Verkehr zu ziehen, 
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was aber nicht gelang. Wenn ich an Aufgeben dachte, stärkte 
mich der Gedanke: „Das wollen die ja nur erreichen!“ Aus 
dem engeren Kollegenkreis wurde ich natürlich immer wie
der ermutigt, durchzuhalten. Und außerdem gaben mir mein 
Wunsch, durch Kompromisse den 
Beruf des Psychotherapeuten als 
eigenständigen Beruf zu schaffen 
und die Behandlung psychisch 
erkrankter Menschen gesetzlich, 
ausbildungsmäßig und finanziell 
auf gesicherte Beine zu stellen, 
immer wieder Kraft und Zuver
sicht. Auch lernte ich bald, Ver
tretungsinteressen von persönli
cher Sympathie zu unterscheiden. Die Erkenntnis, dass die 
Repräsentanten der Gegenparteien ebenso die Interessen 
ihrer Mitgliedschaft vertreten und vertreten müssen wie ich, 
machte es mir immer wieder leicht, trotz Meinungsverschie
denheiten weiter zu verhandeln. Außerdem gaben mir meine 
Familie und mein Freundeskreis stets Kraft und Rückhalt.

Wer waren denn in diesen Jahren die maßgeblichen 
Ansprechpartner*innen in „der Politik“ und wie lassen 
sich die Erfahrungen, die Sie in diesen Abläufen gesam-
melt haben, zusammenfassen?

Außer Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer waren 
im BMG hauptsächlich Herr Dr. Wanner, sowie später Frau 
Neumann, und fürs Leistungsrecht Frau HerweckBehnsen 
zuständig, für die SPD Horst Schmidbauer, für die CDU Herr 
Dr. Hoffacker und last, but not least Herr Dr. Thomae von 
der FDP. Vertreter der KBV waren die Herren Dr. Hess und 
Dr. Schorre. Alle waren sehr zuverlässige Gesprächspartner, 
kompetent, sachlich und an einer Einigung interessiert.

Können Sie einige positive Erlebnisse oder Erfahrungen 
aus diesen Jahren und diesen mühsamen Prozessen 
berichten?

Herr Dr. Wanner hat mit unendlicher Geduld, Kompetenz und 
einem immer offenen Ohr sowohl das PsychThG nochmal und 
nochmal aktualisiert als auch später zusammen mit Frau Neu
mann in unspektakulärer Weise und zügig die beiden Ausbil
dungs und Prüfungsverordnungen verfasst. Dr. Thomae war 
damals Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundes
tag und ermutigte uns oft, nicht aufzugeben und, wenn unver
handelbare Positionen blockierten, notfalls die eine oder ande
re Kröte zu schlucken: „Hauptsache, Sie haben das Gesetz. 
Novellieren können Sie es immer noch.“ Unvergessen auch die 
Verlässlichkeit von Horst Schmidbauer. Als PsychThG und Zu
zahlungsgesetz im Bundestag beschlossen wurden, versprach 
er, letzteres wieder zu kippen, wenn die SPD nach den Wahlen 
an der Macht ist. Und er hat Wort gehalten!

Beeindruckend war für mich zudem, wie weitsichtig sich Herr 
Dr. Hess für die Integration der Psychotherapeuten ins KV
System eingesetzt hat. Er wollte „nicht den ersten Stein aus 

der Mauer brechen“, d. h. eine Zersplitterung der KVen ver
hindern. Die Sitzung, in der dieses Zitat fiel, war der Durch
bruch zum Integrationsmodell. Sehr beeindruckend auch, wie 
wohlwollend Herr Dr. Schorre in der KBV für die Integration 

gekämpft hat – gegen den Widerstand vieler Ärzte, die fürch
teten, von den Psychologischen Psychotherapeuten überrollt 
zu werden, und denen es widerstrebte, ihre bisherige Mo
nopolstellung zu verlieren. Dass ein zweiter Berufsstand von 
„Nichtärzten“ den Ärzten gleichgestellt werden sollte, war 
eine Revolution, aber die Herren Dr. Hess und Dr. Schorre 
waren realistisch genug, zu sehen, dass es so kommen wür
de und dass es nun vorrangig darum ging, die Probleme mög
lichst konstruktiv zu lösen. Auch als deutlich wurde, dass das 
Finanzvolumen für den Bereich Psychotherapie viel zu klein 
bemessen war und die Ärzte sich verständlicherweise gegen 
den Mehraufwand auf ihre Kosten wehrten, setzten sich bei
de für eine Befriedung ein.

Über viele Jahre hinweg waren Sie auch als Vertreterin 
der Psychotherapeut*innen Mitglied im damaligen 
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
gewesen. Das Gremium – inzwischen heißt es Gemein-
samer Bundesausschuss (G-BA) – ist ja bis heute sehr 
umstritten, weil es zwar politische Entscheidungen 
trifft, aber nicht von „der Politik“, also demokra-
tisch besetzt wird, sondern von Interessengruppen, 
nämlich den Krankenkassen und der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung. Wie schätzen Sie die Rolle dieses 
Gremiums ein, auch in Bezug auf die Bemühungen der 
Psychotherapeut*innen um eine bessere Integration in 
die Gesundheitsversorgung?

So umstritten die Zusammensetzung und Machtfülle des 
Bundesausschusses auch sind, die Aufnahme von Psycho
therapeuten in dieses oberste Selbstverwaltungsgremium 
war zwingend, damit wir unsere Interessen selbst vertreten 
konnten und können. Der GBA entscheidet, welche Leistun
gen in den Leistungskatalog der GKV übernommen werden, 
also auch über die Zulassung neuer Behandlungsmethoden. 
Und hier gab und gibt es natürlich großes Interesse an der 
Zulassung weiterer Verfahren über die drei hinaus, die schon 
vor dem PsychThG als Richtlinienverfahren anerkannt waren 
(Analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychothera
pie sowie Verhaltenstherapie); vor allem die humanistischen 
Verfahren, die Neuropsychologische Psychotherapie und die 
Systemische Therapie suchten und fanden z. T. nach langen 
Bemühungen ihre Anerkennung.

        Der Wunsch, durch Kompromisse den Beruf des Psychothera-
peuten als eigenständigen Beruf zu schaffen und die Behandlung 
psychisch erkrankter Menschen auf gesicherte Beine zu stellen,  
gab mir immer wieder Kraft und Zuversicht.
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Die Gestaltung des Leistungskatalogs mit seinen Richtlinien 
wie auch die Qualitätssicherung sind ebenfalls Sache des 
Bundesausschusses. Hier wurde von Anfang an schnell deut
lich, dass es den Krankenkassen wesentlich um Geldeinspa
rung ging. Schon ganz früh wollten sie aus diesem Grund das 
Gutachterverfahren abschaffen. Jetzt im Rahmen der Novel
lierung des PsychThG wurde diese Abschaffung tatsächlich 
beschlossen. Der GBA wurde beauftragt, ein einrichtungs
übergreifendes QSVerfahren zu entwickeln, das inzwischen 
zum „bürokratischen Ungetüm“ gediehen ist mit der Gefahr 
einer zeitintensiv zu erhebenden Datenflut und öffentlichem 
Ranking. So aufwändig das Schreiben der Gutachteranträge 
auch ist – ich hoffe, dass viele inzwischen erkannt haben, 
dass es besser ist, die Notwendigkeit einer Behandlung durch 
Peers individuell beurteilen zu lassen als durch die Kranken
kassen diagnosebezogen mit standardisierter Dokumenta
tion von Struktur, Prozess und Ergebnisqualität. Denn das 
Gutachterverfahren schützt den Rahmen der Behandlungen 
und sichert den Erhalt der Kontingente; außerdem hat es die 
Funktion einer VorabWirtschaftlichkeitsprüfung.

Auch die Änderungen bei der Strukturreform der ambulanten 
Psychotherapie machen auf mich den Eindruck, dass es nicht 
nur um Vereinfachung, sondern wesentlich um Kostenerspar
nis geht, u. a. durch die Zerstückelung und Kürzung der Kurz
zeittherapien. Den Patienten wird suggeriert, schon eine ge
ringe Gesamtstundenzahl müsste genügen; wenn sie mehr 
als 12 Stunden bräuchten, sei das schon ein Zuschlag. Dabei 
kann es gar nicht mehr um eine nachhaltige Behandlung ge
hen, sondern um möglichst schnelle Symptomlinderung. Na
türlich wurden auch die Verweise mancher Hochschullehrer 
auf kostensparende manualisierte Kurzzeittherapien schon 
während des Gesetzgebungsverfahrens verwendet, um alles 
straffer und kostengünstiger zu gestalten. Auch der Honora
raufschlag auf die ersten zehn Sitzungen setzt Anreize, Psy
chotherapien aus ökonomischen Gründen zu verkürzen.

Zurück zum PsychThG: Eines der Probleme war ja, dass 
die Mehrheiten im Bundesrat und Bundestag unter-
schiedlich waren (Bundesrat: Mehrheit SPD-geführte 
Länder; Bundesregierung: CDU/CSU-FDP) und gegen-
seitige Blockaden eher die Regel als die Ausnahme 
waren. Trotzdem konnte das PsychThG letztendlich 
von beiden Seiten akzeptiert werden. Wie wurde das 
möglich?

Herr Schmidbauer war zwar in der Opposition, aber ihm war 
immer schon an einer guten Versorgung psychisch kranker 
Menschen gelegen und damit am Zustandekommen des 
Gesetzes. Inhaltlich bestanden da große Schnittmengen, 
vor allem im berufsrechtlichen Teil, einen unüberbrückba
ren Dissens gab es allerdings bis zuletzt wegen der von der 
Koalition geforderten Zuzahlung. Herr Schmidbauer kämpfte 
mit allen Kräften gegen eine Zuzahlungspflicht ausschließ
lich bei der Behandlung psychisch Kranker, einerseits wegen 
der Diskriminierung dieser Patientengruppe, andererseits 
aus der Befürchtung, solche Zuzahlungen könnten auch in 

der medizinischen Versorgung weiter eingeführt werden. 
Er erreichte gegen Ende – möglicherweise in Abstimmung 
mit Minister Seehofer – dass die Zuzahlung vom PsychThG 
abgekoppelt und in einem eigenen Gesetz festgeschrieben 
wurde. So konnte auch der Bundesrat im März 1998 dem 
PsychThG zustimmen bei gleichzeitiger Ablehnung des Zu
zahlungsgesetzes. Zwar wurden im Bundestag beide Geset
ze mit Kanzlermehrheit angenommen, aber da kurz nach die
ser Abstimmung, nämlich im September 1998, bei der Bun
destagswahl eine rotgrüne Parlamentsmehrheit zustande 
kam, konnte diese dann, wie schon erwähnt, als quasi erste 
Amtshandlung das Zuzahlungsgesetz annullieren, noch ehe 
es in Kraft getreten wäre.

Das Gesetz war im Jahr 1998 nach vielem Hin und Her 
endlich vom Bundestag auf Vorschlag der damaligen 
CDU/CSU-FDP-Regierung im Konsens mit dem SPD-
geführten Bundesrat verabschiedet worden. Ein neuer 
Beruf war geschaffen worden, oder genauer: zwei. 
Können Sie sich noch erinnern, was damals Ihr erster 
Gedanke war, als wirklich klar wurde, dass das Gesetz 
beschlossen worden ist? Und wie ging es dann im Kreis 
der Verbände weiter?

Natürlich war ich kolossal erleichtert, dass die Psychothera
pie nun abgesichert war und unser langes Bemühen erfolg
reich. Aber mir war auch da sofort klar, wie schwierig es sein 
würde, das Gesetz umzusetzen, Psychotherapeuten bei den 
fristgerechten Antragstellungen zu unterstützen, die Einglie
derung ins KVSystem in Gang zu bringen und die Kammern 
zu gründen. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich mich 
– entgegen meiner bisherigen Erwartungen – jetzt nicht zu
frieden zurücklehnen konnte, sondern dass nun viel Arbeit 
auf uns zukommen würde. Die Verbände fanden in den Ar
beitsgruppen bei der Bewältigung der gemeinsamen Aufga
ben relativ schnell eine gemeinsame Basis; nur manchmal, 
bei den Kammerwahlen und jetzt wieder bei der Novellierung 
des PsychThG, waren und sind auch heute die alten Gräben 
wieder spürbar.

Die Gründung von Psychotherapeutenkammern nach 
dem Gesetz auf Landesebene war ja keineswegs zwin-
gend und sie war auch bei den Psychotherapeut*innen 
umstritten. Welche Argumente wurden damals für bzw. 
gegen die Kammern ins Feld geführt?

Doch, die Gründung war zwingend, denn mit der Anerken
nung des neuen Heilberufs unterliegen Berufsausbildung 
und ausübung der Aufsicht des Staates. Dieser delegiert 
zwar viele Aufgaben an die Profession, aber dazu braucht 
es ein Organ, die Kammer. Die Skepsis beruhte darauf, dass 
wir alle „Verbandsdenken“ gewohnt waren. Die Mitglied
schaft in den Verbänden war freiwillig, die Mitgliedschaft in 
den Kammern jedoch nicht, und sie kostet auch noch zusätz
lich. Die Frage für die berufsrechtliche Vertretung war nur, 
ob auch hier eine Eingliederung in die Ärztekammern oder 
eine eigene Berufsvertretung angestrebt werden sollte. Und 
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das entschied Minister Seehofer in der letzten Sitzung im 
Oktober 1997, dem sog. „Showdown“, bei der alle anwe
send waren, Vertreter von BMG, Gesundheitspolitik, KBV, 
Krankenkassen, Ärzten, Erstattungs und Delegationspsy
chotherapeuten. Nach langer Debatte verfügte der Minister: 
Integration ins KVSystem, denn sozialrechtlich sollte es nur 
ein Vergütungssystem geben, aber eigene Kammern für das 
Berufsrecht.

Im Gründungsausschuss der Kammern mussten dann auch 
wir (Frau Bruckmayer spricht hier von Bayern, die rechtlichen 
Gegebenheiten sind aber natürlich in allen Bundesländern 
gleich; Anm. d. Red.) umdenken, als unser Ministeriumsver
treter auf Landesebene uns erst einmal beibrachte, dass eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ganz anders strukturiert 
ist und funktioniert, als wir das von unserem Verbandsden
ken her gewohnt waren, und was die Eingliederung in das 
HeilberufeKammergesetz bedeutet.

Aber die Gründung der Bundespsychotherapeuten-
kammer, eines nicht eingetragenen Vereins, und die 
Herausgabe eines gemeinsamen Psychotherapeuten-
journals (PTJ) war keineswegs zwingend. Sie wurde 
bereits nach Gründung von vier Landeskammern 
durch den späteren ersten Präsidenten der Bundespsy-
chotherapeutenkammer, Detlev Kommer, nachhaltig 
vorangetrieben.

Weil es nicht sinnvoll gewesen wäre, wenn jedes Bundes
land seine eigenen Bestimmungen verabschiedet hätte, 
wurde schnell klar, dass wir für die Vertretung der gemein
samen Interessen, für Informationen, Absprachen und Ver
kündungen von Entscheidungen ein gemeinsames Organ 
brauchten. Die Weiterentwicklung der Profession sollte 
und musste bundeseinheitlich erfolgen. Bedenken gab es 
vielleicht am ehesten bei den ehemaligen Delegations
psychotherapeuten, weil die ehemaligen Erstattungspsy
chotherapeuten in Verbindung mit den Hochschullehrern 
in den Kammern rein zahlenmäßig in der Mehrzahl waren, 
zumal sie aus diesem Grunde erst einmal auch die Macht 
übernahmen. Während des Gesetzgebungsverfahrens hat
te es schon einmal einen Vorstoß für einen gemeinsamen 
Dachverband gegeben, der wegen dieser Mehrheitsüber
legungen abgelehnt worden war. Die Bundeskammer zu 
gründen, war also zwar keine zwingende Vorgabe, letztlich 
aber ein Selbstläufer.

Beim PTJ sah das anders aus: Ein gemeinsames Publikati
onsmedium für die Profession zu schaffen, war wirklich eine 
eigenständige Entscheidung der ersten Landeskammern. 
Und es war gut und richtig, eine Zeitschrift zu kreieren, in 
der sich alle Psychotherapeuten äußern und die Kammern 
Ihre Mitteilungen veröffentlichen können. Das verbindet. 
Dem Journal kommt eine wichtige integrative Funktion zu. 

Wie bewerten Sie diese Entwicklung im Nachhinein? 
Gibt es Entwicklungen, die Sie eher kritisch sehen?

In den Kammern sind die Mehrheitsverhältnisse nun fest
geschrieben, wie sie eben sind, und das läuft überwiegend 
problemlos und kooperativ. Bei anstehenden Entscheidungen 
wie jetzt bei der Novellierung des PsychThG, beobachte ich 
aber auch immer wieder ein Ringen um das bessere Argu
ment und um Mehrheiten. Besorgt macht mich als Analyti
kerin natürlich, dass die Verhaltenstherapie so überhandge
nommen hat, sowie die Spar und Kontrollbemühungen von 
Politik und Krankenkassen. Durch viele Studien, u. a. durch 
unsere naturalistische Studie in Bayern, die QSPsyBay, wur
de nachgewiesen, dass Psychotherapien auch bei schweren 
Erkrankungen durchgeführt werden, dass sie wirksam sind, 
dass sie Geld sparen und dass sie beendet werden, sobald 
es den Patienten wieder ordentlich geht – ohne dass die Be
handlungskontingente ausgeschöpft werden. Trotzdem wur
de immer wieder behauptet, wir würden nur leicht Erkrankte 
behandeln – und das zu lange und mit den falschen Metho
den. Die Landeskammern und die Bundeskammer leisten 
hier immer wieder wertvolle Überzeugungsarbeit, aber der 
Trend der Zeit ist leider: immer schneller, immer einfacher, 
immer bequemer und damit leider auch oft immer oberfläch
licher. Auch die Digitalisierung dürfte hierzu beitragen. Die 
vielen Hinweise, besonders der BPtK, auf den wachsenden 
Bedarf und die langen Wartezeiten wurden leider auch am 
wenigsten als Argument dafür genommen, mehr Therapie
plätze zu schaffen, sondern neue Rationierungsmaßnahmen 
anzuordnen: mehr Patienten sollen in kürzerer Zeit behandelt 
werden – womöglich nach einer Vorabprüfung, ob eine Psy
chotherapie überhaupt erforderlich ist. Solche Beschränkun
gen zu verhindern, ist eine gemeinsame Aufgabe, die maß
geblich von den Kammern mit Unterstützung durch das PTJ 
bewältigt werden muss und kann.

Nun sind wir 20 Jahre weiter: Wie hat sich das System 
der Kammern mit einer doch recht harmonischen 
Darstellung nach „außen“ und des PTJ mit einer 
ebenso geordneten Darstellung nach „innen“ aus Ihrer 
Sicht entwickelt?

Bei allen Kontroversen, die es naturgemäß immer wieder 
gab und gibt: In den Kammern wird eine hervorragende Ar
beit geleistet. All denen, die diese Aufgaben mit großem 
Einsatz wahrnehmen, kann man nur dankbar sein. Ebenso 
denjenigen, die zum Gelingen des PTJ beitragen. Die Mei
nungsverschiedenheiten werden so innerhalb der Profession 
ausgetragen, gut so, und die Darstellung nach außen mit ei
ner Stimme, wunderbar. Durch diese Arbeit ist die gesamte 
Profession zusammengewachsen und sie hat sich eine be
achtenswerte Stellung im Gesundheitswesen erarbeitet.

Das PTJ, immerhin die vermutlich auflagenstärkste 
psychotherapeutische Zeitschrift der Welt, hat sich in 
enger Verbindung mit allen Kammern und Verbänden 
seit nunmehr 20 Jahren etabliert. Wie sehen Sie seine 
Rolle, auch vielleicht bei den bisherigen Diskussionen 
um die Reform des Berufes und die Weiterentwicklung 
der Psychotherapie?
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Das PTJ hat – außer in den fachlichen Beiträgen – die Ent
wicklungen in der Psychotherapie differenziert und informativ 
immer neu dargestellt, und das wird es sicher auch weiter 
tun. Ich gehe davon aus, dass es demnächst Probleme und 
Lösungen bei der Umsetzung des neuen Gesetzes darstellen 
wird, sowohl was die Schwierigkeiten beim Umbau der Uni
versitätsinstitute bei der Schaffung des neuen Studiengangs 
und der gleichwertigen Lehre aller Psychotherapieverfahren 
angeht als auch was die neuen Strukturen der bisherigen 
Ausbildungsinstitute für Psychotherapie und die Gestaltung 
der Weiterbildungen anbelangt. Auch bis zur Verabschiedung 
der Weiterbildungsordnungen der Kammern sind noch einige 
Streitpunkte zu klären. Das PTJ wird sicher weiter Schwierig
keiten und Lösungen differenziert darstellen.

Als Ausdrucksorgan der Psychotherapeuten insgesamt 
wendet sich das PTJ aber auch nach außen an Politik und 
Kostenträger. Ich hoffe sehr, dass es auch da Gehör findet 
und dass es uns mit vereinten Kräften gelingt, deren Bewer
tungs, Kontroll und Einsparungsbestrebungen in Schach zu 
halten, umso mehr, als diese mit ausufernder standardisier
ter Dokumentation erreicht werden sollen. Indikation, Thera
pieplanung und durchführung obliegen ausschließlich dem 
Psychotherapeuten. Das PTJ kann und wird dazu beitragen, 
profitgesteuerte Veränderungen sowohl in der Psychothera
pie als auch im gesamten Gesundheitswesen zu verhindern.

Ein wichtiges programmatisches Ziel des PTJ war es 
von Anfang an, die Verbindungen herzustellen und 
das Gemeinsame des Berufes und der psychothera-
peutischen Aufgaben herauszuarbeiten – über die 
verschiedenen Verfahren hinweg, genauso wie über die 
unterschiedlichen Tätigkeitsfelder.

Und das ist auch gelungen! Die Profession ist – nicht zu
letzt dadurch – deutlich enger zusammengewachsen. Was 
sich in meinen Augen besonders schön entwickelt hat und 
wo auch ich meinen Horizont immer wieder erweitere, das 
ist die Darstellung der verschiedenen Tätigkeitsfelder. Im 
PTJ kann man ihre Vielfalt und ihre Entwicklungen nach
verfolgen. Immer wieder interessant! Was die Verfahren 
angeht, so ist naturgemäß eine gewisse VTLastigkeit nicht 
zu übersehen. Die Psychoanalytiker dürften über ihre An
liegen, Sorgen und Lösungsvorschläge noch etwas aus
führlicher informieren.

Die Diskussion um die Reform des Gesetzes hat ja 
mehrere Phasen gehabt, in denen teils sehr unter-
schiedliche Ausbildungskonzepte favorisiert worden 
sind. Zuletzt haben wir eine Aus- und Weiterbildungs-
struktur diskutiert, die im Wesentlichen der ärztlichen 
Aus- und Weiterbildung nachgebildet ist. So kam 
es dann auch ins Gesetz. Die Chancen dieser neuen 
Aus- und Weiterbildungsstruktur wurden oft darge-
stellt. Aber es gab und gibt ja auch bedenkenswerte 
Risiken, die mit dieser nun eingeleiteten Entwicklung 
verbunden sind.

Bei der Diskussion um die Novellierung des PsychThG hat 
sich der Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) zuerst mehr
fach für die Fortsetzung der postgradualen Ausbildung ausge
sprochen. Die Direktausbildung war ursprünglich nicht unser 
Wunsch. Sie wurde uns vom BMG aus ordnungspolitischen 
Gründen auferlegt. Und das hat Vor und Nachteile. Die Risi
ken, die Sie erwähnen, liegen neben den vorhin erwähnten 
Gefahren einer stark universitär geprägten Psychotherapie 
auch in dem Übergewicht der VT und der Beforschung fast 
ausschließlich der kurzen Verfahren. Auch Bestrebungen von 
interessierter Seite, die Qualitätsstandards abzusenken, ge
fallen mir als Richtlinienpsychotherapeutin natürlich gar nicht. 
Und als Psychoanalytikerin geht es mir um den Erhalt der ana
lytischen Psychotherapie überhaupt. Dieses wissenschaftlich 
bedeutsame und in der Versorgung bewährte Verfahren, mit 
dem schon 1967 die Kassenfinanzierung der Psychotherapie 
eingeführt wurde, darf nicht durch die Übermacht anderer In
teressensgruppen verdrängt werden.

Welche Aufgaben sehen Sie nun auf die Beteiligten 
zukommen?

Im Moment drehen sich die Auseinandersetzungen in Kam
mern und Bundeskammer hauptsächlich um die Weiter
bildung, für uns Psychoanalytiker wesentlich auch darum, 
dass unsere bewährte verklammerte Aus bzw. Weiterbil
dung erhalten bleibt. Zwar wurden die analytische und die 
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie gemeinsam 
entwickelt, sind inhaltlich eng verzahnt und auch so gelehrt 
worden, aber nun wurden sie getrennt und es wird manch
mal argumentiert, als gäbe es keine strukturelle Verbindung. 
Hier gilt es, Lösungen zu finden, die beiden Verfahren ge
recht werden und die bewährte gemeinsame Weiterbildung 
weiterhin ermöglichen. Außerdem müssen die bisherigen 
Ausbildungsinstitute jetzt völlig umstrukturiert werden. Da 
kommt viel Arbeit auf sie zu.  Überdies sollte wieder vermehrt 
der Schulterschluss mit den Ärzten, vor allem mit den psy
chotherapeutisch tätigen, gesucht werden. Ich meine nach 
wie vor, dass es eine Psychotherapie gibt, egal durch wen sie 
ausgeführt wird. Eine Aufsplitterung in eine ärztliche und eine 
psychologische Psychotherapie wäre ein Verlust. Und poli
tisch ist mit gemeinsamem Einsatz sicher mehr zu erreichen.

Das neue Gesetz verändert eine Reihe von Setzungen 
des alten Gesetzes, die damals vermutlich nicht anders 
bewerkstelligen ließen und deshalb auch sinnvoll 
waren: Wie bewerten Sie diese: Es gibt zukünftig 
einen Beruf (statt bislang zwei) mit zwei Spezialisie-
rungen; die Ausbildung beginnt im Studium (wie bei 
Ärzt*innen); die Regelung der vertieften Qualifizierung 
(Weiterbildung) ist in der Hand des Berufes (wie bei 
Ärzt*innen) …

Die Zusammenführung von Erwachsenenpsychotherapie und 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapie ist ein sinnvoller 
Schritt, nur müsste die Möglichkeit, zwischen der Behand
lung von Kindern und Jugendlichen und der von Erwachsenen 
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wechseln zu können, noch erleichtert werden. Die Argumen
tation von KJP, dass sie mit zunehmendem Alter leichter mit 
Erwachsenen arbeiten würden, hat mir oft eingeleuchtet.

Am meisten Sorge macht mir, dass die Qualifizierungspha
se 1 als Approbationsstudium überwiegend an die psycho
logischen Institute der Universitäten verlagert wurde. Schon 
während des Gesetzgebungsverfahrens hat ein Hochschul
lehrer am Rande einer Sitzung verkündet: „Wir werden eine 
neue Psychotherapie schaffen, eine psychologische Psycho
therapie“. Nun befürchte ich, dass an vielen psychologischen 
Universitätsinstituten eine unspezifische/einseitige Psycho
therapie geschaffen werden soll, die möglichst manualisiert 
ist, weil leichter beforschbar. Das Spannungsfeld in diesen 
Fällen entsteht dadurch, dass die Hochschulen einerseits au
tonom sind, frei in Forschung und Lehre, dass sie aber ande
rerseits – analog dem Medizinstudium – für einen Heilberuf 
mit Approbation qualifizieren und hierfür gesetzlich explizit 
die Lehre in allen wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
vorgeschrieben ist. Dieser Spagat ist erst noch zu bewältigen.

Welchen Einfluss wird das neue Gesetz auf die Psycho-
therapieverfahren haben?

Weil an den psychologischen Universitätsinstituten zumeist 
die Fachkunde in Verfahren über die Verhaltenstherapie hin
aus fehlt, ist meine Sorge, dass die im Gesetz geforderte Ver
fahrensvielfalt minimiert oder gar konterkariert wird.

Die Auseinandersetzungen um die Nachbesetzung des Fach
bereichs Psychologie an der GoetheUniversität Frankfurt am 
Main sind beispielhaft. Die HabermasProfessur soll nicht 
mehr als „Professur für Psychoanalyse“ ausgeschrieben wer
den, sondern „verfahrensoffen“. Durch die strukturelle Be
nachteiligung analytischer Bewerber bei diesem Ausschrei
bungsmodus würde de facto der Fachbereich verdrängt wer
den, an dem bisher die Qualifizierung in analytischer und in 
tiefenpsychologischer Psychotherapie hochkarätig geleistet 
wurde – und das obwohl in der Patientenversorgung in fast 
der Hälfte der Behandlungen psychodynamische Verfahren 
indiziert sind. Schon jetzt sind fast alle Lehrstühle für Klini
sche Psychologie und Psychotherapie und ebenso sämtliche 
neu geschaffenen Lehrstühle für Kinder und Jugendlichen
psychotherapie verhaltenstherapeutisch besetzt. Und weil es 
dann nur noch in Kassel einen einzigen Lehrstuhl für Klinische 
Psychologie geben würde, der von einem Psychoanalytiker 
besetzt ist, wäre das es ein riesiger Verlust zum Schaden der 
Verfahrensvielfalt.

Ich hoffe sehr, dass es der Profession gelingt, eine Verarmung 
der Versorgung zu verhindern, mit anderen Worten, dass es 
gelingt, auch mit den neuen Bestimmungen eine qualitativ 
hochwertige, vielfältige, individuelle und nachhaltige Psycho
therapie zu erhalten.

Und hier ist wieder die integrative Funktion des PTJ gefragt. 
Ich gehe davon aus, dass weiterhin mit Beiträgen aus den 

verschiedensten Bereichen sowohl die existierenden Schwie
rigkeiten und Differenzen dargestellt werden können als auch 
Ideen zu deren Bewältigung und zur Einigung – so wie es Ih
ren Bemühungen im PTJ schon seit Langem entspricht.

Vielen Dank für das Gespräch!

Prof. Dr. Heiner Vogel

Universität Würzburg
Abteilung für Medizinische Psychologie
und Psychotherapie
Klinikstr. 3, 97070 Würzburg
h.vogel@uniwuerzburg.de

Prof. Dr. Heiner Vogel, Psychologischer Psychotherapeut und 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeut, leitet den Arbeits
bereich Medizinische Psychologie und Psychotherapie von 
Universität und Universitätsklinikum Würzburg. Zudem steht 
er der Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e. V. vor. Er 
ist Mitglied des Vorstands der PTK Bayern sowie Sprecher 
des Ausschusses „Psychotherapie in Institutionen“ (PTI) der 
Bundespsychotherapeutenkammer und des Redaktionsbei
rats des Psychotherapeutenjournals.

Dipl.-Psych. Ellen Bruckmayer

Birkenstr. 1
82340 Feldafing
ebruckmayer@gmx.de

Dipl.Psych. Ellen Bruckmayer war 1980–2018 in Feldafing 
niedergelassen in eigener Praxis (AP und TP für Erwachsene 
und Kinder & Jugendliche). Bis 2017 war sie in verschiedenen 
Gremien, 1989–2001 im Geschäftsführenden Vorstand der 
DGPT tätig. In dieser Funktion hat sie die Interessen der Psy
choanalyse bei der Schaffung des PsychThG vertreten. Bei 
dessen Umsetzung hat sie sich im Gründungsausschuss und 
dann im Vorstand und in der Delegiertenversammlung (DV) 
der Bayerischen Ärztekammer engagiert sowie in der DV der 
Bundesärztekammer. Bei der Integration ins GKVSystem 
war sie im Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
tätig sowie in verschiedenen Gremien der KBV und der KV 
Bayern, als Delegierte in deren Vertreterversammlungen und 
u. a. in deren Beratenden Fachausschüssen (BFA), in Bayern 
zeitweise als alternierende Vorsitzende des BFA.
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Manfred Thielen (PTJ): Mareke, Du warst als Vertreterin 
der Landespsychotherapeutenkammer (LPK) Baden-
Württemberg lange Jahre Mitglied im Redaktions-
beirat, dem Gremium, das über alle wesentlichen 
inhaltlichen Aspekte der Zeitschrift diskutiert und 
entscheidet. Wie schätzt Du die Entwicklung des 
Psychotherapeutenjournals (PTJ) seit Beginn Deiner 
Tätigkeit im Redaktionsbeirat ein? 

Mareke de Brito Santos-Dodt: Das PTJ war von Anfang an 
der Verfahrensvielfalt in der Psychotherapie, der Akzeptanz 
der historisch gewachsenen Unterschiedlichkeit der Psy
chotherapieverfahren und ihrer wissenschaftlichen Grund
lagen verpflichtet. Als neue Zeitschrift für die mit dem Psy
chotherapeutengesetz etablierten akademischen Heilberufe 
galt es – und gilt es immer noch –, den Spagat zwischen 
berufs und gesundheitspolitischen Themen einerseits und 
fachlichen Beiträgen andererseits gut hinzubekommen und 
über PsychotherapieSchulen und Berufsfelder hinweg den 
Diskurs zu entwickeln und zu fördern. Das Zusammenwirken 
im Beirat war letztlich ein „learning by doing“ – doch mit der 
Zeit bildeten sich gut funktionierende Arbeitsstrukturen und 
abläufe heraus. Über lange Jahre gab es nur wenig perso
nelle Fluktuation im Redaktionsbeirat, das spricht ja für eine 
gut eingespielte Zusammenarbeit. Ich war von 2006 bis 2019 
dabei, also in den Jahren, die dem bundesweiten Aufbau der 
Kammern und der Gründung der Bundespsychotherapeuten
kammer (BPtK) folgten. 

Welche Themenbereiche bzw. welche Diskurse fandest 
Du inhaltlich besonders wichtig und berufspolitisch 
relevant?

Wenn ich zurückblicke, zieht sich das Thema „Anerkennungs
prozesse“ wie ein roter Faden durch die Jahre meiner Mitar
beit – zuletzt 2018 mit dem glücklichen Ausgang der sozial
rechtlichen Anerkennung für die Systemische Therapie, nach 
einem siebenjährigen Beratungsverfahren im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (GBA)  (vgl. hierzu den Beitrag von Sebas
tian Baumann im PTJ 1/2019, S. 45). Darauf komme ich später 
nochmal zurück.

Interview

„Das Psychotherapeutenjournal soll den Blick 
über den Tellerrand des eigenen Verfahrens und 
Berufsfelds eröffnen“

Manfred Thielen im Gespräch mit Mareke de Brito Santos-Dodt

Es ist zugleich ein Stück PsychotherapieHistorie, die in den 
Jahren geschrieben wurde. Zum besseren Verständnis für die 
PTJLeserschaft will ich hier etwas ausholen:

Mit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes von 1999 
(PsychThG) wurde ja auch die Psychotherapieausbildung in 
dem Kanon der sogenannten Richtlinienverfahren neu gere
gelt. Die Gesprächspsychotherapie (GPT) gehörte nicht dazu. 
Deren Fachverbände1 konnten zum damaligen Zeitpunkt noch 
ein deutschlandweites Ausbildungsangebot bereitstellen und 
trieben zugleich die notwendigen Vorbereitungen für eine 
zur Approbation führende Ausbildung voran. Als dann 2002 
mit der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats Psy
chotherapie (WBP) der Weg für die (berufsrechtlich relevan
te) wissenschaftliche Anerkennung geebnet war, ging es im 
nächsten Schritt um die sozialrechtliche Zulassung als weite
res Richtlinienverfahren. Kammern und Verbände hatten das 
damals unisono unterstützt und befürwortet. Jedoch – allen 
Erwartungen zum Trotz – dieser Antrag wurde nach mehrjäh
riger Prüfung durch den GBA auf der Grundlage seiner 2005 
neu formulierten Verfahrensordnung im November 2006 ab
gelehnt.

Diese Ablehnung und der dabei deutlich werdende Konflikt 
zwischen Berufsrecht und Sozialrecht – und den jeweils dar
über entscheidenden Instanzen – wurden seitens des Redak
tionsbeirats sehr grundsätzlich als verfahrensübergreifende 
Problematik für die weitere Entwicklung der Psychotherapie 
und des Berufsstandes benannt. Stellte sich doch die Frage, 
„nach welchen Kriterien zukünftig eine dem Gegenstand der 
Psychotherapie angemessene Nutzenbewertung zu erfolgen 
hat und wer diese Kriterien definiert und beschließt“ (PTJ 
1/2007, S. 27). Denn bei der GPT hatte ja in diesem Prüfver
fahren der Ausschluss und die NichtAnerkennung einer Reihe 
relevanter, wenn auch älterer Studien zur Ablehnung geführt, 
ein Sachverhalt, der damals seitens der BPtK zusammen mit 
Fachvertreter*innen auch sorgfältig dokumentiert wurde.

1 Die GWG – Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung 
e. V. und die Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsycho
therapie e. V. (DPGG).
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Auch der WBP hatte im Jahr 2007 sein Methodenpapier mit 
den Kriterien zur Bewertung der Wissenschaftlichkeit eines 
Verfahrens oder einer Methode vorgelegt, für das PTJ 2/2008 
Anlass zu dem Schwerpunktthema Wissenschaftlicher Beirat 
Psychotherapie mit vielfältig aus
gerichteten, teils auch sehr kriti
schen Beiträgen. Damals wurde 
in diesem Zusammenhang zudem 
über einschlägige Gerichtsurteile 
berichtet: Das Oberverwaltungs
gericht NordrheinWestfalen (OVG 
NRW) hatte entschieden, dass die 
Aufteilung des Anwendungsberei
ches eines Verfahrens in den Kin
der und Jugendlichenbereich und den Erwachsenenbereich 
unzulässig sei und die GPT auch als Verfahren für die Ausbil
dung in der Kinder und Jugendlichenpsychotherapie zugelas
sen werden kann. In der Folge entschied das OVG NRW auch 
zugunsten einer Ausbildung in Kinder und Jugendlichenpsy
chotherapie in Systemischer Therapie/Familientherapie, und 
zwar obwohl die Anerkennung des Verfahrens durch den WBP 
noch ausstand (PTJ 4/2008). Die bereits hier aufgeworfene 
grundsätzliche Frage nach den Rechtsfolgen eines Gutachtens 
des WBP wird zehn Jahre später anlässlich des Gutachtens zur 
Humanistischen Psychotherapie erneut aufgegriffen. 

Der Anerkennungsprozess der Systemischen Therapie ist ein 
weiteres Beispiel für die Langwierigkeit dieser Klärungen in 
unserem Gesundheitssystem. Im Jahr 2008 war die wissen
schaftliche Anerkennung erfolgt. Zehn Jahre später findet 
nach einem siebenjährigen Beratungsverfahren die entschei
dende Sitzung beim GBA statt und es geht gut aus: die Sys
temische Therapie ist das erste Psychotherapieverfahren, das 
die Hürde nimmt und „nach den Grundlagen der Evidenzba
sierten Medizin“ als viertes Richtlinienverfahren zugelassen 
wird (PTJ 1/2019, S. 43). Über den 860 Seiten starken Prüf
bericht und die Kriterien des Instituts für Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) hatten Retzlaff und Kollegen 
bereits im Jahr 2017 im PTJ berichtet. Über die Jahre wurde 
in der Tat der Blick geschärft für die ausgesprochen hohen 
Anforderungen sowie die Kompliziertheit der Regelungen ...

Wie hast Du die Berichterstattung über das Verfahren 
der Humanistischen Psychotherapie im WBP und 
danach erlebt bzw. wie schätzt Du sie ein? 

Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Der Antrag, „Hu
manistische Psychotherapie“ als umfassendes Verfahren zu 
definieren, erfolgte mit der Absicht, auf diesem Wege für die 
dazugehörigen Psychotherapierichtungen die rechtliche und 
strukturelle Gleichstellung mit den Verfahren der Richtinien
psychotherapie zu erlangen (vgl. das Editorial und den Artikel 
von Jürgen Kriz im PTJ 4/2011). Wiederum ein langwieriges 
Verfahren, das allerdings mit einer Ablehnung endete: 

Anlässlich dieses ablehnenden Gutachtens des WBP zur Hu
manistischen Psychotherapie wurde die Entscheidung verteilt 

über zwei Hefte durch ausführliche Hintergrunddarstellungen 
zu den Bewertungskriterien aufbereitet und breiter Raum zur 
Diskussion über diese Beurteilung gelassen (PTJ 3/2018 und 
4/2018). Bemerkenswert auch hier, dass dem WBP Gelegen

heit gegeben wird, die erneute Veränderung seines Kriterien
katalogs und darauf aufbauend nochmal seine Entscheidung 
im konkreten Fall zu erläutern. Dem wird u. a. mit dem Beitrag 
des systemischen Kollegen Jochen Schweizer eine deutlich 
kritische Gegenstimme gegenübergestellt: Er plädiert für eine 
„ergebnisoffenere Prüfung“ im Dialog mit den Antragstellen
den, für die richtige Zuordnung psychotherapeutischer Techni
ken sowie mehr „Insider“Kompetenz im Prüfgremium WBP 
(PTJ 4/2018, S. 361). Erneut wird anlässlich dieses Verfahrens 
in der juristischen Prüfung festgehalten, dass für die Kammern 
ein Spielraum besteht, „bei der Rechtsetzung die Kriterien des 
Methodenpapiers des WBP oder abweichende, sachgerech
te Kriterien für die Anerkennung heranzuziehen“ (so Markus 
Plantholz im PTJ 4/2018, S. 367). Dies insbesondere mit Blick 
auf die GPT, der in diesem Verfahren die wissenschaftliche 
Anerkennung abgesprochen wurde, die jedoch auf der Basis 
der ursprünglichen positiven Bewertung aus dem Jahr 2002 in 
die kammerrechtlichen Weiterbildungsordnungen für PP/KJP 
zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Eingang gefunden hatte. 
Und diese Option sollte unbedingt erhalten bleiben! 

 
Wie hast Du die Atmosphäre und die Diskussionskultur 
im Redaktionsbeirat erlebt?

Es war immer klar, dass zu diesen doch für die Profession 
und insbesondere für die betroffenen Fachvertreter*innen bri
santen Vorgänge Wege einer möglichst neutralen und unvor
eingenommenen  Berichterstattung gefunden werden muss
ten – auch wenn das manchmal mühsam war. Wie in vielen 
Gremien unserer Selbstverwaltung war und ist der Redakti
onsbeirat ja auch mehrheitlich mit Vertreter*innen der Richt
linienpsychotherapie gegenüber wenigen aus dem Spektrum 
der humanistischen Verfahren besetzt. Da prallten natürlich 
Gegensätze aufeinander mit z. T. heftige Kontroversen. Aber 
es gab auch immer das Bemühen um einen Konsens, denn 
es war wichtig, diesen komplexen Themen Raum zu geben 
und damit der gesamten Leserschaft einen Einblick in kompli
zierte Abläufe in den für unsere Berufsgruppen zuständigen 
Gremien zu ermöglichen. 

So zum Beispiel auch mit der Veröffentlichung der Reaktion 
von Jochen Eckert, dem Vertreter der Deutschen Gesell

        Trotz mancher Auseinandersetzungen um berufspolitische Fragen 
und unterschiedliche Verfahrensperspektiven waren wir im Beirat  
um Konsens bemüht, um auch kontroversen und komplexen  
Themen im Journal Raum geben zu können.
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schaft für Psychologische Gesprächspsychotherapie (DPGG), 
auf die separate Beurteilung der GPT im Verfahren zur Hu
manistischen Psychotherapie. Die berechtigte Frage, ob es 
legitim ist, einen Beschluss aus dem Jahr 2002 unter Anle
gung neuer, auch strengerer Entscheidungskriterien 15 Jahre 
später zu revidieren, bleibt allerdings berufspolitisch unbeant
wortet.

So sehen wir: Das PTJ ist nicht der Ort, an dem Verände
rungen oder gar Revisionen angestoßen werden. Das zeigt 
einmal mehr, dass die Wirkung der Berichterstattung über 
berufspolitische Themen, mögen sie noch so brisant sein, 
begrenzt ist. Es hat sich dieser Stil entwickelt: es wird be
richtet, alle kommen zu Wort, aber an den Vorgehensweisen 
in den jeweiligen Gremien ändert das nichts! Das sollte uns 
nachdenklich stimmen ... 

Welchen Einfluss konntest Du als Redaktionsbeirats-
mitglied auf die inhaltliche und optische Gestaltung 
des PTJs nehmen?

Die Entscheidungsprozesse waren ja immer gut vorbereitet, 
klar strukturiert, oft allerdings mit dem Nachteil der Zeit
knappheit. Das erforderte eine Menge an vorbereitender Lek
türe und eigener Klarheit in der Zielsetzung, manchmal eben 
auch einen sehr langen Atem. Wir haben im Beirat eigentlich 
immer gute Lösungen gefunden ... und wir kannten uns mit 
den jeweiligen thematischen Positionen und Vorlieben dann 
mit der Zeit auch ganz gut, norddeutsch würde ich dazu sa
gen: „Wat dem eenen sin Uhl, is dem annern sin Nachtigall“. 
Wir sind respektvoll damit umgegangen. 

Welche Rolle spielte für Dich die Diskussion über bzw. 
zwischen den Psychotherapieverfahren? 

Eine wichtige! Ich halte es für ganz wesentlich, im PTJ den 
Blick über den Tellerrand des eigenen Psychotherapiever
fahrens und der eigenen beruflichen Routinen zu ermögli

chen. Als Psychotherapeutin, die unterschiedliche Verfahren 
gelernt hat – gerade für die älteren Kolleg*innen unter uns 
gehörte es ja in den 1980er und 1990erJahren quasi zum 
guten Ton, sich bei den damals neuen Verfahren kundig zu 
machen –, würde ich in ferner Zukunft gern eine integrative 
Verfahrensausbildung in Psychotherapie sehen. Damals, im 
Gründungsvorstand der LPK BadenWürttemberg mit Detlev 
Kommer als Präsident, hatten wir diese Vision einer allgemei
nen Psychotherapie. Alle Verfahren haben ihre Stärken und 
Schwächen, und es sollte möglich sein, in einer Psychothera

pie das am besten geeignete Verfahren, die am besten geeig
nete Methode oder Technik dann einzusetzen, wenn diese(s) 
dem psychotherapeutischen Prozess dient und für den*die 
Patient*in von Nutzen ist. 

Dass Klaus Grawe, der sich in seinen späteren Arbeiten 
maßgeblich für eine integrierte schulenunabhängige und 
in der empirischen Psychologie verankerten Psychothera
pie eingesetzt hatte, im gleichen Jahr wie Kommer früh 
verstorben ist, war ein großer Verlust. Aber es gibt ja auch 
heute Stimmen für eine integrative Psychotherapie bzw. 
ein allgemeines Modell der Psychotherapie (wie von Bern
hard Strauß im PTJ 1/2019 dargelegt) oder auch eine Kom
petenzorientierung für die PsychotherapieQualifikation 
(wie sie Winfried Rief im PTJ 3/2019 vorschlägt). Ähnliche 
Überlegungen finden sich ja auch bei Jürgen Kriz (z. B. im 
PTJ 4/2011), immer vorausgesetzt, es käme zu einer struk
turellen Integration aller Psychotherapieverfahren, erst 
dann wäre es möglich, die jetzige Orientierung an den Psy
chotherapieSchulen zu verlassen und „Ausbildungskon
zepte zu entwickeln, die auch integrative Vorgehensweisen 
zulassen“ (Kriz im PTJ 3/2015, S. 259). Sicherlich noch ein 
längerer Weg ...

Für die schöne PTJRubrik „Zur Diskussion gestellt“ wä
re denkbar, ein Format zu entwickeln, in dem neue Ansät
ze vorgestellt werden können. Ich habe ja die langwierigen 
Anerkennungsprozeduren beschrieben – da stellt sich schon 
die Frage: Wie kommt eigentlich Neues in das System? Da
mals, als für die wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
GPT und Systemische Therapie die sozialrechtliche Ent
scheidung noch ausstand, wurde in einem Interview mit den 
Fachvertrerter*innen schon appelliert: „Wenn sich die ge
plante Psychotherapieweiterbildung nicht zu einem ‚closed 
shop‘ entwickeln soll, benötigen wir kreative Lösungen“ (PTJ 
2/2016, S. 142 ff.). Das betrifft natürlich ganz grundsätzlich 
die Frage, ob das gegebene Regelungssystem der Psycho
therapie überhaupt noch Raum lässt für die nicht sozialrecht

lich zugelassenen Verfahren oder 
ob diese hier in Deutschland – im 
Unterschied zu unseren Nachbar
ländern – nicht überleben werden. 

Aber bleiben wir beim PTJ: Es 
wäre also auch hier gut, die Lat
te nicht zu hoch zu hängen und 
einen Modus zu finden, wie Neu

erungen aus Wissenschaft und Praxis offen thematisiert und 
diskutiert werden können. Einen wichtigen Einblick könnten 
möglicherweise auch Ausarbeitungen zu den Kompetenzka
talogen der neuen Weiterbildungsordnung bieten; ich kann 
mir gut vorstellen, dass detaillierte Beschreibungen dazu 
möglicherweise für die zukünftige Leserschaft von Interesse 
sein könnten.  

        Alle Psychotherapieverfahren haben ihre Stärken und Schwä-
chen, daher würde ich eine integrative Verfahrensausbildung als 
Fernziel in der Zukunft befürworten.
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Dr. Manfred Thielen

Institut für Körperpsychotherapie 
Cosimaplatz 2
12159 Berlin
ma.thielen@gmx.de

Dr. Dipl.Psych. Manfred Thielen ist Psychologischer Psycho
therapeut (KPT, TP, VT, GPT) und arbeitet als Lehrtherapeut, 
Supervisor und Dozent. Er leitet das Institut für Körperpsycho
therapie Berlin und ist Mitglied im Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Körperpsychotherapie sowie Beauftragter 
der AGHPT für Berufspolitik. Zudem engagiert er sich berufs
politisch als Delegierter bei der BPtK und der PTK Berlin. Er 
ist langjähriges Mitglied des Redaktionsbeirats des Psycho
therapeutenjournals.

Dipl.-Psych. Mareke de Brito  
Santos-Dodt

Bergstr. 7
69120 Heidelberg
mareke.santosdodt@online.de

Dipl.Psych. Mareke de Brito SantosDodt ist Psychologi
sche Psychotherapeutin (GPT, ST und TP), war viele Jahre 
in der Zentralen Beratungsstelle der Universität Heidelberg 
tätig, bis Dezember 2021 niedergelassen in eigener Praxis 
in Heidelberg. Bei der Landespsychotherapeutenkammer 
BadenWürttemberg war sie bis 2005 Mitglied im Vorstand; 
seit 2006 ist sie Vorsitzende im Ausschuss Aus, Fort und 
Weiterbildung und auch BPtKDelegierte. Sie war von 2006 
bis 2019 Mitglied des Redaktionsbeirats des Psychothera
peutenjournals.

Wie lautet Dein Fazit und welche Vorschläge hast Du 
für den Redaktionsbeirat für die Zukunft?

Das PTJ hat sich gut etabliert. Mit dem novellierten PsychThG 
stehen wir als Berufsstand nun erneut in einem großen Ver
änderungsprozess, der das Augenmerk auf die Universitäten 
und die Ausgestaltung des neuen Studienganges Klinische 
Psychologie und Psychotherapie lenkt. Hier wird sich zeigen, 
ob und inwieweit es gelingt, die vier Grundorientierungen der 
Psychotherapie im MasterStudiengang angemessen zu be
rücksichtigen. Rainer Richter sprach ja von der identitätsstif
tenden Funktion des PTJ – die zukünftig Approbierten kom
men direkt vom Studium in die Kammermitgliedschaft und 
starten in die fünfjährige Weiterbildung. So werden wohl auch 
Themen rund um die Weiterbildung zunehmend an Bedeu
tung gewinnen. 

Und natürlich: Psychotherapieverfahren im Diskurs – Unter
schiede und Gemeinsamkeiten in den Arbeitsweisen wie 
auch in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern – dies war im
mer von Interesse und ist sicher auch weiterhin interessant, 
wenn auch nicht so einfach zu realisieren. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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„Wie Sie uns sehen“
Eine Leser*innenbefragung zum 20jährigen PTJJubiläum (Teil 2)

Liebe Kolleg*innen,

anlässlich des 20. Jubiläums unserer Fachzeitschrift haben wir mit 
freundlicher Unterstützung der Landeskammern Psychologische 
Psychotherapeut*innen und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen aus verschiedenen Verfahren und Tätigkeitsfeldern (ambu-
lant/stationär/institutionell) mittels Fragebogen um ein Feedback zum 
Psychotherapeutenjournal gebeten (siehe ausführlicher redaktionelle 
Vorbemerkung, PTJ 4/2021, S. 356). Einen großen Teil Ihrer aufschluss-
reichen Antworten sowie Lob und Kritik wurden bereits in unserer Ju-
biläumsausgabe (PTJ 4/2021, S. 356–361) abgedruckt. In einem zwei-
ten Teil reichen wir Ihnen nun noch – wie angekündigt – einige weitere 
ausgewählte Rückmeldungen nach. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre wertvollen Anregungen, die 
wir bei der zukünftigen Ausrichtung unseres Journals berücksichtigen 
werden!

Inwieweit werden Sie durch Artikel im PTJ in Ihrer 
Berufspraxis angeregt?

Immer mal wieder. Herausragend und horizonterweiternd 
fand ich beispielsweise die Schwerpunkthefte zum Thema 
Autismus (2015). Das Thema ist in meinem Studium kaum 
und in meiner Weiterbildung gar nicht vorgekommen und war 
ein Anlass dafür, mich zu diesem Thema weiterzubilden. Und 
dadurch zu merken, wie wichtig es ist, das Thema Asperger 
diagnostisch auf dem Schirm zu haben.

Lesen Sie Artikel, die sich mit einer anderen Fachkunde 
als Ihrer eigenen beschäftigen? Weshalb (nicht)?

Wenn es um reine VTinterne Fragestellungen geht, finde ich 
das meist wenig ergiebig für meine Arbeit. Spannend wird es 
dann, wenn es verschiedene Perspektiven auf eine Fragestel
lung gibt.

Welchen Stellenwert/Welche Bedeutung hat das PTJ 
für Sie?

Fachlich bietet das PTJ eine enorme Brandbreite und Vielfalt. 
Oft werden auch aktuelle Themen aufgegriffen oder Themen, 
die bislang eher im toten Winkel des psychotherapeutischen 
Interesses sind. Das finde ich sehr anregend. Außerdem ge
fällt mir, dass sich das PTJ aus dem Verfahrensstreit heraus
hält: Es ist schlicht offen für alle anerkannten Verfahren. Der 
berufspolitische Teil ist für mich persönlich weniger wichtig, 
weil ich mich da eher über meinen Berufsverband auf dem 
Laufenden halte.

Was wünschen Sie sich zukünftig mehr/weniger im 
PTJ? Für welchen Bereich würden Sie sich Verbesse-
rungen wünschen?

Im Grunde finde ich es gut, genau so weiterzumachen. Viel
leicht noch etwas mehr auf Lesbarkeit achten, manche Artikel 
sind wunderbar, andere ersticken in einer überakademisierten 
Sprache. Wunderbar fände ich noch mehr Themenschwer
punkte, in denen verschiedene Perspektiven auf ein Thema 
gebündelt werden.

Dipl.-Psych. Dagmar Kumbier
PP (TP)

niedergelassen in eigener Praxis
Hamburg

Inwieweit werden Sie durch Artikel im PTJ in Ihrer 
Berufspraxis angeregt?

Ich versuche, bei aktuellen Diskussionen auf dem Laufenden 
zu bleiben oder zumindest einen Einblick zu bekommen. Oft 
gibt es auch Themen aus Bereichen, mit denen ich mich noch 
nicht sehr befasst habe und die „den Horizont erweitern“.

Lesen Sie Artikel, die sich mit einer anderen Fachkunde 
als Ihrer eigenen beschäftigen? Weshalb (nicht)?

Ja, ich lese sie durchaus, wenn sie mein Interesse wecken.

Können Sie sich an einen Artikel eines anderen Verfah-
rens erinnern, der Sie interessiert hat? Wenn ja, was 
hat Ihr Interesse geweckt?

Die Diskussion über die Computerspielsucht (PTJ 1/2021) 
hat mich sehr interessiert, da dies in der Arbeit mit Kindern 
aktuell ein großes Thema ist bzw. gerade bei Eltern große 
Bedenken bestehen.

Welchen Stellenwert/Welche Bedeutung hat das PTJ 
für Sie?

Meist nehme ich mir mehr vor zu lesen, als ich dann zeitlich 
tatsächlich schaffe. Gerne nutze ich es als „Themenspei
cher“, auf den ich bei entsprechenden Anlässen zurückgrei
fe.

Was wünschen Sie sich zukünftig mehr/weniger im 
PTJ? Für welchen Bereich würden Sie sich Verbesse-
rungen wünschen?

Da ich leider oft nicht dazu komme, alles zu lesen, würde ich 
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mich über kürzere Beiträge freuen. Die GenderSprachrege
lung erfreut mich jedes Mal, die sollte beibehalten werden.

Dipl.-Soz.päd. Rainer Borowski
KJP (AP/TP)

tätig im ambulanten und institutionellen Bereich
Frankfurt am Main

Inwieweit werden Sie durch Artikel im PTJ in Ihrer 
Berufspraxis angeregt?

Die Anregungen, die ich benennen kann, sind:

 � Rezensierte Bücher, die mir vielleicht sonst entgangen wä
ren (z. B. von Ernst Kern: Thielen & Eberwein, Fühlen in 
schwierigen Zeiten (3/2020) / Daniela Schultheis: Binder & 
Schöller & Weeß. Alles andere als einschläfernd – hilfrei
ches Manual zum Thema Schlafstörung (1/2021)

 � Da ich gute Serien liebe, bin ich natürlich auch ein Fan von: 
Die neuen Störungsbilder der ICD11.

 � Artikel über Themen die im „normalen“ kollegialen Aus
tausch manchmal zu kurz kommen, z. B. die Therapie von 
trans* Personen (Interview Susanne MünnichHessel mit 
Dr. Timo Nieder, 3/2021 // „Psychotherapie mit trans* Per
sonen“ von Jannis Renner et al., 4/2020)

 � Musterweiterbildungsordnung kommentiert von allen 
Fachrichtungen – auch aus humanistischer und gesprächs
psychotherapeutischer Sicht (3/2020)

Lesen Sie Artikel, die sich mit einer anderen Fachkunde 
als Ihrer eigenen beschäftigen? Weshalb (nicht)?

Ich nehme Artikel wahr, die mich interessieren, die mich an
sprechen. Dabei ist die Fachkunde des Autors kaum von Be
deutung. Leider geht das Lesen derselben manchmal nicht 
über das der Abstracts hinaus.

Beispiele für Artikel, die ich in letzter Zeit spannend fand:

 � „Ausgespielt? Ein Plädoyer für das Spiel als zentrales Me
dium in der Kinderpsychotherapie“ von Heidi Zorn (3/2021) 
– ein würdigendes Beschreiben des Ansatzes von Axline 
und Rogers

 � „AdipositasChirurgie – ein narratives Review“ von S. Her
pertz, S. Jongen & H. Kessler (4/2019)

Können Sie sich an einen Artikel eines anderen Verfah-
rens erinnern, der Sie interessiert hat? Wenn ja, was 
hat Ihr Interesse geweckt?

Beispiele:

 � „Wir müssen Masken aufsetzen, wenn wir spielen“ von 
Heike Krause (2/2021). Besonders bedeutsam finde ich 
hier das – auch für die Erwachsenentherapie – (stärker) ins 
Bewusstsein zu rückende Anerkennen der gemeinsamen 
Bedrohung und (Mit)Teilen dazugehörender Affekte.

 � „Die geistigen Dimensionen in der sinnorientierten Psy
chotherapie“ von Eric Pfeiffer (2/2021). Der Artikel mit 
einem anrührenden Fallbespiel regt mich an, noch einmal 
das folgende Buch von Viktor E. Frankl zu lesen: „Trotzdem 
ja zum Leben sagen – Ein Psychologe erlebt das Konzent
rationslager“.

Welchen Stellenwert/Welche Bedeutung hat das PTJ 
für Sie?

Stellenwert – ein großes Wort – bei der Beantwortung hätte 
ich mir ein Spontanfoto aller Befragten gewünscht :)

Ich finde es bewundernswert, dass sich KollegInnen bereit
finden, zu erfassen, zu erforschen und zu formulieren, was 
in der Luft oder uns am Herzen liegt, Interessantes zu ent
decken, lesenswerte Artikel zu schreiben und zu redigieren, 
zu rezensieren, Interviews zu geben und zu führen. Und im 
Editorial versuchen, zu erkennen, was unsere Welt im Inneren 
und Äußeren zusammenhält oder zerstört.

Was wünschen Sie sich zukünftig mehr/weniger im 
PTJ? Für welchen Bereich würden Sie sich Verbesse-
rungen wünschen?

Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das PTJ in Papier
form bleibt, denn ich bin (noch) jemand, der/die etwas gern 
schwarz auf weiß getrost nach Hause getragen bekommt. 
Inhaltlich glaube ich, dass es eine sehr hohe Hürde zu über
winden gilt, für das PTJ zu schreiben – das führt zweifellos zu 
tollen Ergebnissen. Aber vielleicht wäre es ja auch möglich, 
eine Rubrik mit „Angedacht“ statt „Aus …formuliert“ oder 
„Pläne und Verse schmieden“ nicht „anzudichten“, sondern 
einzurichten? Nach Novalis: „Wenn nicht mehr Zahlen und Fi
guren sind Schlüssel aller Kreaturen / Und man in Märchen 
und Gedichten erkennt die ‚alten’ wahren Weltgeschichten.“

Dipl.-Psych. Sabine Silke Leonhardt
PP (VT; Gesprächspsychotherapie)

niedergelassen in eigener Praxis
Neunkirchen (Saar)

Inwieweit werden Sie durch Artikel im PTJ in Ihrer 
Berufspraxis angeregt?

Die Lektüre regt zur Auseinandersetzung mit anderen, mir 
bisher weniger vertrauten, Methoden an.

Lesen Sie Artikel, die sich mit einer anderen Fachkunde 
als Ihrer eigenen beschäftigen? Weshalb (nicht)?

Ja, aber eher oberflächlich und nicht so vollständnig. Es hat 
weniger Nutzen für meine eigene Tätigkeit.

Können Sie sich an einen Artikel eines anderen Verfah-
rens erinnern, der Sie interessiert hat? Wenn ja, was 
hat Ihr Interesse geweckt?

 1/2022  Psychotherapeutenjournal 45

Leser*innenbefragung

20
 J

ah
re

 P
sy

ch
o

th
er

ap
eu

te
n

jo
u

rn
al



Nein.

Welchen Stellenwert/Welche Bedeutung hat das PTJ 
für Sie?

Ich sehe im PTJ ein gutes und anregendes Medium, das ei
nen leichten Zugang zur Berufspolitik bietet.

Was wünschen Sie sich zukünftig mehr/weniger im 
PTJ? Für welchen Bereich würden Sie sich Verbesse-
rungen wünschen?

Im Augenblick fallen mir keine Verbesserungsvorschläge ein.

Dipl.-Psych. Jana Kube
PP (VT)

angestellt im ambulanten Bereich
Bremen

Inwieweit werden Sie durch Artikel im PTJ in Ihrer 
Berufspraxis angeregt?

Je praxisnäher, umso eher verwende ich auch vermitteltes 
Wissen aus dem PTJ. Auch rechtliche Fragen interessieren 
mich für meinen beruflichen Alltag. Themen wie spezifische 
Angebote für Sucht oder Trauma gebe ich gelegentlich auch 
direkt an PatientInnen weiter.

Lesen Sie Artikel, die sich mit einer anderen Fachkunde 
als Ihrer eigenen beschäftigen? Weshalb (nicht)?

Wenn die Artikel beispielsweise aus dem Bereich TP kom
men und in einer mir verständlichen Terminologie geschrie
ben sind, kann ich das durchaus als bereichernd empfinden. 
Seltener lese ich Artikel aus dem Bereich Kinder und Jugend
liche, da dies tatsächlich für meinen Alltag in der Praxis nicht 
relevant ist. Bei der Fortentwicklung der psychotherapeu
tischen Weiterbildung (Ausbildungsreform) klinke ich mich 
ehrlich gesagt zunehmend aus. Den Diskurs empfinde ich als 
ziemlich abstrakt.

Welchen Stellenwert/Welche Bedeutung hat das PTJ 
für Sie?

Ich freue mich darauf und erlebe es als ein regelmäßiges Up
date zum Stand der praktischen Psychotherapie in Deutsch
land. Ich fühle mich dadurch ein Stück vernetzter mit der 
Kollegenschaft und empfinde es somit auch als stärkend in 
meinem beruflichen Alltag.

Was wünschen Sie sich zukünftig mehr/weniger im 
PTJ? Für welchen Bereich würden Sie sich Verbesse-
rungen wünschen?

Ich wünsche mir noch mehr praxisnahe Beiträge über thera
peutische Strategien in spezifischen Situationen, sei es stö
rungsspezifisch oder übergreifend.

Dipl.-Psych. Angelika John
PP (VT)

niedergelassen in eigener Praxis
Mittenwalde
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Sabine Ahrens-Eipper (PTJ): Sehr geehrte Frau Rabe, 
Sie sind seit September 2020 Leiterin des Referates 
505 „Geschäftsstelle Fonds Sexueller Missbrauch“ 
beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben. Bei der Geschäftsstelle des Fonds können 
Betroffene seit dem 1. Mai 2013 zur Minderung der 
Folgen sexueller Gewalt verschiedene Sachleistungen 
bis zu 10.000 Euro beantragen. Wie kam es damals zur 
Gründung dieses Fonds?

Heike Rabe: Letztlich haben Betroffene sexualisierter Gewalt 
selbst die Errichtung des Fonds angestoßen. Viele von ihnen 
haben Anfang des Jahres 2010 ihr Schweigen gebrochen 
und öffentlich über die massive sexualisierte Gewalt berich
tet, die sie in ihrer Kindheit oder Jugend erlebt haben. Das 
Bundeskabinett hat daraufhin die Einrichtung des Runden 
Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits und 
Machverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich“ beschlossen. Dessen Mitglieder 
– Vertreter*innen aus Wissenschaft, Praxis, Politik sowie 
Betroffene – empfehlen 2011 in einem umfangreichen Ab
schlussbericht unter anderem die Einrichtung eines Ergän
zenden Hilfesystems für diejenigen, die in ihrer Kindheit bzw. 
Jugend sexualisierte Gewalt in der Familie oder in Institutio
nen erlitten haben und noch heute an diesen Folgewirkungen 
leiden. Die Bundesregierung ist dieser Empfehlung gefolgt 
und hat am 1. Mai 2013 den Fonds Sexueller Missbrauch im 
familiären Bereich sowie das Ergänzende Hilfesystem im ins
titutionellen Bereich eingerichtet.

Können Sie uns ein klassisches Beispiel geben, wie 
Betroffene von den Leistungen des Fonds profitieren?

Viele Betroffene berichten in ihren Anträgen an den Fonds 
über eine Vielzahl von Belastungen aufgrund der erlebten Ge
walt. Daher ist es häufig der Fall, dass der Fonds eine Kombi
nation aus Leistungen finanziert, die auf verschiedenen Ebe
nen wirken. Das ist zum Beispiel eine Mischung aus Psycho
therapie sowie ergänzenden Sport und Kreativangeboten. 
Einige Antragstellende möchten ihren Namen ändern, damit 
sie nicht mehr den gleichen Namen wie der Täter, die Täterin 

Interview

Wann und wie können Betroffene beim Fonds 
Sexueller Missbrauch Mittel für Psychotherapie 
beantragen?

Sabine Ahrens-Eipper im Gespräch mit Heike Rabe

tragen. Andere wollen den Studienabschluss nachholen, den 
sie aufgrund der Folgen der sexualisierten Gewalt als junge 
Erwachsene nicht machen konnten. Wir bekommen regelmä
ßig die Rückmeldung, dass die Betroffenen von dieser Kombi
nation aus individuell zugeschnittenen Hilfen sehr profitieren. 

Wie verteilt sich die Antragstellung/Vergabe der Gelder 
insgesamt: psychotherapeutische Leistungen machen 
ja nur einen Teil der möglichen Beantragungen aus, 
welchen Anteil nehmen sie ein und was wird noch 
häufig beantragt?

Die verschiedenen Kategorien, aus denen Betroffene Leis
tungen beantragen können, sind in einer Leitlinie (https://
www.fondsmissbrauch.de/fileadmin/FSM/Dokumente/Leit 
linie_FSM.pdf) festgelegt, die die Grundlage unserer Arbeit 
ist. Erläuterungen dazu und zu den einzelnen Voraussetzun
gen der Antragstellung haben wir 2021 in neue FAQ gefasst 
 (https://www.fondsmissbrauch.de/antragstellung/fragen
undantworten).

Mit dem größten Anteil an Fondsmitteln, nämlich knapp 30 %, 
sind bisher Psychotherapien (Richtlinienverfahren) finanziert 
worden. Weitere 20 % entfallen auf die Kategorie „andere the
rapeutische Hilfen“. Darunter fassen wir Behandlungsmetho
den, die die konventionellen Methoden der Medizin und Psy
chotherapie ergänzen, wie zum Beispiel Kunsttherapien, Mu
siktherapien, tanz oder tiergestützte Therapien. Knapp 10 % 
der Mittel haben Antragstellende für Qualifikationsmaßnah
men (Studiengebühren, Fort und Weiterbildungen) abgerufen. 
Eine weitere, ähnlich häufig nachgefragte Kategorie „Heil und 
Hilfsmittel“ umfasst in der Praxis häufig den Eigenanteil an me
dizinischen Dienstleistungen, der nicht vom Gesundheitssys
tem finanziert wird. Dazu zählen beispielsweise auch Kosten 
für Zahnbehandlungen, wenn diese über das von der Kranken
versicherung getragene Maß hinausgehen. Weitere Leistun
gen, die Betroffene beantragen, kommen aus dem Bereich der 
Mobilität (12 %) und sind Maßnahmen zur individuellen Aufar
beitung (6 %). Unter der 2. Kategorie wird beispielsweise die 
Kostenübernahme für Reisen zum Tatort, Namensänderungen 
oder Selbstverteidigungskurse beantragt.
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In den letzten Jahren gab es gelegentlich Kritik 
wegen der Bearbeitungszeiten bei Antragstellung und 
bürokratischer Hürden. Das hat sich nun geändert, was 
können Sie uns an Neuerungen berichten?

Verfahren haben sich in der Vergangenheit insbesondere 
dann in die Länge gezogen, wenn zwischen Geschäftsstelle 
und Antragstellenden wegen fehlender Informationen oder 
geänderter Bedarfe mehrfach hin und herkommuniziert wer
den muss. Daher haben wir z. B. die Budgetierung und die 
Bindung an konkrete Anbieter*innen für medizinische Dienst
leistungen sowie Entspannungsverfahren aufgehoben. Fahrt
kosten, die im Zusammenhang mit der bewilligten Leistung 
bestehen, sowie notwendiges Zubehör können jetzt ohne 
neuen Antrag mitbewilligt und abgerechnet werden.

Aufgrund der Rückmeldung aus der Praxis, dass unsere For
mulare und Bescheide teilweise nur schwer auszufüllen bzw. 
schwer verständlich sind, haben wir mit Unterstützung von 
Betroffenenvertreter*innen und Berater*innen aus Fachbe
ratungsstellen unsere Dokumente leichter verständlich und 
kürzer gestaltet sowie inhaltlich besser strukturiert. Das hilft 
den Betroffenen bei der Antragsstellung und damit auch uns 
in der Bearbeitung.

Dieses vereinfachte Verfahren, zusätzliches Personal in der 
Geschäftsstelle sowie eine verbesserte telefonische Erreich
barkeit gewährleisten, dass die Bearbeitungsdauer der Ver
fahren seit dem Abbau der hohen Rückstände im Sommer 
2021 kurz bleibt.

Für unsere Leser*innen ist von besonderem Interesse, 
in welchen Fällen Psychotherapie finanziert bzw. bean-
tragt werden kann. Könnten Sie uns diese Zielgruppe 
beschreiben? Wann wäre eine Antragstellung nicht 
sinnvoll bzw. nicht aussichtsreich?

Die Leistungen des Fonds können grundsätzlich nur nachran
gig gewährt werden. In Fällen von Psychotherapie betrifft das 
alle Situationen, in denen die Krankenkasse die Kosten nicht 
trägt. Aus dem Fonds können unter dem Begriff Psychothera
pie die Therapieverfahren Tiefenpsychologisch fundierte Psy
chotherapie, Analytische Psychotherapie und Verhaltensthe
rapie sowie Systemische Therapie für Erwachsene finanziert 
werden.

Psychotherapeutische Leistungen können wir in der Regel nur 
bewilligen, wenn sie von approbierten Psychotherapeut*innen 
durchführt werden. Das gilt unabhängig von einem Kassen
sitz.

Wenn Ihre Klient*innen bei uns einen Antrag stellen, dann 
bitten wir sie um den Namen des*der Therapeut*in, den 
Beleg der Approbation sowie den Nachweis, dass die Psy
chotherapie nicht (mehr) von der Krankenkasse finanziert 
wird. Der Nachweis kann entweder über den Ablehnungs
bescheid der Krankenkasse oder eine Stellungnahme der 

Therapeut*innen geführt werden. Die Stellungnahme muss 
über die Anzahl der kassenfinanzierten Stunden, den Zeit
punkt der letzten krankenkassenfinanzierten Sitzung sowie 
die Tatsache informieren, dass die Krankenkasse eine weite
re Behandlung ablehnt.

Wie erfolgt die Antragstellung ganz praktisch?

Wenn Betroffene sich entscheiden, bei uns einen Antrag zu 
stellen, dann müssen sie dafür unser Antragsformular aus
füllen, unterschreiben und an das Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Berlin schicken oder 
per  EMail als eingescanntes PDF an unsere EMail senden: 
kontaktfsm@bafza.bund.de.

Wenn der Antrag in der Geschäftsstelle eingeht, erhält die 
antragstellende Person oder eine bevollmächtigte Kontakt
person von uns eine Eingangsbestätigung und eine persön
liche Anonymisierungsnummer (PAN). Die dient dem Schutz 
der Daten und hilft uns bei der Zuordnung von weiteren 
 Schreiben. Wir prüfen, ob alle Voraussetzungen dafür vorlie
gen, dass wir die Leistungen, die beantragt sind bewilligen 
können. Fehlen Informationen, fragen wir schriftlich bei den 
Antragstellenden oder der jeweiligen Kontaktperson nach.

Für den Fall, dass wir bei der Prüfung Unterstützung benöti
gen, anonymisieren wir die Unterlagen und legen den Antrag 
unserer unabhängigen Clearingstelle vor. Wir entscheiden, 
unter Berücksichtigung der Empfehlung der Clearingstelle 
und versenden einen sogenannten Leistungsbescheid, ge
gen den die Antragstellenden Widerspruch einlegen können, 
wenn sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind.

Auf Grundlage der Arbeit des Runden Tisches (siehe oben), 
der die Einrichtung des Fonds empfohlen hat, ist das Verfah
ren so niedrigschwellig wie möglich ausgestaltet. Das heißt 
konkret, die Antragstellenden müssen die Tat nicht angezeigt 
haben, Tat und Tatfolgen müssen plausibel dargelegt, nicht 
bewiesen werden.

Können Sie uns die Aufgabe und Zusammensetzung 
der Clearingstelle erklären, warum ist diese so wichtig?

Die Clearingstelle gibt es seit Beginn des Fonds. Sie ist ein 
interdisziplinär besetztes, unabhängiges Expert*innenGre
mium, das die Geschäftsstelle bei Fällen berät, die ein be
sonderes Fachwissen erfordern. Betroffenenvertreter*innen 
sowie fachkundige Psychotherapeut*innen, Mediziner*innen 
und Jurist*innen haben so mit ihrer Expertise in den letzten 
Jahren die Verwaltungspraxis des Fonds herausgebildet und 
geschärft. Über die Beratung im Einzelfall hinaus liegt die Be
deutung der Clearingstelle für die Arbeit der Geschäftsstelle 
auch darin, dass wir mit den Expert*innen in sogenannten 
Fachzirkeln grundsätzliche Fragen rund um die Antragstellung 
diskutieren. 
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Wie lange dauert die Bearbeitung aktuell?

Aktuell bearbeiten wir Erstanträge sowie Änderungs und Er
gänzungsanträge innerhalb von 1–2 Monaten. Rechnungen 
werden derzeit in 2–3 Wochen in der Geschäftsstelle bear
beitet. Da aus Diskretionsgründen die Auszahlungen über die 
Bundeskasse Trier laufen, dauert die tatsächliche Auszahlung 
etwas länger. 

Wie erhalten die Psychotherapeut*innen dann die 
Bewilligung bzw. wer erhält wie die bewilligten Gelder 
für die Psychotherapie?

Der Fonds tritt mit der Bewilligung in ein Leistungsverhältnis 
mit den Antragstellenden. Diese erhalten von uns den Be
scheid über die bewilligte Leistung, z. B. die Kosten für eine 
Psychotherapie bis zu einer Summe von insgesamt 10.000 
Euro. Im Falle einer Schwerbehinderung kann sich die Sum
me unter bestimmten Voraussetzungen um 5.000 Euro erhö
hen. Erbringen die Psychotherapeut*innen auf dieser Grund
lage die bewilligte Leistung, können sie ihre Rechnungen 
direkt an uns schicken.

Wohin können sich die antragstellenden Patient*innen 
oder auch die Psychotherapeut*innen wenden, wenn 
sie Fragen zur Antragstellung haben?

Bei Fragen rund um die Antragstellung können sich antrag
stellenden Patient*innen wie auch Behandler*innen zunächst 
an die Geschäftsstelle des Fonds wenden. Jeden Dienstag 
bis Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr erhalten Sie unter der 
Nummer 030 185551988 von uns Informationen rund um die 
Antragstellung. Sie können auch gerne eine EMail schicken 
an kontaktfsm@bafza.bund.de. Unterstützung bei der Antrag
stellung bietet auch das kostenlose InfoTelefon des Fonds 
Sexueller Missbrauch unter der Nummer 0800 400 10 50. 

Darüber hinaus hat der Fonds mit insgesamt aktuell circa 160 
Beratungsstellen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. 
Diese Stellen sind von der Geschäftsstelle geschult und be
raten Betroffene telefonisch, zum Teil online und persönlich 
vor Ort. Die Anzahl der Beratungsstellen wird kontinuierlich 
erweitert. Einen Überblick über die Stellen finden Sie auf un
serer Website.

Können Sie unseren Leser*innen einen Überblick 
geben, wie die Gruppe, die bisher Gelder für Psychothe-
rapien erhielt, charakterisiert ist: Handelt es sich eher 
um Kinder und Jugendliche oder Erwachsene, wie ist 
die Altersspanne bzw. wie viele männliche/weibliche/
diverse Antragsteller*innen gab es?

Die überwiegende Mehrheit (84 %) der Antragstellenden ist 
zu dem Zeitpunkt der Antragstellung zwischen 30 und 69 Jah

ren alt. Der größte Teil, 50 %, liegt dabei in der Altersspan
ne zwischen 30 und 49 Jahren. Die Altersgruppe der 18 bis 
29Jährigen macht 13 % der Gesamtzahl aus.

Die deutlich überwiegende Mehrheit der Antragstellenden ist 
weiblich. Weniger als ein Zehntel der Betroffenen, die einen 
Antrag gestellt haben, sind Männer oder Jungen. Ein Prozent 
der Antragstellenden hat sich in dem Antragsformular weder 
dem weiblichen noch männlichen Geschlecht zugeordnet. 
Ein noch kleinerer Anteil macht bei der Antragstellung keine 
Angabe zum Geschlecht. Die Geschlechterverteilung ändert 
sich, wenn man den institutionellen Bereich betrachtet. Auch 
dort ist zwar die überwiegende Zahl der Antragstellenden 
weiblich. Der Teil der männlichen Antragsteller liegt aber mit 
36 % deutlich höher als im familiären Bereich.

Herzlichen Dank für den informativen Austausch!

Dr. Sabine Ahrens-Eipper

GeorgCantorStr. 30
06108 Halle
info.kjppraxis@gmx.de

Dr. Dipl.Psych. Sabine AhrensEipper ist Psychologische 
Psychotherapeutin mit Zusatzqualifikation KJP (VT) und zer
tifizierte Traumatherapeutin (OPK & DeGPT). Seit 2008 bietet 
sie das Versorgungsangebot „Trauma First“ für Kinder, Ju
gendliche und junge Frauen mit Traumafolgestörung an. Bei 
der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) ist sie 
als Vorstandsmitglied unter anderem für das Thema Kinder
schutz zuständig. Zudem ist sie Autorin wissenschaftlicher 
Fachartikel und Fachbücher zu Traumafolgestörungen im Kin
des und Jugendalter sowie von Therapiematerialien zur trau
maspezifischen Psychoedukation.

Heike Rabe

Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Geschäftsstelle Fonds Sexueller Missbrauch 
AugusteViktoriaStr. 118, 14193 Berlin 
heike.rabe@bafza.bund.de

Heike Rabe ist seit September 2020 Leiterin des Referates 
505 „Geschäftsstelle Fonds Sexueller Missbrauch“ beim 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. 
Sie ist Volljuristin und war davor 12 Jahre lang in unterschied
lichen Funktionen, zuletzt als stellvertretende Abteilungslei
tung am Deutschen Institut für Menschenrechte, tätig. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind u. a. das Menschenrechtsschutz
system, Opferrechte, geschlechtsspezifische Gewalt und 
Menschenhandel.
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Ein Zeugnis der Vielfalt und Dynamik einer neuen Bewegung

Dohm, L., Peter, F. & van Bronswijk, K. 
(Hrsg.). (2021). Climate Action – Psy-
chologie der Klimakrise. Handlungs-
hemmnisse und Handlungsmöglich-
keiten. Gießen: Psychosozial-Verlag, 
413 S., 39,90 €

Dieser überaus gehaltvolle und breit an
gelegte Sammelband liefert die bislang 
umfangreichste Dokumentation des 
Wirkens der 2019 gegründeten Initiati
ve „Psychologists/Psychotherapists for 
Future“ – einer der erfolgreicheren un
ter den aus einer Reihe beruflicher und 
gesellschaftlicher Gruppen hervorge
gangenen Bewegungen, die zur Unter
stützung der Forderungen der „Fridays 
for Future“ ins Leben gerufen wurden. 
Die von insgesamt 54 Personen gelie
ferten 33 Beiträge des Bandes weisen 
eine ungewöhnliche Bandbreite an For
maten und Schwerpunkten auf und rei
chen dabei von aktivistischen Aufrufen, 
Berichten und Handlungsanleitungen 
über selbstreflektierende Betrachtun
gen bis zu theoretischen Vertiefungen 
unter vielfältigen psychologischen und 
sozialwissenschaftlichen Blickwinkeln.

Es entspricht zweifellos den beruflichen 
und wissenschaftlichen Prioritäten ei
ner psychologischen und psychothera
peutischen Initiative, dass sich der 
überwiegende Teil des Buches mehr 
oder weniger deutlich mit der Frage be
fasst, welche Motive, Einstellungen, 
Wahrnehmungs oder Reaktionsweisen 
die meisten Menschen daran hindern, 
die Klimakrise trotz ihrer existenziellen 
Bedrohlichkeit ausreichend ernst zu 
nehmen und angemessen dagegen zu 
handeln – und wie diese subjektiven 
Hemmschwellen überwunden werden 
könnten. Dabei beschränken sich die 
Texte keineswegs auf die individuelle 
Ebene, sondern verbinden die Psy
chologie der Einzelnen sehr umsichtig 
mit gesellschaftspolitischen, kulturellen 
oder auch evolutionären Kontexten und 
Hintergründen. Wie wenige andere He
rausforderungen für das Überleben un

serer Zivilisation macht die Klimakrise ja 
auch die Notwendigkeit einer solchen 
„komplex zusammendenkenden“ Be
rücksichtigung sehr unterschiedlicher 
Ebenen und Probleme unübersehbar.

Eine in diesem Sinne besonders ein
drucksvolle Botschaft vermittelt bereits 
das von der afrikanischen Soziologin 
und Aktivistin Kaossara Sani verfasste 
Vorwort, in dem der intime Zusammen
hang zwischen Klimaschutz und globa
ler sozialer Gerechtigkeit schlüssig und 
lebhaft auf den Punkt gebracht wird. 
Dass Sani aus einer vormaligen deut
schen Kolonie stammt, verleiht ihrem 
Aufruf in einer deutschen Publikation 
gewiss noch zusätzliche historische 
Symbolkraft.

Die grobe Gliederung des Sammel
bandes wird bereits im Untertitel an
gekündigt: Einem ersten Hauptteil, 
der wesentlichen „Handlungshemm
nissen“ gewidmet ist, steht ein etwas 
umfangreicherer zweiter Teil zum The
ma „Handlungsmöglichkeiten“ ge
genüber, der schließlich noch von ei
nem vergleichsweise kurzen dritten 
Teil unter dem Titel „Handlungspra
xis“ abgerundet wird, in dem eine Rei
he aktueller Beispiele für erfolgrei
chen und nachahmenswerten Kli
maaktivismus vorgestellt wird. Wenig 
überraschend erweist sich die thema
tische Trennlinie zwischen den Beiträ
gen von Teil 1 und 2 bei näherer Be
trachtung als relativ unscharf: Wer 
sich um ein vertieftes Verständnis von 
Handlungshemmnissen bemüht, will 
natürlich auch zu ihrer Überwindung 
beitragen, das heißt Möglichkeiten zu 
mehr Erfolg versprechendem Handeln 
erkunden; wer bestimmte Handlungs
möglichkeiten genauer ins Visier 
nimmt, wird ihre erhoffte Wirksamkeit 
fast automatisch auch anhand der Fra
ge abzuschätzen versuchen, durch 
welche wesentlichen Hemmnisse sie 
behindert werden und wie diese ab
gebaut werden könnten.

Beide Teile liefern auf jeden Fall ein 
breit gefächertes Spektrum an Erklä
rungsansätzen, Forderungen und Pers
pektiven, das einen großen Teil der 
Bandbreite psychologischer Denkschu
len repräsentiert und dabei auch häufig 
angrenzende sozial, politik oder kom
munikationswissenschaftliche Diszipli
nen und Blickwinkel mit einbezieht. Der 
tiefen oder traumapsychologische Fo
kus einiger Beiträge kommt etwa in der 
Analyse unbewusster Abwehrmecha
nismen, von Allmachtsphantasien, ent
fremdeten Lebensbedingungen oder 
der lähmenden Wirkung struktureller 
Gewaltverhältnisse zur Geltung. Dem
gegenüber orientieren sich andere Bei
träge in unterschiedlicher Ausprägung 
an kognitionspsychologischen Ansät
zen und beschreiben u. a. typische 
Muster von gedanklichen Mängeln, 
Fehlleistungen und Ausweichreflexen, 
unzureichender Handlungskompetenz, 
Wahrnehmungsverzerrungen oder des 
Drucks sozialer Normen. Mehrere Bei
träge sind besonders vom Anliegen 
 geleitet, Defizite und Fallstricke in  
der Kommunikation von Wissen und 
wünschenswerten Verhaltensänderun
gen zu vermeiden und damit auch mög
lichst breitenwirksamen Bildungs und 
Aufklärungsbemühungen den Boden zu 
bereiten. In einer Reihe weiterer Beiträ
ge kommt das nahe verwandte Anlie
gen zum Tragen, die Handlungsspielräu
me und Erfahrungswerte verschiedener 
Formen des politischen bzw. zivilgesell
schaftlichen KlimaEngagements aus
zuloten und fruchtbar zu machen.

Während die beeindruckende Vielfalt 
der Beiträge unzweifelhaft eine zentrale 
Stärke des Bandes ausmacht, geht sie 
allerdings auch mit einer Leerstelle ein
her: Die Widersprüche – oder zumindest 
Spannungsfelder –, die innerhalb dieser 
Vielfalt an wissenschaftlichen Ansätzen 
zuweilen erkennbar werden, bleiben 
unausgesprochen und liefern daher kei
nen Anlass zu einer grundsätzlicheren 
Diskussion oder Gegenüberstellung. So 
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kann man z. B. auf der Grundlage des in 
zwei Beiträgen vertretenen psychoana
lytischen Verständnisses unbewusster 
Abwehr annehmen, dass ein – in eini
gen anderen Beiträgen thematisiertes 
– begrenztes Denkvermögen oder Wis
sen nur wenig beitragen kann, um das 
ungenügende Ernstnehmen und Han
deln der meisten Menschen im Ange
sicht der Klimakrise zu erklären (zumal 
es nur sehr bescheidener Anstrengung 
bedarf, um ihre massive Bedrohlichkeit 
kognitiv zu erfassen), und dass eine zu 
starke Betonung kognitiver Schwächen 
somit einem Ausblenden unbewusster 

Abwehrmotive in die Hände spielen 
kann.

Dieses Fehlen einer vergleichenden Ge
genüberstellung verschiedener Ansätze 
nimmt dem Sammelband aber nur we
nig von seinem hohen Informations 
und Erkenntniswert. Es kann ja auch 
ein Anstoß für die Lesenden sein, sich 
selbst darum zu bemühen und dabei 
einen feineren Blick für jene Beiträge 
zu entwickeln, die den eigenen wissen
schaftlichen Neigungen und klimaakti
vistischen Anliegen am besten entspre
chen. Wie es Lea Dohm, Felix Peter 

und Katharina van Bronswijk im letzten 
Absatz des Buches formulieren: „Pa
cken Sie ein paar der Werkzeuge und 
Energieriegel aus diesem Buch in Ihren 
Rucksack.“ Alle, denen ein für psycho
logische Zusammenhänge sensibilisier
tes Engagement zur Rettung unserer 
klimatischen Lebensgrundlagen am 
Herzen liegt, sollten sich diese reichhal
tige Schatzgrube an Anregungen und 
Einsichten nicht entgehen lassen.

Josef Berghold
Lübeck

Ein echtes Arbeitsbuch

Lenz, A. (2021). Ressourcen fördern. 
Mentalisierungsbasierte Interventio-
nen bei Kindern psychisch kranker El-
tern und ihren Familien (2., vollständig 
überarbeitete Auflage; Erstauflage: 
2010), incl. CD-ROM. Göttingen: Hogre-
fe, 224 S., 29,95 €

Um es vorwegzunehmen: die Zutaten 
sind nicht neu, aber ihre Zusammen
stellung ist wohlüberlegt, ausgerichtet 
auf ein Ziel und liefert so ein reichhal
tiges Menü. Das Ziel liegt darin, die 
Auswirkungen elterlicher psychischer 
Erkrankungen auf Kinder in den Blick 
zu nehmen und deren Entlastung zu er
möglichen. Der Fokus ist gerichtet auf 
die mentalisierungsbasierte Kommuni
kation und entstanden ist ein Arbeits
buch, das einen Fundus an konkreten 
Anregungen für Interventionen mit 
Kindern aus Familien liefert, in denen 
mindestens ein Elternteil psychisch er
krankt ist, und auch Interventionen für 
die ganze Familie anbietet.

In der 2., vollständig überarbeiteten Auf
lage seines Buches „Ressourcen för
dern“ widmet sich Albert Lenz erneut 
dem Thema der Kinder, die mit Eltern 
aufwachsen, die psychisch erkrankt 
sind. Und man liest in den genauen 
Beschreibungen der damit verbunde
nen kindlichen Perspektiven das Enga
gement des Autors für die betroffenen 
Kinder und auch für ihre Eltern.

Das Ergebnis ist der vorliegende Materi
alienband, der aus einem in Anbetracht 
des komplexen Themas eher knappen 
theoretischen Teil besteht, in dem die 
Grundlagen für den Schwerpunkt, den 
praktischen Teil mit seinen vielfältigen 
Materialien, Hinweisen und Beispielen 
erläutert werden. So zieht sich ein ro
ter Faden durch das Buch, der ausge
hend von ausgewählten aktuellen For
schungsdaten zum Thema Kinder psy
chisch kranker Eltern zum Thema Re
silienz überleitet, das als dynamischer 
Prozess positiver Anpassung beschrie
ben wird. Über die Bedeutung reflexi
ver Kompetenzen und das Konzept des 
Gefühls von Kohärenz nach Antonovsky 
führt der Faden weiter zum zentralen 
Anliegen des Buches, der Bedeutung 
und Chance mentalisierungsbasierter 
Interventionen. Ein Kapitel über inter
institutionelle und multiprofessionelle 
Kooperation schließt den theoretischen 
Grundlagenteil ab.

Der Theorieteil wirkt hier und da etwas 
fragmentarisch, wie ein Extrakt, auf das 
Nötigste reduziert, der für den sich an
schließenden Praxisteil gebraucht wird. 
In diesem werden nun Rahmenbedin
gungen und konkrete Anwendungen 
für die Arbeit mit Kindern und Familien 
ausführlich dargestellt. Durch diverse 
Arbeits und Übungsblätter unterstützt, 
weist Lenz auf die Chancen von Psy
choedukation und familiärer Kommu
nikation hin, um Kindern verstehbar zu 

machen, was in der Familie gerade pas
siert, Ressourcen und Bewältigungs
kompetenzen zu fördern, Stigmatisie
rungs/Selbststigmatisierungsprozesse 
zu überwinden und damit Kinder zu 
entlasten. Dabei sieht er die Fähigkeit 
der Mentalisierung als fundamentalen 
Wirkfaktor. Minutiös werden kommu
nikative Prozesse erarbeitet, auch mög
liche kritische Gesprächssituationen 
werden aufgegriffen. Immer wieder 
wird die kindliche Perspektive veran
schaulicht und exemplarisch für die 
unterschiedlichen Altersgruppen vom 
Säugling/Kleinkind bis zu den Jugendli
chen dargestellt.

Konsequent zeigt Lenz auf, dass psychi
sche Erkrankungen nicht nur das Indivi
duum betreffen, sondern alle Familien
mitglieder berühren. Einfühlsam wer
den familiäre Prozesse beschrieben, 
die mitunter in Teufelskreise führen 
können; gezeigt wird aber eben auch, 
wie ein konstruktiver Umgang mit der 
Erkrankung gelingen kann, indem Res
sourcen erschlossen werden.

Anwendungsfelder für die beschriebe
nen Interventionsmöglichkeiten sieht 
Lenz in der Prävention, der Famili
enberatung und der Kinder und Ju
gendlichenpsychotherapie. Doch auch 
Psychotherapeut*innen, die in eige
ner Praxis oder im stationären Set
ting mit Erwachsenen arbeiten, dürfte 
der Materialienband sensibilisieren, 
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Patient*innen auch in ihrer Eigenschaft 
als Eltern zu sehen und Auswirkungen 
der jeweiligen Erkrankung auf die elter
lichen Funktionen mehr in den Fokus zu 
nehmen. Die Beachtung und Stabilisie
rung eben dieser Funktionen kann sich 
u. a. positiv auf ggf. vorhandene Schuld
gefühle auswirken, Patient*innen dabei 
unterstützen, Verantwortung zu über
nehmen und somit auch ihre eigene Be
findlichkeit positiv zu beeinflussen.

Kleine Redundanzen bleiben im Praxis
teil nicht gänzlich erspart, sind aber der 

Möglichkeit geschuldet, den vorliegen
den Band nicht unbedingt von Anfang 
bis Ende lesen zu müssen, wenn man 
einzelne Materialien oder Manuale, die 
auch auf der beigelegten CDROM ent
halten sind, gezielt nutzen will. Hilfreich 
sind auch die weiterführenden Hinwei
se auf Broschüren und Literatur für Kin
der unterschiedlichen Alters, die als Bil
derbücher zum Ansehen bzw. zum Vor 
und Selberlesen in Gesprächen über die 
psychische Erkrankung der Eltern unter
stützend eingesetzt werden können.

Es bleibt den Leser*innen überlassen, 
ob sie die vorgeschlagenen Materialien 
konkret in ihrer Arbeit einsetzen oder 
sich von den Inhalten, den zusammen
getragenen Erfahrungen und den in 
kleinen Merksatzblöcken zusammenge
fassten Anregungen für ihre Arbeit ein
fach inspirieren lassen. Profitieren wird 
man so oder so.

Jörg Hermann
Braunschweig

Ein Kompendium der Antidepressiva-Forschung

Hengartner, M. (2021). Evidence-
biased Antidepressant Prescription. 
Overmedicalisation, Flawed Research, 
and Conflicts of Interest. Basingstoke, 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 
354 S., 128,39 €

„Je weniger die Leute wissen, wie 
Würste und Gesetze gemacht werden, 
desto besser schlafen sie!“, heißt es. 
Liest man das Buch „Evidencebiased 
Antidepressant Prescription“ von Mi
chael Hengartner, gilt Ähnliches wohl 
auch für die AntidepressivaForschung. 
Manches hätte man vielleicht lieber 
nicht so genau gewusst.

Blickt man mit Hengartner, der als 
Depressionsforscher an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen
schaften mit exzellenten methodischen 
Kenntnissen an das Thema herangeht, 
auf die Fakten, dann bleibt nur ein 
Schluss: Antidepressiva halten nicht 
das, was sie versprechen. Dazu hat er 
über 1.000 Quellen ausgewertet.

Einleitend schildert Hengartner den An
lass für seine RechercheLeistung: den 
Wunsch, die „Wahrheit“ in den Daten 
zu entdecken. Doch schon während sei
nes Studiums stellt sich Ernüchterung 
ein. „Ich fing an, mich zu fragen, ob die 
Autoren der bahnbrechenden psycho
logischen Studien, die uns in Semina
ren gelehrt wurden, nicht vollkommen 
andere Ergebnisse erzielen würden, 
wenn sie ihre Daten nicht bewusst auf 

genau diese spezifische Weise analy
siert hätten“, schreibt er. Hengartner 
hat zu diesen Themen eigenständige 
Forschungsarbeiten durchgeführt. Sein 
Buch konzentriert sich jedoch auf eine 
argumentative Einordnung der gesam
ten Studienlage, ihre Rezeption in Fach
kreisen und der Öffentlichkeit sowie auf 
systemische Fehler im Forschungsbe
trieb. Dabei geht er über gängige Dar
stellungen insofern deutlich hinaus, als 
er die Datenlage nicht einfach referiert, 
sondern wie schon der Titel ankündigt, 
die geläufigen Biases – also Verzerrun
gen – dieser Forschung nachzeichnet.

Wenn diese Medikamente als wirksa
me Heilmittel für Depressionen gelten, 
die a) mittels eines bekannten Wirkme
chanismus auf effektive Art depressive 
Symptome lindern, die zudem b) auch 
noch gut verträglich sind und c) ohne 
Probleme abgesetzt werden können, ist 
dies in jedem einzelnen Punkt entwe
der nachweislich falsch oder zumindest 
zweifelhaft. Hengartner zeigt auf, wie 
viel zu viele Menschen mit Antidepressi
va behandelt werden, die sie nicht brau
chen. Es sind Medikamente, die zudem 
weitaus mehr Nebenwirkungen haben, 
als bisher kommuniziert wurde, und die 
manche nur unter größten Schwierig
keiten wieder absetzen können. Über 
bekannte AntidepressivaKritiker wie 
Irving Kirsch geht Hengartner insofern 
hinaus, als er in Frage stellt, ob es sich 
bei der beobachteten Wirkung der Tab
letten wirklich um einen PlaceboEffekt 

handelt oder nicht eher um den natürli
chen Depressionsverlauf, Faktoren wie 
die Beziehung zu den Forscher*innen in 
einer Studie oder eine statistische Re
gression zur Mitte. Auch der angebliche 
Erfolg bei der medikamentösen Erhal
tungstherapie könnte Hengartners Ana
lyse zufolge ein methodisches Artefakt 
sein. Diejenigen, die in Studien abrupt 
keine Medikamente mehr einnehmen, 
erleben dann nicht die Rückkehr ihrer 
Depression, sondern leiden unter Ent
zugserscheinungen.

Hengartner widmet sich dem Depressi
onskonzept und zeigt auf, wie aus einer 
relativ eng definierten, seltenen Stö
rung ein Massenleiden werden konnte, 
indem alltägliche und nachvollziehbare 
Leiden in die Depressionsdiagnose mit 
einbezogen wurden. Auch der Versuch, 
Depression im Gehirn nachzuweisen, 
besteht in Hengartners kritischer Analy
se fast keinen wissenschaftlichen Test.

Hengartner sieht die Ursache für das ge
schilderte Wissenschaftsversagen u. a. 
in zu engen finanziellen Beziehungen 
zwischen der PharmaIndustrie auf der 
einen Seite und den Forschenden, vielen 
Ärzt*innen und zum Teil sogar Betroffe
nenOrganisationen auf der anderen. In 
der Auflösung dieser finanziellen Verqui
ckung sieht er mithin auch die Lösung. 
Für die Diagnosestellung schlägt er vor, 
nach einschneidenden Lebensereignis
sen mindestens zwei Monate zu warten, 
bevor man von Depression spricht.
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Hengartner berichtet, wie „schockiert“ 
viele Ärzt*innen sind, wenn er ihnen in 
Vorträgen die tatsächliche Forschungs
lage zu Antidepressiva schildert. Man 
kann das Buch gut als Nachschlagewerk 
zu fast allen nur denkbaren Einzelfragen 

zu Antidepressiva nutzen. So hätte ich 
mir als einzige Kritikpunkte ein ausführ
licheres Stichwortverzeichnis und mehr 
Zwischenüberschriften zur Orientierung 
gewünscht. „Evidencebiased Antide
pressant Prescription“ ist geeignet für 

alle, die sich für die Wissenschaft hinter 
diesen massenhaft verordneten Medi
kamenten interessieren und gern wach 
an diese Thematik herangehen wollen.

Thorsten Padberg
Berlin
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Leserbriefe

Bitte keine sternchenge-
schmückten Texte im PTJ!

Zum Editorial, Psychotherapeutenjour-
nal 4/2021, S. 309, sowie zum Leser-
brief von Dr. R. Fux, Psychotherapeu-
tenjournal, S. 367

Sehr geehrte Redaktion,

bezugnehmend auf das Editorial im PTJ 
4/2021 möchte ich anmerken, dass ich 
die „Sternchenschreibweise“ nicht ak
zeptiere. Dem Leserbrief von Dr. Fux 
kann ich nur zustimmen!

Das Gendern transportiert eine frag
würdige politische Ideologie, und vom 
sprachlichen Standpunkt aus ist es eine 
Katastrophe. Ich überspringe jedenfalls 
alle sternchengeschmückten Texte. 
Und ich hole mir weiterhin meine Bröt
chen beim Bäcker und ich gehe zum Fri
seur, auch wenn eine nette Dame mich 
bedient. Sollte ich ihr vorschlagen, sich 
in eine Frisierende umzubenennen?

Spaß beiseite, wie wäre es mit einer 
OnlineMitgliederbefragung zu diesem 
Thema?

Dipl.-Psych. Maria Görlich
Trittau

Non-binär / intersexuell / 
transgeschlechtlich

Zum Leserbrief von Dr. R. Fux, Psycho-
therapeutenjournal, S. 367

Geschätzter Kollege Dr. Fux,

leider geht in Ihrem „Plädoyer“ gegen 
den Genderstern einiges durcheinan
der: mitnichten ist nonbinär synonym 
mit intersexuell und keins von bei
dem bedeutet – das nahmen Sie aber 
auch nicht an – dasselbe wie transge
schlechtlich. Wenn Sie sich schon in 
dieser komplexen Gelegenheit zu ei

Liebe Leser*innen,

die Redaktion begrüßt es sehr, wenn Sie sich 
in Leserbriefen und Diskussionsbeiträgen zu 
den Themen der Zeitschrift äußern – ganz 
herzlichen Dank! Gleichzeitig müssen wir 
darauf hinweisen, dass wir uns – gerade 
angesichts der erfreulich zunehmenden Zahl 
von Zuschriften – vorbehalten, eine Auswahl 
zu treffen oder gegebenenfalls Zuschriften 
auch zu kürzen, wenn sie das grobe Richt-
maß von 2.500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
deutlich überschreiten.

Damit Ihr Leserbrief noch in der kommen-
den Ausgabe gedruckt werden kann, sollte 
er bis zum 17. April 2022 bei der Redaktion  
(redaktion@psychotherapeutenjournal.de) 
eingehen.

Als Leser*innen beachten Sie bitte, dass 
die Diskussionsbeiträge die Meinung der 
Absender*innen und nicht die der Redaktion 
wiedergeben.

nem Einschreiten zum Erhalt der deut
schen Sprache berufen fühlen, dann 
informieren Sie sich bitte über die Be
deutung der in diesem Zusammenhang 
(und in der psychotherapeutischen Pra
xis!) relevanten Begriffe.

nonbinär: bezieht sich auf die wahr
genommene Geschlechtszugehörig
keit („gender“) und bezeichnet weder 
dem weiblichen noch männlichen Ge
schlecht zuordbare Personen

intersexuell: nicht mit einem biologisch 
eindeutigen Geschlecht geborene Per
sonen, eine Variante oder auch Störung 
der Geschlechtsentwicklung, bezogen 
also auf „sex“ nicht „gender“

Sie sagen richtig, „transgeschlechtlich“ 
bezeichne Personen, die sich dem ein
deutig weiblichen oder männlichen Ge
schlecht zugehörig fühlen („gender“), 
obwohl sie mit dem anderen (biologi
schen) Geschlecht („sex“) zugehörigen 
sexuellen Merkmalen geboren wurden. 
Für die ist das Sternchen tatsächlich 
nicht gedacht, sondern für die ersten 
zwei Personengruppen.

Dipl.-Psych. Julia Heinz
Berlin

Echte Gleichberechtigung 
statt Sprachverbiegung!

Zur neuen geschlechtersensiblen 
Schreibweise im Psychotherapeuten-
journal 4/2021

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,

noch etwas zum Genderstern …

„Was bedeutet Genderkompetenz in 
der psychotherapeutischen Praxis?“ 
hört sich zunächst spannend an. Jedoch 
haben sich meine Augen und Sinne 
komplett verfangen in * und / und e und 
in … Wie schwer ist denn das zu lesen?

Ist das die Gleichberechtigung, für die 
ich vor 40 Jahren auf die Straße gegan
gen bin? Nein.

ABER ich kämpfe dagegen, Briefe zu 
bekommen, wo ich grundsätzlich mit 
Herr Gabriele angesprochen werde, in 
Onlinebestellungen immer „Herr“ an 
erster Stelle kommt (wo doch das F für 
Frau vor H wie Herr im Alphabet steht). 
Ich kämpfe gegen ungleichen Lohn für 
gleiche Arbeit und für die Elternzeit für 
Väter. Auch wenn viele die Sprache 
als sinnstiftend und bildend ansehen, 
ich glaube nicht, dass es viel hilft, von 
Vergewaltiger*innen zu sprechen und 
Texte zu lesen, wo sich der Sinn für 
mich erst ergibt, wenn ich die Hälfte der 
Buchstaben streichen muss. Kreative 
Ideen müssen her, aber bitte nicht eine 
solche Verbiegung unserer Sprache!

Dipl.-Psych. Gabriele Meyer-Enders
Köln
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BPtKFortbildungsreihe zur ambulanten Komplexbehandlung

Die neue Richtlinie des Gemeinsa
men Bundesausschusses (GBA) zur 
ambulanten Komplexbehandlung von 
Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen (KSVPsychRichtlinie) ist 
zum 18. Dezember 2021 in Kraft ge
treten. Der Bewertungsausschuss hat 
nun bis Mitte Juni 2022 Zeit, die neu
en Leistungen zu definieren und deren 
Vergütung im Einheitlichen Bewer
tungsmaßstab (EBM) zu beschließen. 
Die Netzverbünde, die dieses neue An
gebot organisieren sollen, können sich 
nun gründen und voraussichtlich ab Juli 
2022 mit dem neuen Versorgungsange
bot starten.

Keine Beanstandung durch das 
BMG trotz scharfer Kritik

Die neue Richtlinie enthält einige 
Regelungen, die scharfe Kritik her
vorgerufen haben und die eine flä
chendeckende Umsetzung des Ver
sorgungsangebots gefährden. Dies 
gilt insbesondere für die vorgeschrie
benen überflüssigen Doppeluntersu
chungen bei der differenzialdiagnosti
schen Abklärung, die stets durch eine 
Psychiater*in oder Psychosomatiker*in 
zu erfolgen hat, und für den Aus

BPtK

schluss der Vertragsärzt*innen und 
psychotherapeut*innen mit reduzier
tem Versorgungsauftrag, die Rolle als 
koordinierende Bezugsärzt*in bzw. 
psychotherapeut*in zu übernehmen. 
Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) ist der Bitte der Bundespsycho
therapeutenkammer (BPtK) um Bean
standung und entsprechende Korrektur 
der Richtlinie nicht nachgekommen. Die 
BPtK wird sich daher für einen gesetz
lichen Auftrag an den GBA einsetzen, 
der die erforderlichen Korrekturen vor
sieht, damit flächendeckend ein pati
entenorientiertes Versorgungsangebot 
entstehen kann und ausreichend Be
handlungskapazitäten aufgebaut wer
den können.

Versorgungsangebot jetzt mitge-
stalten

Trotz der noch bestehenden erheblichen 
Defizite der KSVPsychRichtlinie unter
stützt die BPtK den Aufbau des neuen 
ambulantintensiven Versorgungsange
bots für schwer psychisch Erkrankte. 
Hierzu hat die BPtK eine OnlineFort
bildungsreihe gestartet, die zum Auf
takt am 21. Januar 2022 die ambulante 
Komplexbehandlung bei Menschen mit 

psychotischen Störungen thematisier
te. Eingangs erläuterte BPtKPräsident 
Dr. Dietrich Munz die beschlossenen 
Regelungen der KSVPsychRichtlinie. 
Er betonte die Chance, insbesonde
re schwer erkrankten Patient*innen 
künftig unter Einschluss der Psycho
therapie eine ambulante multiprofessi
onelle Behandlung im häuslichen Um 
feld anzubieten. Psychotherapeut*innen 
könnten künftig systematisch in mul
tiprofessionellen Teams zusammen
arbeiten und ihren Patient*innen eine 
umfassendere Behandlung anbieten. 
Leistungen wie die Koordination der 
Versorgung oder Fallbesprechungen 
sollen im EBM abgebildet werden 
und bieten die Möglichkeit, sich z. B. 
auch mit Leistungserbringer*innen 
zur beruflichen und gesellschaftli
chen Teilhabe der Patient*innen re
gelmäßig abzustimmen. Man wolle 
die Psychotherapeut*innen dazu er
mutigen, sich gemeinsam mit den 
ärztlichen Kolleg*innen und den 
Kooperationspartner*innen in den Netz
verbünden zu engagieren und die regio
nal erforderlichen Versorgungsangebo
te aufzubauen.

Ambulante Komplexbehandlung 
bei Menschen mit psychotischen 
Störungen

Prof. Dr. Thomas Bock stellte in sei
nem Beitrag einen anthropologisch 
ausgerichteten Ansatz in der Psycho
therapie von Menschen mit psycho
tischen Störungen vor, der das Ge
meinsame des psychischen Erlebens 
betont und psychische Erkrankung 
auf einem Kontinuum von gesund und 
krank begreift. Er warb dafür, dass 
sich Psychotherapeut*innen verstärkt 
in der Psychosepsychotherapie enga
gieren und durch die Zusammenarbeit 
in den Netzen ermutigt fühlen, diese 

BPtK, PKV und Beihilfe beschließen dauerhafte Regelung zur Ver-
gütung von Telemedizin
Die Bundespsychotherapeutenkammer, der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) und 
die Beihilfe für Beamte haben vereinbart, telemedizinische Leistungen in der Psychotherapie auch 
nach der Pandemie zu ermöglichen. Psychotherapeut*innen können damit je nach Patient*in ei-
genverantwortlich entscheiden, ob und wie oft eine Videobehandlung angemessen ist. Die Be-
rufsordnungen der Psychotherapeut*innen sichern dabei die Qualität der Behandlungen. Wichtig 
ist beispielsweise, dass Präsenz- und Videobehandlungen aus einer Hand erbracht werden. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass Patient*innen bei Krisen ihre Psychotherapeut*in auch kurz-
fristig aufsuchen können. Die Abrechnungsempfehlung umfasst Einzelbehandlungen mit einem 
wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren, übende Interventionen und Testleistun-
gen, aber auch Beratungs- und Koordinationsleistungen sowie Fallkonferenzen.

Die vollständige Abrechnungsempfehlung kann unter www.bptk.de abgerufen werden.
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Informationsveranstaltungen zu TONI-Projekt
Psychotherapeut*innen können sich ab sofort an einer Studie zu Online-Therapiemodulen aus der 
Hand der Profession beteiligen. Im Projekt wurden zunächst bereits vorhandene Online-Module 
mithilfe von Psychotherapeut*innen und Patient*innen weiterentwickelt und an die Bedürfnisse 
der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung angepasst (TONI = therapeutische Online-
Intervention). Die Module sind sowohl verfahrensübergreifend als auch bei verschiedenen psy-
chischen Erkrankungen (transdiagnostisch) einsetzbar. Über die Homepage www.toni-therapie.de 
können sich interessierte Psychotherapeut*innen über das Projekt informieren und sich für den 
Newsletter eintragen, um Informationen über den Start der Studie zu erhalten. Die randomisiert-
kontrollierte Studie zur Untersuchung der Online-Module soll im April starten. Am 18. März 2022 
von 9:00 bis 11:00 Uhr und am 26. April von 16:00 bis 18:00 Uhr wird die BPtK Informationsver-
anstaltungen für Psychotherapeut*innen anbieten, in denen die Hintergründe des Projekts, die 
entwickelten Online-Module und die Teilnahmemöglichkeiten vorgestellt werden. Die Veranstal-
tungen werden digital stattfinden. Anmeldungen sind unter veranstaltung@bptk.de möglich.

Patient*innen noch häufiger mitzuver
sorgen.

Wie eine ambulante Komplexbehand
lung bei psychotischen Störungen kon
kret ausgestaltet werden könnte, wurde 
im Anschluss anhand eines konkreten 
Fallbeispiels erläutert. Hierbei kamen 
die unterschiedlichen Berufsgruppen 
und Einrichtungen mit ihrer spezifi
schen Perspektive zu Wort: die ambu
lante psychiatrische Behandlung, die 
Genesungsbegleitung durch Psycho
seerfahrene, die ambulante psychiatri
sche Pflege mit ihren aufsuchenden Be

handlungsangeboten, Anbieter*innen 
von Assistenzleistungen im Bereich 
Wohnen und in der Arbeitswelt sowie 
Leistungen der Rehabilitation. Abschlie
ßend wurden auch die Zugänge und 
Konzeptualisierungen aus der Perspek
tive der verschiedenen Psychotherapie
verfahren dargestellt.

Fokus auf unzureichend versorg-
te Patient*innen

Die BPtKFortbildungsreihe wird bei 
den weiteren Veranstaltungen andere 
Patientengruppen in den Blick neh

men, die auch mangels abgestimmter 
Versorgungsstrukturen noch zu selten 
eine ambulante psychotherapeutische 
Behandlung erhalten. Nach einer Ver
anstaltung zur ambulanten Komplexbe
handlung bei Menschen mit bipolaren 
Störungen am 16. März 2022 werden 
Fortbildungen zur Komplexbehandlung 
bei schweren Abhängigkeitserkran
kungen, bei hochaltrigen und pflege
bedürftigen Menschen, bei schweren 
Zwangserkrankungen sowie komplexer 
Posttraumatischer Belastungsstörung 
(PTBS) und BorderlinePersönlichkeits
störung folgen.

Behandlungsleitung durch Psychotherapeut*innen in Einrichtungen der Psychiatrie 
und Psychosomatik – Weiterentwicklung des OPS

In vielen psychiatrischen und psycho
somatischen Einrichtungen überneh
men Psychotherapeut*innen mitt
lerweile die Behandlungsleitung von 
Bereichen oder Stationen, die – in der 
Regel – einen psychotherapeutischen 
Schwerpunkt haben. Die notwendige 
fachärztliche Expertise, u. a. in Bezug 
auf die Psychopharmakotherapie, wird 
dabei durch Kooperation mit ärztlichen 
Kolleg*innen sichergestellt.

Praxisbeispiel – Psychotherapeu-
tische Leitung einer DBT-Station

Die Psychotherapeut*in ist verant
wortlich für Vorgespräche, Aufnah
men, Behandlungsplanung sowie die 
Anpassung der Behandlungen und Ent
lassungen. Sie führt die wöchentliche 
Visite durch. Jede Neuaufnahme wird 
innerhalb von 24 Stunden fachärztlich 
und mindestens einmal im gesamten 
Aufenthalt von der für die Station zu
ständigen Oberärzt*in gesehen. Bei 
Bedarf wird in Kooperation zwischen 
Psychotherapeut*in und Fachärzt*in 
und/oder Oberärzt*in ein somatischer 
und psychopharmakologischer Be
handlungsplan erstellt. Einmal pro Wo
che findet eine Kurvenvisite mit fach
ärztlicher und/oder oberärztlicher Be
teiligung statt. Darüber hinaus nimmt 
die Fachärzt*in und/oder Oberärzt*in 

an der wöchentlichen Besprechung 
des therapeutischen Teams teil.

Der Gestaltungsspielraum, den Kran
kenhäuser bisher bei der Aufga
benverteilung bzw. kollegialen Lei
tung zwischen Fachärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen hatten, ist je
doch durch die Einführung von Struktur
prüfungen in den Krankenhäusern und 
einer damit verbundenen Veränderung 
der Strukturmerkmale in den Operatio
nen und Prozedurenschlüssel (OPS)Ko
des 2021 geringer geworden. Dies stellt 
die etablierte Praxis in vielen Kliniken in
frage und kann zu Einschränkungen bei 
der Leistungsabrechnung führen.

Strukturprüfungen in den  
Krankenhäusern

Mit dem MDKReformgesetz wurden 
zum 1. Januar 2020 prospektive Struk
turprüfungen (§ 275 d SGB V) durch den 
Medizinischen Dienst (MD) in den Kran
kenhäusern eingeführt. Danach kann 
ein Krankenhaus bestimmte Leistungen 
nur noch dann erbringen und abrech
nen, wenn zuvor die Einhaltung von 
Strukturmerkmalen, wie z. B. Vorga
ben zur Behandlungsleitung durch den 
MD, geprüft und bescheinigt wurde. 
Die Leistungen, die ein Krankenhaus 
erbringen und abrechnen kann, sind im 
OPS beschrieben; auch die Leistungen 
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der psychiatrischen und psychosoma
tischen Krankenhäuser. Welche Struk
turmerkmale Voraussetzung für die 
Erbringung eines konkreten Leistungs/
OPSKodes sind und vorab geprüft wer
den, ist im jeweiligen OPSKode festge
schrieben.

OPS-Strukturmerkmale und 
Begutachtung durch den Medizi-
nischen Dienst

Voraussetzung für die Erbringung der 
OPSKodes für Psychiatrie und Psy
chosomatik ist seit 2021 die „Behand
lungsleitung“ durch eine Fachärzt*in 
für Psychiatrie und Psychotherapie/
Kinder und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie oder Fachärzt*in für 
Psychosomatische Medizin und Psy
chotherapie. In älteren Versionen des 
OPS wurde lediglich gefordert, dass 
eine Fachärzt*in das multiprofessio

nelle Team leitet. Diese Formulierung 
ließ den Krankenhäusern noch mehr 
Gestaltungsspielraum.

In einer ersten Version des Begutach
tungsleitfadens des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen (MDS) hieß es zu
dem, dass das Kriterium Behandlungslei
tung durch eine Fachärzt*in nur dann als 
erfüllt angesehen werden kann, wenn 
eine mindestens halbtägliche Anwesen
heit (werktags Montag bis Freitag) am 
Standort der Leistungserbringung garan
tiert werden kann. Diese Anforderung 
wurde nach einer Beanstandung durch 
das Bundesministerium für Gesundheit 
zwar zwischenzeitlich aus dem Begut
achtungsleitfaden gestrichen, geblieben 
ist aber die Anforderung der „Behand
lungsleitung“ durch eine Fachärzt*in. 
Nach den Nutzungshinweisen zum OPS 
bedeutet „Behandlungsleitung“, dass 

die Planung, Koordinierung und Über
wachung der Behandlung durch eine 
Fachärzt*in erfolgen muss. Die Über
nahme der Behandlungsleitung durch 
Psychotherapeut*innen in Kooperation 
mit einer Fachärzt*in bleibt damit einge
schränkt bzw. davon abhängig, wie res
triktiv der MD die Anforderungen an die 
Behandlungsleitung auslegt.

OPS-Vorschlagsverfahren

Der OPS wird in einem jährlichen Vor
schlagsverfahren vom Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) weiterentwickelt. Frist für die 
Einreichung der Vorschläge ist jeweils der 
28. Februar eines Jahres. Die BPtK hat im 
Vorschlagsverfahren vorgeschlagen, dass 
die Strukturmerkmale in den PsychOPS 
2023 um die Behandlungsleitung durch 
eine Psychotherapeut*in in Kooperation 
mit einer Fachärzt*in erweitert wird.

Was tun, wenn mein Kind psychische Probleme hat? – Neue Internetseite  
und Plakat zum BPtKElternratgeber Psychotherapie

Eltern wollen für ihr Kind nur das Beste. 
Sie strengen sich meist enorm an, damit 
es ihrem Kind gut geht. Wenn Kinder 
psychische Probleme entwickeln, fra
gen sich Eltern deshalb oft, ob sie etwas 
falsch gemacht haben und wie sie ihrem 
Kind helfen können. Um Eltern bei die
sen und anderen Fragen zu beraten, hat 
die BPtK einen „Elternratgeber Psycho
therapie“ veröffentlicht. Der Ratgeber 
möchte Eltern über die psychischen He
rausforderungen informieren, die Kinder 
je nach Alter zu meistern haben, und 
sie dabei unterstützen, die Probleme 
ihrer Kinder besser zu verstehen. Der 
Ratgeber soll Eltern auch dabei helfen, 
professionelle Hilfe zu finden, wenn sie 
allein nicht mehr weiterwissen. Damit 
Eltern besser verstehen, was in einer 
Psychotherapie passiert, enthält der Rat
geber zu vielen Themen Erfahrungsbe
richte über eine psychotherapeutische 
Behandlung. Schließlich bietet er auch 
besondere Themenschwerpunkte wie 
Trennung der Eltern, psychisch erkrank
te Eltern, Schulschwänzen oder kör
perliche und sexuelle Gewalt. Darüber 
hinaus enthält der Ratgeber Hinweise 

auf Informationsangebote für Eltern, die 
kein Deutsch sprechen. Der „Elternrat
geber Psychotherapie“ ist jetzt auch 
als eigene Internetseite verfügbar un
ter www.elternratgeberpsychotherapie.
de. Darüber hinaus stellt die BPtK für 
Praxen und Beratungsstellen ein Plakat 
mit einem QRCode zur Verfügung, um 

Eltern noch besser auf das Hilfsange
bot aufmerksam zu machen. Das Plakat 
kann auf der Homepage der BPtK her
untergeladen werden.

Als gedrucktes Exemplar kann der Rat
geber kostenlos angefordert werden 
unter bestellungen@bptk.de.
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Mehr Schutz und Unterstützung für Kinder in Strafprozessen –  
Nationaler Rat veröffentlicht Handlungsempfehlungen für Polizei und Justiz

Der Nationale Rat gegen sexuelle Ge
walt an Kindern und Jugendlichen 
hat Empfehlungen für Polizist*innen, 
Staatsanwält*innen und Richter*innen 
erarbeitet, wie Kinder und Jugendliche, 
die sexuell misshandelt worden sind, 
in Strafprozessen besser geschützt 
und unterstützt werden können. Der 
„Praxisleitfaden zur Anwendung kind
gerechter Kriterien für das Strafverfah
ren“ basiert auf den Vorgaben der UN
Kinderrechtskonvention sowie auf den 
Leitlinien für eine kindgerechte Justiz 
des Europarates. Ziel ist es, Polizei und 
Justiz eine nützliche Unterstützung für 
die Praxis an die Hand zu geben, um 
diese Vorgaben besser umsetzen zu 
können.

Konkret empfiehlt der Rat, bei Strafpro
zessen, in denen Kinder und Jugendli
che beteiligt sind, die sexueller Gewalt 
ausgesetzt waren, das gerichtliche 
Verfahren beschleunigt durchzuführen. 
Mehrfache Vernehmungen sollen ver
mieden werden, indem Befragungen 
auf Video aufgezeichnet und vor Gericht 
abgespielt werden. Die Vernehmungs
zimmer sollen kindgerecht gestaltet 
und mit Spielzeug ausgestattet sein. 
Darüber hinaus sollen die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen während des 
Strafprozesses eine psychosoziale Be
gleitung erhalten. Ihnen soll genau er
läutert werden, was und warum etwas 
passieren wird. Außerdem soll ver
mieden werden, dass sich Opfer und 
Täter*in begegnen, zum Beispiel durch 
gestaffelte Anhörungstermine und ge
trennte Eingänge.

Besonders wichtig ist die Klarstellung, 
dass das Wohl des Kindes und die Be
handlung Vorrang haben und deshalb 
eine Psychotherapie begonnen werden 

Projekt Umsetzung der MWBO
Zur Umsetzung und Verstetigung der neuen Weiterbildung nach der Reform der Psychothera-
peutenausbildung haben BPtK und Landespsychotherapeutenkammern nach Verabschiedung 
der Muster-Weiterbildungsordnung im Januar 2022 ein neues gemeinsames Projekt gestartet. 
Darin stehen zunächst die Entwicklung der Muster-Richtlinie zum Gegenstandskatalog und der 
Muster-Richtlinien zur Anerkennung von Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsbefugten im 
Vordergrund mit dem Ziel, bundesweit einheitliche Mindestanforderungen an die Durchführung 
der Weiterbildung zu schaffen. Zu den vorrangigen Aufgaben im Projekt gehören auch die Erarbei-
tung von Konzepten zur finanziellen Förderung der Weiterbildung und die Sondierung von Kosten 
und Nutzen eines elektronischen Logbuchs zur Dokumentation der Weiterbildungsleistungen. Die 
Umstellung von der postgradualen Ausbildung auf eine Qualifizierung in Weiterbildung unter dem 
Primat der Berufstätigkeit mit einer angemessenen Bezahlung ist Neuland. Deshalb werden auch 
ein gutes Umsetzungsmonitoring und eine Evaluation fester Bestandteil des Projektes sein.

kann, auch wenn der Strafprozess noch 
nicht abgeschlossen ist. Ein Problem 
dabei ist, dass sich die Erinnerung des 
Kindes verändern kann, wenn schon 
in der Psychotherapie über die Tat ge
sprochen wird. Es kann auch sein, dass 
ein Kind durch die Psychotherapie nicht 
mehr so stark unter dem Erlebten leidet 
und es seine Bewertung des Gesche
henen ändert. Dadurch kann es passie
ren, dass die Aussage des Kindes in 
der Verhandlung angezweifelt wird. Die 
Psychotherapeut*in kann deshalb über
legen, bis zur Erstvernehmung das Kind 
zunächst psychisch zu stabilisieren. Die 
Vernehmung des Kindes sollte so bald 
wie möglich durch eine dafür geschul
te Person erfolgen, um dann möglichst 
bald mit der psychotherapeutischen Be
handlung der Traumatisierung beginnen 
zu können.

Der Nationale Rat gegen sexuelle Ge
walt an Kindern und Jugendlichen hat 
sich im Dezember 2019 konstituiert. 
Ihm gehören Vertreter*innen aus Poli
tik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Praxis sowie Mitglieder des Betroffe
nenrates beim Unabhängigen Beauf

tragten für Fragen des sexuellen Kin
desmissbrauchs (UBSKM) an. Der Nati
onale Rat hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexualisierter Gewalt und Ausbeu
tung zu stärken, Hilfen für Betroffene zu 
verbessern und für eine kindgerechte 
Justiz einzutreten. Die Bundesregie
rung hat sich im Koalitionsvertrag dar
auf verständigt, den Nationalen Rat zu 
verstetigen.

Der Praxisleitfaden ist auf der Home
page des Nationalen Rates verfügbar: 
www.nationaler rat.de/downloads/
Praxisleitfaden_kindgerechte_Kriteri 
en_Strafverfahren.pdf
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Gesetze und Verordnungen zur Begrenzung der Corona-Pandemie be-
schäftigen Sie vor Ort in Ihrer Praxis oder Arbeitsstelle ebenso wie uns 
in der Kammer.

Uns erreichen Anfragen und Aufforderungen, uns beispielsweise dafür 
einzusetzen, dass es keine Impfpflicht für unsere Berufsgruppe geben 
solle, ebenso wie die Frage, ob Patient*innen vor den Therapiestunden 
zu Tests verpflichtet werden oder Ungeimpfte zum eigenen Schutz von 
Behandlungen ausgeschlossen werden können. Die Kammer solle sich 
zudem dafür einsetzen, dass es keine Beschränkungen an Schulen mehr 
gebe, ebenso dafür, dass Kinder vor Angst oder Schuldgefühlen, sich 
selbst oder andere anzustecken, besser zu schützen seien.

Deutlich wird, wie unterschiedlich die Situation eingeschätzt wird, und 
dass die Kammer die jeweils eigene Position vertreten solle.

Wir sind keine Spezialisten für Infektionskrankheiten und keine Epide-
miologen. Wir können uns nur darauf verlassen und einfordern, dass in 

den Entscheidungsgremien Expert*innen auch aus unseren Reihen ange-
hört werden, die alle einschlägigen Studien sorgfältig prüfen und daraus 
Konsequenzen und Ratschläge ableiten. Selbst wenn wir individuell die 
Mehrheitsentscheidungen im Bundestag kritisch sehen mögen, haben 
wir diese zu respektieren und umzusetzen. Das ist die Grundlage einer 
demokratischen Gesellschaft. Der Gesetzgeber, der demokratisch legi-
timierte Bundestag, hat, wenn erforderlich, den Schutz der Bevölkerung 
und das Wohl der Allgemeinheit immer wieder gegen individuelle Frei-
heit abzuwägen und gesetzlich zu regeln. Das sollten wir – bei aller Kri-
tik, aber auch der Freiheit, diese öffentlich bekunden zu können – nicht 
infrage stellen.

Wir verbleiben mit den besten kollegialen Wünschen

Ihr Kammervorstand

Dietrich Munz, Martin Klett,
Dorothea Groschwitz, Birgitt Lackus-Reitter und

Roland Straub

BW

Anhaltend hohes Interesse für die OnlineFortbildungen des Arbeitskreises  
„Psychotherapie für Menschen mit Intelligenzminderung“ der LPK BW

Nach Start im September mit Stefan 
Meir fanden drei weitere von den sie
ben geplanten OnlineFortbildungen 
statt, weiterhin sehr gut besucht mit 
80170 Teilnehmer*innen. Sabine Lut
tinger führte am 23. November 2021 
in das Thema „Aspekte der Indikation 
für Psychotherapie bei Menschen mit 
intellektuellen Einschränkungen – Was 
ist relevant?“ ein. Silke Sacksofsky 
referierte am 18. Januar 2022 zu „Ich 
lad Dich ein in meine Welt – Psycho
therapeutische Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit intellektuellen Ein
schränkungen“ und Klaus Diegel am 
22. Februar 2022 zum Thema: „Her
ausforderndes Verhalten bei Kindern 
und Jugendlichen mit intellektueller 
Einschränkung“.

Vorstandsmitglied Dr. Roland Straub be
grüßte jeweils die Referent*innen des 
Abends und informierte zu Beginn kurz 
zu den Aktivitäten des Arbeitskreises 
und zu dessen wesentlichen Anliegen 
und Zielen. Durch das Fortbildungsan
gebot sollen Kolleg*innen ermutigt und 
qualifiziert werden, selbst Psychothe
rapien für Menschen mit intellektuellen 
Einschränkungen und einer psychischen 
Störung anzubieten. Auch soll angeregt 
werden, sich in regionalen Qualitätszir
keln zu organisieren, auszutauschen und 
gegenseitig zu unterstützen. Solange 
in den „offiziellen Suchsystemen“ nur 
wenige Behandlungsplätze hierfür aus
gewiesen bzw. zu finden seien, solle 
dies durch eine in der Kammer geführte, 
kontinuierlich erweiterte regionale Liste, 
ausgeglichen werden.

Sabine Luttinger, niedergelassen in 
Freiburg und eine der Initiatorinnen des 
Arbeitskreises, die die Kammer von der 
Wichtigkeit und Dringlichkeit und da
mit zur Gründung überzeugen konnten, 
erläuterte in dem engagierten Vortrag 
einerseits das Spannungsfeld, in dem 
Fragen zu klären seien, wie etwa, ob 
und wie viel Psychotherapie möglich 

Sabine Luttinger
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Silke Sackofsky

Dr. Roland Straub

und erforderlich sei. Dies führte sie 
u. a. anhand wichtiger Leitfragen und 
Besonderheiten bezüglich Rahmen
bedingungen und Versorgungsauftrag 
aus. Weiter betonte sie die besondere 
Bedeutung der Findung einer Balan
ce zwischen der Klärung von Auftrag, 
Indikation und Behandlung meist mit 
enger Einbindung des Umfeldes. Sie er
läuterte ihre Ausführungen anschaulich 
anhand verschiedener Fallvignetten, in 
denen sie den Teilnehmer*innen detail
lierten Einblick in ihre diagnostischthe
rapeutischen Überlegungen und Vorge
hensweisen gewährte.

Silke Sacksofsky, Kinder und Jugend
lichenpsychotherapeutin in Reutlingen, 
ebenfalls Mitglied im LPKArbeitskreis 
sowie im Arbeitskreis Leben Reutlin
gen/Tübingen, engagiert sich dort re
gional seit vielen Jahren für Menschen 
mit Intelligenzminderung und deren 
psychotherapeutische Behandlungs
möglichkeiten. Sie leitet dort auch seit 
Jahren einen Qualitätszirkel.

In ihrem Vortrag gelang es ihr anhand 
fortlaufend eingebrachter anschaulicher 
Beispiele vom Vorgehen beim Erst
kontakt bis ins konkrete psychothera
peutische Tun, die Teilnehmer*innen 
ständig neu in Bann zu ziehen und sie 
einzuladen in „ihre Welt“ des Arbeitens 
mit den Kindern und Jugendlichen. Sie 
machte dabei anschaulich und deutlich, 
dass immer wieder viel Kreativität im 
Finden individueller Lösungen gefragt 
sein kann. Dies bezogen auf alltags
praktische Fertigkeiten in wesentlichen 
Lebensbereichen (Schulweg, Verab
redungen, Helfen in alltäglichen fami
liären Abläufen) und immer wieder in 
der Stärkung der sozialen Kompetenz 
der jungen Patient*innen im Kontakt 
durch Erkunden und Erweitern der Res
sourcen in Selbständigkeit und Kontakt 
durch Üben, z. B. das Einüben tages
zeit oder begegnungsangemessener 
Begrüßung. Besonders wichtig dabei 
seien vor allem ständige Anerkennung 
und Bewunderung des Erreichten. Dies 
beim Spielen, Malen, aber auch beim 
Üben draußen in der Begegnung beim 
Einkaufen usw. In der Arbeit mit den 
Eltern gelte es, einerseits „Werbeve
ranstaltungen für die entdeckten oder 

entwickelten Ressourcen der eigenen 
Kinder zu machen“, andererseits die 
Themen Selbstfürsorge und z. B. auch 
die Trauer der Eltern mit diesen zu the
matisieren, dass ihr Kind nicht so ist wie 
die anderen.

Klaus Diegel war langjährig Leiter einer 
Psychologischen Beratungsstelle im 
Landkreis Esslingen und arbeitete viel 
mit Familien, Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit intellektuellen 
Einschränkungen. Er war außerdem 
beteiligt am Aufbau der Frühen Hilfen 
im Landkreis. Zusammen mit Silke 
Sacksofsky leitet er den Qualitätszirkel 
Psychotherapie für Menschen mit geis
tiger Behinderung in Reutlingen und ist 
Mitglied im LPKArbeitskreis. Freiberuf
lich ist er in Fortbildung und Supervisi
on engagiert.

den Verhaltensauffälligkeiten, die das 
Kind im Alltag zeige. Ausführlich ging er 
anhand von Fallbeispielen auf die Ent
wicklung solcher Verhaltensauffälligkei
ten ein und auf die verschiedenen Inten
sitätsstufen dadurch entstehender ne
gativer Kreisläufe, deren Verfestigung, 
Wahrnehmung und Bewusstwerden. 
Er verdeutlichte, wie und in welchem 
Setting diese am besten bearbeitbar 
und auflösbar seien durch problembe
zogene Interventionen. Ein wichtiges 
Ziel solcher psychotherapeutischen Ar
beit sei gleichzeitig immer auch, dass 
die Betroffenen lernten, sich selbstbe
stimmter äußern zu können, und die 
Erfahrung machen, besser verstanden 
zu werden.

Die zahlreichen Fragen und positiven 
Rückmeldungen zu dem „anschauli
chen“, „spannenden“,  „bereichernden“ 
und „engagiert“ erlebten Vortrag, und 
vor allem die Verdeutlichung, wie 
wichtig eine „wertschätzende Grund
haltung“ in dieser Arbeit sei, wurden 
abschließend sowohl in den Wort als 
auch in den Chatrückmeldungen beson
ders hervorgehoben.

Klaus Diegel

Diegel erweiterte in seinem Vortrag 
das Spektrum psychotherapeutischen 
Arbeitens mit intelligenzgeminderten 
Kindern um weitere Facetten, die in Be
ratungsstellen eher angeboten werden 
können. Oft erfordere das Verständnis 
herausfordernden Verhaltens zunächst 
den Einbezug und das Arbeiten mit 
der ganzen Familie und auch des sozi
alen Umfeldes mit Erziehern, Lehrern 
und verschiedenen Fachdiensten. Die 
Belastung der Angehörigen sei dabei 
weniger geprägt vom Schweregrad der 
Behinderung als von den herausfordern

Als Zwischenfazit lässt sich ein erfreu
lich und anhaltend hohes Interesse für 
dieses Fortbildungsthema feststellen, 
mit vielen positiven Rückmeldungen 
und „inspirierenden Anregungen“. Dies 
wohl auch dank der Möglichkeit der 
Teilhabe an der engagierten Arbeit und 
reichen Erfahrung der Referent*innen. 
Zwischenfazit: Die Veranstaltungen wer
den sehr gut angenommen und es bleibt 
spannend. Die restlichen drei finden im 
April, Mai und Juli statt. Wir informieren 
dazu rechtzeitig auf unserer Homepage.

Weitere Infos unter: https://bit.
ly/34JBXAC und https://bit.ly/3vpSlBn
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Rechtsfragen Kinder und Jugendlichenpsychotherapie – KJPAusschuss und 
Rechtsabteilung legen aktualisierte Fassung des Readers vor

Dr. Eckart von Hirschausen

Die LPKBroschüre „Berufsrecht – ei
ne Herausforderung von Fällen und Fal
len in der Kinder und Jugendlichen
psychotherapie“ (KJP) wurde aktuali
siert und um weitere Kapitel ergänzt. 
Der LPKAusschuss für psychothera
peutische Versorgung für Kinder und 
Jugendliche hat zusammen mit der 
Rechtsabteilung der Kammer anhand 
von Fallvignetten und häufigen Frage
stellungen aus der KJPPraxis den 
rechtlichen Rahmen und die therapeu
tischen Aspekte aufbereitet. Thema
tisch geht es in den neuen Kapiteln 
9–12 v. a. um Fragen von Stellungnah

men, Bescheinigungen, Auskünften 
und Berichtsanfragen von Kinder und 
Jugendlichen psychotherapeut*innen. 
Das Kapitel 13 „Sonstige“ enthält Ant
worten auf weitere häufig an die 
Rechtsabteilung der Kammer gestellte 
Fragen, z. B. zur Haftung. Die neuen 
Kapitel ergänzen die bereits 2015 er
schienenen ersten acht Kapitel, in de
nen die Themen Schweigepflicht (ge
genüber Eltern und/oder Sorgeberech
tigten), Umgang mit Kindern während 
gerichtlicher Verfahren/Sorgerechts
verfahren und Kindswohlgefährdung, 
Dokumentations und Aufbewahrungs

pflichten, Aufklärungspflicht und Ein
willigung, Umgang mit Suizidalität und 
Aufsichtspflicht ausgeführt sind.

Die Broschüre können Sie hier downloa
den: https://bit.ly/3rcj5Tp.

Aktuell bereitet der KJPAusschuss 
der Kammer Fachveranstaltungen zu 
Rechtsfragen in der Kinder und Ju
gendlichenpsychotherapie im Online 
Format am 2. April 2022 vor. Dabei wird 
es um die Themen Schweigepflicht, 
Kinder in gerichtlichen Verfahren und 
Kinderschutz gehen.

Landeskongress Gesundheit 2022 – Nachhaltiges Gesundheitswesen

Der 7. Landeskongress Gesundheit 
BadenWürttemberg fand auch dieses 
Jahr am 28. Januar als hybride Veran
staltung statt und beschäftigte sich mit 
Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. 
Sie appellierte an alle in der Gesund
heitsversorgung Verantwortlichen, der 
„Mutter Erde auf der Intensivstation“ 
zu helfen.

Der Klimawandel ist existenzielle Be
drohung und gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung. Das Gesundheits
system ist davon in doppelter Hinsicht 
betroffen: Ein nicht unwesentlicher 
Anteil der Emissionen entsteht im 
Gesundheitssektor, während gleich
zeitig die Folgen des Klimawandels 
immer deutlicher werden und schon 
heute im Behandlungsalltag ange
kommen sind. Was aber bedeutet 
das für die institutionelle Organisation 
des Gesundheitswesens? Wie kann 
es nachhaltig(er) ausgerichtet wer

den? Und wie kann eine ökologische 
Transformation langfristig finanziert 
werden? Diese und weitere Fragen 
standen im Mittelpunkt des 7. Landes
kongresses.

Im Grußwort (online zugeschaltet) ging 
Sozialminister Manfred Lucha darauf 
ein, dass ein umfassender Gesund
heitsbegriff in allen politischen Ent
scheidungen berücksichtigt werde. Er 
verwies auf die Gesundheitsstrategie 
BadenWürttemberg und das Gesund
heitsleitbild der Regierung. Ziel sei es, 
die Gesundheit aller Menschen in allen 
Lebenswelten zu fördern und darauf 
aufmerksam zu machen, dass die ge
sundheitliche Chancengleichheit durch 
den Klimawandel gefährdet sei. Insofern 
begrüßte er außerordentlich, dass das 
Thema „nachhaltiges Gesundheitswe
sen“ vom Landeskongress aufgegriffen 
und mit kompetenten Referent*innen 
diskutiert werde.

Einer der Hauptreferenten war Dr. Eck
art von Hirschhausen, Deutschlands 
wohl bekanntester Arzt und Wissen
schaftsjournalist, Unterzeichner von 
„Scientists for Future“ und Gründer 
der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde 
Menschen“.

Hirschhausen hob in seinem beeindru
ckenden Beitrag hervor, dass Deutsch

Therapeut*innenSuche der LPKHomepage

Wegen technischer Probleme musste 
Mitte Januar die Therapeuten*innen
Suche auf der LPKHomepage abge
schaltet werden. Sie wurde inzwischen 
neu aufgelegt und alle Mitglieder wer

den mit der Bitte angeschrieben, die 
aktuellen Informationen zu ihrer Psy
chotherapiePraxis zur Verfügung zu 
stellen. Die Mitglieder können sich dann 
online in das Suchportal eintragen.

Wir bitten um freundliche Beachtung 
und zeitnahe sowie rege Beteiligung. Je 
mehr Praxen auch im LPKSuchdienst 
eingetragen sind, desto besser können 
psychotherapiesuchende Patient*innen 
einen Therapieplatz finden.

 1/2022  Psychotherapeutenjournal 61

Baden-Württemberg

B
W



Geschäftsstelle

Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart
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Tel.: 0711/674470–0
Fax: 0711/674470–15
info@lpkbw.de
www.lpkbw.de

BMASgefördertes rehaproProjekt „Psychosomatik Direkt“ (PsyDi) in den  
Regionen Stuttgart, Böblingen, Freiburg und Ravensburg – Interessent*innen/ 
Teilnehmer*innen gesucht

Der Hausärzteverband, die LPK und die 
Deutsche Rentenversicherung Baden
Württemberg werben gemeinsam für 
eine Beteiligung am Projekt.

Zwischen der Erstmanifestation einer 
psychischen Erkrankung und der Inan
spruchnahme einer medizinischen Re
habilitationsmaßnahme liegt oftmals ein 
Zeitraum von mehreren Jahren. Es stellt 
sich die Frage, wie es gelingen kann, 
Menschen mit psychischen Erkrankun
gen schneller in eine RehaMaßnahme 
aufzunehmen, nach Möglichkeit, bevor 
eine Chronifizierung einsetzt. Für nie
dergelassenen Psychotherapeut*innen 
ist die Möglichkeit, schneller in die Reha 
„überweisen“ zu können, mit deutlich 
weniger bürokratischem Aufwand ver
bunden.

Im Rahmen des Modellprojektes soll 
ein niedrigschwelliger Zugang für die 
Betroffenen und ihre Behandler*innen 
(Hausärzt*innen und Psychologische 
Psychotherapeut*innen) geschaffen 
werden. Analog zu einer Krankenhaus
einweisung kann mit Zustimmung des 
Versicherten, bei vorliegender Rehabili
tationsbedürftigkeit und fähigkeit, eine 

direkte Zuweisung in eine der teilneh
menden psychosomatischen Rehaklini
ken vorgenommen werden, ohne um
fangreiche Antragsstellung. Versicherte 
der DRV BadenWürttemberg, die in 
den genannten Landkreisen wohnen, 
mit rehabilitationsbedürftigen depres
siven Störungen, Anpassungs und 
Belastungsstörungen, Angststörungen 
sowie somatoforme Störungen können 
im Rahmen des Modellprojektes einbe
zogen werden.

Die DRV unterstützt am Projekt teil
nehmende Psychotherapeut*innen 
als Zuweiser, in dem diese vor Beginn 
der Modellphase ein entsprechendes 
Schulungsangebot erhalten, das vom 
Sozialmedizinischen Dienst der DRV an
geboten wird. Des Weiteren wird eine 
Checkliste zur Verfügung gestellt, um 
in Frage kommende Patient*innen bei 
Bedarf adäquat in eine Rehabilitations
klinik zuweisen zu können. Fragen wie 
diejenigen nach der Zuständigkeit des 
Rehabilitationsträgers und versiche
rungsrechtliche Voraussetzungen kön
nen sie auf kurzem Wege mit der DRV 
klären. Der detaillierte Verfahrensablauf 
wird noch in der Vorbereitungsphase 

des Projektes mit allen beteiligten Stel
len entwickelt. In einer Pilotphase wer
den 30 Rehabilitand*innen im Rahmen 
des Verfahrens eingebunden, in der 
Modellphase (24 Monate) werden 300 
Teilnehmer im Rahmen des Projektes 
erwartet. Bei positiver Evaluation soll 
dieses Procedere in die Routineversor
gung eingeführt werden.

Die wissenschaftliche Begleitung er
folgt über das Institut für Rehabilitati
onswissenschaftliche Forschung an der 
Universität Ulm (ifr).

Über Ihr Interesse und eine rege Betei
ligung würden wir uns freuen. Weitere 
Infos dazu finden Sie demnächst auf 
lpkbw.de.

land zu den am meisten von der Erder
wärmung betroffenen Ländern gehöre, 
was nicht nur an den Dürren und Flut
katastrophen für alle zu sehen sei. Er 
mahnte, dass die Menschheit nur noch 
zehn Jahre habe, um die „nächsten 
10.000 Jahre für unsere Nachkommen 
erträglich zu machen“. Er forderte die 
Gesundheitsprofessionen auf, sowohl 
in Fachgesellschaften und kongressen 
als auch in der eigenen Einrichtung/
Praxis initiativ zu werden, z. B. indem 

Positionspapiere veröffentlicht oder die 
Energieversorgung, das KantineEssen, 
die Reisekosten etc. hinterfragt und 
ggf. verändert werden.

Wie u. a. der Ravensburger Finanzex
perte JanMarc Hodek hervorhob, sei 
der Gesundheitssektor weltweit für 
ca. 5 % aller CO2Emissionen verant
wortlich, für ein einziges Krankenhaus
bett sei so viel Energie erforderlich 
wie für mehrere Einfamilienhäuser, in 

der Diagnostik erzeuge z. B. ein MRT 
200–300 kg CO2, das sei vielen über
haupt nicht bewusst. Ebenso gingen 
z. B. ca. 20 % der Emissionen im Ge
sundheitswesen von der „Überversor
gung“ mit Medikamenten aus, so die 
Heidelberger Ärztin Alina Herrmann. 
Wichtig sei hier auch, dass Kranken
häuser und Praxen für sich selbst ein 
hohes Einsparpotential realisieren kön
nen, indem sie mehr auf Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz achten.
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Letzte Delegiertenversammlung in dieser Wahlperiode

Die 39. Delegiertenversammlung fand 
am 16. Dezember 2021 als OnlineVer
anstaltung statt. Es war die letzte Sit
zung der Delegierten in dieser Wahlpe
riode vor der Kammerwahl 2022.

Bericht des Vorstands

Der Bericht des Vorstands bildete daher 
nicht nur die aktuellsten Entwicklungen 
ab, sondern bot auch einen Rückblick 
auf die laufende Amtsperiode und die 
dabei bewältigten Projekte sowie einen 
Ausblick auf die kommenden Heraus
forderungen.

Vizepräsident Peter Lehndorfer eröffne
te den Reigen der Vorstandsberichte, 
indem er zunächst über Auswirkungen 
der CoronaPandemie auf Kinder, Ju
gendliche, Eltern und Familie und deren 
Folgen für die Versorgung referierte. 

BY

Kinder und Jugendliche seien deutlich 
belastet. Besonders betroffen seien 
Familien mit Risikofaktoren wie Woh
nungsnot, chronischen Erkrankungen 
und Behinderung. Die bereits vor der 
Pandemie vorhandenen Versorgungs
defizite im ambulanten und stationä
ren Bereich seien durch die Pandemie 
deutlicher sichtbar geworden. PTK 
Bayern, Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns und Bayerische Landesärzte
kammer schlugen deshalb im Rahmen 
zweier Expert*innengespräche im 
Bayerischen Staatsministerium für Ge
sundheit und Pflege (StMGP) vor, die 
Versorgungskapazitäten quantitativ zu 
erhöhen und qualitativ die Vernetzung 
von Schule, Kinder und Jugendhilfe 
und Gesundheitswesen zu fördern. 
Peter Lehndorfer berichtete ferner von 
Initiativen zur Etablierung der Fach
gebietsweiterbildung in Einrichtun

gen der Kinder und Jugendhilfe und 
in kinder und jugendpsychiatrischen 
bzw. psychosomatischen Kliniken. 
Am Ende seines Berichts referierte er, 
dass die psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen ebenso wie 
die körperliche Gesundheit als positiver 
Grundstein der menschlichen Fähigkei
ten gesehen werden müsse. Sie sei mit 
entscheidend für die Erreichung von 
globalen Zielen einschließlich der nach
haltigen Entwicklungsziele. „Wenn wir 
dies verstehen, können wir psychische 
Gesundheit mit anderen Augen sehen 
und Kinder und junge Menschen besser 
fördern, schützen und unterstützen.“, 
so Lehndorfer. Er forderte die Psycho
therapeutenschaft auf, sich in Politik, 
Gesellschaft und Öffentlichkeit für 
mehr Förderung der psychischen Ge
sundheit von Kindern und Jugendlichen 
einzusetzen.

Auch Kammerpräsident Dr. Nikolaus 
Melcop thematisierte in seinem Bericht 
die besonderen Herausforderungen der 
CoronaPandemie für Patient*innen 
und Psychotherapeut*innen und die 
vielfältigen Aktivitäten, die die PTK 
Bayern zu deren Unterstützung unter
nommen hat. Er ging auf die diversen 
Aspekte der Digitalisierung des Ge
sundheitsbereichs für die Psychothera
pie und die Psychotherapeut*innen ein. 
Er betonte dabei, dass der Einsatz der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen 
solide geprüft sein und einen in der 
Versorgung spürbaren Nutzen bringen 
muss. Nikolaus Melcop verdeutlichte 
im Anschluss, dass die Nachfrage nach 
ambulanter Psychotherapie weiter sehr 

Der Vorstand berichtete über die Entwicklungen in der aktuellen Amtszeit, informierte über 
die MWBO und erläuterte die Aufnahme des Bereichs Sozialmedizin. (Foto: PTK Bayern)
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hoch ist. Deshalb müsse die Bedarfspla
nung in ländlichen und strukturschwa
chen Gebieten angepasst werden. Die 
Rahmenbedingungen für die psycho
therapeutische Versorgung von schwer 
psychisch erkrankten Patient*innen 
müssten weiter verbessert und Hinder
nisse in der neuen Richtlinie für Men
schen mit komplexem Leistungsbedarf 
beseitigt werden. Er informierte über 
die verschiedenen Kammeraktivitäten 
in dem Themengebiet von Klima/Um
weltschutz und Psyche, das sich zuneh
mend zu einem wichtigen Schwerpunkt 
der Kammerarbeit entwickelt habe. 
Anschließend gab er einen Ausblick auf 
die anstehenden Herausforderungen 
der kommenden Jahre und bezog sich 
dabei insbesondere auf den Koalitions
vertrag der neuen Bundesregierung. 
Dort werden sowohl die Förderung 
der psychischen Gesundheit und der 
psychotherapeutischen Versorgung 
konkret benannt als auch eine Vielzahl 
weiterer Themen, bei denen psychothe
rapeutische Expertise erforderlich sein 
werde.

Vorstandsmitglied Birgit Gorgas berich
tete über die langjährige Erarbeitung 
des Bayerischen PsychischKranken
HilfeGesetzes (BayPsychKHG) und die 
damit verbundenen Proteste und Forde
rung von Anpassungen, durch die letzt
endlich eine öffentlichrechtliche Unter
bringung gestärkt werden konnte. Die 
wichtigste Neuerung im Hilfeteil stellt 
die bayernweite Einrichtung von Kri
sendiensten dar. Birgit Gorgas erläuter
te die Grundsätze zur Versorgung von 
Menschen mit psychischen Erkrankun
gen in Bayern, die aktuell überarbeitet 
werden und damit stärker personen, 
teilhabe und an Grundrechten orien
tiert und weniger institutionenorientiert 
werden sollen.

Vorstandsmitglied Prof. Heiner Vogel 
berichtete zu den Entwicklungen der 
Richtlinie Personalausstattung Psychi
atrie und Psychotherapie (PPPRL) des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G
BA). Die im Jahr 2020 in Kraft getretene 
Richtlinie wurde heftig kritisiert, so z. B. 
die völlig unzureichenden Minutenwer
te für Einzel und Gruppenpsychothera
pie und dass für Psychotherapeut*innen 

keine Leitungsfunktionen vorgesehen 
sind. Auch die gerade beschlossene 
Anpassung und Einfügung des Berufs 
der Psychotherapeut*innen brachte 
diesbezüglich keine Verbesserung, und 
so bleibe die Hoffnung auf die Zusage 
im aktuellen Koalitionsvertrag der neu
en Bundesregierung. Darin wird ange
kündigt, dass die Personalrichtlinie so 
überarbeitet werden soll, dass sie leit
liniengerechte psychotherapeutische 
Versorgung in den Kliniken zulässt. In 
der Kritik stehen auch die vom GBA 
beauftragten und vom Institut für Qua
litätssicherung und Transparenz im Ge
sundheitswesen (IQTIG) erarbeiteten 
Planungen zur Qualitätssicherung in 
der Psychotherapie. Die Bundespsy
chotherapeutenkammer (BPtK) plant 
derzeit eine RoundTableStaffel zur 
Entwicklung eines professionseigenen 
Qualitätssicherungsansatzes. Ein er
freuliches Ergebnis zeigt die langjährige 
Zusammenarbeit mit dem bayerischen 
Justizministerium und den Psychothe
rapeutischen Fachambulanzen für Se
xual und Gewaltstraftaten, aus der nun 
ein Pilotprojekt zur Verbesserung der 
Versorgung von Menschen, die (schwe
re) Straftaten begangen haben, entstan
den ist. Bei dem Pilotprojekt sollen in
teressierte Psychotherapeut*innen für 
die ambulante Psychotherapie mit Men
schen, die straffällig geworden sind, 
qualifiziert werden. Ihnen wird sodann 
eine Finanzierung der Therapien durch 
die Justiz in Aussicht gestellt.

Informationen zum Stand der 
Muster-Weiterbildungsordnung 
der Psychotherapeut*innen

Vorstandsmitglied Dr. Anke Pielsticker 
informierte über den aktuellen Stand 
der Novellierung der MusterWeiterbil
dungsordnung (MWBO). Die Aus und 
Weiterbildungsreform ist für unseren 
Berufstand von enormer Bedeutung. 
Auf dem 39. Deutschen Psychothera
peutentag (DPT) wurden im November 
2021 weitere Teile der neuen MWBO 
verabschiedet. Die neue MWBO be
trifft die Absolvent*innen des neuen 
Psychotherapiestudiengangs, d. h. 
alle nach neuem Recht approbierten 
Psychotherapeut*innen. Für bereits 
nach bisherigem Recht approbierte Psy

chologische Psychotherapeut*innen 
und Kinder und Jugendlichenpsycho
therapeut*innen ist die neue MWBO 
relevant, wenn sie Bereichsweiterbil
dungen zum Erwerb spezieller Kompe
tenzen anstreben und wenn es darum 
geht, zukünftig Weiterbildungsbefugte 
zu werden oder Kliniken oder Institute 
als Weiterbildungsstätten anerkennen 
zu lassen. Anke Pielsticker erläuterte 
dafür den Aufbau der MWBO mit den 
verschiedenen Abschnitten: Paragra
fenteil, Gebiete, Bereiche und Psycho
therapieverfahren in Gebieten.

Vorstandsmitglied Prof. Monika Som
mer ging anschließend auf den Zeitplan 
zur Umsetzung der bayerischen Weiter
bildungsordnung ein. Die konkrete Um
setzung und die Verstetigung der Wei
terbildung stellen ein gemeinsames Pro
jekt der BPtK und der Landeskammern 
dar. Im ersten Halbjahr 2022 wird es um 
die Entwicklung von MusterRichtlinien 
zum Gegenstandskatalog und zu den 
Weiterbildungsstätten und Weiterbil
dungsbefugten gehen, genauso wie um 
die Verabschiedung der Bereichsweiter
bildung in den Psychotherapieverfahren 
und die Vorbereitung eines eLogbuchs 
für Weiterbildungsteilnehmer*innen. 
Wichtig wird auch die Kommunikation 
von Informationen zur neuen Weiter
bildung sein. Darüber hinaus wird ein 
zentraler Aspekt die Entwicklung von 
Förderkonzepten zur Finanzierung der 
Weiterbildung sein. Alle diese Maß
nahmen finden im engen Austausch 
zwischen unterschiedlichen Gremien 
statt. Frau Sommer erläuterte, dass 
die Verabschiedung der bayerischen 
Weiterbildungsordnung für die Dele
giertenversammlung im Sommer 2022 
geplant ist und zeigte auf, was die 
PTK Bayern schon jetzt unternimmt, 
um über die geplante Weiterbildung 
zu informieren und möglichst viele 
Entscheidungsträger*innen für die Um
setzung zu gewinnen.

Aufnahme des Bereichs Sozial-
medizin in die Weiterbildungs-
ordnung der PTK Bayern

Vizepräsident Dr. Bruno Waldvogel er
läuterte die Gründe für eine Aufnahme 
des Bereichs Sozialmedizin in die Wei
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terbildungsordnung der PTK Bayern. 
Die Zusatzweiterbildung „Sozialmedi
zin“ soll Beschäftigungsoptionen beim 
Medizinischen Dienst (MD), der Deut
schen Rentenversicherung (DRV) oder 

im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
eröffnen. Sie stellt einen wichtigen Bei
trag zur fachspezifischen Verbesserung 
der Beurteilungsprozesse dieser Ein
richtungen dar. Nach kurzer Diskussion 

stimmten die Delegierten einstimmig 
bei einer Enthaltung der Aufnahme des 
Bereichs „Sozialmedizin“ in die Weiter
bildungsordnung zu.

Gesundheitsversorgung in Bayern: Austausch mit dem bayerischen Gesundheits
minister Klaus Holetschek

Tauschten sich zur Gesundheitsversorgung in Bayern aus: (v. l. n. r.) Vizepräsident Bruno 
Waldvogel, Staatsminister Klaus Holetschek, Vizepräsident Peter Lehndorfer und Präsident 
Nikolaus Melcop. (Foto: StMGP)

Präsident Nikolaus Melcop und die Vi
zepräsidenten Bruno Waldvogel und 
Peter Lehndorfer waren zusammen 
mit dem Justitiar der Kammer, Thomas 
Schmidt, am 28. Januar 2022 zu einem 
umfassenden Gedankenaustausch mit 
Gesundheitsminister Klaus Holetschek 
und leitenden Beamt*innen des Minis
teriums ins bayerische Gesundheitsmi
nisterium gekommen.

Zu Beginn des Gesprächs stand die 
psychotherapeutische Versorgung der 
Bevölkerung in und nach der Pandemie 
im Fokus. Staatminister Holetschek be
tonte den besonderen Stellenwert der 
psychischen Gesundheit gerade in Zei
ten der Pandemie und den wertvollen 
Beitrag, den Psychotherapeut*innen 
hier leisteten. Herr Melcop erläuterte 
daraufhin die besonderen Anstrengun
gen der Psychotherapeut*innen, um 
vor dem Hintergrund schon bestehen
der Mängel in der ambulanten und stati
onären psychotherapeutischen Versor
gung die Behandlungsangebote auch in 
dieser Krisenzeit aufrecht zu erhalten. 
Er stellte dabei auch die Notwendigkeit 
dar, in strukturschwachen und ländli
chen Gebieten die Niederlassungsmög
lichkeiten für Psychotherapeut*innen 
zu erweitern und bat hierfür um die 
Unterstützung der bayerischen Staats
regierung. Für den Bereich der stationä
ren Versorgung bedankte er sich für die 
positive Haltung des Ministers in Bezug 
auf Forderungen für einer Verbesse
rung psychotherapeutischen Personal
bemessung und erläuterte die Notwen
digkeit der Ermöglichung kooperativer 
Leitungsstrukturen.

Herr Lehndorfer ergänzte Informatio
nen zu den besonderen Bedarfen psy
chisch belasteter Kinder und Jugendli
cher an vernetzten Hilfs und Präventi

onsangeboten. In Abstimmung mit der 
bayerischen Landesärztekammer und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Bay
erns wird insbesondere eine ressort
übergreifende Zusammenarbeit von 
Gesundheits, Kultus und Sozialminis
terium gefordert, um die Hilfsangebote 
besser aufeinander abstimmen zu kön
nen.

Im Anschluss stellte Herr Melcop dar, 
dass zahlreiche Psychotherapeut*innen 
auf Vermittlung der PTK Bayern in den 
GesundheitsregionenPlus mitwirken und 
er hier einen wichtigen Baustein auf 
dem Weg zu flächendeckenden prä
ventiven Angeboten sieht. Der Minister 
zeigte sich sehr interessiert an einer 
vertieften Zusammenarbeit, da auch 

sein Ministerium in ausgewählten Regi
onen weitere Modellvorhaben zur Ver
besserung der Prävention psychischer 
Störungen plane.

Weiterer Gesprächsinhalt war die Not
fallversorgung nach Ereignissen mit 
vielen psychisch traumatisierten Men
schen. Herr Waldvogel erläuterte an
lässlich des MesserAngriffs in Würz
burg im Juni 2021 die Notwendigkeit 
einer besseren Koordination zwischen 
den verschiedenen zuständigen Behör
den und Organisationen, welche ihrer
seits auch verschiedenen Ministerien 
unterstehen. Hierzu wurde den Vertre
tern der Kammer mitgeteilt, dass diese 
Problematik auch im Ministerium schon 
erkannt worden sei und deshalb eine 
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interministerielle Arbeitsgruppe der 
zuständigen Ministerien, dem Gesund
heits, dem Innen und dem Sozialmi
nisterium, eingerichtet wurde. In deren 
Planungen spiele auch das Angebot der 
PTK Bayern für eine ereignisbezogene 
psychotherapeutische Notfallversor
gung eine wesentliche Rolle.

Im nachfolgenden Teil des Gesprächs 
tauschten sich die Teilnehmenden zu 
den Möglichkeiten und Grenzen der 
Digitalisierung aus. Herr Melcop beton
te die prinzipielle Offenheit für digitale 
technische Hilfsmittel, verwies aber auf 
die gravierenden Mängel der Regelun
gen zu digitalen Anwendungen und auf 
die Zumutungen und auch Grenzen für 
Psychotherapeut*innen und für die Kam
mer im Zusammenhang mit der Einfüh
rung des elektronischen Heilberufsaus

weises und der Telematikinfrastruktur. 
Herr Schmidt erläuterte dazu auch die 
begrenzten technischen und personel
len Ressourcen der PTK Bayern sowie 
die juristisch fragliche Verpflichtung der 
Kammer für diese Aufgaben. Der Minis
ter warb für die Notwendigkeit einer for
cierten Digitalisierung im Gesundheits
wesen, zeigte aber Verständnis für die 
Kritik an den Mängeln der Umsetzung.

Im Anschluss daran erläuterten die 
Kammervertreter den aktuellen Stand 
bei der Einführung der neuen Approba
tionsstudiengänge und die Notwendig
keit einer ausreichenden Finanzierung 
insbesondere der Masterstudiengänge 
Psychotherapie. Sie stellten die um
fassenden Vorbereitungsarbeiten der 
Kammer für die Einführung des neuen 
Weiterbildungssystems dar und wiesen 

eindringlich auf die personellen und fi
nanziellen Herausforderungen bei der 
Einrichtung von Weiterbildungsplätzen 
in Institutsambulanzen, Praxen, Kliniken 
und Beratungsstellen hin. Sie baten das 
Ministerium hier um aktive Unterstüt
zung.

Am Ende des Gesprächs gab es mit 
den Vertreter*innen des Ministeriums 
einen Austausch zu den Herausforde
rungen des Klima und Umweltschut
zes gerade im Bereich der psychischen 
Gesundheit. Herr Melcop bot hier ne
ben der Mitarbeit in der Landesarbeits
gemeinschaft Gesundheitsschutz im 
Klimawandel darüber hinaus an, dass 
Psychotherapeut*innen notwendige 
Klima und Umweltschutzmaßnahmen 
mit psychotherapeutischem Knowhow 
unterstützen könnten.

Hinweis auf amtliche Verlautbarungen der Kammer

Amtliche Verlautbarungen der PTK Bayern werden seit dem Jahr 2020 ausschließlich auf der Internetseite der Kammer veröffentlicht (§ 1 
Satz 4 der Satzung, Art. 4 Abs. 2 BayEGovG). In der jeweiligen Verlautbarung ist auch der Zeitpunkt des Inkrafttretens der verlautbarten Re
gelung festgelegt. Die amtlichen Verlautbarungen der Jahre bis einschließlich 2019 wurden im Bayerischen Staatsanzeiger veröffentlicht. Als 
zusätzlichen Service machen wir hier auf die zuletzt auf der Kammerhomepage veröffentlichten amtlichen Verlautbarungen aufmerksam.

Am 12. Januar 2022 wurde folgende Verlautbarung veröffentlicht:

• Änderung der Weiterbildungsordnung für die Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und für die Kinder und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und psychotherapeuten Bayerns

Die vollständigen Verlautbarungen finden Sie unter

www.ptk-bayern.de  Die Kammer  Amtliche Verlautbarungen.

Kurznachrichten
Informationen zur Kammer-
wahl 2022

Mitglieder der PTK Bayern konnten 
vom 07.02.2022 bis 21.02.2022 die 
Kammerdelegierten der 5. Amts
periode wählen. Zum Redaktions-
schluss des PTJ lagen die Ergeb-
nisse der Wahl noch nicht vor. 
Die Ergebnisse können Sie auf der 
Kammerhomepage unter www.ptk
bayern.de einsehen.

Kurz und Knapp – Aktivitäten der 
Kammer

Hier finden Sie einige der Veranstal
tungen und Aktivitäten, an denen 

Kammervertreter*innen teilgenommen 
haben:

+++ Vizepräsident Waldvogel nahm 
im Dezember 2021 an der Sitzung des 
Landesgesundheitsrates teil. Die Sit
zung fokussierte sich auf die Planungen 
der bevorstehenden Jahresschwer
punktkampagne des bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege „Hand auf Herz“ zur Herzinfarkt
prävention. +++

+++ Kammerpräsident Nikolaus Mel
cop und die Vorstandsmitglieder Mo
nika Sommer und Heiner Vogel trafen 
sich Mitte Januar mit den Sprechern 

der Direktoren der psychiatrischen 
Kliniken in Bayern, um u. a. sich über 
den aktuellen Stand der Musterweiter
bildungsordnung auszutauschen. +++

+++ Die PTK Bayern hat eine interne 
Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit einge
richtet, bei der ausgelotet wird, inwie
fern die Kammer mehr Nachhaltigkeit in 
Gremien und Kammerarbeit umsetzen 
kann. An der AG beteiligen sich die Vor
standsmitglieder Anke Pielsticker und 
Birgit Gorgas sowie Mitarbeiter*innen 
der Kammergeschäftsstelle. +++

+++ Mitte Februar fand ein Online- 
Austausch mit Mitgliedern mit Be-
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Geschäftsstelle

Birketweg 30, 80639 München
Post: Postfach 151506
80049 München
Tel.: 089 / 51 55 55–0, Fax 25
Mo.–Fr. 9.00–13.00,
Di.–Do. 14.00–15.30 Uhr
info@ptkbayern.de
www.ptkbayern.de

einträchtigungen statt. Im vergange
nen Jahr hat die PTK Bayern bereits 
einen Austausch zur Situation von Kam
mermitgliedern mit Beeinträchtigun
gen durchgeführt. Die Treffen bieten 
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch 
und zum Erkennen und Abbau von Bar
rieren, die Mitglieder mit Beeinträchti
gungen in ihrer Berufsausübung und in 
der Wahrnehmung ihrer Kammermit
gliedschaft erfahren. Der Austausch 
fand mit Mitgliedern und Vorstandsmit
gliedern der Kammern aus Bayern und 
BadenWürttemberg statt. +++

+++ Am 11. Februar 2022 fand ein of-
fener Austausch über Ihre Perspek-
tive auf die Zukunft der Psychothe-
rapie in der Kinder- und Jugendhilfe 
statt. Der Austausch knüpfte an eine 
Veranstaltung im Sommer 2021 an, 
die bereits genutzt wurde, um über die 
Eckpunkte der neuen Weiterbildungs
ordnung zu informieren und anschlie
ßend rege über mögliche Chancen und 
Herausforderungen zu diskutieren. Die 
Austauschrunden dienen als Chance 
zur Vernetzung der in der Jugendhilfe 

tätigen Kammermitgliedern untereinan
der und mit der PTK Bayern. +++

Bevorstehende Veranstaltungen

Der 9. Bayerische Landespsycho-
therapeutentag zum Thema Bindung 
und Beziehung findet am 19. März 
2022, 10–17.30 Uhr, statt.

Informationen und Programme 
zu unseren Veranstaltungen 
finden Sie außerdem immer auf 
unserer Homepage: 
www.ptk-bayern.de

Vorgezogener Ruhestand des 
Geschäftsführers Herrn Hillers

Nach mehr als 19jähriger erfolgreicher 
Tätigkeit ist Herr Alexander Hillers, Ge
schäftsführer unserer Kammer, zum 
1. Februar 2022 auf eigenen Wunsch in 
den vorgezogenen Ruhestand getreten. 
Wir wollen Herrn Alexander Hillers für 
seine langjährige und wertvolle Arbeit 
in unserer Kammer auch auf diesem 
Wege nochmals herzlich danken und 

ihm für seinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute, vor allen Dingen Gesund
heit und Wohlergehen, wünschen. Die 
Aufgaben als Geschäftsführer hat nun 
unser Justitiar, Herr Thomas Schmidt, 
kommissarisch übernommen.

Redaktion

Vorstand und Geschäftsstelle der PTK 
Bayern
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Berlin hat einen neuen Vorstand

In der konstituierenden Delegierten
versammlung der VI. Legislatur (2021–
2026) am 5. Oktober 2021 wurde mit 
großer Mehrheit der neue Vorstand der 
Psychotherapeutenkammer Berlin ge
wählt. In nachfolgenden Kurzportraits 
will er sich Ihnen vorstellen:

Präsidentin der VI. Legislatur:  
Eva Schweitzer-Köhn

(Berliner Forum Psychotherapie,  
Psychodynamische Verfahren und 
Psychoanalyse für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene)

Als Präsidentin bin ich zuständig für die 
politische und fachliche Repräsentanz 
aller approbierten Psychologischen 
Psychotherapeut*innen und Kinder 
und Jugendlichenpsychotherapeut*in
nen Berlins. Ich vertrete unsere beiden 
Berufe in den Gremien auf der Bun
des und Landesebene sowie in der 
Kammer. Grundlage meiner Tätigkeit 
sind die Beschlüsse der Delegierten
versammlung und des Vorstandes. Die 
Überwachung, Umsetzung und auch 

die Vorbereitung dieser Beschlüsse er
folgt zusammen mit unserer Geschäfts
führerin, Frau KemperBürger, und der 
Geschäftsstelle der Kammer. Die Ver
tretung der Kammer vor Gerichten und 
die Berufs und Fachaufsicht gehören 
zu meinen Aufgaben. Ich möchte die 
Zukunft unseres Berufes mitgestalten. 
Dazu gehört z. B. die Einführung der 
neuen Weiterbildung in der Berliner 
Kammer. An einer sinnvollen Quali
tätssicherung soll gearbeitet werden, 
die den Praxen und den Behandlungen 
tatsächlich nützt und psychotherapeuti
sche Prozesse nicht stört. Der Prozess 
der Digitalisierung wird weiter konst
ruktiv kritisch begleitet, die Ergebnisse 
werden bewertet und diskutiert.

Ich möchte dazu beitragen, unseren 
Beruf zukunftsfest zu machen, damit 
Psychotherapeut*innen in der Zukunft 
die ihnen zustehende und angemesse
ne Rolle entsprechend ihrer Qualifikati
on in der Versorgung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen einnehmen 
– in der ambulanten Versorgung, in der 
stationären Versorgung und im instituti
onellen und öffentlichen Bereich.

Vizepräsidentin der VI. Legislatur: 
Dr. Lea Gutz

(Vereinigung Berliner  
Psychotherapeu t*innen)

PPT, VT Einzel und Gruppentherapeu
tin, promoviert in Klinischer Psycholo
gie an der FU Berlin, niedergelassen in 
einer Jobsharingpraxis. Zuvor tätig als 
Honorartherapeutin, als Angestellte ei
nes MVZ und in eigener Privatpraxis.

In der letzten Legislaturperiode der 
Psychotherapeutenkammer Berlin en
gagierte ich mich als Sprecherin des

Ausschusses Versorgung, Mitglied im 
Ausschuss Aus, Fort und Weiterbil
dung und Mitglied der Kommission Öf
fentlichkeitsarbeit der Psychotherapeu
tenkammer Berlin.

In meiner neuen Rolle als Vizepräsidentin 
habe ich im Vorstand die Ressorts Psy
chotherapeutische Versorgung (regionale 
Bedarfsplanung, RichtlinienPT, Komplex
versorgung) und Finanzen übernommen. 
Besonders setze ich mich ein für eine re
alistische Bedarfsplanung, um das Recht 
der Patient*innen auf Psychotherapie zu 
gewährleisten und Wartezeiten zu verkür
zen. Weitergehend engagiere ich mich 
für die Berücksichtigung der besonde
ren Bedarfslage in Pandemiezeiten, für 
einen besseren, barrierearmen Zugang 
für unterversorgte Patient*innengruppen, 
für eine Versorgung, die auf die Bedürf
nisse aller Lebenswelten eingeht (z .B. 
der LGBTIQ+Community) sowie für 
Patient*innenrechte und interessen und 
die Qualitätssicherung bei neuen digita
len Gesundheitsanwendungen und On
lineTherapieangeboten.

Ich stehe für eine verfahrensübergrei
fende, solidarische Berufspolitik, die 

BE
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unsere Interessen effektiv vertritt und 
unsere Relevanz im Gesundheitssys
tem deutlich macht.

Beisitzer*innen der VI. Legislatur:

Eva Frank

(Vereinigung Berliner  
Psychotherapeu t*innen)

Als Kinder und Jugendlichenpsychothe
rapeutin und Systemische Therapeutin 
freue ich mich sehr, mich für eine besse
re Bedarfsplanung, für das Themenfeld 
Präventionsarbeit und Elternarbeit, unter 
guten Rahmenbedingungen, einsetzen 
zu können. Kinder und Jugendliche be
nötigen eine starke Vertretung in der 
psychotherapeutischen Versorgung. Die 
Fortsetzung der KJHGTherapien wird 
ein wichtiger Teil in dieser Legislatur 
sein. Da die Außenwirkung unseres Be
rufsstandes zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, halte ich eine proaktive Pres
se und Öffentlichkeitsarbeit unserer 
psychotherapeutischen Interessenver
tretung für wichtig. Gerne trage ich mit 
meinem Engagement zu den anstehen
den Aufgaben bei.

Anna Heike Grüneke

(Berliner Forum Psychotherapie)

Ich möchte mich in der kommenden 
Legislaturperiode im Vorstand der Psy

chotherapeutenkammer für die Inte
ressen der Kinder und Jugendlichen
psychotherapeut*innen in Berlin ein
setzen. Besonders wichtig ist mir der 
Erhalt der fachlich qualitativen und gu
ten Ausbildung in den Ausbildungsins
tituten. Ich möchte mich dafür einset
zen, dass die KJHGKommission wei
tergeführt wird und mit der Senatsver
waltung das Thema Hilfe zur Erziehung 
neu verhandelt wird. Die Versorgung 
schwer kranker Kinder und Jugendli
cher ist ein wichtiger Bereich, dem ich 
mich widmen möchte. Die Kooperation 
und Vernetzung ambulanter und stati
onärer Behandlung sollte verbessert 
werden damit die Übergänge besser 
gelingen können. Es braucht in Berlin 
eine angemessene Bedarfsplanung, 
da sowohl im stationären als auch im 
KJHGBereich die Angebote in den 
letzten Jahren schlechter geworden 
sind. Diesen Themen werde ich mich 
widmen.

Maria del Pilar Isaac-Candeias

(Berliner Forum Psychotherapie,  
Psychodynamische Verfahren und 
Psychoanalyse für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene)

Ich möchte mich in meiner Vorstands
tätigkeit vor allem um drei Bereiche 
kümmern: Migration, Prävention und 
Öffentlichkeitsarbeit. Migration: Wie 
können wir mit unserem Fachwissen 
helfen, den vielen Menschen aus an
deren Kulturen, die hier mit uns leben, 
das Leben in der Fremde zu erleichtern? 
Wie können wir der deutschen Bevöl

kerung besser nahebringen, was es be
deutet, nicht zur Mehrheitsgesellschaft 
zu gehören? Was können die Kammern 
tun, damit es für Migrant*innen einfa
cher wird, eine Psychotherapie in ihrer 
Muttersprache machen zu können? 
Prävention: Die Krankenkassen sind 
nach § 20 SGB V mit dem Präventions
gesetz verpflichtet, ca. 7 € pro Versi
chertem für Leistungen zur primären 
Prävention und Gesundheitsförderung 
aufzuwenden. Im Bereich Präventi
on psychischer Erkrankungen gibt es 
kaum Angebote. Diese müssen wir 
entwickeln. Öffentlichkeitsarbeit: Ich 
möchte mich weiterhin dafür einset
zen, die Kommunikation nach innen 
zu unseren Mitgliedern zu verbessern. 
Aber auch nach außen in die Gesell
schaft hinein muss unsere Berufsgrup
pe mit ihren wichtigen Kompetenzen 
sichtbarer werden. Was braucht es 
strukturell und inhaltlich, um gute psy
chotherapeutische Arbeit ausüben zu 
können? Ein weiterer Bereich, der mir 
sehr am Herzen liegt, ist das Thema 
unseres Nachwuchses. Was können 
wir von Seiten der Kammer tun, um 
eine größere Solidarität zwischen den 
Generationen beim Problem der Pra
xisverkäufe und der Entwicklung der 
Verkaufspreise zu fördern?

Dr. Christina Jochim

(Vereinigung Berliner  
Psychotherapeu t*innen)

Den Stellenwert der Psychotherapie 
in Kliniken zu stärken und Psycho the
rapeut*innen in Institutionen (PTI) zu
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vertreten – diesen Zielen widme ich 
mich im Vorstand der Psychotherapeu
tenkammer Berlin. Meine Erfahrungen 
aus der Psychiatrie, der Psychoonko
logie und der Psychosomatik zeigen 
mir, wie wichtig neben der Sicherung 
von Aus und Weiterbildung auch die 
strukturellen und formalen Rahmenbe
dingungen von Psychotherapie sind. 
Damit psychotherapeutische Expertise 
bei Patient*innen in Kliniken auch an
kommt, braucht es eine gute Vertretung 
im Gesundheitssystem. Hierbei sind 
die Selbstverwaltung und die Kammer 
zentrale Bausteine und benötigen unser 
Engagement.

Michael Krenz

(Berliner Forum Psychotherapie,  
Psychodynamische Verfahren und 
Psychoanalyse für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene)

Im Vorstand bin ich für das Ressort 
„Aus, Fort und Weiterbildung“ zustän
dig, Sprecher der Kommission „Weiter

bildung“ und bereite u. a. Beschlussvor
lagen für den Vorstand und die Delegier
tenversammlung vor: Eine zentrale Auf
gabe in dieser Legislatur besteht in der 
Konzeptualisierung einer fachlich und 
juristisch abstimmungsreifen Berliner 
Weiterbildungsordnung zum Fachpsy
chotherapeuten und in der Mitarbeit bei 
der operativen Umsetzung für das Land 
Berlin vor dem Hintergrund des Berliner 
Heilberufekammergesetzes und der 
vom Deutschen Psychotherapeuten
tag der BPtK verabschiedeten Muster
weiterbildungsordnung. Den Vorstand 
vertrete ich im Ausschuss „AFW“, mit 
dem ich eng zusammenarbeite.

In diesem Zusammenhang ist die Ent
wicklung der Zusammenarbeit mit den 
Berliner Universitäten („Ausbildung“) von 
besonderer Bedeutung, Focus: Berufs
praktische Tätigkeiten in den Psycholo
giestudiengängen, insbesondere in ihrer 
Beziehung zur zukünftigen Weiterbildung 
zum/zur Fachpsy cho thera peut*in.

Im Bereich „Fortbildung“ gehören die 
fachliche und juristische Weiterentwick
lung/Anpassung der Fortbildungsord
nung, die Zertifizierung von Fortbildungs
veranstaltungen und die Vorbereitung 
der Ausgabe von Fortbildungszertifika
ten für die Kammermitglieder in Zusam
menarbeit mit der Geschäftsstelle zu 
den weiteren Aufgaben des Ressorts.

Ute Meybohm

(Berliner Bündnis für psychische  
Gesundheit)

Ich bin zuständig für Angestellte im 
Feld der institutionellen, psychiatrisch

psychotherapeutischen Versorgung, 
Komplexleistungen außerhalb des 
SGB V, zudem für die Arbeitskreise PT 
mit älteren Menschen, PT mit Men
schen mit Intelligenzminderung sowie 
für die Themen PsychInfo und betrieb
liche Prävention. Mein Anliegen ist, die 
Psychotherapie in der institutionellen 
Versorgung zu stärken und feldspezifi
sche Netzwerke aufzubauen, um den 
fachlichen und berufspolitischen Aus
tausch unter Kammermitgliedern zu
verbessern. Ich unterstütze Verfahrens 
und Methodenvielfalt im institutionel
len Bereich (inkl. der Humanistischen 
Psychotherapie) sowie die Gleich
stellung von Psychotherapeut*innen 
und Fachärzt*innen in Bezahlung und 
Leitungskompetenzen. Die Vorstands
arbeit verstehe ich als Teamarbeit auf 
Augenhöhe mit Transparenz gegenüber 
Delegierten und Mitgliedern.

Dr. Hans-Peter Tossmann

(Neue Wege – DGVT und Freund*innen)

Ein Schwerpunkt meiner Arbeit im Vor
stand der Berliner Psychotherapeuten
kammer ist die Digitalisierung in der 
psychotherapeutischen Versorgung. Hier 
geht es darum, Kolleginnen und Kolle
gen über neuere Entwicklungen zu in
formieren, diese zu diskutieren, um eine 
fachlich fundierte und kritische Haltung 
entwickeln zu können. Ein weiterer Fo
kus meiner Vorstandsarbeit liegt auf dem 
Bereich der Qualitätssicherung. Auch hier 
stehen Veränderungen an, die beobach
tet und mit der Profession diskutiert und 
bewertet werden müssen. Ferner möch
te ich die Interessen unserer Profession 
stärker in Forschung und Wissenschaft 
einbringen, insbesondere zu Fragen der 
psychotherapeutischen Versorgung.
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Die PiADelegierten stellen sich vor

Als Psychotherapeut*innen in Ausbil
dung (PiA) hatten wir bis 2021 Rede 
und Antragsrecht in Delegiertenver
sammlungen und waren aktiv an Sitzun
gen der Ausschüsse beteiligt. Durch un
sere Mitarbeit als PiAVertreter*innen 
waren das Kennenlernen der Strukturen 
und Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Kammer bereits möglich. Wir hatten 
jedoch kein Stimm und Wahlrecht. So 
konnten wir die PiArelevanten Themen 
nicht mitbestimmen. Deshalb haben wir 
2021 eine Quorumsliste aus freiwilligen 
Mitgliedern zur Wahl aufgestellt, damit 
wir als PiADelegierte gewählt werden 
konnten und die Rechte der Berliner 
PiA vertreten können. Seit 2021 haben 
wir nun Rechte und Pflichten wie die 
Pflichtmitglieder. Während bis zur Be
handlungserlaubnis die Mitgliedschaft 
beitragsfrei ist, werden von uns danach 
nur Beiträge erhoben, sofern ein Ein
kommen überschritten wird. Freiwilli
ges Mitglied kann jede*r PiA werden, 
der*die einen Antrag bei der Psycho
therapeutenkammer einreicht.

Wir sind drei PiADelegierte, die aus 
der Quorumsliste gewählt wurden. 
Unsere Liste besteht aus unseren 
Nachrücker*innen für Delegiertenplät
ze, da wir nur alle fünf Jahre gewählt 
werden können und wir selbst zuvor 
schon approbiert sein könnten. Wir tref
fen uns regelmäßig mit der Liste um 
die Kammerthemen zu besprechen und 
gemeinsame Entscheidungen zu tref
fen. Als PiADelegierte arbeiten wir in 
Ausschüssen und den Delegiertenver
sammlungen mit und haben Stimm, 
Wahl, Antrags und Rederecht.

Ich bin der Redaktion beigetreten, damit 
unsere Stimme auch in der Kammeröf
fentlichkeit verstärkt Gehör findet. Zum 
Anlass dieser Vorstellung habe ich mei
ne beiden Kolleg*innen M.Sc. Elodie 
Singer und M.Sc. Paul Schumann zu 
ihrer Arbeit interviewt.

Paul, wie bist du PiA-Delegierter 
geworden und was hat Dich dazu 
bewegt?

Ich habe im Zuge dessen, dass ich mich 
um meine Ausbildung gekümmert ha

be, aus politischem Interesse geguckt, 
wo wir vertreten sind. Ich weiß von mei
nen Freund*innen, dass es nicht ein
fach ist, PiA zu sein und wollte schauen, 
was sich da ändern lässt. Ich habe über 
das PiAForum von den Aktivitäten der 
KammerPiA erfahren, bzw. von dem 
Beitrittsprozess. Und dann habe ich ein
fach geschaut und entschieden, dass 
ich das gerne machen würde. Ich habe 
mich auf die Liste setzen lassen. Nicht 
mit der Absicht, direkt als Delegierter 
gewählt zu werden, genauso, wie Du, 
sondern sich das erst einmal anzu
schauen, weil ich noch neu dabei bin. 
Und dann ist es einfach dazugekommen 
und ich finde es klasse.

Elodie, wie habt ihr es geschafft, 
als freiwillige Mitglieder gewählt zu 
werden?

Wir haben es geschafft, gewählt zu 
werden durch geballte Diskussions
freude und Wohlwollen, dass wir uns 
die Sorgen angehört haben, die viel
leicht bei den Kammermitgliedern und 
Delegiert*innen mitschwingen könn
ten. Das hat dazu geführt, Gründe zu 
finden, einen Kompromiss zu schlie
ßen. Im Endeffekt ist es nicht zu hun
dert Prozent das, was wir wollten, son
dern es ist ein Kompromiss, der für alle 
gut machbar ist.

Was hat sich seit dieser Delegierten-
wahl für die PiA geändert?

Nach der Wahl hat sich insofern etwas 
geändert, dass wir tatsächlich einen 
anderen Status haben. Wir haben bei 
den großen Entscheidungen, die in den 
Delegiertenversammlungen getroffen 
werden, fast 10 Prozent Mitsprache
recht mit drei von 45 Stimmen, was viel 
mehr als vorher ist. Wir werden auch 
von den verschiedenen Listen als eben
bürtig gesehen, auch bei der Entschei
dungsfindung. Die Kommunikation war 
vorher schon sehr wohlwollend und 
auch auf Augenhöhe, aber wir werden 
jetzt als Kolleg*innen wahrgenommen.

Was könnt ihr den PiA in anderen 
Bundesländern mitgeben?

Macht einfach weiter so. Es gibt keine 
Gründe dagegen, uns als Kammermit

glieder aufzunehmen, sonst hätten die 
wenigen Bundesländer es ja nicht um
gesetzt.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft 
der PiA in der Kammer?

Ich wünsche mir auf jeden Fall Gleich
berechtigung mit den PTW. Dadurch, 
dass diese eine Mitgliedschaft haben 
werden, ist das vielleicht utopisch, aber 
ich wünsche mir eine Bereitschaft der 
Politik an den Missständen der PiA wei
terzuarbeiten, obwohl es nur eine Über
gangsphase ist.

Danke, Elodie!

Eichel, Schumann, Singer (v. l. n. r.)

Ich freue mich auf die nächsten Aus
schusssitzungen und Delegiertenver
sammlungen mit Elodie und Paul und 
auf die gemeinsame Arbeit mit unserer 
Quorumsliste. Dadurch, dass wir drei 
unterschiedliche psychotherapeutische 
Schulen vertreten (VT, ST und TP), zahl
reiche PiA für Kinder und Jugendliche in 
unserer Liste haben und direkte Erfah
rungen aus dem Klinikbereich und aus 
der Wissenschaft mitbringen, bieten 
wir geballte Expertise für die Psycho
therapeutenkammer Berlin.

Dr. Kristina Eichel
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Zukunft der Psychotherapeutenkammer Bremen

Als die Kammerversammlung am 
Abend des 18. Juni 2019 einen neuen 
Vorstand wählte, wurde damit die vor
angegangene Planung konkret. Nach 
einer Vorbereitungsphase, die von Ar
beitskreisen und teilweisen Hospitati
onen begleitet war, sollte nun ein Ge
nerationswechsel eingeläutet werden. 
Der Plan sah vor, dass Hans Schindler 
als neuer Präsident einen jungen Vor
stand aktiv in die Verantwortung ein
führen und so einen Transformations
prozess begleiten sollte. Ziel war es, 
die Kammer in ihrer Eigenständigkeit 
zukunftsfähig zu machen.

Wir alle wissen, dass es anders kam.

Der schmerzliche Verlust von Hans 
Schindler ließ den damaligen Vor
stand zunächst konsternieren. Auch 
wenn formal die Verantwortung auf 
die stellvertretende Präsidentin über
ging, formierten sich rasch die vier 
Vorstandskolleg*innen als Team. Alle 
übernahmen Verantwortung über die 
ursprüngliche Aufgabenverteilungs
pläne hinaus. Die Geschäftsstelle der 
Kammer leistete zu diesem Zeitpunkt 
enorme Unterstützung. Zusätzlich 
brachten sich einzelne Kammermitglie
der in verschiedenen Bereichen hilf
reich ein. Ebenso entlastete der Einsatz 
der Kolleg*innen in den Ausschüssen 
die vier Vorstandsmitglieder.

Bereits am 05. November 2019 konnte 
dann mit Amelie Thobaben die erste 
Kammerpräsidentin in Bremen gewählt 
werden. Der bisherige Vorstand hatte 
sich abgestimmt und war bereit, die 
begonnene Arbeit fortzusetzen und den 
Übergangsprozess zu gestalten. Die 
Kammerversammlung entschied sich 
zudem dazu, den Vorstand um zwei 
weitere Beisitzer*innen zu erweitern.

HB

Und dann kam Corona und wie-
der kam alles anders als geplant

Mit Beginn der Pandemie kamen wir er
neut in einen damals nicht absehbaren 
Krisenmodus, der es mit sich brachte, 
dass die reguläre Arbeit an den wichti
gen strukturellen und inhaltlichen Auf
gaben sowohl in Bezug auf die Kammer 
selbst, auf das Land Bremen und auf 
die Bundespolitik immer erst stattfin
den konnte, nachdem alle pandemie
spezifischen Fragen des Augenblicks 
geklärt schienen.

So waren die Rahmenbedingungen der 
ersten Monate unserer Tätigkeit. War
um diese Einordnung? Wir blicken heu
te als Kammervorstand auf Dreiviertel 
unserer Amtszeit und ziehen eine Zwi
schenbilanz unserer bisherigen Arbeit. 
Die letzten drei Jahre haben Spuren hin
terlassen. Gleichzeitig fragen wir uns 
und Sie und Euch, auch mit Blick auf die 
Kammerwahl 2023, wie es weiterge
hen kann und wird.

Aufgabenfelder und Verantwort-
lichkeiten klar benennen können

Die Gesellschaft, der Staat, überträgt 
den Kammern Aufgaben in Selbstver
waltung, die ohne Kammern (als Kör
perschaften öffentlichen Rechts) dem 
Staat vorbehalten wären. Mit dieser 
Konstruktion verbinden sich Pflichten, 
aber es werden auch große Gestal
tungsmöglichkeiten der eigenen beruf
lichen Interessen ermöglicht.

Unsere bremische Kammer wurde 
2000 gegründet. Damit war die Psycho
therapeutenkammer Bremen bundes
weit die erste Kammer der neuen Heil
berufe Psychologische Psycho thera
peut*in und Kinder und Jugend lichen
psychotherapeut*in. Mit dem Inkrafttre 
ten des Psychotherapeutengesetzes 
1999 war dieser Prozess möglich ge
worden.

Selbstverwaltung bedeutet, dass die 
Kammerversammlung die ehrenamtli

Klausurtagung des Vorstands, teils in Präsenz, teils online, im Dezember 2021.
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chen Vertreter*innen im Kammervor
stand und in den Ausschüssen der Psy
chotherapeutenkammer Bremen sowie 
die Delegierten im deutschen Psycho
therapeutentag wählt. Eine Versamm
lung der Psychotherapeutenkammer als 
Vollversammlung aller Kammermitglie
der ist deutschlandweit einmalig. Die 
Kammerversammlung stimmt über die 
Regelwerke der Bremer Kammer ab: 
die Satzung und verschiedene Ordnun
gen. Im Bremischen Heilberufsgesetz 
wird als zentrale Aufgabe der Kammer 
die Vertretung der Belange ihrer Mit
glieder im Einklang mit den Interessen 
der Allgemeinheit benannt. Neben der 
Aufsicht über die Berufspflichten der 
Kammerangehörigen beinhaltet dies 
die Förderung der beruflichen Fortbil
dung und die Gestaltung der Weiter
bildung, die Qualitätssicherung der 
Berufsausübung ihrer Mitglieder, die 
Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen 
Patient*innen und Behandler*innen, die 
Vermittlung bei Streitigkeiten von Kam
mermitgliedern untereinander, Abgabe 
von Stellungnahmen zu Gesetzes und 
Verordnungsentwürfen, Erstattung von 
Gutachten zu Angelegenheiten des psy
chotherapeutischen Berufes und Fach
gebietes.

Die bisherige Aufteilung der Arbeits
felder beinhaltete für den Vorstand 
viele primär verwaltungstechnische 
Aufgaben. Durch die Stärkung und den 
Ausbau der hauptamtlichen Strukturen 
konnten diese Aufgaben vermehrt an 
die Geschäftsstelle abgegeben werden.

Die dadurch gewonnene Schärfung des 
ehrenamtlichen Profils soll weiter vor
angetrieben werden. So werden die je
weiligen Verantwortlichkeiten und auch 
die Beteiligungsmöglichkeiten für Kam
mermitglieder klarer.

Trennung von hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Aufgaben

Mit dem Ausbau der hauptamtlichen 
Strukturen in der Geschäftsstelle der 
Kammer konnten wichtige Weichen für 
eine Professionalisierung gestellt wer
den. Zukünftig werden die Kammern 
mehr Verwaltungsaufgaben überneh
men und sollen gleichzeitig weitere 

Anforderungen an z. B. Digitalisierung 
erfüllen. In den letzten drei Jahren 
wurde deutlich, dass diese Aufgaben 
eine verwaltungstechnische bzw. ju
ristische Expertise benötigen, die von 
einem ehrenamtlichen Vorstand nicht 
geleistet werden kann. Daher entwarf 
der Vorstand ein mehrstufiges Kon
zept, um die Geschäftsstelle zu erwei
tern. Mit Frau Keil konnte eine weitere 
hauptamtliche Mitarbeiterin gewonnen 
werden und Frau Flügger erklärte sich 
bereit, auch nach ihrem Rentenbeginn 
die Geschäftsstelle weiterhin bei Be
darf zu unterstützen. Nach Beratungen 
mit unserem Justiziar Herrn Rasehorn 
und in Absprache mit dem Finanzaus
schuss wurde dann die Einstellung ei
ner Geschäftsführerin erwogen. Nach
dem die Kammerversammlung 2021 
diesem Plan zustimmte, erfolgte die 
Ausschreibung. Der Vorstand führte die 
Auswahlgespräche mit verschiedenen 
Bewerber*innen. Ende 2021 konnte 
dann Frau LindenthalSchmidt als erste 
Geschäftsführerin der Psychotherapeu
tenkammer Bremen ihre Arbeit aufneh
men. Schon jetzt erlebt der Vorstand 
dadurch Entlastung im Tagesgeschäft. 
So kann sich nun jedes Vorstandsmit
glied den ursprünglich angedachten 
Aufgaben zuwenden.

Politisch wirksam werden

Es gelang, unseren Berufsstand po
litisch sichtbar zu halten. Einerseits 
durch engagierte Öffentlichkeitsar
beit, aber auch durch konkrete Mitge
staltung. Wir brachten uns aktiv in die 
Beratungen des Bremischen Kranken
hausgesetzes ein. Durch direkte poli
tische Gespräche mit Vertreter*innen 
verschiedener demokratischer Partei
en wurden unsere Anliegen platziert. 
Diese persönlichen Kontakte führen 
dazu, dass unser Berufsstand von den 
Akteur*innen der (Gesundheits)Politik 
gehört und ernstgenommen wird. In 
ähnlicher Weise engagieren wir uns 
in verschiedenen Gremien, in denen 
psychosoziale und gesundheitspoliti
sche Themen von Prävention und Ver
sorgung beraten werden. Dort treten 
Vorstandsmitglieder oder beauftragte 
als zuverlässige Partner*innen auf, die 
sich nicht scheuen, auch bei kontrover

sen Themen unsere Fachlichkeit einzu
bringen.

Attraktivität des Ehrenamtes 
stärken

Das berufspolitische Ehrenamt ist und 
bleibt wichtig. Wir sollten die Bedin
gungen, in denen unser Berufsstand ar
beitet, weiterhin selbst gestalten. Dazu 
– und das ist unsere persönliche Erfah
rung – ist es hilfreich, die Bedingungen 
für ein ehrenamtliches Engagement so 
zu gestalten, dass hier die Hürden mög
lichst niedrig bleiben.

Konkret heißt das: Die nächste Kam
merversammlung soll dafür genutzt 
werden, über eine Veränderung der 
Entschädigungsordnung zu diskutieren. 
Ist es möglicherweise an der Zeit, dass 
jedes Kammermitglied, das sich in der 
Kammerarbeit einbringt, Anspruch auf 
eine Aufwandsentschädigung erhalten 
sollte? Bislang sieht unsere Entschädi
gungsordnung das nur für bestimmte 
Personen vor. Die Höhe der Entschä
digung soll so ausgestaltet sein, dass 
Verluste, die durch Ausfälle in der 
Haupterwerbstätigkeit entstehen, mi
nimiert werden. Schon jetzt haben wir 
die Möglichkeit, Betreuungsaufwand zu 
entschädigen.

Eine Erfahrung aus der Pandemie: Viele 
Gremientreffen können durch Online
Formate so terminiert werden, dass 
weniger Ausfälle durch Reisezeit ent
stehen und die Tätigkeit im Haupter
werb weniger stark eingeschränkt wird.

Durch die Einbindung vieler Kammer
mitglieder, z. B. durch Beauftragungen 
für Spezialthemen, verteilt sich die Be
lastung der Einzelnen besser. In eini
gen Fällen ist das schon lange geübte 
Praxis. Dies weiter auszubauen wäre 
sicherlich sinnvoll.

Angestellte, 
Psychotherapeut*innen in Institu-
tionen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut*innen

Mehrfach fiel uns auf, dass in Bremen 
die Interessen der Kolleg*innen, die an
gestellt oder in Institutionen tätig sind, 
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nicht sichtbar werden. Uns begegnet 
beispielsweise immer wieder, dass in 
Kliniken selten die korrekten Berufsbe
zeichnungen genutzt werden. Trotz Ap
probation als Psychotherapeut*in wird 
oft ausschließlich von Psycholog*innen 
gesprochen. Wir fragen uns, ob dadurch 
auch eine korrekte Eingruppierung für 
das Gehalt vermieden wird. Einen Aus
tausch mit den Beteiligten zu solchen 
und anderen Fragen würden wir uns 
wünschen. Aus anderen Landeskam
mern und aus der Bundespsychothera
peutenkammer kennen wir engagierte 
Ausschüsse für Psychotherapeut*innen 
in Institutionen, in denen die Interessen 
und Perspektiven dieser Kolleg*innen 
im Fokus stehen.

Vor dem Hintergrund der zu etablieren
den neuen Weiterbildung bekommen 
die Kolleg*innen in den Institutionen 
(Universitäten, Weiterbildungsinstitute, 
Kliniken, Beratungsstellen usf.) neue 
Rollen. Der Austausch und die Vernet
zung untereinander erhalten eine ganz 
neue Bedeutung.

Ähnlich wie für die Angestellten, 
fehlt es in Bremen bisher an einer 
berufspolitischen Struktur für die Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeu
t*innen (KJP). Der Vorstand hat mehr

fach festgestellt, dass in Bremen KJP 
weniger intensiv an der berufspoliti
schen Arbeit beteiligt sind als es an an
deren Orten der Fall ist.

Aus diesem Grund lud der Vorstand im 
vergangenen Jahr Doreen Seefeld als 
Vorsitzende des Arbeitskreises Kinder 
und Jugendlichenpsychotherapie (AK 
KJP) zu einer Vorstandssitzung ein. Es 
fand zunächst ein Austausch darüber 
statt, welche Aufgaben der AK KJP 
derzeit bereits übernimmt und welche 
Perspektive der Arbeitskreis für sich 
sieht. Es wurde dargestellt, dass der 
Schwerpunkt des Arbeitskreises der
zeit auf der Vernetzung von KJP in den 
verschiedenen Versorgungsbereichen 
in Bremen liegt und nicht auf den be
rufspolitischen Aspekten.

Der Vorstand hält daher die Einrichtung 
eines KJPAusschusses für wichtig, um 
die Kolleg*innen stärker in die Kammer
arbeit zu integrieren und dadurch mehr 
Partizipation auf Landes und Bundes
ebene zu ermöglichen. Aufgaben wären 
z. B. den Vorstand in KJPThemen zu 
beraten, KJPVeranstaltungen zu initi
ieren, Vernetzung der KJP zu unterstüt
zen und KJP in die Öffentlichkeitsarbeit 
zu bringen. Wir möchten, dass die KJP 
und ihre Arbeit in Bremen und in der 

Selbstverwaltung sichtbarer werden 
und sich KJP für die Kammerarbeit in
teressieren. Für den Vorstand wird Frau 
Mörsberger den Prozess federführend 
begleiten.

Einladung zur breiten Beteiligung

In einem Jahr wird die Kammerver
sammlung die Aufgabe haben, einen 
Vorstand zu wählen. Uns als amtieren
der Vorstand ist es ein Anliegen, in den 
kommenden Monaten die Vorausset
zungen für mehr Beteiligung zu stärken.

Daher werden wir in einer Reihe von 
Informationsveranstaltungen über Kam
merarbeit aufklären und immer wieder 
versuchen, die Möglichkeiten – auch 
von begrenztem Engagement – aufzu
zeigen.

Einerseits Sinnhaftigkeit und Notwen
digkeit der berufsständischen Selbst
verwaltung aufzuzeigen, andererseits 
mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu 
schaffen, damit könnte unsere Agen
da überschrieben werden. Wir hoffen, 
Sie und Euch für ein Engagement in der 
Kammer gewinnen zu können, und la
den jetzt schon herzlich zu den geplan
ten Veranstaltungen ein.

Geschäftszeiten:
Mo., Di., Do., Fr.: 10.00 – 12.00 Uhr
Mi.: 13.00 – 14.30 Uhr
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gematik trifft Nordkammern: Informationsveranstaltung zur Einführung der ePA

Am 3. November 2021 veranstaltete 
die Psychotherapeutenkammer Ham
burg im Verbund mit den anderen 
Nordkammern Bremen, Niedersach
sen und SchleswigHolstein gemein
sam mit der gematik eine zweistündi
ge OnlineInformationsveranstaltung 
mit über 500 Teilnehmer*innen zur 
elektronischen Patientenakte (ePA). 
Als Repräsentant*innen der beteilig
ten Psychotherapeutenkammern be
grüßten Dr. Kim Sarah Heinemann 
(Bremen), Dagmar Schulz (Schleswig
Holstein), Roman Rudyk (Niedersach
sen) und Kerstin Sude (Hamburg), die 
ebenfalls die Moderation der Veran
staltung übernommen hatte, die Teil
nehmenden. Zu Beginn führte Kerstin 
Sude in das Thema ein und benannte 
auch kritische Aspekte. So informierte 
sie die Teilnehmer*innen, dass die ePA 
zunächst freiwillig sei, und auch auf mo
bilen Endgeräten wie z. B. Smartphone 
und Tablet laufe. Für die Kammern sei 
es dabei fraglich, ob diese Konstrukti
on und die Geräte bereits ausreichend 
sicher für sensible Gesundheitsdaten 
seien. Die Versicherten seien gefordert, 
selbst zu entscheiden, ob und welche 
Dokumente in der ePA gespeichert 
werden. Gerade für sensible Daten kön
ne das für Patient*innen eine Überfor
derung darstellen. Auch die Rolle der 
Psychotherapeutenkammern bei der 
Digitalisierung wurde thematisiert. Die 
Psychotherapeutenkammern hatten 
bislang mit der Telematikinfrastruktur 

kaum etwas zu tun. Eine stärkere Be
teiligung begann mit der Ausgabe des 
elektronischen Heilberufsausweises 
(eHBA) an die Kammermitglieder. Der 
eHBA ist notwendig, um grundsätzlich 
Zugang zur ePA zu erhalten. Obwohl 
sich aufgrund technischer Schwierigkei
ten die Ausgabe des eHBA zeitlich sehr 
verzögerte, wurde dennoch vom Ge
setzgeber eine sanktionsbewehrte Frist 
bis zum 30. Juni 2021 gesetzt. Bei nicht 
bis zum 30. Juni 2021 bestelltem eHBA 
droht ein Honorarabzug direkt durch die 
KV. Doch, so führte Kerstin Sude aus, 
seien Sanktionen kein sinnvolles Mittel, 
um die Behandler*innen von Sinn oder 
Nutzen des eHBA oder der ePA zu über
zeugen. Die Bundespsychotherapeu
tenkammer (BPtK) und die Landeskam
mern hatten bereits im Vorwege Infos 
und Broschüren zur Verfügung gestellt. 
Kerstin Sude verwies insbesondere 
auf die BPtK „PraxisInfo“ zur ePA und 
zum eHBA. Kerstin Sude schloss damit, 
dass in Bezug auf die ePA Bedenken 
von Seiten der Psychotherapeutenkam
mern um die Sicherheit der sensiblen 
Daten aus psychotherapeutischen Be
handlungen bestehen. Kammermitglie
der äußerten die Sorge, dass das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung 
auf Dauer verloren gehen könnte.

Philipp Mähl, ePAProduktmanager der 
gematik schloss sich mit einem Folge
Beitrag an. Zunächst stellte er die Funk
tionen und den potentiellen Gewinn der 

ePA aus Sicht der gematik vor. Er führte 
in die Funktionsweise und das Konzept 
ein und gab Ausblicke auf die Zukunft. 
Die ePA solle laut Mähl keine Akte 
„über“, sondern „für“ die Patient*innen 
sein. Es würde mit der ePA eine Steige
rung der digitalen Gesundheitskompe
tenz geben. Auch seien die Daten auf 
der ePA verschlüsselt und seines Erach
tens sicher. Er zeigte mit Hilfe eines De
monstrators, wie die ePA aktuell aus
sieht und funktioniert. Im dritten Bei
trag referierte Götz Keilbar, Jurist und 
ePAExperte, zu den juristischen und 
haftungsrelevanten Aspekten sowie 
weiteren rechtlichen Fragen. Er zeigte 
die Legaldefinition der ePA auf, äußerte 
sich zu Pflichten der Behandler*innen, 
z. B. dass diese die ePA auf Verlangen 
befüllen müssen.

Im Anschluss an die Vorträge konnten 
sich Teilnehmer*innen mit ihren Fra
gen, die vorab im Chat gesammelt und 
sortiert wurden, beteiligen. Diese wur
den dann an die Experten verteilt, wel
che jeweils Stellung bezogen. Mit die
ser gemeinsamen OnlineVeranstaltung 
betraten die Nordkammern Neuland. So 
gab es zum Teil technische Hürden zu 
überwinden, doch gelang letztendlich 
eine interessante Veranstaltung, bei der 
viel über die ePA, ihre Funktionalitäten, 
Chancen und Risiken dazu gelernt wer
den konnte.

KS

Bericht über die 85. Delegiertenversammlung am 10. November 2021

Am 10. November 2021 tagte die 85. 
Delegiertenversammlung (DV) der Psy
chotherapeutenkammer Hamburg un
ter Einhaltung der CoronaRegeln zum 
vorläufig letzten Mal in präsenter Form, 

denn der Vorstand hatte aufgrund 
der aktuellen Entwicklung der Covid
19Pandemie beschlossen, alle weite
ren Veranstaltungen bis zum Jahresen
de online stattfinden zu lassen. Zentrale 

Themen dieser Delegiertenversamm
lung waren die Vorstellung und Abstim
mung über den Haushaltsplan 2022, 
die Diskussion zu einer Überarbeitung 
der Gebührenordnung, die nicht nur 
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aufgrund der zukünftigen Weiterbildung 
einer Reform bedarf, der Stand der Ent
wicklung der Musterweiterbildungs
ordnung (MWBO) und die Überlegun
gen zur Umsetzung einer Hamburger 
Weiterbildungsordnung (WBO). Nach 
Begrüßung und Eröffnung durch Prä
sidentin Heike Peper stellte diese zu
nächst Victoria Tunas vor, die seit Okto
ber 2021 als juristische Mitarbeiterin in 
der Kammergeschäftsstelle (Stabstelle 
Recht) tätig ist. Anschließend folgten 
zahlreiche Berichte zu den Aktivitäten 
der Kammer.

Heike Peper berichtete vom Kammer
tag, der von den teilnehmenden Gre
mienmitgliedern als sehr positiv und 
anregend erlebt worden war. Am Vor
mittag hatte der Vortrag von Prof. Cord 
Benecke über „Externe und interne 
Qualitätssicherung – Was macht denn 
da eigentlich Sinn?“, eine lebhafte Dis
kussion zur aktuellen Entwicklung ei
ner Qualitätssicherung im Rahmen der 
ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung unter den Teilnehmenden 
befördert. Am Nachmittag war die psy
chotherapeutische Arbeit in Pandemie
Zeiten das zweite große Thema. Über 
die Ergebnisse des Austausches auf 
dem Kammertag informierte Tita Heyn 
die Delegierten.

Außerdem berichteten Vorstandsmit
glieder über die Informationsveranstal
tungen zur neuen Fortbildungsordnung, 
zur neuen Berufsordnung und über die 
Veranstaltung zur elektronischen Pa
tientenakte in Kooperation mit der ge
matik, die zusammen mit den anderen 
Nordkammern stattgefunden hatte. 
Heike Peper wies auf die Planungen für 
die Jubiläumsveranstaltung zum zwan
zigjährigen Bestehen der PTK Hamburg 
und den 8. Hamburger Psychothera
peutentag hin.

An die Vorstandsberichte schlossen 
sich die Berichte aus Ausschüssen und 
Kommissionen an. Im Rahmen des Be
richtes von der BuKoPiA stellte sich 
Paul Kaiser als Nachfolger von Alexan
der Berndt als Koordinator des AK PiA 
vor. Alexander Berndt wurde von den 
Delegierten für seinen Einsatz für die 
PiA in Hamburg herzlich gedankt und 
Paul Kaiser in seiner neuen Funktion 
begrüßt.

Geschäftsführerin Karen Walter berich
tete über die laufenden Projekte in der 
Geschäftsstelle, die mit dem Ziel, die
se zukunftsfähiger zu machen, initiiert 
worden waren. Zentrale Orientierung 
sei es, alle Angebote durch Digitalisie
rungsmaßnahmen servicefreundlicher 
zu gestalten. Als große Projekte erläu
terte sie den Relaunch der Website, 
den neuen internen Mitgliederbereich 
und das neue Fortbildungsportal, das 
sowohl die Akkreditierung von Fort
bildungsveranstaltungen als auch die 
Dokumentation der Fortbildungspunkte 
der Mitglieder erleichtern und entbüro
kratisieren soll.

Anschließend stellte sie die Planung für 
neue Räumlichkeiten der Geschäfts
stelle vor, da diese u. a. aufgrund der 
zukünftigen Aufgaben im Rahmen der 
Weiterbildung personell weiter wach
sen müsse. Dadurch würde die jetzige 
Größe der Geschäftsstellenräume in 
absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen. 
Die Delegierten unterstützten nach ei
ner kritischen Diskussion die Fortfüh
rung der aktuellen Verhandlungen um 
neue Räumlichkeiten.

Im Anschluss erläuterte Karen Walter 
die Beschlussvorlage zum Haushalts
plan 2022. Sowohl der Vorstand wie 
auch der Haushaltsausschuss hatten 
dem Beschlussvorschlag trotz der Er

wartung einer notwendigen Entnahme 
aus der Betriebsmittelrücklage in 2022 
zugestimmt. Die Beschlussvorlage wur
de nach ausführlicher Erläuterung ein
stimmig von der Delegiertenversamm
lung angenommen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Mus
terweiterbildungsordnung“ stellte 
Heike Peper die weiteren Schritte zur 
Verabschiedung der MWBO auf dem 
39. DPT und zu den geplanten Um
setzungsschritten in Hamburg dar. So 
informierte sie über die Einstellung 
der Referentin für Weiterbildung zum 
1. Januar 2022, die bisherigen und wei
teren Gespräche mit Klinikleitungen, 
die Diskussionen mit der Aufsichtsbe
hörde u. a. zur Revision des Heilberu
fekammergesetzes, der notwendigen 
Verhältnismäßigkeitsprüfung und über 
den Kontakt mit der Abteilung Weiter
bildung der Ärztekammer.

Für die vom Kammervorstand angereg
te Projektgruppe zur fachlichen Beglei
tung des Implementierungsprozesses 
der WBO in Hamburg schlug der Vor
stand eine Gruppe aus Expert*innen 
namentlich vor, die aus allen anerkann
ten Psychotherapieverfahren, den drei 
Weiterbildungsgebieten, den drei Ver
sorgungsbereichen, den Ausbildungs
instituten, der Universität und dem 
Vorstand bestehen soll. Zwei weitere 
Ergänzungsvorschläge erfolgten aus 
den Reihen der Delegierten, so dass 
die Projektgruppe noch durch eine Ver
treterin der Universität und der PiAVer
tretung ergänzt wurde.

Abschließend bedankte sich die Präsi
dentin für die angeregte Diskussion und 
beendet die 85. DV.

TM

Allgemeine Kammerversammlung am 22. November 2021

Präsidentin Heike Peper konnte die 
Mitglieder, die sich zur einmal jährlich 
stattfindenden allgemeinen Kammerver
sammlung eingefunden hatten, aufgrund 
der Entwicklung der CoronaPandemie 
leider nur am Bildschirm begrüßen.

Nach der Einführung in den Rahmen 
der OnlineVeranstaltung berichtete der 
Kammervorstand über ausgewählte Ak
tivitäten der Kammer in 2021, und die 
Vorstandsmitglieder stellten ihre jewei
ligen Arbeitsschwerpunkte vor.

Auch in 2021 waren Kammervorstand 
und Geschäftsstelle intensiv mit der 
Corona-Pandemie befasst. Es hat 
nicht nur großen Informations und Be
ratungsbedarf der Kammermitglieder 
gegeben, auch diverse Anfragen von 
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Medien mussten beantwortet werden. 
An Politik und Krankenkassen wurden 
aufgrund der erhöhten Nachfrage nach 
Psychotherapie konkrete Vorschläge für 
eine kurzfristige Verbesserung der psy
chotherapeutischen Versorgung heran
getragen.

Ein weiteres wichtiges Thema stell
te Vorstandsmitglied Kerstin Sude 
ausführlich vor. Die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen hat auch auf 
Psychotherapeut*innen erhebliche 
Auswirkungen. TelematikInfrastruktur, 
Psychotherapie per Video, elektroni
sche Patientenakte, digitale Gesund
heitsanwendungen (DiGA), elektroni
scher Psychotherapeutenausweis, Da
tenschutz und Datensicherheit waren 
einige relevante Stichworte, die Kerstin 
Sude in ihrem Vortrag erläuterte.

Heike Peper berichtete, dass das neue 
Qualitätssicherungsverfahren (QS) 
für ambulante Psychotherapie, das 

zurzeit vom Institut für Qualität und 
Transparenz im Gesundheitswesen 
(IQTiG) im Auftrag des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (GBA) entwickelt 
wird, von Kammern und Verbänden 
scharf kritisiert wird. Die bislang vor
gesehenen Qualitätsindikatoren seien 
aus fachlicher Sicht nicht geeignet, die 
Qualität psychotherapeutischer Arbeit 
angemessen zu erfassen. Vielmehr dro
he neben einer erheblichen Zunahme 
des bürokratischen Aufwandes eine 
Beeinträchtigung der therapeutischen 
Beziehung. Deshalb haben Bundes
psychotherapeutenkammer (BPtK) und 
Landeskammern neben einer fortlau
fenden fundierten Kritik am geplanten 
QSVerfahren einen professionsinter
nen Beratungs und Diskussionspro
zess zur Qualitätssicherung in der Psy
chotherapie initiiert.

Abschließend schilderte Heike Peper 
den Stand der Ausbildungsreform. Mit 
der Verabschiedung der Musterwei-

terbildungsordnung (MWBO) auf 
dem 39. Deutschen Psychotherapeut
entag wurde eine wichtige Grundlage 
für die zukünftige Weiterbildung zum/
zur Fachpsychotherapeut*in gelegt. Im 
Hinblick auf die nun anstehende Um
setzung der Weiterbildung in Hamburg 
stellte sie die nächsten Schritte vor. 
Geplant sei, die Weiterbildungsordnung 
der PTK Hamburg bis zum Herbst 2022 
in der Delegiertenversammlung zu ver
abschieden.

Trotz der Beschränkungen durch das 
OnlineFormat verlief die allgemeine 
Kammerversammlung in angenehmer 
Stimmung und wurde von den teilneh
menden Mitgliedern zu einem anregen
den Austausch genutzt. In der Hoff
nung, sich beim nächsten Mal wieder 
in Präsenz treffen zu können, schloss 
Heike Peper die Versammlung.

HP

Informationsveranstaltungen zur neuen Berufsordnung am 23. November 2021 
und am 1. Dezember 2021

Seit ihrer Veröffentlichung im Psycho
therapeutenjournal vom 16. September 
2021 gilt in Hamburg eine neue Berufs
ordnung (BO), die sich eng an die Muster
berufsordnung (MBO) der BPtK anlehnt. 
Die Revision der Berufsordnung war 
überfällig, nachdem sich einige Gesetze, 
die auch in die Berufspflichten eingreifen, 
geändert hatten. Dazu war bereits im PTJ 
03/2021 ausführlich berichtet worden.

Zur Vorstellung der neuen Berufsord
nung wurden am 23. November 2021 
und am 1. Dezember 2021 Informati
onsveranstaltungen im Onlineformat 
mit bis zu 100 Teilnehmenden angebo
ten und von vielen Kammermitgliedern 
in Anspruch genommen. Gerne hätten 
die beiden Referenten, der Justitiar Dr. 
Rainer Stelling und Vizepräsident Tors
ten Michels, die Veranstaltungen in Prä
senz abgehalten, weil sich in den bis
herigen Präsenzveranstaltungen zum 
Berufsrecht immer sehr anregende Dis
kussionen mit den Teilnehmenden ent
wickelt hatten.

Nach Begrüßung und einer Einführung 
von Torsten Michels in die Entwicklung 
der Revision der Berufsordnung, stellte 
Dr. Rainer Stelling die wesentlichen Än
derungen der neuen Berufsordnung dar. 
Inhaltlich habe sich gar nicht so viel ver
ändert, aber die Systematik der neuen 
Berufsordnung sei im Wesentlichen an 
die Struktur der MBO angeglichen wor
den. Deshalb wolle er nur die Neuerun

gen benennen und anschließend noch 
einmal auf die Paragraphen eingehen, 
zu denen am häufigsten Beschwerden 
bei der Kammer einträfen und die Be
schwerdekommission beschäftigten.

Dr. Stelling stellte folgende Änderungen 
vor: Die neue BO ist gendergerecht und 
sprachlich vereinfacht worden. An allen 
Stellen, an denen es möglich ist, wird 
von „Kammermitgliedern“ gesprochen, 
womit die bisherigen und zukünftigen 
Berufsbezeichnungen umfasst sind. 
Außerdem ist ein Inhaltsverzeichnis 
vorangestellt worden, was Suche und 
Orientierung vereinfachen. Auch die 
Einsicht in die Behandlungsdokumenta
tion wurde neu gefasst und formuliert 
die Rechte und Pflichten der Kammer
mitglieder klarer. Schließlich wurde die 
Pflicht zu einem Praxisschild, die in der 
MBO bereits lange normiert ist, in die 
Hamburger BO aufgenommen.

Anschließend führte Dr. Rainer Stelling 
in die von ihm so genannten „Ever

Foto: Pixabay
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Geschäftsstelle

Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel.: 040/226 226 060
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Redaktion
An den Texten und der Gestaltung 
dieser Ausgabe wirkten mit: Torsten 
Michels, Heike Peper, Kerstin Sude, 
Karen Walter, Kathrin Zander

greens des Berufsrechts“ ein. In anre
gender und humoriger Weise referierte 
er über die Tücken, die sich aus einer 
mangelhaften Dokumentation (§ 9 BO 
neu, § 12 BO alt), einer nur unzurei
chend umgesetzten Aufklärungspflicht 
(§ 7 BO neu, § 3 BO alt), nicht einge
haltener Schweigepflicht (§ 8 BO neu, 
§ 14 BO alt), aus der Unwissenheit über 
die Besonderheiten der Behandlung 
Minderjähriger (§ 12 BO neu, § 4, § 8 
BO alt), der manchmal nur rudimentär 
vorhandenen Vorstellung von Abstinenz 
(§ 6 BO neu, § 7 BO alt), des unzurei
chenden Wissens zu entgleisenden 
Therapiebeziehungen und zur Therapie
beendigung (§ 5 BO neu/alt) und zu Fra
gen von Honorierung und Abrechnung 
(§ 14 BO neu, § 16 BO alt) ergeben kön
nen. Er wies darauf hin, dass es nicht 

notwendig sei, die BO „auswendig zu 
lernen“, aber er empfahl doch allen 
Kammermitgliedern, diese wenigstens 
einmal zu lesen, da in Beschwerdever
fahren die Äußerung, dass Kammermit
glieder gar nicht wüssten, dass es eine 
für sie geltende Berufsordnung gebe, 
gar nicht so selten sei.

Besonders ausführlich ging er auf die Do
kumentation ein, die er als „Lebensver
sicherung“ der Psychotherapeut*innen 
benannte. Nach dem Patientenrechte
gesetz von 2013 hat sich die Beweis
pflicht umgekehrt, so dass Psychothera
peut*innen nachweisen müssen, was 
sie gemacht haben. Was nicht doku
mentiert ist, gilt als nicht getan. Die Do
kumentation diene zwar vorrangig dem 

Patient*innenschutz, schütze aber auch 
die Behandelnden.

Anschließend entwickelten sich eine 
lebendige Diskussion und Fragerunde, 
die den Bedarf an Auseinandersetzung 
mit berufsrechtlichen Fragen sehr deut
lich machten. Am Ende der Veranstal
tungen dankten die Teilnehmenden für 
die informative und anregende Diskus
sion berufsrechtlicher Fragen anhand 
vieler Fallbeispiele. Die Referenten sag
ten zu, dass die Präsentation auf der 
Website der PTK veröffentlichte werde. 
Damit endeten zwei spannende Diskus
sionsabende und Torsten Michels dank
te den Teilnehmenden und besonders 
Dr. Rainer Stelling für seine kenntnisrei
chen Vorträge.

TM

Relaunch Fortbildungsportal und Interner Mitgliederbereich

Am 15. Januar 2022 ging das neue 
Fortbildungsportal an den Start, das die 
Digitalisierung in der Geschäftsstelle 
voranbringen und die Arbeitsabläufe 
für alle Beteiligten verbessern soll. Alle 
der PTK Hamburg bereits vorliegenden 
Fortbildungsanbieter*innen bekamen 
eine Mail mit Hinweisen zum Login so
wie Links zu AudioScreenVideos, die 
das erstmalige Bedienen des Portals 
erleichtern sollen.

Der Start auf Seiten der Fortbildungsan
bieter*innen verlief gut, und es wurden 

Virtuelles Fortbildungsportal der PTK Hamburg

bereits einige Veranstaltungen auf dem 
neuen Portal zur Akkreditierung erfasst.

Am 20. Januar 2022 folgte der Start 
des neuen internen Mitgliederbereichs. 
Alle Mitglieder der PTK Hamburg wur
den mit einer Begrüßungsmail inkl. 
AudioScreenVideo über die Neuerun
gen informiert. Unter anderen wird die 
Anerkennung von Fortbildungspunkten 
transparenter für die Mitglieder darge
stellt. Der Interne Mitgliederbereich 
soll in den nächsten Monaten weiter 
ausgebaut werden, um so u. a. auch 

gesetzlichen Vorgaben (OZG) gerecht 
zu werden.

Es gab nur wenige Nachfragen und 
stattdessen viel Lob seitens der Mitglie
der zu den Neuerungen. Bis zum 31. Ja
nuar 2022 hatten sich bereits 50 % der 
Mitglieder registriert.

KW
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Corona und immer weiter Corona – als scheinbar einziges Thema, das 
uns alle beschäftigt und ermüdet. „Ich kann’s nicht mehr hören“ äußerte 
sich unlängst eine Kollegin und ich konnte sie nur zu gut verstehen. An 
der Pandemie kommt weiterhin niemand vorbei und doch möchte ich den 
Blick auf einen etwas anderen Aspekt lenken, nämlich „Long Covid“. Unter 
Fachexper t*innen als „Post Covid-Syndrom“ bezeichnet, geht es um Men-
schen, die nach einer Covid-19-Infektion dauerhaft mit den Symptomen 
kämpfen. Die ersten Zahlen zeigen relativ hohen Inzidenzraten von zehn bis 
20 Prozent innerhalb der ersten drei bis sechs Monaten nach überstandener 
Infektion und danach ein bis zwei Prozent der Patient*innen. Betroffen sind 
vor allem jüngere Menschen nach einem milden Verlauf, Frauen doppelt so 
häufig wie Männer. Die Symptomatik äußert sich sowohl in körperlichen 
als auch psychischen Symptomen. Hier sind insbesondere Atemlosigkeit, 
Erschöpfung, starke Müdigkeit, Chronic Fatigue, Belastungsintoleranz, ko-
gnitive Störungen, Konzentrationsprobleme und Antriebslosigkeit bis hin 
zu Depression zu nennen. Die somatischen Untersuchungen bringen häufig 
keinen Befund und es gibt bisher keine pharmakologische Behandlung.

Noch berichten fast ausschließlich ärztliche Kolleg*innen aus den Long 
Covid-Ambulanzen oder psychosomatischen Rehakliniken über die-

se Patient*innen, aber wir können wohl davon ausgehen, dass diese 
Patient*innen über kurz oder lang auch in unseren psychotherapeuti-
schen Praxen ankommen werden oder bereits angekommen sind.

Wie sollten diese Patient*innen am besten psychotherapeutisch behan-
delt werden? Grundsätzlich ist eine psychotherapeutische Behandlung 
dann angezeigt, wenn eine klinisch relevante Diagnose vorliegt oder die 
subjektive Belastung so groß ist, dass Lebensqualität und Alltagsbelas-
tung deutlich eingeschränkt sind. Bislang gibt es aber kaum Erfahrungen 
oder Psychotherapie-Studien zu dieser Erkrankung und auch keine psy-
chotherapeutische Leitlinie, sondern nur eine medizinische AWMF-S1-
Post-COVID-Leitlinie. Daher müssen die Überlegungen dahingehen, wel-
che Interventionen sich bisher bei anderen körperlichen Erkrankungen 
bewährt haben. Ich denke hier vor allem an den Bereich der Psychoon-
kologie, aber auch die Behandlung des Chronic-Fatigue-Syndroms, Asth-
ma oder Psychokardiologie sowie zusätzlich an Interventionen aus der 
Depressionsbehandlung. Ein zentraler Ansatz in der Behandlung, der be-
reits zur Anwendung kam, besteht aus dem sogenannten „Pacing“, das 
Patient*innen dabei helfen soll, ihre körperlichen Grenzen zu akzeptieren 
und sich nicht darüber hinaus zu belasten.

Ich halte die psychotherapeutische Unterstützung bei der Bewältigung 
der psychischen Begleitsymptome oder Komorbiditäten von Long Covid 
schon allein aufgrund der großen Zahl von betroffenen Patient*innen 
für eine echte Herausforderung der nächsten Zukunft. Wir sollten uns 
im kollegialen Austausch, Fortbildungen, Literaturstudium, etc. mit dem 
Krankheitsbild vertraut machen und überlegen, wie eine gute psycho-
therapeutische Behandlung bei diesen Patient*innen gestaltet werden 
kann.

Ich wünsche uns allen anregende Diskussionen und Freude bei diesem 
Austausch und viel Kraft für die Herausforderungen, die vor uns liegen. 
Vor allem aber, bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße

Ihre Heike Winter
Präsidentin

HE

Informationsveranstaltung zur elektronischen Patientenakte

Seit dem 1. Juli 2021 muss die elek
tronische Patientenakte (ePA) auch 
durch Psychotherapeut*innen angebo
ten werden können. Das bedeutet, alle 
niedergelassenen Kolleg*innen müs

sen die Patient*innen beraten können, 
ob eine Nutzung sinnvoll ist und auf 
Wunsch der Patient*innen die ePA be
füllen. Das Ziel der Krankenkassen und 
des Gesetzgebers ist es, mit der ePA 

eine Vernetzung zwischen den Leis
tungserbringenden zu schaffen und auf 
diese Weise Doppeluntersuchungen zu 
vermeiden, Behandlungen zu verbes
sern und Heilungschancen zu erhöhen.

Dr. Heike Winter
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Die Einführung der ePA hat jedoch von 
Beginn an vielfältige Diskussionen ver
ursacht – auch in unserem Berufsstand. 
Im Vordergrund standen dabei die Da
tensicherheit und die Datenhoheit der 
Patient*innen. Denn gerade die sensib
len Daten, über die Psychotherapeu 
t*innen verfügen, werden von den nie
dergelassenen Kolleg*innen zu Recht 
als besonders schützenswert angese
hen. Große Sorgen haben sich breitge
macht, ob psychotherapeutische Be
richte in einer ePA gut aufgehoben sind. 
Fest steht dennoch: Patient*innen ha
ben ein Recht auf die Nutzung einer 
ePA und dementsprechend müssen 
auch wir als Psychotherapeut*innen 
uns damit beschäftigen. Zur Unterstüt
zung unserer Mitglieder haben wir des
halb zu Beginn des Jahres eine Informa
tionsveranstaltung angeboten und ha
ben drei Expert*innen eingeladen.

Philipp Mähl, als strategischer Produkt
manager der Gematik GmbH unter 
anderem zuständig für die fachliche 

technische Funktionsweise der Anwen
dung. Dabei sieht die Gematik GmbH 
neue Möglichkeiten im gesamten Ver
sorgungsprozess, dessen Mittelpunkt 
der/die Patient*in selbst bildet. Eine 
kritische Antwort darauf lieferte Martin 
Tschirsisch, Berater für Informationssi
cherheit, der in seinem Vortrag die be
stehenden Sicherheitslücken der ePA 
aufdeckte. Er wies zum Beispiel darauf 
hin, dass die Authentifizierungsverfah
ren der Krankenkassen nicht immer si

cher sind. Einen praktisch orien tierten 
Einblick brachte Dr. Alessa Jansen, Psy
chologische Psychotherapeutin und wis
senschaftliche Referentin bei der Bun
despsychotherapeutenkammer (BPtK). 
Mit praktischen Beispielen zeigte sie 
auf, welche Daten in der ePA gespei
chert werden können und wer darü
ber entscheidet. Die Datenhoheit liege 
ausschließlich bei den Patient*innen. 
Deshalb erfordere eine Überführung 
von Dokumenten zwischen Behand
lungsdokumentation und ePA die Ab
stimmung mit Patient*in und eine 
gezielte sowie individuelle Auswahl. 
Therapieprotokolle sowie ein Bericht an 
Gutachter*innen seinen beispielsweise 
aufgrund der sensiblen Informationen 
nicht geeignet für die Speicherung in 
der ePA. Für psychopathologische Be
funde und Diagnosen sei die ePA hin
gegen sinnvoll, da diese Daten einen 
Nutzen für mitbehandelnde Ärzt*innen 
oder Therapeut*innen bringen können.

Fazit der PTK Hessen: Wir befürworten 
den Ansatz der elektronischen Patien
tenakte grundsätzlich, wenn sie Erleich
terungen im Behandlungsprozess für 
Patient*innen oder eine bessere Ver
netzung der Leistungserbringer*innen 
bietet. Wir sehen aber auch ganz klar, 
dass der aktuelle Stand der Anwendung 
im Hinblick auf Nutzungsfreundlichkeit 
und vor allem auf die Datensicherheit 
unseren Ansprüchen nicht genügt. In 
beiden Bereichen gibt es noch deutli
chen Optimierungsbedarf. Als Kammer 
machen wir uns für Sie als Mitglieder 
und auch für unsere Patient*innen stark 
und halten Sie zum Thema ePA auf 
dem Laufenden. Bei weitergehendem 
Interesse finden Sie die Präsentationen 
unserer Expert*innen im Mitgliederbe
reich unserer Webseite unter Veranstal
tungsdokumenten.

Neue Gesichter in der Geschäftsstelle in Wiesbaden

Stanislava Arsenieva verstärkt seit 
Januar 2021 die Geschäftsstelle der 
PTK Hessen als Teamleiterin im Bereich 
Fort und Weiterbildung. Als Volljuristin 
bringt sie sieben Jahre Berufserfahrung 
aus dem Bereich ambulante Versor

gung mit, welche sie bei der Kassen
ärztlichen Vereinigung Hessen und dem 
Verband der Ersatzkassen in Hessen 
sammeln konnte. In der Kammer ist sie 
mit ihrem Team, bestehend aus Inka 
Gruhne (Sachbearbeiterin Fortbildung) 

und Stephanie Koch (Sachbearbeiterin 
Weiterbildung), für das Antragswesen 
und alle weiteren Anliegen im Bereich 
Fortbildung und Weiterbildung zustän
dig. Bei Fragen zur Umsetzung der 
MWBO in eine hessische WBO für 

ePA (Foto: MQ-Illustrations/Adobe Stock)

Else Döring (Screenshot)

Weiterentwicklung der ePA, erläuterte 
in seinem Vortrag Konzept und Wei
terentwicklung sowie beispielhaft die 
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Stanislava Arsenieva Laura Speinger

Psychotherapeut*innen ist sie Ihre An
sprechpartnerin.

Laura Speinger verstärkt das Team 
der Geschäftsstelle seit Mitte Septem
ber 2021 als Referentin für Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie hat Publizistik 
und Germanistik an der Johannes Gu
tenbergUniversität in Mainz und an der 
University of Mississippi, USA, studiert. 
Anschließend absolvierte sie ein zwei
jähriges Volontariat in der Unterneh
menskommunikation der Fraport AG 

Stephanie Koch

und war vier Jahre in der Kommunikati
onsagentur Genius GmbH in Darmstadt 
tätig. In der Kammer ist sie zuständig 
für alle Themen rund um interne und 
externe Kommunikation sowie die kam
mereigenen Veranstaltungsformate.

Stephanie Koch unterstützt seit Januar 
2022 als Sachbearbeiterin den Bereich 
Fort und Weiterbildung der Psychothe
rapeutenkammer Hessen. Als kaufmän
nische Angestellte und Betriebswirtin 
der Zahnmedizin ist sie bereits in ver

Angestellte Psychotherapeut*innen ar
beiten in ganz verschiedenen Arbeitszu
sammenhängen und erbringen Leistun
gen nicht nur für Patient*innen sondern 
auch für psychosoziale Teams, für Ein
richtungen, für Wirtschaftsunterneh
men und im Rahmen der Politikbera
tung. Das berufspolitische Engagement 
der Psychotherapeutenkammer Hes
sen für die angestellten Kolleg*innen 
ruht auf sieben Säulen:

(1) Angestellte Psychotherapeut*innen 
erbringen in Einrichtungen Heil
kunde gemäß Facharztstandard. 
Demzufolge fordert die Kammer im 
Hinblick auf ihre Leistungen: Wert
schätzung, Respekt, Anerkennung 
von Leitungskompetenz und eine 
herausgehobene Vergütung.

(2) Angestellte Psychotherapeut*innen 
erbringen hoch kompetente Leis
tungen, nicht nur psychotherapeu
tisch, sondern haben zusätzlich viele 
organisationsbezogene Aufgaben, 
die über die Heilkunde weit hinaus
gehen: Beratung der Teams, Lei
tungsaufgaben, Aufgaben im Quali

tätsmanagement, Beratung bei Öf
fentlichkeitsarbeit, Fortbildung von 
Mitarbeiter*innen, wissenschaftli
che Tätigkeit.

(3) Angestellte Psychotherapeut*innen 
arbeiten sehr oft in interdisziplinären 
Teams. Sie werden von der Psycho
therapeutenkammer dabei unter
stützt, die Expertise der eigenen Be
rufsgruppe zu kommunizieren, ge
genüber Kolleg*innen aus anderen 
Berufen und gegenüber der Einrich
tungsleitung. Der Fokus liegt dabei 
auf einer guten psychotherapeuti
schen Versorgung der Patient*innen 
im Rahmen eines interdisziplinär auf
gestellten Behandlungssettings.

Teamwork (Foto: Jacob Lund/Adobe Stock)

(4) Da die Arbeitsmöglichkeiten in der 
Niederlassung künftig begrenzt sein 
werden, ist es heute schon wichtig, 
neue Aufgaben und Arbeitsfelder für 
angestellte Psychotherapeut*innen 
zu entwickeln. Daran arbeitet die 
Kammer aktiv und kontinuierlich.

(5) Psychotherapeut*innen in Anstel
lung werden künftig als Weiter
bildungsbefugte eine sehr wichti
ge Rolle in der Qualifizierung der 
Psychotherapeut*innen überneh
men. Kolleg*innen in dieser neuen 
Funktion werden von der Psycho
therapeutenkammer offensiv unter
stützt.

(6) Die psychotherapeutische Arbeit in 
der Anstellung bringt es mit sich, 
dass sich verschiedene gesund
heitspolitische Interessen in diesem 
Arbeitsfeld überschneiden. Die Psy
chotherapeutenkammer legt des
halb großen Wert auf Vernetzung 
z. B. mit: Ver.di Hessen, der Hessi
schen Krankenhausgesellschaft, der 
Landeskonferenz Erziehungsbera
tung, Vitos, der hessischen Gesund
heitspolitik, der Deutschen Renten

schiedenen Bereichen tätig gewesen. 
In den vergangenen 15 Jahren hat sie 
unter anderem als Praxismanagerin und 
Qualitätsmanagementbeauftragte in 
medizinischen und zahnmedizinischen 
Einrichtungen in Niedersachsen und 
Hessen gearbeitet. Schwerpunktmäßig 
ist sie im Team Fort und Weiterbildung 
für den Bereich Weiterbildung zustän
dig. Sie betreut das Antragswesen für 
alle Weiterbildungsgänge nach der Wei
terbildungsordnung für PP und KJP.

Engagement für angestellte Psychotherapeut*innen in Hessen
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Frankfurter Straße 8
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611/53168–0
Fax: 0611/53168–29
presse@ptkhessen.de
www.ptkhessen.de

Redaktion

Dr. Heike Winter, Else Döring, 
Laura Speinger

versicherung Hessen und dem kom
munalen Arbeitgeberverband.

(7) Der Angestelltenausschuss der 
Kammer (Ausschuss Psychothera
pie in Institutionen) versteht sich 
als Interessenvertretung der ange
stellten Kolleg*innen innerhalb der 
Kammergremien und arbeitet ver
fahrensübergreifend und verbands
übergreifend an den gemeinsamen 
Zielen.

Gedenken

Wir gedenken unserer
verstorbenen Kolleginnen:

Ulrike AtlasKotzamanidis, Frankfurt
Sabine Eucker, Gießen
Elke FellenbergSendnder,Gelnhausen

er sich in der Kammer für die Belange 
der angestellten Mitglieder in Hessen 
ein. Sie erreichen KarlWilhelm Höffler 
regelmäßig in der telefonischen Vor
standssprechstunde oder per EMail 
unter khoeffler@ptkhessen.de. Die 
Termine der Sprechstunde finden Sie 
auf der Vorstandsseite der PTKWebsi
te unter www.ptkhessen.de. Darüber 
hinaus bietet er monatlich das digitale 
Meeting „Kammer 90 Minuten“ zum 
Austausch und zur Vernetzung der an
gestellten Kammermitglieder an. An
meldungen bitte per EMail an KarlWil
helm Höffler. Mehr Informationen zur 
Veranstaltungsreihe finden Sie außer
dem unter www.ptkveranstaltung.de.

Änderung Aufwandsentschädigungsordnung
Die Delegiertenversammlung der Psycho
therapeutenkammer Hessen hat am 27. No
vember 2021 die Änderungen der Auf
wandsentschädigungsordnung (zuletzt ge
ändert am 27. März 2021) in Ziffer 2, 3, 4, 6, 
7 und 9 beschlossen:

„In Ziffer 2 werden die Pauschalen für die/
den Präsident/in von 4.280 EUR auf 
4.460 EUR, für die/den Vizepräsident/in von 
3.930 EUR auf 4.100 EUR und die Beisitzer 
von 1.350 EUR auf 1.410 EUR erhöht.

In Ziffer 3 werden die Sitzungsgelder in Ab
satz 1 von 363 EUR auf 380 EUR und von 
484 EUR auf 510 EUR erhöht. In Absatz 2 

werden die Sitzungsgelder von 242 EUR auf 
255 EUR und in Absatz 4 die Pauschale für 
die/den Ausschussvorsitzende/n und die/den 
Gremiensprecher/in von 48 EUR auf 50 EUR 
sowie der Abzugsbetrag für Fehlzeiten von 
12 EUR auf 12,50 EUR erhöht. In Ziffer 3 Ab
satz 6 wird die Aufwandsentschädigung für 
Moderation von 363 EUR auf 380 EUR er
höht.

In Ziffer 4 Absatz 1 wird die Aufwandsent
schädigung für Aufträge von 12 EUR auf 
12,50 EUR erhöht.

In Ziffer 6 wird die Entschädigung für Fahrt
zeiten von 9,20 EUR auf 9,60 EUR erhöht.

In Ziffer 7 Absatz 1 wird die Entschädigung 
für Betreuung von 17 EUR auf 18 EUR und 
der Maximalbetrag pro Tag von 170 EUR auf 
180 EUR erhöht.

In Ziffer 7 Absatz 3 wird der Satz ,Dem An
trag sind entsprechende Nachweise beizu
fügen (Geburtsurkunde, Bescheinigung 
über die Pflegebedürftigkeit).‘ ersatzlos ge
strichen.

In Ziffer 9 Absatz 4 wird der Tageshöchst
satz von 690 EUR auf 720 EUR erhöht.“

Die Änderungen treten zum 01. Januar 
2022 in Kraft.

KarlWilhelm Höffler
Mitglied des Vorstands

Als angestellter Verhaltenstherapeut 
ist KarlWilhelm Höffler im Vorstand 
zuständig für den Bereich „Psychothe
rapie in Institutionen“. Seit 2011 setzt 
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Neue Vorstandsbeauftragte für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

Annika Kleischmann arbeitet als Psychologische Psychotherapeutin im Zentrum für Psychische Gesundheit und 
Psychotherapie (ZPP) an der Universität Witten/Herdecke und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
klinische Psychologie und Psychotherapie. Zudem gehört sie dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Seeli-
sche Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung (DGSGB) an. Für die PKN ist sie die Vorstandsbeauftrag-
te für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

NI

Frau Kleischmann, wie steht es um 
die psychotherapeutische Versor-
gung für Menschen mit intellektuel-
ler Beeinträchtigung?
Nicht gut. Hier gibt es eine extreme 
Unterversorgung. Grundsätzlich haben 
Menschen mit intellektueller Beein
trächtigung den gleichen Anspruch auf 
Psychotherapie wie alle anderen Men
schen. Aber da gibt es häufig Barrieren 
in den Köpfen der Behandler. Denn die
se Patientengruppe kommt sehr selten 
im Studium oder in der Ausbildung zur 
Psychotherapeutin vor, sie ist institutio
nell kaum verankert. Auch der kollegiale 
Austausch bezüglich dieser Patienten 
fehlt an vielen Stellen. Das führt zu ei
ner großen Verunsicherung, was wie
derum eine Unterversorgung nach sich 
zieht.

Wo sehen (einige) Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten 
Hürden, Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung zu behandeln?

Die Arbeit mit Menschen mit intellektu
ellen Beeinträchtigungen unterscheidet 
sich von dem Setting, das im Studium 
vermittelt wird. Normalerweise stellt 
die Psychotherapeutin offene Fragen 
und nimmt sich selbst als Person zu
rück. Bei der Arbeit mit Menschen mit 
intellektuellen Beeinträchtigungen be
steht die Herausforderung darin, dass 
genau das Gegenteil gefragt ist: Das 
Gespräch muss strukturiert werden, es 

Annika Kleischmann  Foto: privat

sind geschlossene Fragen gefordert, 
die Verantwortung liegt viel mehr bei 
der Therapeutin. Hinzu kommt noch, 
dass eine Arbeit im System unerlässlich 
ist. Es ist immer auch eine Zusammen
arbeit mit der Bezugsperson notwendig 
– ambulante oder gesetzliche Betreuer, 
Familienangehörige, Werkstatt. Wenn 
die nicht mit im Boot sind, funktioniert 
die Therapie nicht. Die Behandler brau
chen viel Hintergrundwissen bezüglich 
der emotionalen Entwicklung und der 
Lebenswelt der Patienten.

Außerdem kommen in der Regel Be
treuer auf die Psychotherapeuten zu, 

wenn sie das Gefühl haben, ein Klient 
braucht psychotherapeutische Unter
stützung. Für Menschen mit intellek
tuellen Beeinträchtigungen ist es sel
ten möglich, sich diese Hilfe selbst zu 
holen. Deshalb ist es anfangs wichtig 
zu klären, ob die Klientin selbst einen 
Therapiewunsch hat oder „nur“ die Be
zugsperson.

Wie kam es dazu, dass Sie sich für 
diesen Bereich engagieren?

Ich habe bereits mit 16 Jahren ange
fangen, in dem Bereich zu arbeiten und 
eine Ausbildung zur Heilerziehungspfle
gerin gemacht. Mir liegt es, mit die
sen Menschen umzugehen – sie sind 
ehrlich und fair. Ich war schon immer 
von dem Wunsch einer inklusiven Ge
sellschaft getrieben, wir können so viel 
voneinander lernen. Mit meiner Arbeit 
hoffe ich dazu beizutragen, dass wir uns 
(ein Stück weit) vom Schubladenden
ken verabschieden.

Was möchten Sie bewegen?

Ich möchte, dass die Aufklärung besser 
wird. Dass Behandler ihren Blick auch 
für diese Gruppe Menschen öffnen und 
sich auf sie einlassen – deshalb biete 
ich Supervision und Fortbildungen zur 
psychotherapeutischen Arbeit mit Men
schen mit intellektuellen Beeinträchti
gungen an. Mir ist es ein Anliegen, dass 
auch diese Patienten bei Bedarf die Be
handlung bekommen, die ihnen zusteht.
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Prof. Dr. Beate Muschalla vertritt Hochschulen in der Kammer versammlung

Prof. Dr. Beate Muschalla leitet die Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Diagnostik am Institut 
für Psychologie der TU Braunschweig. Sie wird zukünftig die Hochschulen in der Kammerversammlung vertreten.

Ihr Weg führte sie nicht direkt zur Psy-
chotherapie. Anfangs studierte Beate 
Muschalla Ethnologie, Literatur und 
Ägyptologie. Erst die Frage, womit sie 
später ihr Geld verdienen solle, führte 
sie über das Nebenfach Psychologie zur 
Psychotherapie. Noch immer profitiert 
sie von ihrer beruflichen Herkunft: Die 
Herangehensweise der Ethnologen an 
Forschungsprojekte, die sich auf Beob-
achtung und Feldforschung stützt, prägt 
auch heute noch die Arbeitsweise von 
Beate Muschalla. In Bezug auf die psy-
chische Erkundung kommt so nicht nur 
eine Checkliste zum Einsatz, vielmehr 
fließen durch den Beobachtungsbefund 
wesentlich mehr Informationen in das 
Ergebnis ein.

Frau Muschalla, wo liegt die größ-
te Herausforderung bei den neuen 
Psychotherapie-Studiengängen?

Eine große Anforderung sehe ich in der 
Umsetzung der verschiedenen Praktika. 
Hier gilt es, für den stationären Teil der 
Praktika Kooperationsverträge mit Klini
ken zu schließen. Praktika gab es schon 
immer, aber nun ist der organisatorische 
und Dokumentationsaufwand größer. 
Das Geld für die Umsetzung des Studi
ums an den Unis ist aber da. Hier haben 
wir Lehrtherapeuten, die dann Patienten 
behandeln bei denen Studierende als 
CoTherapeuten dabei sein können.

Auch die neue Approbationsprüfung ist 
eine große Herausforderung und bedeu
tet einen immensen Aufwand. Für die
se Parcoursprüfung gibt es festgelegte 
Prüfungsaufgaben mit Rollenspielen. 
Dabei stellen Schauspielpatienten eine 
therapeutische Situation dar, auf die die 
Prüflinge adäquat reagieren müssen. 
Bewertet wird, wie die Prüflinge die the
rapeutische Reaktion umsetzen. Die Ab
läufe sind hoch standardisiert mit einem 
hohen wissenschaftlichen Anspruch. 
Diese Standardisierung ist schwierig 
in die Praxis umzusetzen. Pro Prüfung 
werden 26 Prüfer benötigt. Das bedeu

Prof. Dr. Beate Muschalla  Foto: privat

tet nicht nur einen immensen organisa
torischen Aufwand, sondern wird auch 
viel Geld kosten. Da stellt sich die Frage: 
Wie kann das umgesetzt werden? Ist die 
Parcoursprüfung eine gute Idee? Aktuell 
gibt es dazu Gespräche mit dem Bun
desgesundheitsministerium.

Und wo liegen die größten Chancen?

Die Praxisorientierung des Master
studiums ist auf jeden Fall eine große 
Chance. Es kann die Gesamtheit der 
Versorgungslandschaft abgebildet 
werden, vor allem, wenn auch Reha 
und Sozialmedizin behandelt werden, 
also Psychotherapie und Diagnostik 
vor dem Fakt betrachtet werden, dass 
psychische Erkrankungen in der Regel 
chronisch sind. Ich glaube, dass die 
neuen Studiengänge die Berufsgruppe 
stärken werden. Psychologische Psy
chotherapeuten haben von jeher Fähig
keitsbeschreibung im Repertoire, das 
beginnt schon im Studium bspw. mit 
der Intelligenzdiagnostik. Dazu kommen 
Befundbeschreibungen mittels Psycho
pathologie, sowie verfahrensspezifisch 
Struktur und Konfliktdiagnostik bei den 
Tiefenpsychologen, Verhaltensanalysen 
bei den Verhaltenstherapeuten.

Den Universitäten wird oft vorge-
worfen, dass sie sich überwiegend 
mit Verhaltenstherapie beschäftigen. 
Wie gehen Sie in Braunschweig mit 
Verfahrensvielfalt um?

Ich bin ein großer Fan von Verfahrens
vielfalt, denn die Patienten sind ja auch 
sehr unterschiedlich, und jedes Verfah
ren hat andere theoretische Grundan
nahmen und Begriffe. Nicht für jeden 
eignet sich immer jedes Verfahren. 
Und dann haben z. B. Kinder und Ju
gendlichenPsychotherapeutinnen und 
therapeuten meist auch die Familie als 
System im Blick, was einen systemisch 
orientierten Therapieansatz ermöglicht; 
Verhaltenstherapeuten sind bestens für 
phobische Angstbehandlungen ausge
rüstet, die Tiefenpsychologie für Arbeit 
an der Persönlichkeit. An der TU Braun
schweig haben wir die Verfahrensviel
falt z. B. bei der Ausschreibung für eine 
neue Juniorprofessur berücksichtigt.

Was erhoffen Sie sich von der neuen 
Weiterbildung Sozialmedizin?

Es ist eine günstige Gelegenheit, dass 
das Thema Sozialmedizin aufs Tableau 
kommt. Dass die Sozialmedizin als 
Bereichsweiterbildung aufgenommen 
wurde, gibt ihr einen anderen Stel
lenwert. Jetzt ist eine gute Zeit, auch 
Nägel mit Köpfen machen: Dass diese 
Weiterbildung nicht nur auf dem Papier 
existiert, sondern auch Weiterbildungs
angebote geschaffen werden. In den 
RehaKliniken gibt es beispielsweise 
viele Ressourcen, um in Sozialmedizin 
Praxiserfahrung zu sammeln.

Was hat Sie bewegt, die Hochschulen 
in der Kammer zu vertreten?

Da Prof. Dr. Christoph Kröger (Uni Hildes
heim) das Amt der Hochschulvertretung 
in der Kammerversammlung beendet 
hat und ich selbst bereits drei Jahre in 
Niedersachsen tätig bin, ist es für mich 
ein günstiger Zeitpunkt, mich berufspoli
tisch einzubringen. Ich freue mich, wenn 
ich mithelfen kann, etwas zu gestalten.
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Kammerversammlung am 22. Januar 2022

Am 22. Januar 2022 fand eine außer
ordentliche Kammerversammlung der 
PKN statt – aufgrund der pandemischen 
Lage war ein persönliches Zusammen
kommen vor Ort leider nicht möglich. 
Und so wurde es wieder eine Onlineve
ranstaltung, wie so häufig in den letzten 
zwei Jahren. Doch das tat der regen 
Diskussion und dem guten Austausch 
der Delegierten keinen Abbruch.

Neben 37 von 39 Delegierten waren 
Prof. Beate Muschalla als Vertrete
rin der Hochschulen Niedersachsens, 
Jendrik Vietze vom Gesundheitsminis
terium, Rechtsanwältin Katharina Vogt
meier von der Kanzlei Rüping, als Ver
treterin der PiA Naina Lid sowie Özlem 
Kayali von der Kommission Nachwuchs
förderung vor den Bildschirmen dabei. 
Quasi im Hintergrund sorgten aus der 
Geschäftsstelle Imke Sawitzky, Clau
dia Peter, Mara Kumm, Franziska Bau
ermeister und Daniel Nowik für einen 
reibungslosen Ablauf der Kammerver
sammlung.

Bericht des Vorstands

Roman Rudyk spricht für den Vorstand. 
Der Kammerpräsident bedankt sich 
nochmals für die Zustimmung zur Er
weiterung des Vorstands auf sechs Per
sonen auf der Kammerversammlung im 
November 2021 und betont, wie positiv 
sich das auf die Arbeit auswirke.

Ausführlich berichtet der Präsident von 
der Arbeit an der Weiterbildungsord
nung für Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten und der Überfüh
rung der auf dem 39. DPT verabschie

Wegen der hohen Inzidenzzahlen fand die Kammerversammlung online statt. Kammerpräsi-
dent Roman Rudyk erläutert die neue WBO am Bildschirm. Foto: Screenshot

deten Musterweiterbildung in eine 
niedersächsische Fassung. Unterstützt 
und beraten wird die PKN dabei insbe
sondere von Rechtsanwältin Katharina 
Vogtmeier. Sie erläutert im Laufe der 
Kammerversammlung immer wieder 
ausführlich und verständlich, warum 
bestimmte Formulierungen oder Aus
führungen verwendet wurden.

Weitere Themen im Bericht des Vor
stands sind die Gespräche zur Finanzie
rung der Weiterbildung sowie die Ent
wicklungen in der Komplexversorgung 
und der institutionellen Weiterbildung. 
Zum Abschluss seines Berichts wid
met sich der Vorstand noch der Coro
naKrise und spricht sich deutlich für 
Impfungen aus: Die PKN erachtet die 
gesetzlichen Vorgaben als sinnvoll und 
unterstützt diese ausdrücklich.

Bericht aus dem Ministerium

Jendrik Vietze, als Gast aus dem nieder
sächsischen Gesundheitsministerium 
zugeschaltet, informiert über den Stand 
der Ausbildungsreform. Er hebt die 
Wichtigkeit der neuen Weiterbildungs
ordnung für die Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten hervor. Der 
nächste große Schritt seien die neuen 
Approbationsprüfungen. 2023 werden 
die ersten Studierenden an den Univer
sitäten in Hildesheim und Osnabrück ih
re Prüfungen nach der neuen Ordnung 
ablegen, 2024 folgen Braunschweig 
und Göttingen. Dann wird erstmals ein 

kompletter Jahrgang in die nach dem 
neuen PsychThG vorgeschriebenen 
ParcoursPrüfungen gehen. Die Zusam
menarbeit zwischen Ministerium, Kam
mer, NiZzA und Hochschulen bezeich
net Jendrik Vietze als sehr kooperativ 
und zielorientiert.

Sozialmedizin in WBO für PP und 
KJP aufgenommen

Dr. Kristina Schütz beantragt für den 
Ausschuss Aus, Fort und Weiterbil
dung (AS AFW) die Ergänzung der Wei
terbildungsordnung für PP und KJP um 
die Sozialmedizin. Bei der anschließen
den Diskussion wird deutlich, wie rele
vant die Sozialmedizin für Psychothera
peutinnen und Psychotherapeuten ist. 
So eröffnet sie die Möglichkeiten, neue 
Gebiete zu erschließen und Doppelspit
zen mit Ärzten in der Versorgung von 
Patienten zu bilden.

Weiterbildungsordnung für Psy-
chotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten – 1. Lesung

Bei der anschließenden 1. Lesung und 
lebhaften Diskussion zur neuen Wei
terbildungsordnung (WBO) für Psycho
therapeutinnen und Psychotherapeuten 
der PKN herrscht Einigkeit, dass man 
möglichst nah an der Musterweiterbil
dungsordnung bleiben möchte, um ei
nen Wechsel zwischen Bundesländern 
bzw. Kammern zu ermöglichen. Folgen
de Punkte werden konkretisiert:

Sozialmedizin

Als Teilgebiet der Medizin befasst sich 
die Sozialmedizin vor allem mit den Wech-
selwirkungen zwischen Krankheit, Ge-
sundheit, Mensch und Gesellschaft.  
Bisher war die Sozialmedizin den Ärztinnen 
und Ärzten vorbehalten. 2020 wurde durch 
das MDK-Reformgesetz „Gesetz für bessere 
und unabhängigere Prüfungen“ die sozialme-
dizinische Begutachtung für weitere Heilbe-
rufe geöffnet.
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Geschäftsstelle

Leisewitzstraße 47
30175 Hannover
Tel.: 0511/850304–30
Fax: 0511/850304–44
info@pknds.de
www.pknds.de

Weiterbildungsinstitute Die Weiterbil
dungsinstitute sollen in der WBO veran
kert werden. Jendrik Vietze weist darauf 
hin, dass das HKG lediglich Weiterbil
dungsstätten kenne; jedoch  könnten 
Weiterbildungsstätten sich Leistungen 
von Instituten einholen. Auch muss noch 
geklärt werden, ob und unter welchen 
Voraussetzungen Weiterbildungsinstitute 
durch die Kammer zugelassen werden 
und ob es Vorschriften über den Inhalt 
der Kooperationsverträge geben soll.

Vizepräsidentin Kordula Horstmann leitet die 
Kammerversammlung von der Geschäfts-
stelle aus.  Foto: Screenshot

Bereichsweiterbildung Zeiten beruf
licher Tätigkeit bei der Bereichsweiter
bildung sollen anrechnungsfähig sein. 
Allerdings muss die Formulierung „in 
eigener Praxis“ noch rechtlich geprüft 
und diskutiert werden.

Teilzeit Zukünftig soll es auch möglich 
sein, in allen Versorgungsbereichen 
die Weiterbildung in Teilzeit mit einem 
Viertel der üblichen Wochenstunden 
ableisten zu können. Den sich eventuell 
daraus ergebenden unterschiedlichen 
Länderregelungen sollte durch eine 
klare Information im Vorfeld begegnet 
werden.

Unterbrechung der Weiterbildung 
Fehlzeiten während der Weiterbildung – 
beispielsweise bei Krankheit, Elternzeit 
oder Sonderurlaub – sollen grundsätz
lich nachgeholt werden, allerdings ohne 
dass kurze Fehlzeiten zu einer Verlän
gerung der Weiterbildung führen. Was 
unter kurzen Fehlzeiten konkret zu ver
stehen ist, muss noch erörtert werden.

Ombudsrat Lebhafte Diskussion gibt 
es, als es um das Aufgabenspektrum 

eines zukünftigen Ombudsrats geht: 
Grundsätzlich soll er bei Konfliktfällen, 
die während der Weiterbildung auftre
ten, möglichst niedrigschwellig beraten 
und vermitteln. Doch wie kann er vom 
Amtsermittlungsgrundsatz der PKN 
abgekoppelt werden? Denn wenn die 
Kammer von Sachverhalten erfährt, die 
einen Berufsrechtsverstoß darstellen 
und/oder Entzug von Ermächtigungen 
begründen, muss sie ermitteln. Die Fra
gen können nicht endgültig geklärt wer
den, die Diskussion soll auf der nächs
ten Kammerversammlung fortgeführt 
werden.

Sonstiges

Am Ende der Kammerversammlung er
klärt Klaus Ditterich (Gruppe „VT in Ko
operation“) seinen Rücktritt aus persön
lichen Gründen. Eine Nachbesetzung 
soll zeitnah erfolgen.

Die nächste Kammerversammlung fin
det am 30. April 2022 statt.

Institutionelle Weiterbildung in der Jugendhilfe
Am 28. Januar 2022 kam Jörg Hermann, Vizepräsident der PKN, mit Andrea 
Buskotte, Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses, sowie Silke Niepel, 
Leiterin des Landesjugendamts und Brigitte Wagner, Teamleitung im Landesju
gendamt, zusammen, um vorzustellen und zu diskutieren, wie die institutionelle 
Weiterbildung in der Jugendhilfe aussehen könnte. Die Initiative der PKN wurde 
sehr positiv aufgenommen, weitere Gespräche sind geplant.

Bekanntmachungen
Feststellung des Haushaltsplans der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2022

Die Kammerversammlung der PKN hat am 06.11.2021 den Haushaltplan für das Jahr 2022 in Höhe von 2,17 Millionen Euro genehmigt. Der 
Haushaltsplan wird im Mai 2022 auf www.pknds.de veröffentlicht.

Satzungs- und Ordnungsänderungen

Die Kammerversammlung der PKN hat am 22.01.2022 folgende Satzungsänderungen beschlossen:

• Weiterbildungsordnung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung auf www.pknds.de in Kraft. Die Satzung wird nicht im Psychotherapeutenjournal abge
druckt.

Hannover, den 10.02.2022
Roman Rudyk

Präsident
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5. Sitzung der 5. Kammerversammlung

NRW

Die 5. Kammerversammlung der Psy
chotherapeutenkammer NRW tagte am 
6. November 2021 erneut online. Gerd 
Höhner, Präsident der Psychotherapeu
tenkammer NRW, eröffnete die Sitzung 
und hieß zwei neue Mitglieder in der 
Kammerversammlung willkommen: 
Mira Welter folgt auf Ulrich Meier (Psy
chotherapeutInnen NRW), Bernadette 
Willigens auf Astrid VoßLeibl (Bündnis 
KJP). Den ausgeschiedenen Mitglie
dern dankte er für ihr Engagement.

Andreas Pichler, Vizepräsident der Psy
chotherapeutenkammer NRW, gab ei
nen Überblick über Hilfsangebote für 
von der Flutkatastrophe in Nordrhein
Westfalen im Sommer 2021 betroffene 
Bürgerinnen, Bürger und psychothera
peutische Praxen und skizzierte die un
terstützenden Aktivitäten der Kammer. 
Wichtig sei, dass im Zuge des „Wieder
aufbaus“ psychische Belastungen wei
terhin im Blick blieben.

Vorstandsmitglied Bernhard Moors 
ging auf die Entwicklung von Qualitäts
sicherungsverfahren in der ambulanten 
Psychotherapie ein. Kritik übte er an 
den Plänen des Gesetzgebers, einrich
tungsbezogene Vergleiche einzuführen 
und die Auswertungsergebnisse zu ver
öffentlichen. Problematisch sei auch, 
Maßnahmen allein auf Patientenbefra
gungen zu stützen und einzelne Praxen 
identifizierbar zu machen. Die Professi
on werde sich weiterhin mit der Qua
litätssicherung intensiv befassen und 
eigene Konzepte vorlegen.

Andreas Pichler informierte über die Ein
nahmen und Ausgaben der Kammer im 
Jahr 2020 und zu der Entwicklung und 
den Verwendungszwecken der Rück
lagen. Auf Empfehlung des Finanzaus
schusses nahm die Kammerversamm
lung den Jahresabschluss 2020 mit 
großer Mehrheit an und entlastete den 

Vorstand für das Geschäftsjahr 2020. 
Für das Haushaltsjahr 2022 skizzierte 
der Vizepräsident die zu erwartenden 
Erlöse aus Verwaltungseinnahmen, die 
Entnahmen aus den Rücklagen sowie 
voraussichtliche personelle und säch
liche Ausgaben. Auch hier folgte die 
Kammerversammlung dem Votum des 
Finanzausschusses und nahm den Haus
haltsplan 2022 mit großer Mehrheit an.

Klimaschutz im Fokus

Die Kammerversammlung beschloss in 
ihrer Sitzung mit Gültigkeit ab 1. Januar 
2022 Änderungen der Entschädigungs 
und Reisekostenordnung der Kammer 
bezüglich der Erstattung von Flugkos
ten, der Kilometerpauschale bei Dienst
reisen mit dem eigenen PKW und der 
Mitfahrerpauschale. Weitere Änderun
gen betreffen die Entschädigungen von 
Kammerversammlungsmitgliedern für 
ihr ehrenamtliches Engagement sowie 
die finanzielle Förderung von Gremien
sitzungen als Videokonferenzen.

Mit deutlicher Mehrheit stimmten die 
Kammerversammlungsmitglieder für 
das vom Vorstand erarbeitete Positions
papier „Klima und Umweltschutz als 
Aufgabe der Psychotherapeutenkam
mer NRW. Situationsanalyse, Hand
lungsfelder, Ziele und Maßnahmenkata
log“. „Als Vorstand wünschen wir uns 
eine kontinuierliche Weiterführung im 
Alltag und beim anstehenden Umbau 
der Geschäftsstelle“, erklärte Andreas 

Pichler, der die Inhalte des Positionspa
piers vorstellte.

Berufspolitische Aktivitäten

Dr. Jürgen Tripp, Vorsitzender des 
Ausschusses Aus und Weiterbildung 
im Rahmen der Ausbildungsreform, 
berichtete über den Sachstand der 
Reform und die Diskussionspunkte 
bei der Umsetzung der MusterWei
terbildungsordnung (MWBO) in der 
Psychotherapeutenkammer NRW. Vor
standsmitglied Hermann Schürmann 
stellte die Ergebnisse des RoundTable
Gesprächs „Psychotherapie im institu
tionellen Bereich (Jugendhilfe, Bera
tungsstellen)“ im August 2021 vor und 
beschrieb die Vorschläge zur weiteren 
Bearbeitung dieses Themas. In einem 
nächsten Tagesordnungspunkt widme
te sich die Kammerversammlung der 
psychotherapeutischen Notfallversor
gung. Dominique Kok, stellvertretende 
Sprecherin der Kommission Großscha
den/Notfallpsychotherapie, erläuterte 
das von der Kommission erarbeitete 
„Konzept zur Notfallpsychotherapie in 
Großschadenslagen mit fünf und mehr 
Betroffenen“. Gerd Höhner bekräftigte 
in der Diskussion: „Unsere Profession 
kann in diesem Bereich einen wertvol
len Beitrag leisten und wir werden uns 
mit diesem Thema weiterhin befassen. 
Die Flutkatastrophe hat gezeigt, wie ak
tuell das Thema ist.“

Mitgliedschaft von PiA

Die Kammerversammlung diskutierte 
die Frage der Mitgliedschaft von Psy
chotherapeutinnen und Psychothera
peuten in Ausbildung (PiA) in der Kam
mer. Die drei mit Gaststatus der Online
Sitzung zugeschalteten Sprecherinnen 
der PiAVertretung NRW bekundeten, 
sowohl für eine freiwillige als auch für 
eine Pflichtmitgliedschaft offen zu sein. 

Gerd Höhner
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In der Abstimmung votierte die Kam
merversammlung dafür, dass die Frakti
onen zu der Frage „PiAMitgliedschaft“ 
weiter beraten mögen. Der Ausschuss 
Satzung, Berufsordnung und Berufs
ethik wurde gebeten, Regelungsvor
schläge in der Satzung und der Ge
schäftsordnung der Kammer hinsicht
lich der möglichen Einbeziehung von 
Mitgliedern der PiAVertretung NRW zu 
entwickeln und der Kammerversamm
lung zur Beratung vorzulegen.

Wahlen und Resolutionen

Infolge von Rücktritten von Mitgliedern 
der Kammerversammlung standen Er
gänzungswahlen an. Jeweils mit großer 
Mehrheit wurden gewählt: Bettina Tietz
Roder (PsychotherapeutInnen NRW) als 
Mitglied im Ausschuss Aus und Wei
terbildung im Rahmen der Ausbildungs
reform; Edgar Eckerskorn (Kooperative 
Liste) als Mitglied und Mira Welter (Psy
chotherapeutInnen NRW) als stellvertre
tendes Mitglied im Ausschuss Fort und 
Weiterbildung in Bereichen; Dr. Margit 
Lübking als Mitglied und Sinje Guldner 
(beide Kooperative Liste) als stellvertre
tendes Mitglied im Ausschuss Psycho
therapie in Krankenhaus und Rehabilita

Mitglieder der Kammerversammlung verabschieden sich online

tion; Bernadette Willigens (Bündnis KJP) 
als Mitglied im Ausschuss Digitalisierung; 
Ralph Schliewenz (PsychotherapeutInnen 
NRW) als Mitglied im Ausschuss Psycho
therapeutische Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen. Neue stellvertretende 
Delegierte zum Deutschen Psychothera
peutentag (DPT) wurden Mira Welter und 
Bernadette Willigens.

Ebenfalls mit großer Mehrheit verab
schiedete die Kammerversammlung die 
Resolutionen „Psychische Folgen der 

Hochwasserkatastrophe in Nordrhein
Westfalen ernst nehmen – die Men
schen nicht vergessen!“, „Ermächtigun
gen zur Verbesserung der ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen in der Pande
mie nutzen!“ und „Die unzureichende 
Finanzierung der Weiterbildung von Psy
chotherapeutinnen und Psychothera
peuten gefährdet die psychotherapeuti
sche Versorgung von Kindern, Jugendli
chen und Erwachsenen“ (nachzulesen 
im Pressebereich auf www.ptknrw.de).

OnlineRegionalversammlung für den Regierungsbezirk Münster

Rund 50 Kammermitglieder nahmen am 
1. Dezember 2021 an der OnlineRegio
nalversammlung für den Regierungs
bezirk Münster teil. Kammerpräsident 
Gerd Höhner erläuterte zunächst Defi
zite der psychotherapeutischen Versor
gungsplanung in NordrheinWestfalen. 
Er kritisierte zu lange Wartezeiten und 
fehlende Angebote insbesondere für 
Kinder und Jugendliche. Er betonte zu
dem, dass nach der Flutkatastrophe in 
NordrheinWestfalen 2021 für zusätz
liche Versorgungskapazitäten gesorgt 
werden müsse. Eine bedeutsame Neu
erung sei die vom Gemeinsamen Bun
desausschuss (GBA) im September 
2021 verabschiedete Richtlinie über die 
berufsgruppenübergreifende, koordi
nierte und strukturierte Versorgung ins
besondere für schwer psychisch kranke 
Versicherte mit komplexem psychiat
rischen oder psychotherapeutischen 

Behandlungsbedarf (KSVPsychRL). 
Hinsichtlich des Koalitionsvertrages der 
neuen Bundesregierung begrüßte Gerd 
Höhner, dass er wichtige Ansätze für ei
ne bessere psychotherapeutische Ver
sorgung aufgreife. Für den stationären 
Bereich könne mit einer Neufassung 
der Richtlinie zur Personalbemessung 
gerechnet werden. Die Kammer forde
re aber weiterhin, die außervertragliche 
Psychotherapie im Kostenerstattungs
verfahren nach § 13 Abs. 3 Fünftes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) leichter 
zugänglich zu machen. Ebenso gelte 
es, Angebote zur psychosozialen Un
terstützung von Kindern, Jugendlichen 
und Familien zu verbessern und die Ju
gendhilfe zu stärken.

Barbara Lubisch aus dem Vorstand der 
Psychotherapeutenkammer NRW er
läuterte Grundzüge der MusterWeiter

bildungsordnung (MWBO) für Psycho
therapeutinnen und Psychotherapeu
ten. Nach wie vor dringend zu klären sei 
die Finanzierung der Weiterbildung, ins
besondere im ambulanten Bereich. Die 
Kammer sei derzeit damit befasst, die 
Umsetzung der Weiterbildungsordnung 
auf Landesebene vorzubereiten. Dabei 
solle die MWBO möglichst einszu
eins übernommen werden. Zu zahlrei
chen Einzelfragen stünde der Vorstand 
in engem Austausch u. a. mit Kliniken, 
Hochschulen, Ausbildungsstätten und 
Praxen. An die Kammermitglieder ap
pellierte Barbara Lubisch, sich in der 
Weiterbildung zu engagieren.

In Vertretung für ihre Vorstandskollegen 
Bernhard Moors und Andreas Pichler 
informierte Barbara Lubisch auch zu 
Fragestellungen im Zusammenhang mit 
der Digitalisierung im Gesundheitswe
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Landesgesundheitskonferenz und Fachtagung zur seelischen Gesundheit

Die 29. Landesgesundheitskonferenz 
NordrheinWestfalen, in der die Psy
chotherapeutenkammer NRW konstitu
ierendes Mitglied ist, verabschiedete 
am 11. November 2021 die Entschlie
ßung „Fachkräftegewinnung im Ge
sundheitswesen“. Zur psychotherapeu
tischen Versorgung wird darin als ein 
Aspekt betont, dass für die Weiterbil
dung von Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten entsprechende 
Weiterbildungsplätze zur Verfügung ge
stellt werden müssen. Angesichts der 
steigenden Nachfrage nach Psychothe
rapie sei zudem der Ausbau der ambu
lanten psychotherapeutischen Versor
gung und insbesondere der Kinder und 

Jugendlichenpsychotherapie erforder
lich. Für den stationären Bereich hält die 
Entschließung u. a. fest, dass Psycho
therapeutinnen und Psychotherapeuten 
entsprechend ihrer Bedeutung in der 
Versorgung in den Mindestvorgaben für 
die Personalausstattung der psychiatri
schen und psychosomatischen Kliniken 
berücksichtigt werden müssen.

Die Psychotherapeutenkammer NRW 
ist auch an der Lenkungsgruppe und 
an zwei Arbeitsgruppen der Landes
initiative Gesundheitsförderung und 
Prävention beteiligt. Am 23. November 
2021 fand als erste Veranstaltung der 
Landesinitiative die OnlineFachtagung 

„Seelische Gesundheit in und nach der 
Pandemie – Herausforderungen und 
Ansätze für die Landesinitiative Ge
sundheitsförderung und Prävention“ 
statt. Rund 375 Interessierte verfolgten 
die Plenumsvorträge zu Aspekten früh 
ansetzender Präventionsprogramme, 
der gesundheitsförderlichen Gestal
tung digitaler Arbeit und den Aktivitäten 
der Landesinitiative. Am Nachmittag 
tauschten sie sich an digitalen Themen
tischen und in Workshops vertiefend 
aus. Die Psychotherapeutenkammer 
NRW hatte zwei der 21 Workshops 
organisiert und einen der 26 Themen
tische betreut.

Eine offene Antwort auf einen offenen Brief

Am 9. Januar 2022 erreichte die Psy
chotherapeutenkammer NRW ein „Of
fener Brief“ mit dem Titel „Approbierte 
ärztliche und psychologische Psycho-
therapeutInnen und PsychologInnen für 
eine Solidarisierung mit der Gesamt-
heit unserer Berufsausübenden, gegen 
Ausgrenzung, Spaltung, Bestrafung und 
Berufsausübungsverbote“, der bun
desweit von mehr als 450 Mitzeichne
rinnen und Mitzeichnern unterstützt 
worden ist. Das Schreiben wurde allen 
Landespsychotherapeutenkammern, 
der Bundespsychotherapeutenkammer, 
Berufsverbänden, den Kassenärztlichen 
Vereinigungen der Länder, der Presse
stelle der Kassenärztlichen Bundesver
einigung, dem Bundesgesundheitsmi
nisterium, dem Deutschen Bundestag 
und der Deutschen Bundesregierung 
zur Kenntnis gegeben.

In dem Schreiben werden Annahmen, 
Vermutungen und Andeutungen geäu
ßert, die aus Sicht des Vorstandes der 
Psychotherapeutenkammer NRW nicht 
unkommentiert bleiben dürfen.

Die Profession trägt für die öf-
fentliche Gesundheit eine beson-
dere Verantwortung

Der Vorstand der Psychotherapeuten
kammer NRW fordert alle Berufskolle
ginnen und kollegen auf, die erforderli
chen Schutz und Hygienemaßnahmen 
zu ergreifen, das heißt auch, sich imp
fen zu lassen, damit sie ihren Versor
gungsverpflichtungen nachkommen 
können. Wenn Kolleginnen und Kolle
gen aus persönlichen Gründen Impf
maßnahmen ablehnen, gilt es, dies zu 
respektieren. Gleichwohl ist klar: Die
se müssen die Konsequenzen dieser 
Entscheidung selbst tragen. So wer
den sie für die Zeit der Pandemielage 
wahrscheinlich psychotherapeutische 
Behandlungen nicht mehr ausführen 
können. Der Vorstand der Psychothe
rapeutenkammer NRW bedauert die 
daraus resultierenden Beeinträchtigun
gen, sieht darin aber keine „kollegiale 
Ausgrenzung“, sondern notwendige 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pan
demie sowie der Risikominimierung 
gerade im Gesundheitswesen.

Es ist unredlich, den Eindruck zu erwe
cken, dass für persönliche Entscheidun
gen der gesamte Berufsstand zu haften 
hat. Die Aufforderung, sich mit den Kol
leginnen und Kollegen zu solidarisieren, 
die „aufgrund ihres Impfstatus“ aus 
der psychotherapeutischen Versorgung 
„ausgegrenzt werden sollen“, passt 
nicht zur Wirklichkeit.

Wissenschaftlich, fachlich unseri-
öse Behauptungen schaden dem 
Ansehen der Profession

Psychologische Psychotherapeutinnen 
und Psychologische Psychotherapeu
ten sowie Kinder und Jugendlichen
psychotherapeutinnen und Kinder und 
Jugendlichenpsychotherapeuten üben 
ihren Beruf auf der Basis wissenschaft
lich fundierter Verfahren und Methoden 
aus. Die Anwendung unwissenschaft
licher Vorgehensweisen ist aus fach
lichen und berufsethischen Gründen 
nicht erlaubt. Wenn im Rahmen der 
öffentlichen Diskussion zum Thema 
Impfen der Eindruck erweckt wird, dass 
es sich hierbei um ein unwissenschaftli

sen und zu möglichen Auswirkungen 
der Neuerungen auf die psychothera
peutische Praxis. Als zentrale Quer
schnittsthemen definierte sie Daten

schutz und Datensicherheit. Weitere 
Fragen seien bezüglich der Telematik
Infrastruktur, Internetanwendungen in 
der Psychotherapie und Digitalen Ge

sundheitsanwendungen (DiGA) zu klä
ren. So müsse z. B. der Einsatz von Di
GA professionell gestaltet und begleitet 
werden.
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ches Verfahren handelt, dann wird auch 
die wissenschaftliche Fundierung unse
rer Profession beschädigt. Die Psycho
therapeutenkammer NRW widerspricht 
ausdrücklich der Andeutung, dass es 
auch andere als wissenschaftlich be
gründete Fakten gibt. Es ist keine Frage 
persönlicher „Meinungen“, ob Impf
maßnahmen richtig oder falsch sind.

Die politische Dimension dieser 
Argumentation ist demokra-
tiefeindlich und unser Gemein-
wesen beschädigend

Während die Impfmaßnahmen selbst 
wissenschaftlich gut begründet sind, 

ist die Frage einer (tätigkeitsbezoge
nen) ImpfPflicht eine politische Ent
scheidung. Hier kann man unterschied
licher Meinung sein. Der Vorstand der 
Psychotherapeutenkammer NRW kann 
nachvollziehen, dass die Mitglieder des 
Bundestags in einer klaren Mehrheits
entscheidung den im Gesundheitswe
sen Tätigen eine besondere Verpflich
tung gegenüber vulnerablen Menschen 
auferlegen. In dem „Offenen Brief“ 
werden allerdings dramatische Reak
tionen als Folgen von „Spaltung, Aus
grenzung, Bestrafung“ dargestellt. Es 
wird der Eindruck erzeugt, dass die 
„Spalter“ die anderen, die staatlichen 
Akteure sind, und die Kolleginnen und 

Kollegen, die Impfmaßnahmen ableh
nen, die Opfer dieser Maßnahmen. Es 
wird so eine Argumentation „wir gegen 
den Staat“ aufgebaut, der den einzel
nen angeblich bedroht.

Die Psychotherapeutenkammer NRW 
hält diese Szenarien für gefährlich. Sie 
stellen die demokratischen Spielre
geln in Frage. Die individuellen Rechte 
werden hier nicht außer Kraft gesetzt. 
Unser aller Freiheit ist durch das Infekti
onsschutzgesetz nicht bedroht!

Nachruf
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Kollegen

Peter Müller-Eikelmann

der völlig unerwartet am 31. Januar 2022 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Mit Peter MüllerEikelmann verliert die Psychotherapeutenkammer NRW ein über lange Jahre 
aktives und geachtetes Mitglied. Mehr als 17 Jahre setzte er sich auf der Landes und Bundes
ebene für die Belange des Berufsstandes ein. Er hat sich dabei immer sehr für die wissenschaft
liche und versorgungspolitische Eigenständigkeit der Psychotherapie eingesetzt.

Er war über vier Wahlperioden Mitglied der Kammerversammlung und einer ihrer stellvertre
tenden Delegierten beim Deutschen Psychotherapeutentag. Seit 2009 vertrat Peter Müller
Eikelmann die Psychotherapeutenkammer NRW dort als Bundesdelegierter. Er führte seit 2014 
als Vorsitzender die Fraktion PsychotherapeutInnen NRW in der Kammerversammlung. Sein 
Engagement als stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss der Kammer und als Vertreter 
der Kammer im Finanzausschuss der Bundespsychotherapeutenkammer wurde sehr geschätzt.

Wir vermissen diesen engagierten Kollegen!

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

Gerd Höhner

Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW
im Namen des Vorstandes und aller Mitarbeitenden
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OPK

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen in der OPK,

Gregor Peikert

wem trauen Sie zu, Ihre Interessen 
zu vertreten? Wen würden Sie in 
die Kammerversammlung wählen? 
Wären Sie bereit, selbst zu kandi-
dieren?

Selbstverwaltung funktioniert, wenn 
engagierte Frauen und Männer un-
seren Berufsstand aktiv vertreten. 
Sie sollten die unterschiedlichen 
psychotherapeutischen Tätigkeits-
felder und die Formen der Berufs-
ausübung repräsentieren, Anliegen 
und Erfahrungen einer möglichst 
breiten Mitgliedschaft einbringen. 

In der OPK ist uns das in bisher vier Wahlperioden insgesamt gut ge-
lungen. In der Kammerversammlung hat sich eine kollegiale, konstruk-
tive und respektvolle Zusammenarbeit entwickelt, die primär auf Inte-
ressenvermittlung und nicht auf Konkurrenz zwischen Verbänden oder 
zwischen verschiedenen Gruppen in der Mitgliedschaft abzielt. Dennoch 
haben sich Trends ergeben, die die Repräsentation der ganzen Breite der 
Mitgliedschaft nicht gerade erleichtern. Während ein Drittel der Kam-
mermitglieder angestellt arbeitet, gibt es in der Kammersammlung nie-
manden mehr in einem „typischen“ Anstellungsverhältnis, z. B. in einer 
Klinik. 44 % der Kammermitglieder sind 45 Jahre alt oder jünger, in der 
Kammersammlung sind es knapp 9 %. In einigen Bundesländern war es 
nur mit Mühe gelungen, wenigstens so viele Kandidaten zu finden, wie 
Sitze zu vergeben waren, aber keine Nachfolge-Kandidaten. Aus Meck-
lenburg-Vorpommern ist deshalb nach dem Ausscheiden von Johannes 
Weisang kein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mehr in der 
Kammerversammlung. 

Im Herbst nächsten Jahres wird die 5. Kammerversammlung gewählt, 
deren Amtsperiode von 2024 bis 2029 dauern wird. Für jedes OPK-Bun-
desland sind wieder sieben Sitze zu vergeben. Das Prinzip der Perso-
nenwahl (und nicht Listenwahl) hat sich sehr bewährt und soll beibe-
halten werden. Anders als bisher soll es aber keine getrennten Wahlen 
für die Berufsgruppen (bisher: Psychologische Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) mehr geben. Die neue 
Wahlordnung soll sicherstellen, dass die Versorgungsfelder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie und Erwachsenenpsychotherapie jeweils 
angemessen vertreten werden. 

Die Tätigkeitsfelder und Altersgruppen sollen besser repräsentiert sein 
als bisher. Dafür ist es wichtig, auch genügend angestellte, in der KJ-
Versorgung tätige und jüngere Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten als Kandidaten für die Kammerversammlung zu gewinnen. Es 
sollten sich in jedem Bundesland möglichst deutlich mehr als sieben Kan-
didierende finden. Die Wählenden sollten eine echte Wahl treffen kön-
nen. Außerdem wurden bisher in jeder Wahlperiode Nachbesetzungen 
nötig, weil Gewählte aus der Kammerversammlung ausschieden. 

Wir möchten deshalb bereits jetzt anregen: beraten Sie mit Kolleginnen 
und Kollegen, wer geeignet sein könnte, für ein solches Wahlamt in der 
OPK anzutreten, und sprechen Sie die Betreffenden an. Prüfen Sie, ob 
Sie selbst bereit für eine Kandidatur wären. Fragen Sie gegenwärtige 
oder ehemalige Kammerversammlungsmitglieder, wie sie die Arbeit in 
der OPK erleben. Nehmen Sie an unseren Veranstaltungen teil, z. B. an 
OPK internetaktiv, um mehr über unsere Themen zu erfahren. Es wäre 
schön, wenn wir alle im kommenden Jahr die Wahl haben und eine gute 
Wahl treffen können.

Ihr Gregor Peikert 
Präsident
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„Politische Arbeit braucht Kraft, Ausdauer und Frustrationstoleranz. Das geht nur 
gemeinsam mit Gleichgesinnten“: Für die OPKWahl 2023 werden Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Kammerversammlung gesucht

Wie persönlich wertvoll berufspoliti
sche Arbeit – auch im Spannungsfeld 
von Familie, Selbstfürsorge und nor
maler, beruflicher Tätigkeit – sein kann, 
darüber sprachen wir für das PTJ mit 
Juliane Sim, eines der jüngsten Kam
merversammlungsmitglieder der OPK.

Was hat Sie bewogen, berufspoli-
tisch aktiv zu werden?
Das begann in meiner Ausbildungszeit. 
Mir ist immer klarer geworden, dass die 
für mich schwierigen Randbedingun
gen strukturell verankert waren. Der 
Kontakt zu berufspolitisch engagierten 
Kolleginnen und Kollegen hat mir ge
holfen, die politischen Hintergründe 
besser zu verstehen und einzuordnen. 
Vor allem aber habe ich ein Gefühl dafür 
entwickelt, dass sich Dinge auch verän
dern lassen. Es gab und gibt noch viel 
Handlungsbedarf.

Bekommen Sie Ihre Familie und Ihr 
Engagement für Ihre Profession gut 
unter einen Hut?

Ehrlicherweise hinterfrage ich mich an 
diesem Punkt oft, ob ich dem Span
nungsfeld Familie, Selbstfürsorge und 
Berufspolitik die richtigen Entscheidun
gen treffe. Daher ist mir meine Mitar
beit in der Gleichstellungskommission 
so wichtig, wo wir unter andrem an 
Ideen arbeiten, wie sich Beruf(spolitik) 
und Familie besser vereinbaren lassen. 
Gleichzeitig ist es mir wichtig, Rahmen
bedingungen mitzugestalten und zu 
verbessern. Diesen Teil in meinem Le
ben würde ich auch nicht missen wol
len.

Können Sie ein Beispiel nennen, wo 
Ihnen das gelungen ist?

In den letzten zwei Jahren haben wir 
viel an einer Förderung der Gruppen
therapie gearbeitet. Nun Bestandteile 
unserer Ideen in der Richtlinie und im 
EBM zu sehen, macht mich stolz. Au
ßerdem habe ich viel mehr Wissen und 
Verständnis, wie Politik funktioniert, 
warum manche Dinge so lange brau
chen, mit wem man in Gespräch gehen 
muss, dass Erfolg manchmal nur über 
Kompromisse geht. Vieles ist ärgerlich: 
Man kann meckern oder sich Verbünde
te suchen. Das letztere ist mein Weg.

Was hat Ihnen dieser Weg in Sachen 
eigener Vernetzung gebracht?
Politische Arbeit braucht Kraft, Ausdau
er und Frustrationstoleranz. Das geht 
nur gemeinsam mit Gleichgesinnten. 
Aus dieser Zusammenarbeit schöpfe 
ich die meiste Motivation. Ich mag es, 
von der Erfahrung meiner Kolleginnen 
und Kollegen zu lernen, und gemein
sam Dinge anzuschieben. Tolle Men
schen kennenzulernen, die ich sonst 
in meinem Praxisumfeld nie getroffen 
hätte. Das ist absolut wertvoll für mich 
persönlich.

Was würden Sie Kolleginnen und 
Kollegen empfehlen, die sich für 
Berufspolitik interessieren, aber noch 
zögerlich sind, ob es wirklich etwas 
für sie ist?

Ich erinnere mich noch, wie unsicher 
im am Anfang war. All das Wissen, das 
ich nicht hatte, die Abkürzungen, die 
ich nicht kannte. Heute weiß ich, dass 
es hier so ist wie überall: wenn man 
Freude an der Arbeit hat, dann wächst 
man schneller rein, als man denkt. 
Daher würde ich allen Interessierten 
empfehlen, den Kontakt zur Kammer 
zu suchen. Einfach Kolleginnen und 
Kollegen ansprechen und zu Veranstal
tungen gehen. Wir freuen uns über In
teresse an Mitarbeit, sei es auch noch 
so klein. Selbst wenn es anfangs erst 
einmal „nur“ Fragen oder Wünsche an 
uns und unsere Arbeit sind, ist dies ein 
guter Weg, um Kolleginnen und Kolle
gen sowie Strukturen, wie zum Beispiel 
die OPK, kennenzulernen. Wer mehr 
Verantwortung übernehmen möchte, 
wird immer Unterstützung, manchmal 
sogar Mentorenprogramme finden, die 
den Einstieg erleichtern.

Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Antje Orgass.

Juliane Sim

OPK: Frau Sim, Sie sind 42 Jahre alt 
und haben drei Kinder. Sie arbeiten 
in Ihrer Praxis in Unterwellenborn, 
in Thüringen, als Verhaltensthera-
peutin und leben mit Ihrer Familie 
in Leipzig. In welcher Form sind Sie 
berufspolitisch engagiert?

Juliane Sim: Ich bin in der 2. Legislatur 
als Delegierte in der Kammerversamm
lung der OPK tätig. In der Kammerver
sammlung arbeite ich im Satzungs und 
Finanzausschuss mit, bin Delegierte 
des Deutschen Psychotherapeutenta
ges und bin die OPK vertretend in die 
Gleichstellungskommission berufen. 
Zusätzlich bin ich im bvvp und in der 
KV Thüringen im Beratenden Fachaus
schuss aktiv.
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Personeller Wechsel im OPKVorstand und in der Kammerversammlung

HansJürgen Papenfuß ist als Nach
folger der Landesvertretung für Meck
lenburgVorpommern in den OPKVor
stand gewählt. Die Kammerversamm
lung wählte den 67Jährigen mit klarer 
Mehrheit in das Amt.

Er gehört der Kammerversammlung 
seit 2019 an und arbeitete hier im Aus
schuss für Angestellte mit. Bis 2020 
war er als Psychologischer Psycho

therapeut im Justizvollzug des Landes 
MecklenburgVorpommern tätig.

Weitere biografische Informationen zu 
Herrn Hans Jürgen Papenfuß finden Sie 
auf der OPKHomepage unter: www.
opkinfo.de/kammerstruktur/vorstand/.

Herr Otto P. Rendenbach wurde als neu
es Mitglied der Kammerversammlung 
für die Berufsgruppe der Psychologi
schen Psychotherapeuten im Wahlkreis 

MecklenburgVorpommern nachbe
setzt. Herr Rendenbach gehörte bereits 
über zwei Amtsperioden von 2011–2019 
der Kammerversammlung an.

Notwendig geworden waren diese per
sonellen Wechsel im OPKVorstand so
wie in der Kammerversammlung nach
dem Johannes Weisang im September 
2021 nach vierzehneinhalb Jahren en
gagierter Mitarbeit aus dem OPKVor
stand zurücktrat.

Auf diese Termine möchten wir Sie aufmerksam machen

Neuapprobierten-Treffen

jeweils 17:00–19:00 Uhr
Ort: online (ZOOM)

Brandenburg: 06.04.2022

MecklenburgVorpommern: 07.04.2022

Sachsen: 12.04.2022

Thüringen: 26.04.2022

SachsenAnhalt: 27.04.2022

Fachkonferenz stationäre  
Weiterbildung

08.06.2022
13:00–16:30 Uhr
Ort: online (ZOOM)

OPK vor Ort

jeweils 17:00–19:00 Uhr
Ort: online (ZOOM)

Thüringen: 21.09.2022

SachsenAnhalt: 22.09.2022

Sachsen: 26.09.2022

Brandenburg: 28.09.2022

MecklenburgVorpommern: 
29.09.2022

Tag der Angestellten

27.09.2022
10:00–16:30 Uhr
Ort: wird noch bekannt gegeben

OPK internetaktiv 2022

23.11.2022
17:30–20:00 Uhr
Ort: online

 1/2022  Psychotherapeutenjournal 93

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

O
P

K



Liebe Kolleg*innen,
nach der Kammerwahl Ende 2021 trat im Februar 2022 die neue Ver-
treterversammlung zusammen und wählte Ausschüsse und Vorstand der 
LPK RLP. Wir freuen uns sehr, darin viele jüngere Kolleg*innen begrüßen 
zu können, die sich nun für unseren Berufsstand politisch engagieren. 
Neu hinzugekommen im Vorstand ist Marcel Hünninghaus, angestellter 
Psychologischer Psychotherapeut.

Für die neue Kammerlegislatur liegen viele wichtige Aufgaben vor uns. 
Die positiven Erfahrungen mit digitalen Fortbildungen und Veranstal-
tungen für die Kammermitglieder und die interessierte Gesundheitspo-
litik werden sicher beibehalten werden. Auch die kontinuierliche und 
transparente digitale Kommunikation mit unseren Mitgliedern hat sich 
bewährt.

Inhaltlich wird uns in den nächsten Jahren die Weiterentwicklung und 
Implementierung der Muster-Weiterbildungsordnung auf Landesebene 
stark beschäftigen. Diese Aufgabe umfasst nicht nur neue administra-
tive Prozesse, sondern erfordert die intensive Beschäftigung mit stati-
onären, ambulanten und institutionellen Strukturen sowie Optionen zur 
Finanzierung. Am Ende muss eine exzellent und breit aus- und weiterge-
bildete Fachpsychotherapeut*in stehen, die nicht mehr wie bisher unter 
prekären Bedingungen ausgebildet wird. Der immer größer werdende 
Stellenwert psychischer Erkrankungen muss auch seinen Niederschlag 
finden in angemessenen Stellen-, Leitungs- und Vergütungsstrukturen 
für unseren Beruf. Gleichzeitig sind wir gefordert, neue, besser vernetz-
te Versorgungsmodelle zu entwickeln, um insbesondere einen niedrig-
schwelligeren Zugang zu psychotherapeutischer Hilfe für schwer kranke 
Menschen zu ermöglichen. Insbesondere im Bereich der Psychotherapie 
mit Kindern und Jugendlichen treten wir hier seit Jahren auf der Stelle.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Kammerarbeit soll das Thema Grenz-
verletzungen in der Psychotherapie werden, verbunden mit der Fokussie-
rung von Kinderschutz in den ambulanten, stationären und institutionel-
len Bereichen unserer Arbeit. Entsprechende Fortbildungen dazu sollen 
flankiert mit einer Weiterentwicklung von Beschwerdemöglichkeiten für 
Patient*innen.

Aus Sicht unserer rheinland-pfälzischen Kammer müssen wir uns als Be-
rufsstand noch deutlich stärker und hörbarer politisch und gesellschaft-
lich einbringen im Hinblick auf die psychische Gesundheit der Menschen. 
Die Corona-Pandemie hat schmerzliche Defizite in den Bereichen Public 
Health, Gesundheitskommunikation, Ethik und Digitalisierung offenbart. 
Dies gilt umso stärker im Hinblick auf die bestehende Klimakrise, deren 
verheerende Auswirkungen wir durch die Flutkatastrophe mit über 130 
Verstorbenen und tausenden traumatisierten Menschen in Rheinland-
Pfalz sehr konkret erlebt haben. Kinder und Jugendliche sind durch Pan-
demie und Klimakrise doppelt psychisch belastet, und es muss unser 
Berufsverständnis sein, nicht nur im Nachgang psychotherapeutisch zu 
behandeln, sondern natürlich auch fachlich fundierte Vorsorge, Vorbeu-
gung und Förderung der psychischen Gesundheit zu leisten.

Es grüßt Sie herzlich

Sabine Maur
Präsidentin der  

Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz

Sabine Maur, Präsidentin der LPK RLP

RLP
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Konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung wählt Kammervorstand: 
Präsidentin einstimmig im Amt bestätigt

Die Mitglieder der neuen Vertreterversammlung bei ihrer digitalen Sitzung am 12.02.2022

Der frisch gewählte Vorstand von oben links im Uhrzeigersinn: Ulrich Bestle, Vizepräsidentin 
Dr. Andrea Benecke, Marcel Hünninghaus, Präsidentin Sabine Maur und Peter A. Staub

Die ehemalige ist auch die neue Präsi
dentin der Landespsychotherapeuten
kammer RheinlandPfalz. Das ist eines 
der Ergebnisse der konstituierenden 
Sitzung der neuen Vertreterversamm
lung der Landespsychotherapeuten
kammer RheinlandPfalz, die am 12. Fe
bruar stattfand – aufgrund der Pande
mie erneut digital.

Zum ersten Mal in der Kammerge
schichte erfolgte auch die Wahl des 
Vorstands digital unter Zuhilfenahme 
eines datenschutzkonformen Abstim
mungstools. Sabine Maur, die schon 
in der letzten Amtsperiode den Kam
mervorstand als Präsidentin anführte, 
wurde einstimmig wiedergewählt. 
Auch Vizepräsidentin Dr. Andrea Ben-

die Zahl der Beisitzer*innen auf drei zu 
erhöhen, wurde der Vorstand erweitert 
um Marcel Hünninghaus. Er ist an
gestellt als Leitender Psychotherapeut 
und wissenschaftlicher Projektkoordi
nator für das Modellvorhaben nach § 64 
SGB V am Pfalzklinikum für Psychiatrie 
und engagierte sich bereits im Aus
schuss für die Belange der Angestellten 
in der Kammerarbeit.

Neben der Wahl des Vorstands standen 
die Wahlen der verschiedenen Aus
schüsse auf der Tagesordnung der Ver
treterversammlung, ebenso die Wahl 
der Delegierten zum Deutschen Psy
chotherapeutentag und der ehrenamtli
chen Richter*innen der Berufsgerichte 
der Heilberufe.

Alle neu gewählten Mitglieder der Kam
mergremien finden Sie unter www.lpk-
rlp.de/Über uns.

ecke sowie Ulrich Bestle und Peter 
Andreas Staub konnten sich über ihre 
Wiederwahl freuen. Nachdem die Ver
treterversammlung beschlossen hatte, 

Fragen und Antworten zur Impfpflicht

Im Dezember 2021 wurde die einrich
tungsbezogene Impfpflicht für alle Be
schäftigten in Einrichtungen des Ge
sundheits und Pflegebereichs vom Ge
setzgeber eingeführt (§ 20 a Infektions
schutzgesetz). Auch Inhaber*innen und 
Beschäftigte/Mitarbeiter*innen von psy
chotherapeutischen Praxen müssen seit 

15. März 2022 einen Nachweis über ei
nen vollen Impfschutz oder eine Gene
sung erbringen. Was passiert, wenn kein 
Nachweis vorgelegt wird? Was kann das 
Gesundheitsamt bei fehlenden Nach
weisen unternehmen? Wann verliert der 
Nachweis seine Gültigkeit? Gilt die Impf
licht auch in Instituten? Alle Fragen rund 

um die Impfpflicht und die psychothera
peutische Versorgung während der Co
ronaPandemie werden in der regelmä
ßig aktualisierten Rubrik „Fragen und 
Antworten zur psychotherapeutischen 
Versorgung während der CoronaPande
mie“ unter www.lpk-rlp.de / Aktuelles 
beantwortet.
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Psychotherapeutische Unterstützung im Ahrtal: Malu Dreyer überreicht Bewilli
gungsbescheid an LPKPräsidentin Sabine Maur

Am 3. Dezember 2021 hat LPK-Präsi-
dentin Sabine Maur von Malu Dreyer, 
Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz, den Bewilligungsbescheid für ein 
Projekt überreicht bekommen, das die 
psychotherapeutische Unterstützung 
von Betroffenen der Flutkatastrophe 
im Ahrtal verbessern soll. Den Bewil
ligungsbescheid übergab Malu Dreyer 
vor rund 60 Teilnehmer*innen einer In
formationsveranstaltung zu dem neuen 
Projekt in der Landskroner Festhalle in 
Bad NeuenahrAhrweiler.

Die Landespsychotherapeutenkam
mer RheinlandPfalz hatte den Pro
jektantrag in Zusammenarbeit mit 
dem Netzwerk „Soforthilfe Psyche“ 
auf den Weg gebracht. Das Netzwerk 
„Soforthilfe Psyche“ bietet Informati
onsgruppen zur Stressreduktion nach 
dem Erleben eines Traumas an, die 
von Psychotherapeut*innen geleitet 
werden. Zielgruppen des Projekts sind 
sowohl die Betroffenen aller Alters-
gruppen als auch Fachkräfte in Verwal
tungen, Rettungskräfte, Unternehmen, 
Schulen, Kindergärten, Jugendhilfe, 
Einrichtungen der Pflege und sonstige 
interessierte Institutionen. Sie haben 
die Möglichkeit, einfach und kostenlos 
Unterstützung anzufordern und Infor
mationsgruppen für Betroffene oder 
Fachkräfte Ihrer Einrichtung durchfüh
ren zu lassen. Um die Ansteckungs-
gefahr während der Corona-Pande-

LPK-Präsidentin Sabine Maur erhält den Bewilligungsbescheid von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (Foto: Staatkanzlei RLP/Stephan Dinges)

mie zu minimieren, können die Grup-
pen auch digital abgehalten werden. 
Finanziert wird dieses Angebot durch 
das Ministerium für Wissenschaft und 
Gesundheit und die Landespsychothe
rapeutenkammer RheinlandPfalz.

Wie das Angebot wahrgenommen 
werden kann und was in den Gruppen 
passiert, erläuterten Sabine Maur und 
Kinder und Jugendlichenpsychothera
peutin Daniela Lempertz („Soforthilfe 

Psyche“) auf der Veranstaltung in Bad 
NeuenahrAhrweiler dem Publikum 
nach einem Grußwort der Ministerprä
sidentin. Die Rhein-Zeitung berichtete 
am 5. Dezember 2021 ausführlich über 
das neue Projekt und die Veranstaltung 
in der Landskroner Festhalle. Auch 
tag24.de und das Redaktionsnetz-
werk Deutschland thematisierten das 
GruppenProjekt und zitierten die LPK
Präsidentin.

Medien fragen: Wie verarbeiten Menschen im Ahrtal die Katastrophe?

Sabine Maur im SWR-Studio (Screenshot)

Viele Betroffene der Flutkatastrophe im 
Ahrtal leiden nach wie vor psychisch 
unter den Ereignissen, werden z. B. von 
Albträumen und Konzentrationsproble
men geplagt. Hinzu kommt die Corona
Pandemie, die zu einem Anstieg der 
psychischen Probleme in der Bevölke
rung geführt hat, so dass die Menschen 
im Ahrtal teilweise doppelt belastet 
sind. Darüber sprach LPKPräsidentin 
Sabine Maur in einem Interview im 

SWRStudio im Rahmen der Sendung 
„Zur Sache RheinlandPfalz“. Der Be
darf an Psychotherapie übersteige mo
mentan das Angebot. Sie nannte An
laufstellen für Betroffene und betonte, 
dass auch Kinder und Jugendliche nicht 
aus dem Blick verloren werden dürften. 
Auch der Artikel „Flutkatastrophe: Nicht 
alles wird wie vorher sein“ im Deut-
schen Ärzteblatt 2022; 119(1–2): A8 / 
B8 ging auf das psychotherapeutische 

Engagement im Katastrophengebiet 
und den Einsatz der LPK RLP ein.
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Neue Psychotherapieweiterbildung: LPK RLP informiert auf drei Flyern und der 
KammerHomepage

(Foto: iStock / Miss Tuni)

(Abbildung: Stock/Anna Semenchenko)

Die Landespsychotherapeutenkammer 
RheinlandPfalz stellt auf ihrer Home
page in einer neuen gleichnamigen Ru
brik Informationen zur neuen Psycho-
therapieweiterbildung zur Verfügung. 
Neben Neuigkeiten zur Weiterbildungs
ordnung werden die Berufszugänge 
nach altem und neuen Recht erklärt und 
drei übersichtliche Flyer zum Download 
angeboten: Einer stellt die wichtigsten 
allgemeinen Informationen zur neuen 
Psychotherapieweiterbildung vor, die 
anderen beiden Flyer widmen sich der 

neuen Gebietsweiterbildung in der sta
tionären sowie der institutionellen Ver
sorgung.

Alle Informationen rund um die neue 
und alte Weiterbildung finden Sie unter 
www.lpk-rlp.de/Psychotherapeut*in 
nen/Weiterbildung.

Bitte nicht vergessen: ePtA muss nach Erhalt freigeschaltet werden!

Seit dem 8. Juni 2021 kann der elekt
ronische Psychotherapeutenausweis 
(ePtA) bestellt werden, was mittlerwei
le sehr viele Kammermitglieder getan 
haben. Der Beantragungsprozess läuft 
in der Regel reibungslos, die Freigabe 
durch die Landespsychotherapeuten
kammer RheinlandPfalz erfolgt tages
aktuell.

Allerdings scheint der Prozess häufig 
kurz vor seinem Abschluss ins Stocken 
zu geraten: Die Zahlen der Kartenher
steller zeigen nach wie vor eine recht 
große Diskrepanz zwischen ausgelie
ferten und freigeschalteten Ausweisen.

Aus diesem Grund möchten wir Sie 
erneut daran erinnern, dass der ePtA 
nach Erhalt von Ihnen im Antragspor
tal freigeschaltet werden muss, damit 
er einsatzbereit ist. Nutzen Sie hier
für die Ihnen zugestellten PINs. Alle 
wichtigen Informationen rund um den 
elektronischen Psychotherapeuten
ausweis und dessen Beantragung hat 
die Landespsychotherapeutenkammer 
RheinlandPfalz unter www.lpk-rlp.de / 
Psychotherapeut*innen / Digitalisie-
rung in der Psychotherapie / Elektro-
nischer Psychotherapeutenausweis 
für Sie zusammengestellt.

Akteneinsichtsrecht, Auskunfts und Schweigepflicht: Neue PraxisTipps der  
Kammerjuristinnen zum Download

Wissenswertes zu juristischen Themen 
des psychotherapeutischen Praxis
Alltags fassen die Juristinnen der Lan
despsychotherapeutenkammer Rhein
landPfalz weiterhin in übersichtlichen 
„PraxisTipps“ zusammen. Diese wer
den auf der KammerHomepage in der 
Rubrik Info-Portal / Alles was Recht 
ist veröffentlicht und können dort auch 
als PDF zum Sammeln heruntergeladen 
werden.

Die neuesten Veröffentlichungen the
matisieren beispielsweise das Akten
einsichtsrecht der Patient*innen und 
die Gründe, dieses Recht zu verweigern 
sowie die Auskunfts und Schweige
pflicht gegenüber Polizei und Staatsan
waltschaft. Die rechtlichen Grundlagen 
und die darauf basierenden Handlungs
empfehlungen werden komprimiert 
und verständlich präsentiert.
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Austausch mit der Fachschaft Psychologie der Universität des Saarlandes zum ak
tuellen Stand der Musterweiterbildungsordnung auf Landesebene des Saarlandes

Im Sommer 2021 kamen Vertreter*innen 
der Fachschaft Psychologie der Uni
versität des Saarlandes auf die PKS 
zu. Ihr Anliegen war es, ihre Wünsche 
und Bedürfnisse bei der Neugestaltung 
der Psychotherapeut*innenausbildung 
zu kommunizieren. Über die PsyFaKo, 
den bundesweiten Zusammenschluss 
aller Psychologiefachschaften hatten 
die Vertreter*innen davon erfahren, 
dass die Ausgestaltung der Weiter
bildungsordnung für die zukünftigen 
Fachpsychotherapeut*innen den Kam
mern obliegt.

Schnell ergaben sich weitere Fragen, 
insbesondere nach der Schaffung 
konkreter, fairer Übergangsregeln für 
sowohl die Psychotherapeut*innen in 
Ausbildung (PiA) nach dem alten Aus
bildungsweg als auch für die Psycho
therapeuten in Weiterbildung (PtW), die 
Absolventen des neuen Studiengangs 
Psychotherapie. Mit Bestürzung nah
men die Student*innen auf, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt noch immer Unklar
heit darüber herrscht, wie die CoExis
tenz von PiA und PtW in den Kliniken 
und den Ausbildungsinstituten konkret 
aussehen kann. Sowohl zukünftige PiA 
als auch zukünftige PtW haben Sorge, 
ihre Ausbildung im Saarland nicht voll
ständig absolvieren zu können.

Katharina Epstein und Philipp Nicola 
Last, Mitglieder des Fachschaftsrats 
Psychologie der Universität des Saar
landes haben bei einem Treffen mit 
der PiAAusschussvorsitzenden der 
PKS, Kristina Haase, über die derzeitige 

Interessenlage der Studierenden 
bezüglich des aktuellen Standes der 
Umsetzung der Ausbildungsreform 
zum*zur Psychotherapeut*in im Saar
land informiert.

Folgende Bedenken haben sie gegen
über der PKS geäußert:

Der erneuerte Studiengang ist bereits 
im Bachelor angelaufen, doch der wei
tere psychotherapeutische Werdegang 
im Saarland sei ungewiss. Wie es nach 
dem Studium für alle angehenden 
Psychotherapeut*innen weitergehen 
soll, ist für sie mehr als unzureichend 
geregelt.

Die Aus und Weiterbildungsinstitu
te planen ab 2025 mit dem Start der 
neuen psychotherapeutischen Wei
terbildung, welche auf den neuen kli
nischen Master folgen soll. Wie diese 
genau umgesetzt werden soll, wie die 
Aus und Weiterbildungsinstitute diese 
finanzieren sollen und vor allem wie das 
parallele Existieren von alter Ausbildung 
und neuer Weiterbildung finanziert und 
umgesetzt werden soll, ist ihnen noch 
unklar. Die gesetzlichen Regelungen 
auf Landesebene hängen ihrem Soll
Zustand deutlich hinterher. Es ergebe 
sich nicht nur für die angehenden PtW 
eine weitgehende Planungsunsicher
heit, sondern auch für die PiA des alten 
Systems.

Die Befürchtung ist, dass gerade kleine
re Institute vor dem Konflikt der Finan
zierung stehen, denn ohne Fördermittel 

wird es für sie wohl nicht tragbar Aus
bildung und Weiterbildung bis zum Aus
laufen des alten Systems 2032 parallel 
anzubieten.

Sie befürchten, dass Studierende die im 
letzten Jahr des alten Systems gestar
tet sind, nicht sicher sein können, ob sie 
nach dem Studium die Ausbildung nach 
dem alten System im Saarland vollen
den können. Eine Nachqualifikation für 
Studierende im alten System sei aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich. Es 
fehlt ihnen für Psychologiestudierende 
an Sicherheit bezüglich ihrer beruflichen 
Zukunft, was das Saarland für angehen
de Psychotherapeut*innen zu einem 
unattraktiven Studien und Berufs
standort machen könnte.

Die Unterscheidung zwischen altem 
und neuem Abschluss als psychologi
sche Psychotherapeut*in würde nicht 
nur in der Ausbildung Schwierigkei
ten mit sich bringen, sondern auch im 
Beruf. Nach dem neuen System sei 
es geplant, Psychotherapeut*innen 
zu gestatten, in spezifischen Arbeits
feldern Zusatzqualifikationen zu er
langen, welche von der Krankenkas
se anerkannt werden. Darunter fällt 
beispielweise die Spezialisierung als 
Schmerzpsychotherapeut*in oder Psy
chodiabetolog*in. Den Psychothera
peut*innen aus dem alten System ist 
die Anerkennung, Ankündigung und 
Nutzung dieser Spezialisierung im 
Saarland bisher nicht möglich, was im 
Berufsalltag ein ZweiKlassenSystem 
erzeugen könnte. Vertreter*innen 
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des gleichen Berufsstandes könn
ten somit unterschiedliche Befugnis
se haben, was nach Auffassung der 
Vertreter*innen der Fachschaft so nicht 
tragbar ist.

Diese zwei Klassen würden sich bereits 
in der Aus und Weiterbildung zeigen, 
da primär für die PtW eine ihrem Ab
schluss angemessenen Bezahlung ge
regelt ist, für die PiA nicht. Sie befürch
ten weitere Folgen: PtW könnten für die 
Kliniken finanziell weniger attraktiv sein 
als PiA und es bestehe die Gefahr, dass 
in der Überschneidungszeit der beiden 
Systeme die Klinikplätze für die Aus 
und Weiterbildung stark umkämpft sein 
könnten.

Neben der beruflichen Zukunft der Psy
chologiestudierenden und Psychothera

peut*innen im Saarland, sehen Last 
und Epstein die langen Wartezeiten 
für einen Therapiebeginn und berufen 
sich auf die BPtKAuswertung mit über 
300.000 Versichertendaten für das Jahr 
2019. Demnach warten rund 40 Prozent 
der Patient*innen, nach zuvor gestellter 
psychotherapeutischer Indikation, min
destens drei bis neun Monate auf den 
Beginn einer Behandlung. Im Zuge der 
SarsCoV2 Pandemie dürfte die Zahl 
der auf eine Therapie angewiesenen 
Menschen, vor allem im Kinder und Ju
gendbereich, weiter steigen.

Sie mutmaßen, dass Jahrgänge ohne 
neue approbierte Psychothe ra peu 
t*innen drohen. In Konsequenz könnte 
die Versorgungssicherheit im Saarland 
in Zukunft nicht mehr gewährleistet 
werden.

Versorgung psychisch kranker Erwachsener im Saarland – erste Ergebnisse der 
FOGSStudie

In der Sitzung des Saarländischen Psy
chiatrieexpertenrates am 7. Dezember 
2021 informierte die FOGS GmbH das 
Gremium über den Sachstand eines 
Forschungs und Beratungsauftrages, 
den das Ministerium für Soziales, Ge
sundheit, Frauen und Familie gut ein 
Jahr zuvor in Auftrag gegeben hatte: 
„Wissenschaftliche Begleitung und 
Untersuchung zur psychiatrischen 
Versorgung von Erwachsenen mit 
psychischer Störung und seeli-
schen Behinderungen im Saarland 
für den Rechtsbereich des Sozial-
gesetzbuchs (SGB) mit den Teilen 
SGB V, SGB IX und SGB XI“, so der 
etwas sperrige Titel des Projektes, kurz 
FOGSStudie genannt, den die Kölner 
Gesellschaft für Forschung und Bera
tung im Gesundheits und Sozialbereich 
(FOGS) unter der Leitung von Prof. Dr. 
Rudolf Schmid zu bearbeiten hatte. Um 
die Versorgungssituation strukturell an
gemessen zu beschreiben, war es also 
erforderlich die Vorgaben der Sozialge
setzbücher SGB V, SGB IX und SGB XI 
gleichermaßen zu berücksichtigen. 
Pandemiebedingte Einschränkungen 
mussten hingenommen werden.

Ziel des Auftrages war es, auf der 
Grundlage einer umfangreichen Versor
gungsanalyse einen Rahmen für die Pla
nung und Weiterentwicklung der Ver
sorgung im Saarland in den genannten 
Bereichen bis 2030 zu setzen. Da die
ser Planungshorizont auch eine Berück
sichtigung der heutigen Versorgungs
lage der Kinder und Jugendlichen mit 
psychischen Erkrankungen und seeli
schen Behinderungen erfordert, wurde 
der Auftrag gleich zu Beginn um diese 
Fragestellung erweitert.

Der rund 170 Seiten starke schriftliche 
Bericht wurde seitens des Auftragge
bers noch nicht freigegeben. Insofern 
ist nicht auszuschließen, dass nach 
Sichtung und Stellungnahme einzelner 
Landesinstanzen oder Fachabteilungen 
eine Änderung oder Neugewichtung 
einzelner Aussagen erfolgen kann. 
Die hier dargestellten Inhalte beziehen 
sich auf die Ergebnispräsentation im 
Rahmen des Saarländischen Experten
rates Psychiatrie, in dem die PKS seit 
seiner Gründung vertreten ist. Neben 
Sekundäranalysen vorliegender Mate
rialien und Daten gab es Workshops, 
Fachgespräche und eigene Fragebo

generhebungen, letztere mit einer be
merkenswert hohen Rücklaufquote von 
ca. 80 %! Als Bezugsjahr wurde das 
Jahr 2019 gewählt.

Hier einige der wichtigsten (vor-
läufigen) Ergebnisse:

Entgegen dem Bundestrend ist für das 
Saarland bis 2030 ein Bevölkerungs
rückgang um ca. 3,5 % zu erwarten. 
Der Anteil der über 65Jährigen wird 
dadurch von ca. 24 % in 2019 auf dann 
ca. 32 % anwachsen. Mit dem gestie
genen Anteil der Älteren und Hochalt
rigen im Saarland ist auch ein Anstieg 
der neurodegenerativen und dementiel
len Störungen zu erwarten, was bei der 
Planung und Ausstattung der notwen
digen Versorgungselemente für diese 
Zielgruppe bedeutsam ist. Neben dem 
weiteren Ausbau geriatrischer Tages
kliniken und Rehabilitationsangebote 
muss hier auch bei den komplementä
ren Versorgungsangeboten für Ältere 
mehr getan werden.

Die voll und teilstationäre Versorgung 
wird im Saarland flächendeckend als 
insgesamt gut und wohnortnah be
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schrieben, wobei die Qualität der Akut
versorgung zwischen den Landkreisen 
durchaus unterschiedlich ist. Der stati
onäre Bereich, konkret die Ausstattung 
mit Betten in den psychiatrischen/psy
chosomatischen Kliniken und Fachab
teilungen liegt im Bundesdurchschnitt, 
der Anstieg der Bettenzahl war also 
durchaus gerechtfertigt. Höher als im 
Bundesdurchschnitt ist im Saarland je
doch die Fallzahl pro 100.000 Einwoh
ner im psychiatrischen Bereich.

Wer braucht in Zukunft mehr 
Versorgung und welche Gruppen 
sind besonders vulnerabel?

Psychische Erkrankungen sind insge
samt nicht häufiger geworden, aber die 
Inanspruchnahme der Behandlungsan
gebote hat deutlich zugenommen.

Besonders deutlich treten dadurch auch 
die Versorgungslücken im ambulanten 
Bereich zu Tage. Während die Kassen
ärztliche Vereinigung des Saarlandes 
(KVS) die ambulante psychotherapeuti
sche Versorgung als ausreichend aus
gestattet beschreibt, beklagen Betrof
fene, Selbsthilfe und Expert*innen hier 
die langen Wartezeiten. Die von der KVS 
postulierte (über) 100 %Versorgung 
kann so nicht nachvollzogen werden. 
Hier wird empfohlen, dass diese Frage 
in einem Expert*innenkreis zusammen 
mit der KVS noch mal erörtert wird, zu
mal die KVS zu dieser wichtigen Frage 
keine weiteren Daten liefern konnte.

Insgesamt ist im ambulanten Bereich 
sowohl in der psychotherapeutischen 
und psychosomatischen wie auch in 
der psychiatrischen Versorgung in den 
kommenden 10 Jahren mit größer wer
denden Versorgungslücken zu rechnen, 
denn fast die Hälfte der jetzt hier Täti
gen wird in diesem Zeitraum altersbe
dingt ausscheiden. Vor allem den länd

lichen Raum wird diese Entwicklung 
hart treffen, weshalb dafür besonders 
dringend nach Lösungen gesucht wer
den muss. Dies gilt nicht nur für den 
fachärztlichen Nachwuchs. Auch die 
Soziotherapie und die ambulante psych
iatrische Pflege sind weit entfernt von 
einer Bedarfsdeckung.

Die FOGSStudie zeigt darüber hinaus, 
dass auf Angebote für diese Personen
gruppen in den kommenden Jahren be
sonderes zu achten ist:

1. Kinder und Jugendliche, insbeson
dere geht es hier um Traumafolgestö
rungen, Angststörungen, Gaming und 
Essstörungen. Auch das Thema Ge
schlechtsidentität gewinnt an Bedeu
tung.

2. Die Gruppe der jungen Erwachse
nen, die Schwierigkeiten haben ihren 
Weg ins Erwachsenenleben zu finden, 
z. B. Schulabbrecher, Arbeitslose, hier 
finden Desintegrationsprozesse statt.

3. Ältere und Hochaltrige (s. o.)

4. Die notwendige Versorgung von 
Post und LongCovid Betroffenen wird 
eine wichtige Rolle spielen.

Optimierungsbedarf wird insgesamt 
bei der Inanspruchnahme sektorüber
greifender Hilfsangebote gesehen. Das 
Saarland sei hier – nicht nur hier – „un
tersteuert“, trotz überschaubarer Größe 
und räumlicher Nähe fehle es an landes
weiter koordinierender Aktivität, so die 
Aussage von Prof. Schmid.

Besonders hart ist die Situation für 
schwer und chronisch psychisch 
Erkrankte, denn nicht nur die Inan
spruchnahme von Leistungen der 
Akutversorgung (Klinik) wie auch z. B. 
der Eingliederungshilfe stellt Viele vor 

unüberwindbare Hindernisse, sei es 
nun das Antragsverfahren selbst beim 
Landesamt für Soziales, das alles ande
re als barrierefrei ist, die viel zu lange 
Bearbeitungsdauer der Anträge oder 
die Unkenntnis zu grundlegenden Un
terschiede zwischen psychischer Er
krankung und seelischer Behinderung 
bei Entscheidungsträger*innen. Diese 
Befunde sind nicht ganz neu. Umso 
erstaunlicher ist es deshalb wie hartnä
ckig sie sich halten, insbesondere ange
sichts einiger naheliegender und wenig 
aufwändiger Lösungsmöglichkeiten, 
die schon vielfach diskutiert wurden. 
Insgesamt gibt es für eine verbesserte 
Versorgung gerade bei dieser Perso
nengruppe durchaus Modelle und Vor
bilder andernorts.

Wir hoffen, dass der schriftliche Bericht 
bald zur Veröffentlichung freigegeben 
wird und dürfen gespannt sein, welche 
konkreten Handlungsempfehlungen die 
Landesregierung und vor allem die für 
die Versorgung psychisch Kranker Ver
antwortlichen aus den sehr umfassen
den und differenzierten Ergebnissen 
der FOGSStudie umsetzen wird.
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Infografik „Psychotherapeutentermin“ des Netzwerks Patientensicherheit  
für das Saarland

Am internationalen Tag der Patienten
sicherheit, dem 17. September 2020, 
hatten elf Verbände und Organisationen 
des Gesundheitswesens im Saarland, 
darunter die Psychotherapeutenkam
mer des Saarlandes, auf Initiative der 
IKKSüdwest ihre Absicht bekräftigt, 
die stationäre und ambulante Versor
gung im Saarland noch sicherer zu 
machen und Patient*innen so noch 
stärker vor Mängeln und Fehlern zu 
bewahren. Durch den partnerschaft
lichen Zusammenschluss sollen da
her regionale Verbesserungsbedarfe 
in den verschiedenen medizinischen 
und psychotherapeutischen Berei
chen besser erkannt und Maßnahmen 
passgenauer werden. Neben der Ent
wicklung einer gemeinsamen Home
page und Patient*inneninformationen 
für Arzt/Ärztinnenbesuche, wurde 
nun auch ein Flyer für Besuche bei 
Psychotherapeut*innen entwickelt. Im 
weiteren Schritt werden auch Flyer für 
Eltern von Kindern und für Jugendliche 
folgen. Die Infographik für erwachsene 
Patient*innen finden Sie auf unserer 
Homepage:

www.ptksaar.de/patienteninfo/
wegezurpsychotherapie

Informationen zum Netzwerk unter:
www.patientensicherheit.de.
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Liebe Kolleg*innen,
zunächst möchte ich mich 
auf diesem Weg noch ein-
mal für den Vertrauensvor-
schuss bedanken, den mir 
die Vertreter*innen in der 
Kammerversammlung am 
13. Dezember 2021 entge-
gengebracht haben, indem 
sie mich zum neuen Präsi-
denten gewählt haben. 
Und natürlich auch für die 
vielen Grüße aus den un-
terschiedlichen Organisati-
onen, aber auch von Einzel-
personen. Darüber habe 
ich mich sehr gefreut und 
manche Schreiben haben 

mich sehr berührt. Ich werde mich gemeinsam mit den weiteren 
Kolleg*innen im Vorstand bemühen, die Psychotherapeutenkammer zu-
kunftsorientiert weiterzuentwickeln. Herzlich begrüßen möchte ich in 
unserer „Runde“ auch Herrn Dr. Björn Riegel, der einstimmig als neues 
Vorstandsmitglied gewählt worden ist. Auch sei hier noch einmal aus-
drücklich Heiko Borchers gedankt, mit dem ich im Vorstand gern, vertrau-
ensvoll und erfolgreich zusammengearbeitet habe. Er hat sich ja nicht 
nur als Präsident, sondern auch in anderen Funktionen immer sehr enga-
giert für die Interessen von uns als Psychologischen Psycho thera-
peut*innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen einge-
setzt.

In diesem Jahr wird die Kammer 20 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich un-
ser Berufsstand sehr weiterentwickelt. Wir sind ein fester Bestandteil in 
der Gesundheitsversorgung in Deutschland geworden. Wir arbeiten auf 
Augenhöhe in interdisziplinären Teams in klinischen oder psychosozialen 
Einrichtungen oder als Selbständige mit Vertreter*innen aus anderen 
medizinischen Berufen in regionalen Bezügen eng und koordiniert zu-
sammen. Was für ein Gewinn für unsere Patient*innen.

Wir sind in verschiedenen Gremien auf Landesebene gefragt und enga-
giert (z. B. im Landeskrankenhausausschuss oder im Landesausschuss 
nach § 90 a SGB V), um Hinweise und Anregungen zu geben oder auch 
klare Position zu beziehen. Wir arbeiten mit den anderen Kammern der 

akademischen Heilberufe zusammen, um gemeinsam eine effiziente In-
teressenvertretung zu realisieren, um so u. a. gesetzgeberische Prozesse 
zu „beflügeln“.

Und wir sind für unsere Mitglieder da. Für angestellte und selbstän-
dige Kolleg*innen genauso wie für Kolleg*innen in der Ausbildung zu 
Psychotherapeut*innen und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen. Für alle mit ihren spezifischen Anliegen in gleichem Umfang. 
Darum schien es der Kammerversammlung angemessen, die Beitrags-
ordnung zu ändern und keinen Unterschied mehr zu machen zwischen 
unterschiedlichen Beschäftigungsformen der Mitglieder und gleichzeitig 
die Kolleg*innen in Ausbildung nur mit dem Betrag zu „belasten“, den wir 
direkt an die Bundespsychotherapeutenkammer weiterleiten zuzüglich 
der Kosten für das Psychotherapeutenjournal (das heißt wirklich noch 
so) als Pflichtorgan der PKSH. Wir als Kammer sind die Klammer, die ver-
sucht zusammenzubringen und zusammenzuhalten.

Spätestens ab diesem Jahr werden viele von uns merken, dass die 
Kammer neue Aufgaben übernehmen wird. Im Rahmen der neuen 
Weiterbildung zu Fachpsychotherapeut*innen übernimmt die Kam-
mer Verantwortung für die Zulassung von Weiterbildungsstätten, die 
Anerkennung von Weiterbildungsbefugten und die Durchführung der 
Fachpsychotherapeut*innen-Prüfungen. Eine Riesenherausforderung 
auch für uns im hohen Norden. Mit Frau Dr. Bern (siehe Interview) ha-
ben wir aber eine sehr kompetente Mitarbeitende gewinnen können, die 
Vorstand und Geschäftsstelle schon nach kurzer Zeit hilfreich zur Sei-
te steht. Wir bringen uns aktuell auf Bundesebene aktiv in die Planung 
der Umsetzung der Musterweiterbildungsordnung ein, sprechen mit 
wichtigen potentiellen Kooperationspartner*innen (z. B. den bisherigen 
Ausbildungsinstituten, mit Klinikvertreter*innen, Sozialleistungsträ-
gern, Verbänden) und versuchen v. a. Kolleg*innen zu motivieren, sich 
als Weiterbildungsbefugte berufen zu fühlen und sich berufen zu lassen. 
Sie werden es demnächst merken, somit seien Sie heute schon „vorge-
warnt“.

Es gibt viel zu tun. Und um Erich Kästner zu zitieren: „Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es“. Und natürlich Pippi Langstrumpf: „Ich mach mir die 
Welt, wie sie mir gefällt“. Und abschließend Bob, den Baumeister: „Yo, 
wir schaffen das!“

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Clemens Veltrup
Präsident

SH
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Außerordentliche Kammerversammlung am 13. Dezember 2021:  
Wahl einer Präsidentin/eines Präsidenten

Nachdem Heiko Borchers bei der Kam
merversammlung am 29. Oktober 2021 
sein Amt als Präsident niedergelegt 
hatte, fand am 13. Dezember 2021 in 
Präsenz im Sitzungssaal des Hermann
EhlersHauses in KielProjensdorf eine 
außerordentliche Kammerversamm
lung zur Wahl einer neuen Präsidentin/
eines neuen Präsidenten statt, an der 
alle Kammerversammlungsmitglieder 

teilnahmen. Dr. Clemens Veltrup wurde 
im ersten Wahlgang fraktionsübergrei
fend mit großer Mehrheit zum Präsi
denten gewählt.

Für die dadurch freiwerdende Position 
eines Vorstandsmitgliedes wurde als 
einziger Kandidat Dr. Björn Riegel vor
geschlagen und im ersten Wahlgang 
einstimmig gewählt.

Daniela Herbst wird als Vizepräsidentin 
und Dagmar Schulz und Haluk Mermer 
werden als Vorstandsmitglieder im Amt 
bleiben.

Damit ist der Vorstand wieder komplett 
und kann seine nach der letzten Kam
merwahl im August 2020 begonnene 
kollegiale und vertrauensvolle Zusam
menarbeit fortsetzen.

Daniela Herbst
Vizepräsidentin

Vizepräsidentin Herbst gratuliert dem neuen Präsidenten Dr. Veltrup. 
(Foto: Dagmar Schulz)

Der gesamte Vorstand der PKSH (von links): Dr. Björn Riegel, Dag-
mar Schulz, Dr. Clemens Veltrup, Daniela Herbst und Haluk Mermer 
(Foto: Luise Bodenstein)

Verstärkung für das Kammerteam: Neue Referentin für Weiterbildung

Wir möchten Ihnen unsere neue Kol
legin, Frau Dr. Christina Bern, Referen
tin für Weiterbildung, vorstellen. Sie 
verstärkt seit dem 1. Januar 2022 das 
Geschäftsstellenteam für diesen wich
tigen Bereich. Im Laufe ihrer bisherigen 
Tätigkeit bei uns hat der Kammerge
schäftsführer, Herr Michael Wohlfarth, 
mit ihr ein kurzes Interview durchge
führt:

Michael Wohlfarth: Was reizt Sie be-
sonders an Ihrer neuen Tätigkeit?

Dr. Christina Bern: An dem Aufbau 
und der späteren Leitung des Ressorts 
Weiterbildung reizt mich insbesonde
re, dass es sich um eine Tätigkeit han
delt, die herausfordernd ist, da – wie 
bekannt – die Weiterbildung durch die 
Reform der Psychotherapieausbildung 
völlig neu geregelt ist. Das betrifft so

wohl rechtliche, sowie auch organisa
torische und praktische Umsetzungen. 
Zudem handelt es sich um eine inter
disziplinäre Aufgabe, die es erforderlich 
macht, mich über die rechtliche Exper
tise hinaus zu bewegen, mich abzustim
men und für mich erstmal fachfremde 
Zusammenhänge zu verstehen und in 
meine Arbeit zu integrieren.

Was qualifiziert Sie besonders für die 
Aufgabe der Referentin für Weiterbil-
dung?

Mein besonderes Interesse gilt der Ge
sundheitsbranche, in der ich mich bis 
jetzt beruflich bewegt habe. Zudem ha
be ich zwischen dem ersten und zwei
ten Staatsexamen im Fach Jura einen 
Master im Medizinrecht abgeschlos
sen. Während dieser Zeit war ich unter 
anderem in einem MaxPlanckInstitut 

beschäftigt, bei dem es in einer interdis
ziplinären Nachwuchsforschergruppe 
(auch) um die interdisziplinäre Zusam
menarbeit zwischen Psycholog*innen 
und Jurist*innen ging. Meine rechtliche 
Promotion, die ich als Stipendiatin der 
AndreavonBraun Stiftung absolvierte, 
behandelt ein rechtliches Thema an der 
Schnittstelle u. a. zum Medizinrecht. 
Diese aufgezeigten Erfahrungen wer
den mir zu Gute kommen, um diese 
neue, für mich herausfordernde Aufga
be, auszuführen.“

Welche Ziele verfolgen Sie in Ihrer 
neuen Position und wie war ihr Start 
bei der PKSH?

Wir sind für unsere Mitglieder, aber auch 
Weiterbildungsstätten und weitere Be
teiligte erster Ansprechpartner rund um 
das Thema Weiterbildung. Mein Ziel ist, 
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Geschäftsstelle

Sophienblatt 92–94
24114 Kiel
Tel.: 0431/661199–0
Fax: 0431/661199–5
Mo. bis Fr.: 09.30–11.30 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de

Gedenken
Wir gedenken der
verstorbenen Kolleg*innen:

Rahe, Helga
geb. 28.10.1957, Osnabrück

verst. 26.08.2021, Kiel

Hahn, Andreas
geb. 09.01.1955

verst. 06.12.2021, Itzehoe

Rönnau, Dr. Heidi
geb. 05.07.1948, Bad Hersfeld

verst. 20.12.2021, Kiel

die Abteilung so zu strukturieren, dass 
eine zügige Umsetzung der neuen Wei
terbildung für Psychotherapeut*innen 
erfolgt – im Rahmen der Einflussmög
lichkeiten der PKSH.

Mein Start bei der PKSH war sehr gut. 
Ich bin im Team und von meinen Vorge
setzten sehr freundlich aufgenommen 
worden und alle nehmen sich die Zeit, 
meine Fragen zu beantworten und mir 

auch bei ganz praktischen Dingen bei
seite zu stehen. Vielen Dank dafür.

Vielen Dank für das Interview und 
weiter eine gute, erfolgreiche Zeit bei 
uns.

Zweites Treffen leitender Psychotherapeut*innen in SchleswigHolstein

Am 03.02.2022 fand das zweite Treffen 
leitender Psychotherapeut*innen online 
statt. An der Veranstaltung nahmen 
neben den Mitgliedern des PTIAus
schusses 27 Psychotherapeut*innen in 
Leitungsfunktion teil. Als Expert*innen 
für den Bereich der Weiterbildung wa
ren die seit Januar in der PKSH beschäf
tigte promovierte Juristin Dr. Christina 
Bern und der Präsident, Dr. Clemens 
Veltrup, eingeladen.

Die Ausschusssprecherin Birte Ernst 
moderierte die Veranstaltung. Nach 
einer Begrüßung durch den PTIAus
schuss stellte Dr. Christina Bern sich als 
Weiterbildungsreferentin der PKSH vor. 
Danach gab Herr Dr. Veltrup anknüp
fend an die beim ersten Treffen ver
mittelten Informationen ein Update zur 
Musterweiterbildungsordnung. Im Fo
kus standen dabei sowohl Finanzierung 
der Weiterbildung als auch Ermächti
gung zu Weiterbildungsbefugten und 
Weiterbildungsstätten. Im Anschluss 

an den Vortrag bestand Raum für Fra
gen und Diskussionsbeiträge, der inten
siv genutzt wurde.

Des Weiteren referierte Jan Albers 
über den Operationen und Prozeduren
schlüssel (OPS). Neben grundlegenden 
Informationen zu dieser Systematik 
stellte Jan Albers die aktuelle Entwick
lung und mögliche Auswirkungen auf 
den Berufsstand dar. Hierbei wurde 
auch auf die Aktion der BPtK „Koope
rative Behandlungsleitung in Kliniken 
sichern“ Bezug genommen. Auch hier 
schloss sich ein reger Meinungsaus
tausch an.

Für Juni 2022 plant der PTIAus
schuss ein weiteres Treffen leitender 
Psychotherapeut*innen. Da wir die 
Rückmeldung erhalten haben, dass 
einzelne Gruppen sich bisher nicht aus
reichend angesprochen fühlten, möch
ten wir betonen, dass wir mit der Be
zeichnung „Psychotherapeut*innen in 

Leitungsfunktion“ angestellte Erwach
senenPsychotherapeut*innen und Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeu
t*innen in Leitungsfunktionen aus dem 
ambulanten und dem (teilstationären) 
stationären Bereich der Akutversor
gung und medizinischen Rehabilitation 
genauso wie leitende psychotherapeu
tische Kolleg*innen aus der Schulpsy
chologie, der Eingliederungshilfe usw. 
verstehen.

Ein konkretes Datum und eine Tages
ordnung werden wir an die uns bekann
ten Mailadressen senden. Falls sie sich 
angesprochen fühlen und gerne auf die 
Mailingliste gesetzt werden wollen, 
schicken Sie uns gerne eine Mail an pti
ausschuss@pksh.de. An diese Adresse 
können Sie auch gerne Themenvor
schläge senden.

Bis bald!

Der PTIAusschuss
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Kontaktdaten der Psychotherapeutenkammern

Baden-Württemberg
Jägerstr. 40
70174 Stuttgart
Tel. 0711/674470-0
Fax 0711/674470-15
Mo – Do 9.00 – 12.00 Uhr,  
13.00 – 15.30 Uhr 
Fr 9.00 – 12.00 Uhr
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Hamburg
Hallerstr. 61
20146 Hamburg
Tel. 040/226226-060
Fax 040/226226-089
Mo – Fr 9.30 – 11.00 Uhr
info@ptk-hamburg.de
www.ptk-hamburg.de

Ostdeutsche Psychothera- 
peutenkammer
Goyastr. 2d
04105 Leipzig
Tel. 0341/462432-0
Fax 0341/462432-19
Mo – Do 9.00 –12.00 Uhr und
12.30 – 15.00 Uhr
info@opk-info.de
www.opk-info.de

Bayern
Birketweg 30
80639 München
(Post: Postfach 151506
80049 München)
Tel. 089/515555-0
Fax 089/515555-25
Mo – Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Di – Do 14.00 – 15.30 Uhr
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Hessen
Frankfurter Str. 8
65189 Wiesbaden
Tel. 0611/53168-0
Fax 0611/53168-29
Mo 10.00 – 13.00 Uhr
Di – Do 9.00 – 13.00 Uhr
post@ptk-hessen.de
www.ptk-hessen.de

Rheinland-Pfalz
Diether-von-Isenburg-Str. 9-11
55116 Mainz
Tel. 06131/93055-0
Fax 06131/93055-20
Mo – Fr 10.00 – 13.00 Uhr
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Berlin
Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel. 030/887140-0, Fax -40
Mo, Mi – Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di 13.00 – 18.00 Uhr
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de

Niedersachsen
Leisewitzstr. 47
30175 Hannover
Tel. 0511/850304-30
Fax 0511/850304-44
Mo, Mi, Fr 9.00 – 11.30 Uhr
Mo, Mi, Do 13.30 – 15.00 Uhr
info@pknds.de
www.pknds.de

Saarland
Scheidterstr. 124
66123 Saarbrücken
Tel. 0681/954555-6
Fax 0681/954555-8
Mo, Di, Do 9.00 – 12.00 Uhr
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

Bremen
Hollerallee 22
28209 Bremen
Tel. 0421/277200-0
Fax 0421/277200-2
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 12.00 Uhr
Mi 13.00 – 15.00 Uhr
verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de

Nordrhein-Westfalen
Willstätterstr. 10
40549 Düsseldorf
Tel. 0211/522847-0
Fax 0211/522847-15
Mo – Do 8.30 – 16.00 Uhr
Fr 8.30 – 14.00 Uhr
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Schleswig-Holstein
Sophienblatt 92–94
24114 Kiel
Tel. 0431/661199-0
Fax 0431/661199-5
Mo – Fr 9.30 – 11.30 Uhr
info@pksh.de
www.pksh.de

Bitte beachten Sie, dass die telefonischen Sprechzeiten aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation von den hier angegebenen abweichen können.
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